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Streckenverzeichnis 
 
Stre-
cken–
Nr. 


 
Streckenbezeichnung 


62 [Salzwedel Pbf – RB Grenze km 29,460 –] Abzw Geestgottberg  
[Nebenbahn] wird komplett in Ang. f. d. Streckenbuch RB  Südost geführt 


100 [Kunowice –] Staatsgrenze km 4,135 – Oderbrücke – Frankfurt (Oder) Pbf –
Bln Ostbahnhof – Bln Hauptbahnhof (Stadtbahn) – Bln Zoologischer Garten–
Werder (Havel) – RB Grenze km 37,9 [– Magdeburg] 


105 Fürstenwalde (Spree) – Beeskow [Nebenbahn] 


110 RB Grenze km 137,0 – Wustermark – Bft Bln-Spandau Ost – Bln-Charlottenburg 
[HGV–Strecke] 


111 Abzw Nennhauser Damm – Wustermark Rbf – Wustermark – Abzw Neugarten –RB 
Grenze km 37,0 [– Abzw Ribbeck – Rathenow] (alte Stammstrecke) 


112 Abzw Wildpark Ost – Abzw Lienewitz – Gl 700 – Beelitz Heilstätten 


113 Abzw Wildpark Süd – Potsdam Park Sanssouci – Potsdam Wissenschaftspark 
Golm 


120 Potsdam Wissenschaftspark Golm – Werder (Havel) [Nebenbahn] 


130 Abzw Wildpark West – Werder (Havel) 


150 Bln Ostbahnhof – Bln-Rummelsburg Triebzuganlage (BRGBT) 


151 Abzw Neugarten – Awanst Mosolf – (Anst Mülldeponie) [Nebenbahn] 


160 Bft Bln-Rummelsburg (Vnk) – Biesdorfer Kreuz Nord 


170 Bln-Gesundbrunnen – Bln-Lichtenberg (B1) – Bln-Rummelsburg 


200 Bln Südkreuz – Bln Hauptbahnhof (tief) – Bft Bln-Spandau Ost – Nauen – Witten-
berge – Ludwigslust – Hagenow Land – RB Grenze km 236,47 [–Hamburg Hbf] 


210 Ludwigslust – Schwerin Hbf – Bad Kleinen 


211 Schwerin-Görries – Parchim [Nebenbahn] 


212 Ludwigslust – Parchim – Karow (Meckl) – Waren (M) [Nebenbahn] 


214 Schwerin Hbf – Rehna [Nebenbahn] 


220 Holthusen – Hagenow Land 


230 Mirow – Neustrelitz Hbf 


250 [Lübeck–] RB Grenze km 32,2 – Bad Kleinen – Bützow – Schwaan – Rostock Hbf 


252 Bad Kleinen – Wismar 


253 Wismar – Bad Doberan – Rostock Hbf [Nebenbahn] 


260 Rostock Hbf – Warnemünde 


270 Abzw Riekdahl – Rostock Seehafen – Rostock Seehafen Nord 


280 Wittenberge – RB Grenze km 33,0 [–Stendal] 


300 Bln-Ostkreuz Ring F - Bln-Lichtenberg – Biesdorfer Kreuz Nord – Birkenwer-
der (b Bln)–Oranienburg –Neustrelitz Hbf – Stralsund 


301 Biesdorfer Kreuz Nord – Bln Nordost – Abzw Hohenschönhausen 


303 Abzw Srg – Stralsund – Rügendamm 


310 Löwenberg (Mark) – Templin–Prenzlau Vorstadt km 114,250 [Nebenbahn] 







  Vorbemerkungen 


7 


 
Stre-
cken–
Nr. 


 
Streckenbezeichnung 


320 Löwenberg (Mark) – Herzberg (Mark) – Stechlinsee [Nebenbahn] 


330 [Güstrow –] Priemerburg – Abzw Plaaz – Rostock Hbf  
[Nebenbahn zwischen Priemerburg und Plaaz] 


331 Dalwitzhof – Tessin [Nebenbahn] 


332 (Kavelstorf) – Dalwitzhof (–Abzw. Warnowbrücke West) [Nebenbahn] 


340 Abzw Lalendorf Ost – Abzw Plaaz 


350 Neustrelitz Hbf – Waren (M) – Lalendorf 


360 Bützow – Güstrow – Lalendorf – Neubrandenburg – Pasewalk – Grambow –
Staatsgrenze km 13,18–[Szczecin Gumience] 


361 Güstrow – Schwaan  


362 Pasewalk Ost – Drögeheide [Nebenbahn] 


365 Priemerburg – Güstrow [Nebenbahn] 


370 Stralsund – Velgast – Bentwisch – Rostock Hbf  


372 Rövershagen – Ostseebad Graal – Müritz [Nebenbahn] 


375 Abzw Dalwitzhof–Abzw Warnowbrücke West 


380 Kavelstorf – Rostock Seehafen 


390 Rostock Seehafen – Rostock – Poppendorf [Nebenbahn] 


400 Stralsund – Züssow – Pasewalk – Bernau (b Bln) – Bln-Karow – Bln-Blankenburg –
Bln-Gesundbrunnen – Bln Hauptbahnhof (tief) – Bln Südkreuz – Teltow – Jüterbog 
– RB Grenze km 67,6 [– Halle (S)] 


405 Britz (b Eberswalde) – Templin [Nebenbahn] 


406 Angermünde – Schwedt (Oder) [Nebenbahn] 


407 Jatznick – Ueckermünde Stadthafen [Nebenbahn] 


410 Bft Genshagener Heide Nord – Bft Genshagener Heide West 


420 Ludwigsfelde – Abzw Genshagener Heide Ost 


422 Abzw Großbeeren Süd – Abzw Großbeeren West 


430 Großbeeren – Genshagener Heide 


440 Jüterbog – RB Grenze km 78,4 [– Falkenberg/E] 


450 Genshagener Heide–LK–Birkengrund Nord-Ludwigsfelde 


460 Bln-Blankenburg – Abzw Bln-Karow West 


470 Bln-Blankenburg – Abzw Bln-Karow Ost 


480 Bln-Karow – Abzw Bln-Karow Ost 


490 Bln-Karow – Abzw Bln-Karow West 


500 Stralsund – Sassnitz Fährhafen 


511 Bergen auf Rügen–Putbus–Lauterbach (Rg) Mole [Nebenbahn] 


512 Lietzow (Rügen) – Binz [Nebenbahn] 


513 Sassnitz – Mukran/Borchtitz – Sassnitz  


514 Sassnitz – Mukran/Borchtitz – Mukran Gbf (Ausfahrgruppe) 


515 Bln-Reinickendorf – Bft Bornholmer Straße 
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Stre-
cken–
Nr. 


 
Streckenbezeichnung 


516 Bft Bornholmer Straße – Bft Schönhauser Allee 


518 Abzw Bln-Moabit (W381) – Bln-Moabit (W361) 


550 Angermünde – Passow (Kr Uckermark) – Tantow–Staatsgrenze km 119,585 –
[Szczecin Gumience] 


551 Passow (Kr Uckermark )– Stendell [Nebenbahn] 


600 Griebnitzsee (Gbso) – Seddin – Belzig – RB Grenze km 75,0   [– Wiesen-
burg (Mark)] 


610 Jüterbog – Treuenbrietzen – Beelitz Stadt – Gleis 465 – Seddin Süd – Michendorf 
[Nebenbahn zwischen Jüterbog und Beelitz Stadt] 


620 [Beelitz Heilstätten –] Seddin (Seb) – Seddin Süd 


630 Abzw Beelitz – Abzw Lienewitz 


640 Abzw Lienewitz – Gleis 464 – Seddin Süd 


700 Abzw Schönfließ West – NAR – Abzw Wildpark West – Nesselgrund –
Genshagener Heide – Schönefeld – Eichgestell – Abzw Biesdorfer Kreuz Süd –
Bln-Lichtenberg – Bln Ostkreuz Ostbahn 


701 Abzw Bergfelde Ost – Birkenwerder (b Bln) 


702 Birkenwerder (b Bln) – Hohen Neuendorf West 


710 Hennigsdorf (b Bln) – Velten (M) – Neuruppin – Wittstock (D) – Wittenberge 
[Nebenbahn zwischen Pritzwalk und Wittenberge]  


711 Hennigsdorf (b Bln) – Hennigsdorf Nord (Hdo) 


712 Hennigsdorf (b Bln) – Hennigsdorf Nord (Hdw) 


721 Falkenhagen (Kr Nauen) – Abzw Finkenkrug 


722 Abzw Hasselberg – Brieselang 


723 Falkenhagen (b Nauen) – Brieselang 


724 Priort – Wustermark 


725 Priort – Wustermark Rbf 


726 Abzw Wustermark – Wustermark Rbf 


731 Abzw Nesselgrund Ost – Abzw Wilhelmshorst 


732 Saarmund – Michendorf – Gleise 4103/4104 – Seddin – Abzw Lienewitz 


741 Abzw Grünauer Kreuz West– Abzw Grünauer Kreuz Süd 


742 Abzw Grünauer Kreuz Nord – Bln-Grünau 


743 Abzw Grünauer Kreuz Süd – Bln-Grünau 


744 Bln-Grünau – Abzw Bohnsdorf West – Bft Diepensee C – Bln-Schönefeld Flughafen 
Süd 


751 Abzw Ostendgestell – Eichgestell 


752 Abzw Eichgestell Nord – Abzw Stadtforst 


753 Eichgestell – Abzw Stadtforst 


760 Biesdorfer Kreuz Nord – Ahrensfelde – Wriezen 
[Nebenbahn zwischen Ahrensfelde und Wriezen)  
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Stre-
cken–
Nr. 


 
Streckenbezeichnung 


770 Abzw Biesdorfer Kreuz Südost – Strausberg – Küstrin-Kietz – Staatsgrenze 
km 82,85 [– Kostrzyn] 


771 Fredersdorf (b Bln) – Rüdersdorf (b Bln) [Nebenbahn] 


772 Strausberg – Strausberg Nord 


780 Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte – Abzw Biesdorfer Kreuz Ost 


785 Biesdorfer Kreuz Nord – Abzw Biesdorfer Kreuz Ost 


790 Abzw Biesdorfer Kreuz Süd – Biesdorfer Kreuz Nord 


800 Abzw Selchow Süd – Abzw Glasower Damm Ost – Azw Glasower Damm Süd – 
Wünsdorf – Waldstadt – Bft Doberlug – Kirchhain ob Bf – RB Grenze km 110,0  
[– Elsterwerda] 


803 [Falkenberg (Elster)] – RB Grenze km 10,5–Uckro  
[Nebenbahn] (siehe Strecke 314 ÖriL Zp SO) 


810 Abzw Hennersdorf West – Bft Doberlug-Kirchhain Nord 


820 Bft Doberlug-Kirchhain unt Bf – Bft Doberlug-Kirchhain ob Bf 


830 Abzw Glasower Damm West – Abzw Glasower Damm Süd 


850 [Falkenberg (E) –] RB Grenze km 110,0 – Bft Doberlug Kirchhain unt Bf –
Calau (Niederlausitz) – Cottbus 


851 Bft Cottbus Cfw – Bft Cottbus W 9 (Südseite) 


852 Bft Cottbus Cfw – Bft Cottbus W 10 (Nordseite) 


853 Bft Cottbus Cbn – Bft Cottbus W 10 (Nordseite) - Cottbus 


854 Bft Cottbus Südwest – Bft Cottbus W 9 (Südseite) 


860 Abzw Lindthal – Abzw Altdöbern Süd 


900 Bft/Abzw Bln-Frankfurter Allee – Bln-Ostkreuz Ring F – Bln-Schöneweide – Kö-
nigs Wusterhausen – Lübben Hbf –Lübbenau (Spreewald) – Cottbus – RB Grenze 
km 150,0 [– Weißwasser] 


902 Abzw Adlershof – Abzw Wendenheide 


920 Königs Wusterhausen – Beeskow – Grunow (NL) – Frankfurt (Oder) Pbf  
[Nebenbahn] 


930 Lübbenau (Spreewald) – Calau (Niederlausitz) – Abzw Altdöbern Süd – RB Grenze 
km 113,75 [– Senftenberg] 


940 [Senftenberg –] RB Grenze km 56,204 – Drebkau – Cottbus  


950 Cottbus – Guben – Frankfurt (O) Pbf – Wriezen – Bad Freienwalde (Oder) –
Eberswalde Hbf [Nebenbahn zwischen Frankfurt (Oder) und Eberswalde] 


952 Guben – Staatsgrenze km 1,67–[Gubin] 


953 Guben – Staatsgrenze km 131,923 [–Lubsko] 


954 Abzw Wiesenau – Ziltendorf Werkbf – Ziltendorf 


960 Cottbus–Forst (L) – Staatsgrenze km 23,72 [– Tuplice] 


980 Abzw Werbig – Werbig [Nebenbahn] 


990 Abzw Bohnsdorf Süd-Bln Flughafen BER – Abzw Glasower Damm Ost 
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Stre-
cken–
Nr. 


 
Streckenbezeichnung 


991 Bln-Tempelhof – Bft Bln-Halensee Nord  


992 Bln-Baumschulenweg – Bln-Tempelhof – Mahlow – Glasower Damm Süd 


994 Bln-Lichterfelde West – Bln-Wannsee 


995 Bln-Grunewald Bft Gdr – Bft Bln-Halensee Süd 


996 Bln-Grunewald Bft Gds – Bft Bln-Halensee Nord – Bln-Moabit – Abzw Bln-Wedding 


997 Abzw Bln-Charlottenburg – Bft Bln-Ruhleben – Bft Bln-Spandau Gbf – Abzw Nenn-
hauser Damm – Wustermark Rbf – Wustermark 


998 Bln-Moabit – Bln Hamburg und Lehrter Bf 


999 Bln-Charlottenburg – Bft Bln-Grunewald (Gdr) 


  







  Vorbemerkungen 


11 


Hinweise für die Benutzung der Angaben für das Streckenbuch  


 


1. Die Angaben für das Streckenbuch enthalten für jede Strecke 


 unter Nr. 1 


 zusätzliche streckenbezogene Regeln, und zwar getrennt für Regeln zur  


Ril 408.21-27 und für Regeln zu anderen Richtlinien. 


 unter Nr. 2 


 zusätzliche Regeln für die Betriebsstellen, und zwar getrennt für Regeln zur  


Ril 408.21-27 und für Regeln zu anderen Richtlinien. 


Die Regeln sind Textstellen und Stichwörtern zugeordnet. 
Es bedeutet Modul 408.2341 6 (1): Modul 408.2341 Abschnitt 6 Absatz 1. 


2. Die Angaben gelten für beide Fahrtrichtungen, wenn ihre Gültigkeit nicht durch einen Pfeil oder 
im Text nur auf eine Fahrtrichtung beschränkt ist. Der Pfeil nach unten zeigt die Fahrtrichtung an, 
die durch die Reihenfolge der Betriebsstellen gekennzeichnet wird. Der Pfeil nach oben zeigt die 
Gegenrichtung an. 


3. Angaben, die für das Gegengleis gelten, sind in Winkel < > gesetzt. 


4. Bei Nebenbahnen ist hinter der Streckenbezeichnung der Zusatz „(Nebenbahn)" angegeben. 


5. Es bedeuten: 


¤ = Blinklicht- oder Lichtzeichenanlage, auch mit Halbschranken. 


ET = Einschalttaste mit Schaltschlüssel unmittelbar vor der Abfahrt bedienen; die Meldelampe 
muss blinken, bevor der Zug abfahren darf. Die Anlage wird zugbewirkt ausgeschaltet. 


AT = Ausschalttaste mit Schaltschlüssel nach dem Anhalten bedienen. 


özF    = örtlich zuständiger Fahrdienstleiter in der Betriebszentrale (Berlin) 


RS = Rangierschalter unmittelbar vor Befahren des Bahnübergangs mit Schaltschlüssel be-
dienen; die Meldelampe muss leuchten, bevor die Rangierfahrt fortgesetzt wird. Sofort 
nach Befahren des Bahnübergangs die Anlage ausschalten. 


WT = Wirksamtaste vor dem Befahren des Einschaltpunktes mit Schaltschlüssel bedienen. 
Wenn die Meldelampe leuchtet, ist der Einschaltkontakt wirksam geschaltet. 


UT = Unwirksamtaste vor dem Befahren des Einschaltpunktes mit Schaltschlüssel bedienen. 
Wenn die Meldelampe leuchtet oder bei kurz aufeinander folgenden Blinklicht- oder 
Lichtzeichenanlagen erlischt, ist der Einschaltkontakt der Anlage für die Fahrt unwirksam 
geschaltet. 
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US = Unwirksamschalter vor dem Befahren des Einschaltpunktes mit Schaltschlüssel bedie-
nen. Wenn die Meldelampe leuchtet, ist der Einschaltkontakt unwirksam geschaltet. Bei 
Anschlussstellen der freien Strecke wird ein Unwirksamschalter mit den Schlüssellö-
chern „As" und „Ws" verwendet. Der Schlüssel für die Anschlussweiche wird durch das 
Unwirksamschalten frei und kann dem Schlüsselloch „Ws" entnommen werden. Beim 
Verlassen der Anschlussstelle Bedienung in umgekehrter Reihenfolge. 


 Die Schlüssel der Tasten und Schalter für die Handschalteinrichtungen sind nach dem Einführen 
nach rechts bis zum Anschlag umzudrehen und etwa eine Sekunde lang in dieser Stellung fest-
zuhalten. Nach dem Loslassen federn die Schlüssel der Tasten zurück. Die Schlüssel der Schal-
ter sind zum Ausschalten zurückzudrehen. Solange sich Halbschranken bewegen, darf weder 
geschaltet noch dürfen Ausschaltkontakte am Bahnübergang befahren werden. 


6. Zeilen mit Textberichtigungen sind am Rand durch „*“ gekennzeichnet. Beim Wegfall von Text ist 
das Sternchen neben die letzte nicht geänderte Zeile gesetzt. 


7.    Verhalten gegenüber mechanisch ortsgestellten Weichen 
Vor dem Befahren mechanisch ortsgestellter Weichen ist zu prüfen, ob sich die Weichen in 
der für die Fahrt erforderlichen Stellung befinden. Der Triebfahrzeugführer muss sicher sein, 
dass die Weichen, die nicht umgestellt werden müssen, sich in der Endlage befinden. Die 
Endlage der Weiche muss durch ein Nachdrücken des Hebelgewichtes überprüft werden. 
Wird eine mechanisch ortsgestellte Weiche in einer anderen Stellung benötigt, ist durch ein 
Umlegen des Hebelgewichtes die Weiche über ein mechanisches Gestänge umzustellen. 
Das Hebelgewicht muss vollständig in seine Endlage gebracht werden. Erfolgte dies nicht, 
kann ein an der Weiche eingerichteter Spitzenverschluss nicht ordnungsgemäß wirken. 
Durch ein Nachdrücken des Hebelgewichtes in Stellrichtung muss die Endlage der Weiche 
überprüft werden. Wurde das Hebelgewicht beim Umstellvorgang nicht vollständig in die 
Endlage gebracht und wirkt deshalb der Spitzenverschluss nicht richtig, kann es beim Befah-
ren der Weiche gegen die Spitze zur Entgleisung kommen.  
Weichensignale nach Ril 301 zeigen nicht an, ob der Spitzenverschluss ordnungsgemäß 
wirkt bzw. sich die abliegenden und anliegenden Weichenzungen einer ortsgestellten Wei-
che in der richtigen Stellung befinden. 


8. Bedeutung der ZAT-Taste an der Abfertigungssäule auf dem Bahnsteig 
Die ZAT-Tasten auf den Bahnsteigen der Bahnhöfe Bln Hauptbahnhof (Stadtbahn), Bln 
Hauptbahnhof (tief), Bln Südkreuz und Bln-Gesundbrunnen sind Zeitabbruchtasten.  


 
  







  Vorbemerkungen 


13 


9.   Kennzeichnung ortsgestellter Weichen und Gleissperren RB Ost 
Im Regionalbereich Ost DB Netze Fahrweg können die Hebelgewichte ortsgestellter Wei-
chen gemäß nachstehender Tabelle (Auszug Ril 301.9001) gekennzeichnet sein. Diese Ab-
weichungen sind unter Ril 408.0801 Abschnitt 5 „Besonderheiten beim Rangieren“ vermerkt. 
 


 
 
Bedeutung 


 
Anstrich des 
Hebelgewichtes 


 
Beschreibung der Farbkennzeich-
nung 
 


Grundstellung 
erforderlich 


 


 


obere Hälfte = gelb 


 


untere Hälfte = schwarz 


Nur mit Zustimmung des 
zuständigen Bedieners 
umstellen  


 


obere Hälfte = gelb mit schwarzem 
Buchstaben "W" 


untere Hälfte = schwarz 


Keine Grundstellung 
erforderlich 


 


 


obere Hälfte = weiß 


 


untere Hälfte = schwarz 


Rückfallweichen 


 


 


orange-rot 


Weichen ohne Spit-
zenverschluss 


 


obere Hälfte = gelb oder weiß 
mit rotem Eckenanstrich 


untere Hälfte = schwarz 
 


 
10. Abfahrt von Reisezügen vor der planmäßigen Ankunftszeit: 
      EVU DB Fernverkehr: 
      In Berlin endende Reisezüge des EVU DB Fernverkehr, außer Nachtreisezüge, dürfen in den   


Bahnhöfen Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof Lehrter Bf (Stadtbahn), Berlin Haupt-
bahnhof  (tief), Berlin Südkreuz, Berlin-Gesundbrunnen und Berlin-Spandau vor der planmä- 
ßigen Ankunftszeit abfahren, wenn sie nur zum Aussteigen von Reisenden halten  (gekenn-
zeichnet durch „A“ in der Ankunftsspalte des Fahrplans). 
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100 Staatsgrenze km 4,135 – Oderbrücke – Frankfurt (Oder) Pbf – Bln Ostbahnhof – 
Bln Hauptbahnhof (Stadtbahn) – Bln Zoologischer Garten – Werder (Havel) – RB 
Grenze km 37,9 [– Magdeburg] 


Zweigleisige Strecke mit zweimal eingleisiger Betriebsführung von Bft Bln-Rummelsburg (BRGO) bis Bln-Wannsee 


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2301 1 (2) a) 
Verbot, ohne Streckenkenntnis zu fahren  
Staatsgrenze km 4,135 bis Oderbrücke 


Modul 408.2463 2 
Beim Fahren auf dem Gegengleis nicht gültige ortsfeste Signale  


Zwischen …. 
Zugmeldestelle und Zugmeldestelle 


Links stehendes  


Signal (Bezeichnung) in Höhe km … 


ist nicht gültig 


Erkner Bln-Köpenick 1541 23,128 


1531 21,395 


V1531 20,618 


1521 18,340 


V1521 17,640 


1511 16,730 


V1511 15,990 


1497 14,200 


Bln-Köpenick Bln-Rummelsburg 1481 10,860 


1479 10,130 


1471 9,135 


1469 8,550 


1461 7,065 
 


Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
Berkenbrück bis Fürstenwalde (Spree) 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
Berkenbrück bis Fürstenwalde (Spree) 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Staatsgrenze bis Bln Ostbahnhof  1.000 m 
von Bln-Ostbahnhof bis  Bln Zoologischer Garten     400 m 
von Bln Zoologischer Garten bis RB Grenze  1.000 m 


Zusätzlich gelten für die Grenzbetriebsstrecke Rzepin – Oderbrücke die Regeln für die Betriebsführung über die 
Staatsgrenze (RfBS) Teil A und Teil B Örtliche Grenzvereinbarung (ÖGV) 
 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Oderbrücke (ESTW Oderbrücke)  73018302 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1 – 8  zwischen den Asig 3,3 steigt in Ri Frankfurt(Oder)Pbf 


ab Asig P1-P8 12,6 steigt in Ri Frankfurt(Oder)Pbf 


Asig N1-N8 bis km 3,6 (Beginn Brücke) 10,0 fällt in Ri Grenze (PKP) 
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Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. Dies gilt nicht für Züge polnischer EVU. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Beim Abspannen von Zügen: Nach Festlegen des Zuges durch den Tf fährt das Tfz (ausgenommen E-Tfz) und nach 
Zustimmung durch den örtlichen Mitarbeiter auf mindestens 5 m Abstand vom Zug. Weiterfahrt nur nach Zustimmung 
des Ww. 
Beim Bespannen von Zügen: Das Tfz hält mindestens 5 m vor dem Zug, Weiterfahrt an den Zug und Ankuppeln erst 
nach Auftrag des örtlichen Mitarbeiters. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Es besteht für alle Gleise ein Abstoß- und Ablaufverbot. Beim Rangieren von mehr als 2 Wagen sind alle Druckluftbrem-
sen an die Hauptluftleitung anzuschließen. Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, 
nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn 
gekuppelt ist. 


Modul 408.4831 2 (3) 
Festlegen von Fahrzeugen mit Hemmschuhen nur nach der Talseite hin; 
Verzicht auf Festlegen  
Festlegen von Zügen, Zugteilen oder Fahrzeuggruppen mit Hemmschuh nur nach der Talseite hin auf Gl 1-8 zugelas-
sen, Talseite für Gl 1-8: in Richtung Brücke über die Oder (Ostseite) 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellen Nr.  Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Frankfurt (Oder) Oderbrücke 
(BODK) 


031732 Örtlicher Zugdisponent                
BSE: GSM-RRuf 8207641 


 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl ESTW Oderbrücke) Kurzwahl: 1352, Langwahl: 73018302 – Zuständigkeit  
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Frankfurt (Oder) Pbf  73016702 Fdl Ost  73016802 Fdl West 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 220 6,0 


Gl 403-415 ab Asig A403-A415, A452, A456 Richtung Oderbrücke und Richtung Üst 
Güldendorf 


6,0 


Gl 402-411 ab Asig B402-B411 in Richtung Pillgram und Schönfließ Dorf 6,0 
 


Modul 408.2102 2 (2) b) 
Gewöhnlicher Halteplatz  
Züge mit BR 218 und 232-234: Halteplatz Tfz Gl Gl 405, 406 und 409-412 abweichend vom Zusatzschild am Ne 5 
außerhalb der Bahnsteighalle (Abgasbelastung im Hallenbereich) 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. Dies gilt nicht für Züge der PKP. 


Modul 408.2331 3 (1) b) 
Mitteilung des Fahrdienstleiters, dass das Hauptsignal auf Fahrt gestellt ist 
Bei am gewöhnlichen Halteplatz abfahrbereiten Reisezügen aus den Gl 406 (wenn Gl 407 mit Fahrzeugen besetzt und 
somit die Sicht auf das Asig B406 verdeckt ist) sowie aus Gl 412 Richtung Schönfließ Dorf und Fürstenwalde (Spree) 
besteht keine Sicht zum Asig. Diesen Zügen ist durch den Fdl B1 Frankfurt (Oder) Pbf mitzuteilen, dass das Hauptsignal 
auf Fahrt steht. 
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Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle / Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1“ und „OB 2“ ist der Ww (Fdl Frankfurt (Oder) West) zuständig, Ruf: GSM-R: 73016802. 
Für den Ortsstellbereich „OB 3“ ist der Ww (Fdl Frankfurt (Oder) Ost) zuständig, Ruf GSM-R: 73016702. 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
BözM „OB 1“ und „OB 2“: Ww (Fdl Frankfurt (Oder) West), Ruf GSM-R: 73016802 
BözM „OB 3“: Ww (Fdl Frankfurt (Oder) Ost), Ruf GSM-R: 73016702 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ 
Grenze „OB 1“: Rs 194/198 und Rs 199/201 
Der „OB 1“ umfasst die Gleise 194-201 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 2“ 
Grenze „OB 2“: Rs L220 und Rs R220 
Der „OB 2“ umfasst die Gl 2a-17a und 220. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 3: 
Grenze „OB 3“: Rs 450 
Der „OB 3“ umfasst die Gl 39-46 und 48-50. Die Gl 45, 46 und 50 sind mit Oberleitung überspannt. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Infrastrukturgrenze zwischen DB Netze Fahrweg und KV-Terminal im Gl 113: in Höhe km 129,604 der Strecke Frankfurt 
(Oder) – Wriezen – Eberswalde (durch Schild gekennzeichnet). 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 220: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie 
festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


B402-B412, B414-B417 M Magistrale (Berlin) 


B402-B412, B414-B417 P Booßen (Pzgl 112) 


A403-A412, A414-A415, A452, A456 E Eisenhüttenstadt 


A403-A412, A414-A415, A452, A456 M Müllrose 


A403-A412, A414-A415, A452, A456 O Oderbrücke 
 


Modul 301.0703 1 (3)  
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
Frankfurt (Oder) Pbf – Oderbrücke in km 0,752; Oderbrücke – Frankfort (Oder) Pbf in km 0,671 
Frankfurt (Oder) Pbf – Pillgram und Pillgram – Fankfurt (Oder) Pbf in km 80,405 
Einfahrgleis aus Richtung Wiesenau in km 81,933; Ausfahrgleis in Richtung Wiesenau in km 82,025 
Richtung Fauler See in km 151,960; Gl 112 Richtung Schönfließ Dorf in km 130,274 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung 
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellen-Nr.  Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Frankfurt (Oder) Pbf (BFP) 077214 Örtlicher Zugdisponent                  
BSE GSM-R Ruf 82077641 
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Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl BFP Ost): Kurzwahl 1350, Langwahl 73016702 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl BFP West):  Kurzwahl 1351, Langwahl 73016802 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren 
Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30379 


 


Bf Pillgram (özF Fürstenwalde)  73024102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 6,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Ril 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Briesen (Mark) (özF Fürstenwalde)  73024102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,3 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Berkenbrück ( özF Fürstenwalde)  73024102 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2331 2 (1) g) 
Kennlicht als Zustimmung des Fahrdienstleiters zur Abfahrt  
Asig 67N1 zeigt ggf. Kennlicht, die Zsig 67R1, 67R3 und 67R4 übernehmen die Funktion des Asig. 
Das Zsig 67R1 zeigt ggf. Kennlicht, das Asig 67N1 ist in Betrieb. 


 


Bf Fürstenwalde (Spree) (özF Fürstenwalde)  73024102 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2331 2 (1) g) 
Kennlicht als Zustimmung des Fahrdienstleiters zur Abfahrt  
Asig 65N1 zeigt ggf. Kennlicht, die Zsig 65R1 und 65R3 übernehmen die Funktion des Asig. 


Modul 408.2445 1 (1) c) 
Geschobene Züge bei besonderen Verhältnissen  
Züge zwischen dem Bf Fürstenwalde (Spree) und der Awanst Fürstenwalde (Spree) Getreidewirtschaft sind als gescho-
bene Züge zugelassen. 
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Modul 408.2445 2 (3) 
Luftbremskopf bei geschobenen Zügen  
Bei geschobenen Zügen zwischen dem Bf Fürstenwalde (Spree) und der Awanst Fürstenwalde (Spree) Getreidewirt-
schaft, bei denen sich der Triebfahrzeugführer nicht auf der Spitze des Zuges befindet, Luftbremskopf verwenden. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1 und OB 2“ ist der Ww (özF Fürstenwalde) zuständig, Ruf GSM-R 73024102 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
BözM „OB 1“ und „OB 2“: Ww (özF Fürstenwalde), Ruf GSM 73024102 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grebze „OB 1“: Sperrsignal 65L3Y und 65L15X. 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 5, 10, 11 und 18-22 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Sperrsignal 65L28Y 
Zum „OB 2“ gehören die Gl 201 und 210. 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Abstellen von Fahrzeugen im Gl 28/201 (Zuführungsgleis zum Anschluss Lacufa GmbH) verboten!  
Nichttechnisch gesicherte BÜ im Zuführungsgleis zum Gleisanschluss Lacufa GmbH in km 0,986; in km 1,422 und in km 
1,979. Wenn Tf allein rangiert und Tf auf dem Fahrzeug an der Spitze: 1. Halt vor BÜ; 2. Warnung der Wegbenutzer 
durch Signal Zp 1; 3. Befahren des BÜ mit Schrittgeschwindigkeit bis Straßenmitte, wenn ohne Gefährdung des Stra-
ßenverkehrs möglich 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 65R3 F Frankfurt (Oder) 


Asig 65R3 B Bad Saarow 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
Richtung Fangschleuse km 45,951 beide Gleise; Richtung Berkenbrück km 47,812 beide Gleise; km 0,453 Gl 6506 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Fürstenwalde): Langwahl 73024102 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
 


 


Bf Fangschleuse (özF Fürstenwalde)  73024102 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


 


Bf Erkner (özF Erkner)  73008602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,3 ‰ 
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Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Erkner) zuständig, Ruf GSM-R 73008602 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
BözM „OB 1“ Ww (özF Erkner), Ruf GSM-R 73008602 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Gleissperren Gs 10 und Gs 20 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 5 und 7. Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Im Bahnhof Erkner ist ein Nahstellbereich 62NB1 eingerichtet. Die Weichen 62W8 und 62W5 sowie die Gleissperre 
62W7 sind nach Abgabe des Nahstellbereichs in Linksstellung, die Weichen 62W22 und 62W23 in Rechtsstellung 
verschlossen. Die Signale 62P3, 62ZR3 und 62L36X zeigen ständig Kennlicht. Die Freigabe der Schlüssel in den 
Schlüsselsperren 62W9 und 62W21 für die Gleissperren 10 und 20 sowie die Zugangsweichen 9 und 21 zum Gl 5 erfolgt 
mit Freigabe des Nahstellbereichs. Vor Rücknahme des Nahstellbereichs müssen die Weichen und Gleissperren wieder 
verschlossen und die Schlüssel in die Schlüsselsperren 62W9 und 62W21 eingeschlossen werden.  
In den Weichen W9 Rechtslag und W21 Linkslage schließt der „OB 1“ an, in dem in den Weichen 11 und 12 in Richtung 
Süden der Anschluss Prefere Resins Germany GmbH angrenzt. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Erkner) Langwahl 73008602 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
 


 


Bf Berlin-Köpenick  73020502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,0 ‰. 


23211Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ 
Für den „OB 1“ ist der Ww (Fdl Köpenick) zuständig, GSM-R Ruf 73020502 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
BözM „OB 1“ Ww (Fdl Berlin-Köpenick), GSM-R Ruf 73020502 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ 
Grenze „OB 1“: Rs 9 und Rs 7 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 
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Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.4831 2 (3) 
Festlegen von Fahrzeugen mit Hemmschuhen nur nach der Talseite hin; Verzicht auf Festlegung 
Beim Festlegen mit Hemmschuhen genügt es, die Hemmschuhe in erforderlicher Anzahl zur Talseite hin aufzulegen. Die 
Talseite ist Richtung Friedrichshagen (-Erkner). 
Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Kp): Langwahl 73020502 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww Ko:  Langwahl 73007321 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


EVU DB Cargo 


Der Personenverkehrsweg von und nach Gl 4 - 31 verläuft zum Teil im Fahrbereich der Eisenbahnfahrzeuge! Für das 
Begehen des Personenverkehrsweges in diesem Abschnitt ist als Schutzmaßnahme die Gleissperrung gemäß Ril 
408.4851 (auf Antrag Personen vor Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb schützen) der S-Bahngleise, Weichenverbin-
dungen 832 - 833 - 12 und Gl 33 beim özF Erkner (S-Bahn GSMR – 73005402 Rückfalltelefon 030-29751237) zu 
beantragen! 
 


Abzw Stadtforst  73020602 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig E E Eichgestell 


Bksig E W Eichgestell Nord 


 


Bf Berlin-Rummelsburg (özF Rummelsburg)  73026502 özF 1  73026602 özF 2 73026702 özF 3 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 503, 504, 521-528 7,5 


Gl 534-537, 811-819, 822-829 4,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
EVU DB Fernverkehr: Bei der Vorbereitung sind immer die Feststellbremsen zu lösen. Das Lösen der Feststellbremsen 
wird dem Triebfahrzeugführer gemeldet. Der Triebfahrzeugführer bestätigt dem B-Dispo das Lösen der Feststellbremsen 
bzw. das Entfernen von Hemmschuhen und verriegelt nach der Bremsprobe die Türen. Der Triebfahrzeugführer meldet 
bis spätestens 15 Minuten vor der Abfahrt an den B-Dispo, dass der Zug vorbereitet ist. 
Alle EVU außer DB Fernverkehr: Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
Bei Abfahrbereitschaft der Züge aus Gl 656 u. 657 ist das Entfernen von Hemmschuhen zusätzlich dem özF zu melden. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln-Rummelsburg Bln Ostbahnhof Bft Warsch Str 
(F-Bahn), Bft Ostkreuz Stadt-F 


Strgl R (Str. 150) Zs 2 


Bln-Rummelsburg Bln Ostbahnhof Bft Ostkreuz 
Stadt-F 


Strgl S und T Zs 2 
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Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Hönower Wiesenweg“:  
Für den Ortsstellbereich „OB Hönower Wiesenweg“ ist der Ww (özF Rummelsburg 3) zuständig, GSM-R Ruf 73026702 
„OB Baulogistik“ 
Für den Ortsstellbereich „OB Baulogisitk“ ist der Ww (özF Rummelsburg 1) zuständig, GSM-R Ruf 73026502 
„OB Ladestraße“ 
Für den Ortsstellbereich „OB Ladestraße“ ist der Ww (özF Rummelsburg 3) zuständig, GSM-R Ruf 76026702 
„OB Fernverkehr“ 
Für den Ortsstellbereich „OB Fernverkehr“ ist der Ww (özF Rummelsburg 2) zuständig, GSM-R Ruf 73026602 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
BözM „OB Hönower Wiesenweg“ und „OB Ladestraße“: Ww (özF Rummelsburg 3), GSM-R Ruf 73026702 
BözM „OB Baulogistik“: Ww (özF Rummelsburg 1), GSM-R Ruf 73026502 
BözM „OB Fernverkehr“: Ww (özF Rummelsburg 2), GSM-R Ruf 73026602 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Hönower Wiesenweg“: 
Grenze „OB Hönower Wiesenweg“: Sperrsignal 05L572X. Bei Hp0 Halt am Ne5 
Zum „OB Hönower Wiesenweg“ gehören die Gl 572, 724, 790-798 mit den ortsgestellten Weichen 327-336 und 350-352. 
Die Verständigung erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB Baulogistik“: 
Grenze „OB Baulogistik“: Sperrsignale 06L621X, 06L625X, 06L628X und 06L630X. 
Zum „OB Baulogistik“ gehören die Gl 621, 625, 628, 630 und 721-729 mit den ortsgestellten Weichen 312-314 und 317. 
Die Verständigung erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB Ladestraße“: 
Grenze „OB Ladestraße“: Sperrsignal 05L560X. 
Zum „OB Ladestraße“ gehören die Gl 560, 762-764 mit den ortsgestellten Weichen 380 und 381. 
Die Verständigung erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.901, Tabelle Spalte3. 
EVU DB Fernverkehr: 
1. Die Verständigung über Ziel, Zweck und Besonderheiten erfolgt zwischen Triebfahrzeugführer und B-Dispo. 
2. Triebfahrzeugführer ankommender Züge haben dem B-Dispo die Zugnummer, die Fahrzeugnummer, Fahr-


zeugstörungen und ihre Folgeleistungen mitzuteilen. 
3. Unter Streckentrennern dürfen keine Fahrzeuge abgestellt werden, die durch Anlegen der Stromabnehmer die 


Streckentrenner überbrücken können. 
4. Vor Übernahme und dem Bewegen von Fahrzeugen muss ein Auftrag vom B-Dispo an den Triebfahrzeugführer 


vorliegen. 
5. Vor dem Schließen der Türen muss der Triebfahrzuegführer mittels Durchsage im Zug diese Handlung ankündi-


gen. 
6. Neben der Signalisierung ist bei Ein- und Ausfahrt in die Hallengleise besonders darauf zu achten, das Profilfrei-


heit vorhanden ist, die Warnanlage eingeschaltet ist, Tore und Torrestflächenabdichtungen vollständig geöffnet 
sind, Gleisbrücken eingelegt sind, Dacharbeitsbühnen in Parkstellung sind und keine Kabel über das Gleis liegen. 


7. Nach Bereitsstellung der Fahrzeuge meldet der Triebfahrzeugführer dem B-Dispo die Beendigung der Bereitstel-
lung und die Sicherung der Fahrzeuge. 


8. Grundsätzlich ist so anzuhalten, dass sich die gültige Tafel in der Mitte des Führerraumfensters befindet. Eine 
Ausnahme bilden die Tafeln in der Mitte der Außenbehandlungsanlage (IRA) (Gl 535-538). Dort ist direkt mit der 
Bugklappe auf Höhe der Tafel zu halten. 


9. ICE-Züge dürfen erst nach Beauftragung durch den B-Dispo gekuppelt werden. Das Kuppeln von ICE-Zügen ist in 
Weichenbereichen grundsätzlich untersagt. 


EVU DB Cargo: 
Abstellen von Fahrzeugen nur auf Gl 644-646 (Baulogistikgleise) sowie auf Gl 656 und 657 zulässig. 
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Alle EVU: 
Das Verbindungsgleis (531) Radsatzdiagnose (ULM) darf nur mit Fahrzeugen des EVU DB Fernverkehr oder mit deren 
Zustimmung  befahren werden. Am Gleis 613 ist von km 2,395 bis km 2,535 (km 4,627 bis km 4,698 der Strecke 6153) 
kein durchgehender Randweg vorhanden. Das Be- und Absteigen von Fahrzeugen, der Aufenthalt im Gleisbereich, 
sowie Kuppelarbeiten sind nur auf der Nordseite im Bereich des Geländers zulässig. Fahrzeuggruppen, bei denen zum 
Fahrtrichtungswechsel kein Durchgang im Zug möglich ist, müssen bis an den Gleisabschluss heranfahren. Fahrzeug-
gruppen > 230 m ohne die Möglichkeit zum Durchgang im Zug bzw. mit Rangierlok auf der Ostseite sind mit einem 2. Tf 
oder einem Rangierbegleiter zu besetzen. 
Der Randweg am Gleis 613 ist nicht beleuchtet, die Nutzung des Randweges ist bei Dunkelheit untersagt. Fahrzeug-
gruppen, bei denen ein Durchgang im Zug nicht möglich ist, sind nachts mit einem zweiten Tf oder einem Rangierbeglei-
ter zu besetzen. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
EVU DB Fernverkehr: 
Innerhalb der Werkhallen         5 km/h 
Bei Einfahrt in die Außenbehandlungsanlage (ABA) bei besetztem Gleis      5 km/h 
Bei defekter Warnanlage Befahren der Hallengleise sowie der Außenbehandlungsanalge  mit max.     5 km/h 
Bahnhofsteil BRGBA 
Im Bereich östlich der Gsp 08L805X bis 08L829X     20 km/h 
Gl 812 (ab März 2019 Gl 2812) teilw,nur Ost-West Richtung Lf1  2, 3 aufgestellt     5 km/h 
Gl 834, 735-737, 850          5 km/h 
Gl 862, 871, 881 und die Gl östlich der Fahrzeughallen     10 km/h 
Bahnhofsteil BRGBT: 
Verbindungsgleis mit ULM        10 km/h 
Bei der Ausfahrt aus der Halle auf den Gl 551, 552, 553, 554 und 555     10 km/h 
Gl 562 (UFD)        3,6 km/h 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
EVU DB Fernverkehr: 
Der Triebfahrzeugführer ist verantwortlich für das Sichern der Fahrzeuge und für die Herstellung der Fahrbereitschaft vor 
der nächsten Fahrt. Grundsätzlich sind Feststellbremsen auf der östlichen Seite festzulegen. Der B-Dispo kann Aus-
nahmen anweisen. Die Gleisnummer und die Wagen, an denen Feststellbremsen angezogen oder Hemmschueh ausge-
legt wurden, sind dem B-Dispo mitzuteilen. Das Festlegen mit Hemmschuhen ist nur zulässig, wenn Feststellbremsen 
nicht ausreichen. 
Alle EVU, außer EVU DB Fernverkehr: 
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.4816 1 (3) 
Sichern von Bahnübergängen, die nicht technisch gesichert sind  
Die nicht technisch gesicherten Bahnübergänge im Bereich des Bahnhofs Bln-Rummelsburg sind mit Andreaskreuzen 
ausgerüstet. Auf eine Sicherung durch Posten kann verzichtet werden, da die Sicherung durch Übersicht gegeben ist. 
Rangierfahrten, welche an der Spitze kein Signal Zg 1a führen: 
1. Halt vor Bahnübergang 
2. Befahren des Bahnübergangs mit der Rangierfahrt, wenn es ohne Gefährdung des Straßenverkehrs möglich ist, 


mit Schrittgeschwindigkeit bis etwa Straßenmitte erreicht ist. Der Tf muss sich auf dem Fahrzeug an der Spitze be-
finden. 


Ausnahme: 
Östlicher BÜ an Gl 561 in Fahrtrichtung Ost: 
1. Halt vor dem Bahnübergang (Pfeiftafel mit Zusatzschild „Halt“) 
2. Warnung der Wegbenutzer durch Achtungssignal 


3. Befahren des Bahnübergangs mit der Rangierfahrt, wenn es ohne Gefährdung des Straßenverkehrs möglich ist, mit 


Schrittgeschwindigkeit bis etwa Straßenmitte erreicht ist. Der Tf muss sich auf dem Fahrzeug an der Spitze befinden. 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchsta-


be 
für Richtung 


Asig 05P503-05P504, Asig 05P511/515, Asig 05P516/520 L Bln-Lichtenberg B1 


Asig 05P503-05P504, Asig 05P511/515, Asig 05P516/520 R Bln Ostbahnhof, Strecke 150 


Asig 05P511/515, Asig 05P516/520, Asig 06P611, Asig 
06P612, Bksig 06606 


T Bln Ostbahnhof Bft Ostkreuz Stadt-F durch-
gehendes Hauptgleis Strecke 100 


Asig 05P511/515, Asig 05P516/520, Asig 06P611, Asig 
06P612, Bksig 06606 


S Bln Ostbahnhof Bft Ostkreuz Stadt-F durch-
gehendes Hauptgleis der Gegenrichtung 
Strecke 100 


Esig 06B, Esig 06C A Bln-Rummelsburg Triebzuganalage 


Esig 06B, Esig 06C B Biesdorfer Kreuz 


Esig 06B, Esig 06C S Gl 611, durchgehendes Hauptgleis 


Esig 06B, Esig 06C T Gl 612, durchgehendes Hauptgleis der 
Gegenrichtung 


 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 


Stelle Kurzwahl Langwahl Zuständigkeitsbereich 


Ww (özF BRGB 1) 1350 73026502 Mittlerer Bahnhofsbereich 


Ww (özF BRGB 2) 1351 73026602 Werkbereich (nördlich) 


Ww (özF BRGB 3) 1352 73026702 ICE-Triebzuganalge 


Verständigung im RiR-Verfahren und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30313 
EVU DB Fernverkehr: 
Tf ankommender Züge mittlerer Bahnhofsbereich (BRGBB) und Werksbereich (nördlich, BRGBA) melden sich beim B-
Dispo I, Langwahl 73000216 
Tf ankommender Züge ICE-Triebzuganlage melden sich beim B-Dispo II, Langwahl 73000316 


 


Bf Berlin Ostbahnhof, Bft Warschauer Straße (özF Ostbahnhof)   73025902 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln Ostbahnhof Bft BOSGA Bln-Rummelsburg Strgl R (Str. 150) Zs 2 oder anderer Fahrtbegriff 


Bln Ostbahnhof Bft BOSGA Bln-Rummelsburg Strgl S und T Zs 2 
 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Ostbahnhof) zuständig, GSM-R Ruf 73025902 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
BözM „OB 1“: Ww (özF Ostbahnhof), GSM-R Ruf 73025902 
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Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 17L424Y 
Der „OB 1“ umfasst Gl 424. 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 17ZT401, Asig 14ZT413, Asig 14ZT414 R Bln-Rummelsburg Rgw Strecke 150 


Asig 17ZT401, Asig 14ZT413, Asig 14ZT414 S Bln-Rummelsburg Vnk Strecke 100 durchge-
hendes Hauptgleis 


Asig 17ZT401, Asig 14ZT413, Asig 14ZT414 T Bln-Rummelsburg Vnk Strecke 100 durchge-
hendes Hauptgleis der Gegenrichtung 


 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ostbahnhof) Langwahl 73025902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
 


 


Bf Berlin Ostbahnhof (özF Ostbahnhof)   73025902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 202, 203, 204, 205 7,4 


Gl 206 3,0 


Gl 201-207 ab Zsig 18ZR1-18ZR7 bzw. ab Sperrsignal 18L205X in 
Richtung Bln-Rummelsburg 


24,4 


Gl 201-207 ab Asig 18P1-18P7 bzw. ab Sperrsignal 18L115Y in Rich-
tung Bln Friedrichstraße 


6,1 


Modul 408.2102 2 (2) b) 
Gewöhnlicher Halteplatz  
Züge mit BR 218 und 232-234: Halteplatz abweichend vom Zusatzschild am Ne 5 außerhalb der Bahnsteighalle (Abgas-
belastung im Hallenbereich) 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln Ostbahnhof  Bln Friedrichstraße Strgl U und T Zs 2  
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Grenze des Bahnhofs in Richtung Berlin Friedrichstraße 


• aus Richtung Bln Friedrichstraße Streckengleise mit den Kennbuchstaben „T“ oder „U“ in km 0,972 (Esig 18A, 
18B) für die Einfahrten 


• in Richtung Bln Friedrichstraße Streckengleise mit den Kennbuchstaben „T“ oder „U“ in km 0,746 (Ra 10) für die 
Ausfahrten 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 18P1-18P7 T Bln Friedrichstraße Strgl 702 


Asig 18P1-18P7 U Bln Friedrichstraße Strgl 701 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ostbahnhof) Langwahl 73025902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Berlin Friedrichstraße (özF Ostbahnhof)   73025902 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln Friedrichstraße Bln Zoologischer Garten Bln Hauptbahnhof, Strgl U 
und T 


Zs 2 oder anderer Fahrbegriff 


Bln Friedrichstraße Bln Ostbahnhof Strgl U und T Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 19N753 T Bln Zoologischer Garten Strgl 1102 


Asig 19N753 U Bln Zoologischer Garten Strgl 1101 
Asig 19P753, Asig 19P754 T Bln Ostbahnhof Strgl 702 
Asig 19P753, Asig 19754 U Bln Ostbahnhof Strgl 701 


 


Bf Berlin Hauptbahnhof (Stadtbahn) (özF Ostbahnhof)   73025902 


Modul 408.2102 2 (2) b) 
Gewöhnlicher Halteplatz  
Züge mit BR 218 und 232-234: Halteplatz abweichend vom Zusatzschild am Ne 5 außerhalb der Bahnsteighalle (Abgas-
belastung im Hallenbereich) 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


 


Bf Berlin Zoologischer Garten (özF Westkreuz)   73026102 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln Zoologischer Garten Bln-Charlottenburg Strgl S und R Zs 2  


Bln Zoologischer Garten Bln Friedrichstraße Bln Hauptbahnhof, Strgl U und T Zs 2 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig N 1251, 1252, 1253, 1254 S Bln-Charlottenburg Strgl 301 


Asig N 1251, 1252, 1253, 1254 R Bln-Charlottenburg Strgl 302 


Asig P 1251, 1252, 1253, 1254 U Bln Ostbahnhof Strgl 701 


Asig P 1251, 1252, 1253, 1254 T Bln Ostbahnhof Strgl 702 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 8,361 Richtung Bln Friedrichstraße Gl 1232;  km 9,950 Richtng Bln-Charlottenburg beide Gleise 


 


Bf Berlin-Charlottenburg (özF Westkreuz)   73026102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung für die Gl 340 und 350 beträgt 10,0‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln-Charlottenburg Bln-Grunewald (Gds) Strgl S und R Zs 2  


Bln Zoologischer Garten Bln Zoologischer Garten Strgl S und R Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig L 331-334 R Bln-Wannsee Strgl 361 


Asig L 333, 334, N 341 S Bln-Wannsee Strgl 362 


Asig L 331-334 T Bln-Spandau Strgl 351 


Asig L 331-334 U Bln-Spandau Strgl 352 


Asig P 331, 332 S Bln Zoologischer Garten Strgl 301 


Asig P 333, 334 R Bln Zoologischer Garten Strgl 302 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 10,776 Richtung Bln Zoologischer Garten beide Gleise; km 12,289 Richtung Bln-Spandau Gl 352 


 


Bf Berlin-Grunewald   73028302 Fdl Gdn,  73028202 Fdl Gdr, 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Der Triebfahrzeugführer meldet bis spätestens 10 Minuten vor Abfahrt an den Fahrdienstleiter Gdn (für Züge in Richtung 
Bf Bln-Charlottenburg, Bln Zoologischer Garten), Fahrdienstleiter Gdr (für Züge in Richtung Bf Bln-Wannsee, Bln-
Ruhleben und Abzw Bln-Charlottenburg), dass der Zug vorbereitet ist. Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren 
nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln-Grunewald (Gds) Bln-Wannsee Strgl S und R Zs 2  


Bln-Grunewald (Gds) Bln-Charlottenburg Strgl S und R Zs 2 
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Modul 408.4801 2 (2) a) 
Aufbewahren der Hemmschuhe oder Radvorleger  
An den Elektranten der elektrischen Zugvorheizanlage an den Gl 65-68, 106-115, 315 und 316 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
1. Für alle Beteiligten auf dem Bahnhof Berlin-Grunewald ist der Fahrdienstleiter Gdn der zuständige Ansprechpart-


ner. Der Betriebsablauf wird durch den Fahrdienstleiter Gdn und den schichtführenden Wagenmeister geregelt. 
(Ruf Wgm: 030-297 47467 oder 47469). 


2. Alle Meldungen im Zusammenhang mit den Zug- und Rangierfahrten sind mit dem zuständigen Fahrdienstleiter 
abzustimmen. 


          Zuständigkeitsbereiche: 
          Fdl Gdn: von der Mitte (Höhe des ehemaligen Gebäudes der Lokleitung) der Behandlungsanlage (Gl 64-68) über     
          Ein- und Ausfahrgruppe Gdn in Richtung Bln-Charlottenburg, Bln Zoologischer Garten bis zum Lichtsperrsignal   
          Lsp 350II 


          Fdl Gdr: von der Mitte der Behandlungsanlage (Gl 64-68) bis Signal C1 bzw. D1 Richtung Bln-Wannsee 
3. Der Fahrdienstleiter Gdn disponiert die Abstellung der Zuglokomotiven. Somit sind die Abstellplätze der Tfz über 


den Fahrdienstleiter zu erfragen. Dabei ist zu beachten, dass dem Fahrdienstleiter nicht die Tfz-Nr., sondern nur 
die letzte Zugleistung bekannt ist. 


4. Stellwerksbezirk Gdr:                     
Im Stellwerksbezirk Gdr sind im km 3,328 (Höhe Signal A) an den Gl 10 und 111 Merkpfähle als Orientierungszei-
chen gemäß Modul 301.9001 aufgestellt. Beim Rangieren und dem Umsetzen von Regionalzügen aus der Be-
handlungsanlage (Gl 64-68) in Richtung Bln-Wannsee sowie aus den Gl 9 und 11 in Richtung Bln-Wannsee mar-
kieren die Merkpfähle einen Bezugspunkt zum Halteplatz für denTriebfahrzeugführer. Notwendige Absprachen mit 
Bezug auf den Halteplatz von Rangierfahrten werden durch den zuständigen Fahrdienstleiter Gdr getroffen und im 
Rahmen der Verständigung bekanntgegeben.  


EVU DB Fernverkehr: 
Nach dem Abstellen von Triebfahrzeugen schichtführenden Wagenmeister unter Tel: 030-29747467 kontaktieren und 
folgende Angaben mitteilen: Tfz-Nr., ankommende Leistung und Abstellplatz. Bei Übernahme können Informationen 
unter gleicher Tel-Nr. eingeholt werden. 
MET-Park bei funktionstüchtigem Zugbus in Betriebsart „Aufgerüstet Abstellen“ verlassen und Fahrzeugfernüberwa-
chung am GSM-R-Gerät des Zuges aktivieren. 
EVU DB Fernverkehr und DB Regio: 
Triebfahrzeugführer, in deren Arbeitsplänen zeitweise Ortsdienst in Grunewald eingeplant ist, müssen sich beim Fahr-
dienstleiter Gdn melden und ihre Rufnummer hinterlassen, damit diese bei anstehenden Arbeiten errreicht werden 
können. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Auf den Gl 65-68 der Behandlungsanlage besteht folgende Einschränkung der Rangiergeschwindigkeit: Bei besetzten 
Gleisen gilt für die Nachbargleise ab dem Grenzzeichen der zuletzt befahrenen Weiche 5 km/h als Höchstgeschwindig-
keit. Das Gl 64 gilt nicht als Nachbargleis im vorstehenden Sinne. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 65-68: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie 
festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig C 1, Bksig A 1, Bksig B 1 R Bln-Wannsee Strgl 301 


Asig C 1, Bksig A 1, Bksig B 1 S Bln-Wannsee Strgl 302 


Bksig F 1, Bksig G 1 R Bln-Charlottenburg Strgl 361 


Bksig F 1, Bksig G 1 S Bln-Charlottenburg Strgl 362 


Bksig F 1, Bksig G 1 W Bln-Grunewald (West) 


Bksig A 1, Bksig B 1 H Hundekehle 


Asig O 9, Asig O 11 R Halensee Süd 
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Asig O 9, Asig O 11 L Halensee Nord 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Gdn): Langwahl 73028302 – Zuständikeit nördlicher Bahnhofsbereich (von/nach Bln-Charlottenburg) 
Ww (Fdl Gdr):  Langwahl 73028202 – Zuständigkeit südlicher / östlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Berlin-Wannnsee (özF Wannsee)   73026202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln-Wannsee Bln-Grunewald (Gds) Strgl S und R Zs 2 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.4821 3 b) 
Verwenden des Luftbremskopfes 
Besetzte Reisezugwagen sowie beladene oder leere Fahrzeugtransportwagen (kurz DDm) dürfen geschoben nur mit 
Luftbremskopf rangiert werden. Fahrzeugtransportwagen dürfen im Bahnhof Bln-Wannsee im Einmannbetrieb auch mit 
funkferngesteuerten Triebfahrzeugen rangiert werden. 


EVU DB Cargo 
 Als Schutzmaßnahme für die Fahrzeugbehandlung ist durch den Mitarbeiter, der Rangierarbeiten oder die 


technische Wagenbehandlung auf Gl 336-338 durchführt, auch die Sperrung des jeweils benachtbarten 
Hauptgleises gemäßRil 408.4851 (auf Antrag Personen vor Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb schützen) 
beim özF Wannsee zu beantragen. Ausgenommen: Gleisgasse 336-337 östlich auf 275 m (Gleisverschwen-
kung) . 


 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig  P 335-338 S Bln-Charlottenburg Strgl 302 


Asig  P 335-338 R Bln-Charlottenburg Strgl 301 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 13,765 und km 17,595  


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Wannsee): Langwahl 73026202 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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Bf Potsdam Griebnitzsee (özF Wannsee)   73026202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremesen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig B7 P Potsdam 


Esig B7 S Seddin 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
Richtung Potsdam Hbf  Einfahrgleis - km 22,463, Ausfahrgleis – km 22,687 


 


Bf Potsdam Hbf (özF Wildpark)   73023002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die Gl 116 und 117 haben eine maßgebende Neigung von 3,2 ‰  bzw 3,7 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.901, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremesen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 25,130 Richtung Potsdam Griebnitzsee 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Wildpark): Langwahl 73023002 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Abzw Wildpark Ost (özF Wildpark)   73023002 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 913, 919 M Magdeburg 


Bksig 913, 919 B Beelitz 
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Bf Potsdam Park Sanssouci (özF Wildpark)   73023002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für die Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnug der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremesen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig N666 M Magdeburg 


Asig N666 W Wustermark 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 31,620 Richtung Werder (Havel); km 58,526 Richtung Wildpark Süd; km 60,740 Richtung Golm 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Wildpark): Langwahl 73023002 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren, Netz: P-GSM-D 
 


Bf Werder (Havel) (özF Wildpark)   73023002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


731, 732 5,5 


733 6,4 


734 6,5 


721 7,5 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremesen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig P731-P734, Esig G6, F7 A Abzw Awp 


Asig P731-P734, Esig G6, F7 P Potsdam 


Asig P731-P734, Esig G6, F7 W Wustermark 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 34,742 Richtung Potsdam Park Sanssouci 
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105 Fürstenwalde (Spree) – Beeskow –eingleisig- [Nebenbahn] 
Zum 01.02.2011 erfolgte die Besitzübertragung der Teilstrecke von Bad Saarow (a), km 12,684 (Esig 66F) bis Beeskow 
(a), km 32,055 (Esig K)  an die Scharmützelseebahn GmbH. Diese ist der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. 
Für die Betriebsführung auf dem o.g. Streckenabschnitt ist die „Vereinbarung zur Betriebsführung über die Infrastruktur-
grenzen der DB Netz AG und der Scharmützelseebahn GmbH in Bad Saarow“ zu beachten. 


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
zwischen Fürstenwalde (Spree) und Beeskow 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
zwischen Fürstenwalde (Spree) und Beeskow 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Fürstenwalde (Spree) bis Bad Saarow 700 m 
von Bad Saarow bis Beeskow  400 m 


Modul 301.1101 3 (8) 
Züge führen nur eine Tafel oder ein Licht des Signals Zg 2  
von Fürstenwalde (Spree) bis Beeskow bei Güterzügen zulässig 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Fürstenwalde (Spree) (özF Fürstenwalde)  73024102 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2331 2 (1) g) 
Kennlicht als Zustimmung des Fahrdienstleiters zur Abfahrt  
Asig 65N1 zeigt ggf. Kennlicht, die Zsig 65R1 und 65R3 übernehmen die Funktion des Asig. 


Modul 408.2445 1 (1) c) 
Geschobene Züge bei besonderen Verhältnissen  
Züge zwischen dem Bf Fürstenwalde (Spree) und der Awanst Fürstenwalde (Spree) Getreidewirtschaft sind als gescho-
bene Züge zugelassen. 


Modul 408.2445 2 (3) 
Luftbremskopf bei geschobenen Zügen  
Bei geschobenen Zügen zwischen dem Bf Fürstenwalde (Spree) und der Awanst Fürstenwalde (Spree) Getreidewirt-
schaft, bei denen sich der Triebfahrzeugführer nicht auf der Spitze des Zuges befindet, Luftbremskopf verwenden. 


Modul 408.4802 2 (2) a) 
Aufbewahren der Hemmschuhe oder Radvorleger  
Auf Hemmschuhsteinen an Gl 5 und an Gl 20 (Ladestraße) 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1 und OB 2“ ist der Ww (özF Fürstenwalde) zuständig, Ruf GSM 73024102 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
BözM „OB 1“ und „OB 2“: Ww (özF Fürstenwalde), Ruf GSM 73024102 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 65L3Y und 65L15X. 
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Zum „OB 1“ gehören die Gl 5, 10, 11 und 18-22 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Sperrsignal 65L28Y 
Zum „OB 2“ gehören die Gl 201 und 210. 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Abstellen von Fahrzeugen im Gl 28/201 (Zuführungsgleis zum Anschluss Lacufa GmbH) verboten.  
Nicht technisch gesicherte BÜ im Zuführungsgleis zum Gleisanschluss Lacufa GmbH in km 0,986; in km 1,422 und in km 
1,979. Wenn Tf allein rangiert und Tf auf dem Fahrzeug an der Spitze: 1. Halt vor BÜ; 2. Warnung der Wegbenutzer 
durch Signal Zp 1; 3. Befahren des BÜ mit Schrittgeschwindigkeit bis Straßenmitte, wenn ohne Gefährdung des Stra-
ßenverkehrs möglich 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 65R3 F Frankfurt (Oder) 


Asig 65R3 B Bad Saarow 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
Richtung Fangschleuse km 45,951 beide Gleise; Richtung Berkenbrück km 47,812 beide Gleise; km 0,453 Gl 6506 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Fürstenwalde) Langwahl 73024102 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
 


 


Awanst Fürstenwalde (Spree) Getreidewirschaft (özF Fürstenwalde)  73024102 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2445 2 (3) 
Luftbremskopf bei geschobenen Zügen  
Bei geschobenen Zügen zwischen dem Bf Fürstenwalde (Spree) und der Awanst Fürstenwalde (Spree) Getreidewirt-
schaft, bei denen sich der Triebfahrzeugführer nicht auf der Spitze des Zuges befindet, Luftbremskopf verwenden. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienungsfahrten zur Awanst AWA 1 erfolgen als Zugfahrt von Fürstenwalde (Spree) über das Streckengleis Fürsten-
walde (Spree) – Bad Saarow und enden unmittelbar vor der Weiche A11 und dem Schaltkontakt für die Schlüsselfreiga-
be. Durch den Tf/Rb des EVU ist mittels Unwirksamkeitstaste (UT) im km 3,394 die Bahnübergangssicherungsanlage 
(BÜSA) des Bahnübergangs (BÜ) km 4,2 unwirksam zu schalten. 
Beim Fdl Frankfurt (Oder) Pbf B1 West und beim Bediener des Stellwerks Ko des Bahnhofs Bln–Köpenick befindet sich 
jeweils ein DB 24 Schlüssel. Die Übernahme des DB 24 Schlüssels durch den Tf/Rb erfolgt beim Fdl B1 West des 
Bahnhofs Frankfurt (Oder) Pbf bzw. Bediener des Stellwerks Ko Bahnhof Bln–Köpenick gegen Unterschrift. Der DB 24 
Schlüssel muss auf den Bahnhof zurückgebracht werden, wo er abgeholt wurde. 
Der Tf/Rb des EVU bedient die Anforderungstaste zur Schlüsselfreigabe. Nach der Schlüsselfreigabe durch den özF 
Fürstenwalde (Spree) schließt der Tf/Rb den Schlüssel unter Betätigen der Schlüsselfreigabetaste frei (Schlüssel ver-
bleibt im Schloss). Dadurch werden zwei Schlüssel für das Riegelschloss der Weiche A11 und den Rangierschalter-
schlüssel für den BÜ 4,2 frei. Unter Beachtung der Folgeabhängigkeit werden die Riegelschlösser an den ortsgestellten 
Weichen A11L(inks) (RHH) und A12L(inks) (RH) aufgeschlossen und die Weichen A11 und A12 in die Rechtsstellung 
umgestellt. Mit Herstellung des Rangierweges in die AWA 1 ist gleichzeitig mit dem Rangierschalterschlüssel des BÜ 4,2 
am vorhandenen Rangierschalter die BÜSA einzuschalten. Die Weiterfahrt in die Awanst wird als Rangierfahrt durchge-
führt. Wenn die Rangierfahrt die Weiche A12 und den BÜ 4,2 frei gefahren hat, ist anzuhalten. Durch den Tf/Rb ist der   
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Rangierschalterschlüssel aus dem Rangierschalter zu entnehmen (BÜSA wieder in Grundstellung), die Weichen A11 
und A12 sind in umgekehrter Reihenfolge wieder umzustellen und die Riegelschlösser zu verschließen. Der Schlüssel für 
das Riegelschloss der Weiche A11 und der Rangierschalterschlüssel für den BÜ 4,2 werden wieder eingeschlossen. 
Dadurch wird der Schlüssel für die Schlüsselsperre AWA 1 frei und kann wieder geschlossen werden. Der Tf bestätigt 
dem özF Fürstenwalde (Spree) die Räumung des Streckengleises fernmündlich und bedient anschließend die Fertigtas-
te. 
Nach der Fertigstellung des Zuges in der Awanst und Meldung an den özF Fürstenwalde (Spree), dass der Zug vorberei-
tet ist, vereinbart der Tf/Rb des EVU mit dem özF Fürstenwalde (Spree) die Rückfahrt. Nachdem der TF/Rb die Anforde-
rungstaste zur Schlüsselfreigabe bedient hat, stellt der özF Fürstenwalde (Spree) die Zugstraße von der Awanst AWA 1 
zum Einfahrsignal 65H des Bahnhofs Fürstenwalde (Spree) ein. Nach der Schlüsselfreigabe durch den özF Fürstenwal-
de (Spree), kann der Schlüssel durch den Tf/Rb entnommen werden. Die Freigabe des Schlüssels aus der Schlüssel-
sperre AWA 1 in Verbindung mit dem Rangiererlaubnismelder (ReM) ersetzt den schriftlichen Befehl und gilt als Zustim-
mung zum Rangieren in das Streckengleis. Der Rangiererlaubnismelder wird durch ein Schauzeichen (abwechselnd 
schwarze und weiße Kreissegmente) angezeigt. 
Unter Beachtung der Folgeabhängigkeit werden die Riegelschlösser an den ortsgestellten Weichen A11 und A12 aufge-
schlossen und in die Weichen A11 und A12 in die Rechtsstellung umgestellt. Die Fahrt aus der Awanst erfolgt als 
Rangierfahrt in das Streckengleis. Anschließend sind durch den Tf/Rb die Weichen A11 und A12 wieder in die Linksstel-
lung umzustellen und die Riegelschlösser zu verschließen. Die Schlüssel für das Riegelschloss der Weiche A11 und der 
Rangierschalterschlüssel für den BÜ 4,2 werden anschließend wieder eingeschlossen. Dadurch wird der Schlüssel für 
die Schlüsselsperre AWA 1 frei, kann wieder geschlossen und die Fertigtaste bedient werden. Der Tf holt sich vom özF 
Fürstenwalde (Spree) die Zustimmung zur Abfahrt von der Awanst nach Fürstenwalde (Spree) ein. Die Übergabe des DB 
24 Schlüssels durch den Tf/Rb erfolgt wie zur Übernahme bei der Hinfahrt beim Fdl B1 West des Bahnhofs Frankfurt 
(Oder) Pbf bzw. Bediener des Stellwerks Ko des Bahnhofs Bln–Köpenick gegen Unterschrift. 


 


Bf Bad Saarow (özF Fürstenwalde)  73024102 


 


Hp Bad Saarow Klinikum (Scharmützelseebahn GmbH)  


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Das Überfahren der Betriebsführungsgrenze km 12,940 in Richtung Beeskow (Ne 5 Bahnsteigende) ist verboten. 


 


Bf Beeskow   


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgende Neigung beträgt 7,5 ‰ 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3.  
Bedienungsanweisung in den Anschluss Beeskow Holzwerke GmbH (Spanplatte) beachten. Ortskenntnisse sind erfor-
derlich. 
Bedienungsanweisung in den Anschluss Raiffeisen Handels- und Dienstleistungsgenossenschaft Oder/Spree beachten. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0201 6 (5) 
Analoge Ortskanäle 
Kanal 35: Fdl B2, Tf (Zug-Nr.), Rb 
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110 RB Grenze km 137,0 – Wustermark – Bft Bln-Spandau Ost – Bln-Charlottenburg 
zweigleisige Strecke mit zweimal eingleisiger Betriebsführung von [Ribbeck-] RB Grenze bis Bln-Charlottenburg 


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0002 2 (3) 
Signale, die nicht unmittelbar rechts - am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung links - neben oder 
über dem Gleis angeordnet sind  
Folgende Blockkennzeichen sind links am Gleis angeordnet: 


Streckengleis von  bis Blockkennzeichen km Fahrtrichtung 


Abzw Nennhauser 
Damm 


Wustermark U-Gleis 1102 118,646 Wustermark  – Abzw Nenn-
hauser Damm 1106 121,507 


3108 125,432 


Wustermark  Abzw Ribbeck U-Gleis 5122 135,514 Abzw Ribbeck – Wustermark 


Abzw Ribbeck  Wustermark T-Gleis 5325 139,598 Wustermark – Abzw Ribbeck 


5323 135,399 


Wustermark Abzw Nennhauser 
Damm T-Gleis 


3309 125,282 Abzw Nennhauser Damm - 
Wustermark 1307 121,357 


1305 118,491 
 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Wustermark (özF Ruhleben 1)  73026302 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Wustermark Abzw Nennhauser Damm Stgl U und T Zs 3 


Wustermark Abzw Nennhauser Damm Strgl R Wustermark Rbf (Str. 997) Zs 3 


Wustermark Abzw Ribbeck Strgl S Abzw Neugarten (Str. 111) Zs 3 nur Dieseltraktion 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3.  


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 4N4, 4N5 S Stammstrecke Strgl 513 


Asig 4N3, 4N4, 4N5 T HGV Strgl 321 


Asig 4N3, 4N4, 4N5 U HGV Strgl 121 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ruhleben 1): Langwahl 73026302 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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Abzw Nennhauser Damm (özF Ruhleben 1)  73026302 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Nennhauser Damm Bln-Spandau Stgl U und T Zs 2 o. anderer Fahrtbegriff 


Abzw Nennhauser Damm Wustermark Wustermark Rbf Strgl S (Strecke 111) Zs 2 


Abzw Nennhauser Damm Wustermark Strgl U anderer Fahrtbegriff 


Abzw Nennhauser Damm Wustermark Strgl T Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 8913 S Stammstrecke Strgl 501 


Bksig 8913 T HGV Strgl 301 


Bksig 8932 T Bln-Spandau Strgl 761 


Bksig 8932 U Bln-Spandau Strgl 762 


 


Bf Berlin-Spandau (özF Ruhleben 2)  73026402 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln-Spandau Abzw Nennhauser Damm Stgl U und T Zs 2  


Bln-Spandau Abzw Nennhauser Damm BSPG Strgl R (Str. 997) Zs 3 


Bln-Spandau Bln-Charlottenburg Strgl U und T Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 85P43, 85P44, 85P45, Zsig 85S56 T Bln-Charlottenburg Strgl 351 


Asig 85P44 U Bln-Charlottenburg Strgl 352 


Asig 85P43, 85P44 R Abzw Wiesendamm Strgl 521 


Asig 85P44, Zsig 85S46 S Abzw Wiesendamm Strgl 522 


Asig 87N13-87N16 N  Falkensee (Nauen) 


Asig 87N13-87N16 T HGV Strgl 301 


Asig 87N13-87N16 U HGV Strgl 101 


Asig 87N16 R Bft Bln-Spandau Gbf 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 13,809 beide Gleise 


 


Bf Berlin-Charlottenburg (özF Westkreuz)   73026102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung für die Gl 340 und 350 beträgt 10,0‰ 
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Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln-Charlottenburg Bln-Grunewald (Gds) Strgl S und R Zs 2  
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig L 331-334 R Bln-Wannsee Strgl 361 


Asig L 333, 334, N 341 S Bln-Wannsee Strgl 362 


Asig L 331-334 T Bln-Spandau Strgl 351 


Asig L 331-334 U Bln-Spandau Strgl 352 


Asig P 331, 332 S Bln Zoologischer Garten Strgl 301 


Asig P 333, 334 R Bln Zoologischer Garten Strgl 302 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 10,776 Richtung Bln Zoologischer Garten beide Gleise, km 12,289 Richtung Bln-Spandau Gl 352 
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111 Abzw Nennhauser Damm – Wustermark Rbf – Abzw Neugarten – RB Grenze km 
37,0 [– Abzw Ribbeck – Rathenow] 


zwei eingleisige Strecken der gleichen Richtung von Abzw Nennhauser Damm bis Wustermark Rbf 
↓ Strecke 111 a ↑ Strecke 997 b 
Streckenüberschrift gilt nur für a-Richtung, b-Richtung endet in Wustermark Rbf, Fortsetzung Strecke 997 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Abzw Nennhauser Damm (özF Ruhleben 1)  73026302 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Nennhauser Damm Bln-Staaken Strgl R (Str. 997) anderer Fahrtbegriff 


Abzw Nennhauser Damm Bln-Spandau Strgl T und U Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 8913 S Stammstrecke Strgl 501 


Bksig 8913 T HGV Strgl 301 


Bksig 8932 T Bln-Spandau Strgl 761 


Bksig 8932 U Bln-Spandau Strgl 762 


 


Bf Berlin-Staaken (özF Ruhleben 1)  73026302 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln-Staaken Wustermark Rbf Strgl R (Str. 997) anderer Fahrtbegriff 


Bln-Staaken Wustermark Rbf Strgl S (Str. 111) anderer Fahrtbegriff 


 


Wustermark Rbf  73003502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 3, 47 und 58 ab Asig F3, F47 und F58 in Richtung Wustermark Güterzuggleis 10,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Wustermark Rbf Bln-Staaken Stggl R (Str. 997) Zs 2  


Wustermark Rbf Bln-Staaken Strgl S (Str. 111) Zs 2 
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Wustermark Rbf (BWURO) Wustermark Personenzuggleis Zugfunk 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Die Gleisanlagen (außer Hauptgleise 3, 47 und 58) sind Gleisanlagen der Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & 
Co. KG (RLC). Dienstordnung und Zugangs- und Nutzungsbedingungen für Infrastruktur und Serviceeinrichtungen der 
RLC Wustermark sind zu beachten. Während der Besetzungszeiten Stellwerk Wot sind alle Rangierfahrten beim Dipo-
nenten Stellwerk Wot anzumelden.  
RLC Wustermark örtlicher Betriebsleiter Ruf: 03324-22430, Disosition (Wot) Ruf: 033234-72208. 
Schnittstellen: Stw Wot (Zugfahrten), Stw Wmt und Wur (Rangierfahrten). 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig H, Asig F64-69 P Potsdam 


Asig H, Asig F64-69 W Wustermark 


Asig H, Asig F64-69 H Hennigsdorf 


Asig H, Asig F64-69 S  Stendal 


Asig P5 R Bln-Staaken Strgl 705 


Asig P5 S Bln-Staaken Strgl 505 
 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellen Nr.  Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Wustermark Rbf 088104 ÖMRS BSE: GSM-RRuf 8207641 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Wur): Langwahl 73003502 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww Wmt:       Langwahl 73000321 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Wustermark (özF Ruhleben 1)  73026302 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Wustermark (Stammstrecke) Abzw Ribbeck Strgl T und U (Str. 110) Zs 2  


Wustermark  Wustermark Rbf (BWURO) Personenzuggleis anderer Fahrtbegriff 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3.  


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 4N4, 4N5 S Stammstrecke Strgl 513 


Asig 4N3, 4N4, 4N5 T HGV Strgl 321 


Asig 4N3, 4N4, 4N5 U HGV Strgl 121 
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Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ruhleben 1): Langwahl 73026302 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Abzw Neugarten (özF Ruhleben 1)  73026302 
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112 Abzw Wildpark Ost – Abzw Lienewitz – Gl 700 – Beelitz-Heilstätten -eingleisig- 


 


1 Regeln für die Strecke 
Unterschreitung Mindestfahrdrahthöhe 
Auf den genannten Streckenabschnitten bzw. Betriebsstellen ist das Betreten der äußeren Standflächen untersagt. 
Ferch-Lienewitz - Potsdam Wildpark Ost von km 56,05 bis km 56,25 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
Abzw Wildpark Ost    1.000 m 
von Potsdam Pirschheide bis Beelitz-Heilstätten      700 m 


 
2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Wildpark Ost (özF Wildpark)   73023002 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 913, 919 M Magdeburg 


Bksig 913, 919 B Beelitz 


 


Abzw Wildpark Süd (özF Wildpark)   73023002 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 921 M Magdeburg 


Bksig 921 P Potsdam Hbf 


 


Hp Potsdam Pirschheide (u) (özF Wildpark)   73023002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


 


Hp Caputh-Geltow   


Modul 408.2671 2 (3) 
Bahnübergänge sichern  
BÜ km 52,850 mit Auto-HET 


 


Bf Ferch-Lienewitz   73443202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,2 ‰ 


Modul 408.2341 6 (1) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers  
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der Ankunft bzw. bei der Ausfahrt in Höhe der 
Einfahrsignale, wenn der Zug an den Einfahrsignalen mit seiner gesamten Länge vorbeigefahren ist, eine Zugvollstän-
digkeitsmeldung an den Fdl Ferch-Lienewitz zu geben. Diese Meldung darf während der Fahrt gegeben werden. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
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Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Bedienungsanweisung Herbers und Damhus GbR beachten. 
Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit “Fz-G“: 
Wenn in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen vorhanden sind, 
melden Sie dem Wärter vor Beginn der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-
Gleisstromkreisen.“ 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Flz): Langwahl 73443202 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Abzw Lienewitz   73443202 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig D491 P Personenzuggleis 


Bksig D491 S Südsystem 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fld Flz): Langwahl 73443202  
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Beelitz-Heilsztätten (özF Michendorf 2)   73023202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 1, 2 und 3 ab Asig 48P1, 48P2 und 48P3 in Richtung Seddin / Abzw Lienewitz 5,0 ‰ 
Gl 1 ab Asig 48N1 in Richtung Borkheide 5, 0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Beelitz-Heilstätten Seddin Strgl 4201 und 4202 Zs 2 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienungsanweisung für den Nahbedienbereich beachten. 
Rangieren in Richtung Strgl 4202: 
Bei signalisierter Zustimmung (Ra 12) zum Rangieren über Einfahrweiche 4803 in Richtung Seddin (Strgl 4202) wird auf 
die schriftliche Erlaubnis (Befehl 14.1) verzichtet. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 48P2, 48P3 R Seddin Strgl 1 


Asig 48P2, 48P3 S Seddin Strgl 2 


Asig 48P2, 48P3 P Potsdam Pirschheide 
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Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Michendorf 2): Langwahl 73023202 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren, Netz: P-GSM-D 
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113 Abzw Wildpark Süd – Potsdam Park Sanssouci – Potsdam Wissenschaftspark 
Golm -eingleisig- 


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 
2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Abzw Wildpark Süd (özF Wildpark)   73023002 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 921 M Magdeburg 


Bksig 921 P Potsdam Hbf 


 


Bf Potsdam Park Sanssouci (özF Wildpark)   73023002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für die Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig N666 M Magdeburg 


Asig N666 W Wustermark 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 31,620 Richtung Werder (Havel); km 58,526 Richtung Abzw Wildpark Süd; km 60,740 Richtung Golm 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Wildpark): Langwahl 73023002 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren, Netz: P-GSM-D 
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Bf Potsdam Wissenschaftspark Golm  (özF Hennigsdorf)   73006102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 99N1, 99N2, 99N3, 99N4 W Werder (Havel) 


Asig 99N2, 99N3, 99N4 B Beelitz 


Asig 99N1, 99N2, 99N4 S Saarmund 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Hennigsdorf): Kurzwahl 1350; Langwahl 73006102 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren
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120 Potsdam Wissenschaftspark Golm – Werder (Havel) -eingleisig- [Nebenbahn] 


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 
2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Potsdam Wissenschaftspark Golm  (özF Hennigsdorf)   73006102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 99N1, 99N2, 99N3, 99N4 W Werder (Havel) 


Asig 99N2, 99N3, 99N4 B Beelitz 


Asig 99N1, 99N2, 99N4 S Saarmund 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Hennigsdorf): Kurzwahl 1350; Langwahl 73006102 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Werder (Havel) (özF Wildpark)   73023002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


731, 732 5,5 


733 6,4 


734 6,5 


721 7,5 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig P731-P734, Esig G6, F7 A Abzw Awp 


Asig P731-P734, Esig G6, F7 P Potsdam 


Asig P731-P734, Esig G6, F7 W Wustermark 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 34,742 Richtung Potsdam Park Sanssouci
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130 Abzw Wildpark West – Werder (Havel) -eingleisig-  


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 
2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Abzw Wildpark West (özF Genshagener Heide)   73022802 


 


Bf Werder (Havel) (özF Wildpark)   73023002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


731, 732 5,5 


733 6,4 


734 6,5 


721 7,5 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig P731-P734, Esig G6, F7 A Abzw Awp 


Asig P731-P734, Esig G6, F7 P Potsdam 


Asig P731-P734, Esig G6, F7 W Wustermark 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 34,742 Richtung Potsdam Park Sanssouci 
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150 Bln Ostbahnhof – Bln-Rummelsburg Triebzuganlage (BRGBT) -eingleisig-  


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 
2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Berlin Ostbahnhof (özF Ostbahnhof)   73025902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 202, 203, 204, 205 7,4 


Gl 206 3,0 


Gl 201-207 ab Zsig 18ZR1-18ZR7 bzw. ab Sperrsignal 18L205X in 
Richtung Bln-Rummelsburg 


24,4 


Gl 201-207 ab Asig 18P1-18P7 bzw. ab Sperrsignal 18L115Y in Rich-
tung Bln Friedrichstraße 


6,1 


 


Modul 408.2102 2 (2) b) 
Gewöhnlicher Halteplatz  
Züge mit BR 218 und 232-234: Halteplatz abweichend vom Zusatzschild am Ne 5 außerhalb der Bahnsteighalle (Abgas-
belastung im Hallenbereich) 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Grenze des Bahnhofs in Richtung Berlin Friedrichstraße 


• aus Richtung Bln Friedrichstraße Streckengleise mit den Kennbuchstaben „T“ oder „U“ in km 0,972 (Esig 18A, 
18B) für die Einfahrten 


• in Richtung Bln Friedrichstraße Streckengleise mit den Kennbuchstaben „T“ oder „U“ in km 0,746 (Ra 10) für die 
Ausfahrten 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 18P1-18P7 T Bln Friedrichstraße Strgl 702 


Asig 18P1-18P7 U Bln Friedrichstraße Strgl 701 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ostbahnhof) Langwahl 73025902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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Bft Warschauer Straße F-Bahn (özF Ostbahnhof)   73025902 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln Ostbahnhof Bft Warsch 
Str (F-Bahn) 


Bln-Rummelsburg Strgl S und T Zs 2 


 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Ostbahnhof) zuständig, GSM-R Ruf 73025902 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
BözM „OB 1“: Ww (özF Ostbahnhof), GSM-R Ruf 73025902 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 17L424Y 
Der „OB 1“ umfasst das Gl 424. 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 17ZT401, Asig 14ZT413, Asig 14ZT414 R Bln-Rummelsburg Rgw Strecke 150 


Asig 17ZT401, Asig 14ZT413, Asig 14ZT414 S Bln-Rummelsburg Vnk Strecke 100 durchge-
hendes Hauptgleis 


Asig 17ZT401, Asig 14ZT413, Asig 14ZT414 T Bln-Rummelsburg Strgl Vnk Strecke 100 
durchgehendes Hauptgleis der Gegenrichtung 


 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ostbahnhof) Langwahl 73025902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
 


 


Bf Berlin-Rummelsburg (özF Rummelsburg)  73026502 özF 1  73026602 özF 2 73026702 özF 3 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 503, 504, 521-528 7,5 


Gl 534-537, 811-819, 822-829 4,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
EVU DB Fernverkehr: Bei der Vorbereitung sind immer die Feststellbremsen zu lösen. Das Lösen der Feststellbremsen 
wird dem Triebfahrzeugführer gemeldet. Der Triebfahrzeugführer bestätigt dem B-Dispo das Lösen der Feststellbremsen 
bzw. das Entfernen von Hemmschuhen und verriegelt nach der Bremsprobe die Türen. Der Triebfahrzeugführer meldet 
bis spätestens 15 Minuten vor der Abfahrt an den B-Dispo, dass der Zug vorbereitet ist. 
Alle EVU außer DB Fernverkehr: Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
Bei Abfahrbereitschaft der Züge aus Gl 656 u. 657 ist das Entfernen von Hemmschuhen zusätzlich dem özF zu melden. 
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Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln-Rummelsburg Bln Ostbahnhof Strgl S und T (Str. 100) Zs 2 
 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Hönower Wiesenweg“:  
Für den Ortsstellbereich „OB Hönower Wiesenweg“ ist der Ww (özF Rummelsburg 3) zuständig, GSM-R Ruf 73026702 
„OB Baulogistik“ 
Für den Ortsstellbereich „OB Baulogisitk“ ist der Ww (özF Rummelsburg 1) zuständig, GSM-R Ruf 73026502 
„OB Ladestraße“ 
Für den Ortsstellbereich „OB Ladestraße“ ist der Ww (özF Rummelsburg 3) zuständig, GSM-R Ruf 76026702 
„OB Fernverkehr“ 
Für den Ortsstellbereich „OB Fernverkehr“ ist der Ww (özF Rummelsburg 2) zuständig, GSM-R Ruf 73026602 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
BözM „OB Hönower Wiesenweg“ und „OB Ladestraße“: Ww (özF Rummelsburg 3), GSM-R Ruf 73026702 
BözM „OB Baulogistik“: Ww (özF Rummelsburg 1), GSM-R Ruf 73026502 
BözM „OB Fernverkehr“: Ww (özF Rummelsburg 2), GSM-R Ruf 73026602 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Hönower Wiesenweg“: 
Grenze „OB Hönower Wiesenweg“: Sperrsignal 05L572X. Bei Hp0 Halt am Ne5. 
Zum „OB Hönower Wiesenweg“ gehören die Gl 572, 724, 790-798 mit den ortsgestellten Weichen 327-336 und 350-352. 
Die Verständigung erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB Baulogistik“: 
Grenze „OB Baulogistik“: Sperrsignale 06L621X, 06L625X, 06L628X und 06L630X. 
Zum „OB Baulogistik“ gehören die Gl 621, 625, 628, 630 und 723-729 mit den ortsgestellten Weichen 312-314 und 317. 
Die Verständigung erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB Ladestraße“: 
Grenze „OB Ladestraße“: Sperrsignal 05L560X. 
Zum „OB Ladestraße“ gehören die Gl 560, 762-764 mit den ortsgestellten Weichen 380 und 381. 
Die Verständigung erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.901, Tabelle Spalte3. 
EVU DB Fernverkehr: 
1. Die Verständigung über Ziel, Zweck und Besonderheiten erfolgt zwischen Triebfahrzeugführer und B-Dispo. 
2. Triebfahrzeugführer ankommender Züge haben dem B-Dispo die Zugnummer, die Fahrzeugnummer, Fahr-


zeugstörungen und ihre Folgeleistungen mitzuteilen. 
3. Unter Streckentrennern dürfen keine Fahrzeuge abgestellt werden, die durch Anlegen der Stromabnehmer die 


Streckentrenner überbrücken können. 
4. Vor Übernahme und dem Bewegen von Fahrzeugen muss ein Auftrag vom B-Dispo an den Triebfahrzeugführer 


vorliegen. 
5. Vor dem Schließen der Türen muss der Triebfahrzuegführer mittels Durchsage im Zug diese Handlung ankündi-


gen. 
6. Neben der Signalisierung ist bei Ein- und Ausfahrt in die Hallengleise besonders darauf zu achten, das Profilfrei-


heit vorhanden ist, die Warnanlage eingeschaltet ist, Tore und Torrestflächenabdichtungen vollständig geöffnet 
sind, Gleisbrücken eingelegt sind, Dacharbeitsbühnen in Parkstellung sind und keine Kabel über das Gleis liegen. 


7. Nach Bereitsstellung der Fahrzeuge meldet der Triebfahrzeugführer dem B-Dispo die Beendigung der Bereitstel-
lung und die Sicherung der Fahrzeuge. 


8. Grundsätzlich ist so anzuhalten, dass sich die gültige Tafel in der Mitte des Führerraumfensters befindet. Eine 
Ausnahme bilden die Tafeln in der Mitte der Außenbehandlungsanlage (IRA) (Gl 535-538). Dort ist direkt mit der 
Bugklappe auf Höhe der Tafel zu halten. 
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9. ICE-Züge dürfen erst nach Beauftragung durch den B-Dispo gekuppelt werden. Das Kuppeln von ICE-Zügen ist in 
Weichenbereichen grundsätzlich untersagt. 


EVU DB Cargo: 
Abstellen von Fahrzeugen nur auf Gl 644-646 (Baulogistikgleise) sowie auf Gl 656 und 657 zulässig. 
Alle EVU: 
Das Verbindungsgleis Radsatzdiagnose (ULM) darf nur mit Fahrzeugen des EVU DB Fernverkehr oder mit deren Zu-
stimmung befahren werden. Am Gleis 613 ist von km 2,395 bis km 2,535 (km 4,627 bis km 4,698 der Strecke 6153) kein 
durchgehender Randweg vorhanden.Das Be- und Absteigen von Fahrzeugen, der Aufenthalt im Gleisbereich, sowie 
Kuppelarbeiten sind nur auf der Nordseite im Bereich des Geländers zulässig. Fahrzeuggruppen, bei denen zum Fahrt-
richtungswechsel kein Durchgang im Zug möglich ist, müssen bis an den Gleisabschluss heranfahren. Fahrzeuggruppen 
> 230 m ohne die Möglichkeit zum Durchgang im Zug bzw. mit Rangierlok auf der Ostseite sind mit einem 2. Tf oder 
einem Rangierbegleiter zu besetzen. 
Der Randweg am Gleis 613 ist nicht beleuchtet, die Nutzung des Randweges ist bei Dunkelheit untersagt. Fahrzeug-
gruppen, bei denen ein Durchgang im Zug nicht möglich ist, sind nachts mit einem zweiten Tf oder einem Rangierbeglei-
ter zu besetzen. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
EVU DB Fernverkehr: 
Innerhalb der Werkhallen           5 km/h 
Bei Einfahrt in die Außenbehandlungsanlage (ABA) bei besetztem Gleis      5 km/h 
Bei defekter Warnanlage Befahren der Hallengleise sowie der Außenbehandlungsanalge  mit max.     5 km/h 
Bahnhofsteil BRGBA 
Im Bereich östlich der Gsp 08L805X bis 08L829X     20 km/h 
Gl 812 (ab März 2019 Gl 2812) teilw,nur Ost-West Richtung Lf1  2, 3 aufgestellt     5 km/h 
Gl 834, 735-737, 850          5 km/h 
Gl 862, 871, 881 und die Gl östlich der Fahrzeughallen     10 km/h 
Bahnhofsteil BRGBT: 
Verbindungsgleis mit ULM        10 km/h 
Bei der Ausfahrt aus der Halle auf den Gl 551, 552, 553, 554 und 555     10 km/h 
Gl 562 (UFD)        3,6 km/h 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
EVU DB Fernverkehr: 
Der Triebfahrzeugführer ist verantwortlich für das Sichern der Fahrzeuge und für die Herstellung der Fahrbereitschaft vor 
der nächsten Fahrt. Grundsätzlich sind Feststellbremsen auf der östlichen Seite festzulegen. Der B-Dispo kann Aus-
nahmen anweisen. Die Gleisnummer und die Wagen, an denen Feststellbremsen angezogen oder Hemmschueh ausge-
legt wurden, sind dem B-Dispo mitzuteilen. Das Festlegen mit Hemmschuhen ist nur zulässig, wenn Feststellbremsen 
nicht ausreichen. 
Alle EVU, außer EVU DB Fernverkehr: 
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.4816 1 (3) 
Sichern von Bahnübergängen, die nicht technisch gesichert sind  
Die nicht technisch gesicherten Bahnübergänge im Bereich des Bahnhofs Bln-Rummelsburg sind mit Andreaskreuzen 
ausgerüstet. Auf eine Sicherung durch Posten kann verzichtet werden, da die Sicherung durch Übersicht gegeben ist. 
Rangierfahrten, welche an der Spitze kein Signal Zg 1a führen: 
1. Halt vor Bahnübergang 
2. Befahren des Bahnübergangs mit der Rangierfahrt, wenn es ohne Gefährdung des Straßenverkehrs möglich ist, 


mit Schrittgeschwindigkeit bis etwa Straßenmitte erreicht ist. Der Tf muss sich auf dem Fahrzeug an der Spitze be-
finden. 
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Ausnahme: 
Östlicher BÜ an Gl 561 in Fahrtrichtung Ost: 
1. Halt vor dem Bahnübergang (Pfeiftafel mit Zusatzschild „Halt“) 
2. Warnung der Wegbenutzer durch Achtungssignal 
3. Befahren des Bahnübergangs mit der Rangierfahrt, wenn es ohne Gefährdung des Straßenverkehrs 


möglich ist, mit Schrittgeschwindigkeit bis etwa Straßenmitte erreicht ist. Der Tf muss sich auf dem Fahr-
zeug an der Spitze befinden. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 05P503-05P504, Asig 05P511/515, Asig 05P516/520 L Bln-Lichtenberg B1 


Asig 05P503-05P504, Asig 05P511/515, Asig 05P516/520 R Bln Ostbahnhof,Strecke 150 


Asig 05P511/515, Asig 05P516/520, Asig 06P611, Asig 
06P612, Bksig 06606 


T Bln Ostbahnhof Bft Ostkreuz Stadt-F durch-
gehendes Hauptgleis Strecke 100 


Asig 05P511/515, Asig 05P516/520, Asig 06P611, Asig 
06P612, Bksig 06606 


S Bln Ostbahnhof Bft Ostkreuz Stadt-F durch-
gehendes Hauptgleis der Gegenrichtung 
Strecke 100 


Esig 06B, Esig 06C A Bln-Rummelsburg Triebzuganalage 


Esig 06B, Esig 06C B Biesdorfer Kreuz 


Esig 06B, Esig 06C S Gl 611, durchgehendes Hauptgleis 


Esig 06B, Esig 06C T Gl 612, durchgehendes Hauptgleis der 
Gegenrichtung 


 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 


Stelle Kurzwahl Langwahl Zuständigkeitsbereich 


Ww (özF BRGB 1) 1350 73026502 Mittlerer Bahnhofsbereich 


Ww (özF BRGB 2) 1351 73026602 Werkbereich (nördlich) 


Ww (özF BRGB 3) 1352 73026702 ICE-Triebzuganalge 


Verständigung im RiR-Verfahren und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30313 
EVU DB Fernverkehr: 
Tf ankommender Züge mittlerer Bahnhofsbereich (BRGBB) und Werksbereich (nördlich, BRGBA) melden sich beim B-
Dispo I, Langwahl 73000216 
Tf ankommender Züge ICE-Triebzuganlage melden sich beim B-Dispo II, Langwahl 73000316 
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151 Abzw Neugarten – Awanst Mosolf (– Anst Mülldeponie) -eingleisig- [Nebenbahn] 
ab km 3,050 bis Anst Mülldeponie betrieblich gesperrt (Stilllegung) 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2301 1 (2) a) 
Verbot, ohne Streckenkenntnis zu fahren  
Von Abzw. Neugarten-Awanst Mosolf 


Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
zwischen Abzw Neugarten und Awanst Mosolf, Zugleiter: özF Ruhleben 1 in der BZ Berlin 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
400 m 


Modul 436.0001 1 (2) 
Strecken mit Zugleitbetrieb  
von Abzw Neugarten bis Awanst Mosolf 


Modul 436.0001 2 (3) 
Andere Betriebsstellen zu Zuglaufstellen erklären  
Zuglaufstelle ist Awanst Mosolf  


Zusatz 436.0001Z01 2 (2) 
Vorgaben über den zu verwendenden Zugführerschlüssel 
Awanst Mosolf: Schlüsselsperre in km 3,045 (Spitze W A2), Freigabe durch özf Ruhleben 1 


 
 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Awanst Mosolf (özF Ruhleben 1)   73026302 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,5 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2351 3 
Trennen von Zügen oder Abstellen von Fahrzeugen auf freier Strecke  
Für Zug bzw. Zugteil vor Trapeztafel aus Richtung Abzw Neugarten (Gefälle in Richtung Ketzin) ist je angefange 100 t 
oder je angefangene 4 Achsen 1 Feststellbremse anzuziehen. Abstellen von Zug bzw. Zugteilen auf dem Streckenab-
schnitt zwischen Trapeztafel und BÜ in km 4,029 nicht zugelassen. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichern mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ruhleben 1): Langwahl 73026302 – Zuständigkeit  gesamter Bereich 
Verständigung im RoR-Verfahren, Netz: P-GSM-D 
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160 Bft Bln-Rummelsburg BRGBV – Biesdorfer Kreuz Nord  -eingleisig-  


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 
2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bft Bln-Rummelsburg BRGBV (özF Rummelsburg 1)   73026502 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 06606 T Bln Ostbahnhof Bft Ostkreuz Stadt-F durchgehendes Hauptgleis Str 100 


Bksig 06606 S Bln Ostbahnhof Bft Ostkreuz Stadt-F durchgehendes Hauptgleis der Gegenrichtung  
Str 100 


 


Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest   73014102 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 324 E Eichgestell 


Bksig 324 O Bln Ostbahnhnhof 


 


Bf Biesdorfer Kreuz Nord   73014102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰ 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Biesdorfer Kreuz Nord Biesdorfer Kreuz Süd Strgl 1N und 2N (Str. 790) Zugfunk 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 376, Asig 378, 382 E Eichgestell 


Bksig 376, Asig 378, 380, 382 W Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest 


Bksig 376, Asig 378, 380, 382 K Bln-Kaulsdorf 


Esig 371, 373, 375, 377, 379, 381 S Bln-Hohenschönhausen  


Esig 371, 373, 375, 377, 379, 381 M Ahrensfelde  


Bksig 376, Asig 380 L Bln-Lichtenberg 
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170 Bln-Gesundbrunnen – Bln-Lichtenberg (B1) – Bln-Rummelsburg  
zweigleisige Strecke mit zweimal eingleisiger Betriebsführung von ln-Gesundbrunnen bis Bln Geifswalder Straße 


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Bln-Gesundbrunnen bis Bln Frankfurter Allee 1.000 m 
von Bln Frankfurter Allee bis Bln-Rummelsburg        700 m 


Modul 301.0002 2 (3) 
Signale, die nicht unmittelbar rechts - am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung links - neben oder 
über dem Gleis angeordnet sind  


zwischen Zmst und Zmst km Gleis Signal abw. Standort 


Bft Schönhauser 
Allee 


Bln Greifswalder 
Straße 


6,30 B El 3 links vom Gl 


6,83 B El 4 links vom Gl 


6,95 B El 5 links vom Gl 


Bln Greifswalder 
Straße 


Bft Schönhauser 
Allee 


7,20 B verkürzter Abst. El 3-4 250 m 


7,20 A El 3 links vom Gl 


verkürzter Abst. El 3-4 250 m 


6,95 A El 4 links vom Gl 
6,83 A El 5 links vom Gl 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Bln-Gesundbrunnen (özF Bornholmer Straße)   73026802 


Unterschreitung Mindestfahrdrahthöhe 
Auf den genannten Streckenabschnitten bzw. Betriebsstellen ist das Betreten der äußeren Standflächen untersagt. 
Bf Berlin Gesundbrunnen (Bft Schönhauser Allee) Gleis 179 von km 6,15 bis km 5,75 
       Gleis 180 von km 5,75 bis km 6,15 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 135-140 ab Zsig 41N135-41N140 in Richtung Schönhauser Allee 25,0 


Gl 135-140 ab Asig 41N135-41N140 in Richtung Bornholmer Straße 25,0 


Gl 135-140 ab Asig 41P135-41P140 in Richtung Bln-Wedding  7,7 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bft Schönhauser Allee Bln-Gesundbrunnen Strgl A und B Zs 2 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buch-


stabe 
für Richtung 


Esig 41A, 41B, Asig 41N137, 41N138, 41N140 A Innenring, rechtes Gl Richtung Osten 


Asig 41P135-41P140, Zsig 41ZU160, 41ZU205, 41ZU206, 
41ZU209, 41ZU210 


A Innenring, linkes Gl Richtung Westen 
(Abzw Bln-Wedding) 


Asig 41P135-41P140, Zsig 41ZU160, 41ZU205, 41ZU206, 
41ZU209, 41ZU210 


B Innenring, rechtes Gl Richtung Westen 
(Abzw Bln-Wedding) 


Esig 41A, 41B, Asig 41N137, 41N138, 41N140 B Innenring, linkes Gl Richtung Osten 


Esig 41A, 41B, Asig 41N136-41N140, Zsig 41O181, 41O182 R rechtes Gl Richtung Bln-Blankenburg 


Esig 41A, 41B, 41L, Asig 41N135-41N140, Zsig 41O181, 41O182 S linkes Gleis Richtung Bln-Blankenburg 


Esig 41A, 41B, 41L, Asig 41N136-41N140, Zsig 41O181, 41O182 T rechtes Gl Richtung Bln-Schönholz 


Esig 41B, Asig 41N135-41N137 U linkes Gl Richtung Bln-Schönholz 


Esig 41G, 41H, 41I M rechtes Gl Bft BBOF  Bft BSAL 


Esig 41L M linkes Gl Bft BBOF  Bft BSAL 


Esig 41K N rechtes Gl Bft BSAL  Bft BBOF 


Esig 41G, 41I N linkes Gl Bft BBOF  Bft BSAL 


Esig 41G, 41H, 41I, 41K, 41L W Bft BGSR (Westen) 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 3,330 Richtung Abzw Bln-Wedding beide Gleise 
km 3,393 Richtung Bln-Blankenburg; km 3,290 Richtung Bln-Blankenburg 
km 1,695 Richtung Bln-Schönholz 


 


Bf Bln Greifswalder Straße (özF Bornholmer Straße)   73026802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln Greifswalder Straße Bln-Gesundbrunnen Strgl A und B Zs 2 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichern mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Besonderheit beim Verkehren von Güterzügen mit Überlänge 
Bei längeren Güterzügen aus Richtung Bft Schönhauser Allee nach Bln Greifswalder Straße, Gleis 5, steht der Zug-
schluß nach erfolgter Einfahrt noch auf der Weiche 43W5. Der Zug zieht nach Zustimmung des Özf als Rangierfahrt vor, 
um die Weiche 43W5 und den Gleisabschnitt 43G15 frei zu fahren. Der özF fordert den Tf/Lrf auf, den Zug nach der 
Freimeldung anzuhalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Anschließers sind keine Fahrten in den Anschluß Deuna 
Zement gestattet. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 43P5 A Strgl 303 


Asig 43P5 B Strgl 304 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Bornholmer Straße): Langwahl 73026802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bft/Abzw Frankfurter Allee (özF Bornholmer Straße)   73026802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung in den Gl 8 und 9 beträgt 7,5 ‰ 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig/Bksig 44A L Bln-Lichtenberg B1 


Esig/Bksig 44A S Bln Ostkreuz Ring-F 


 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ 
Für den „OB 1“ ist der Ww (özF Bornholmer Straße) zuständig, Ruf GSM-R 73026802 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
BözM Ww (özF Bornholmer Straße), GSM-R Ruf 73026802 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 44L09X 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 8 und 9 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren 


 


Bft/Abzw Bln-Lichtenberg B1  73014702 Fdl B1 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Stw-bez B1: Esig/Bksig B A Abstellbahnhof 


Stw-bez B1: Esig/Bksig B P Personenbahnhof 


Stw-bez B1: Esig/Bksig B R Bln-Rummelsburg 


 


Bf Berlin-Rummelsburg (özF Rummelsburg)  73026502 özF 1  73026602 özF 2 73026702 özF 3 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 503, 504, 521-528 7,5 


Gl 534-537, 811-819, 822-829 4,0 
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Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
EVU DB Fernverkehr: Bei der Vorbereitung sind immer die Feststellbremsen zu lösen. Das Lösen der Feststellbremsen 
wird dem Triebfahrzeugführer gemeldet. Der Triebfahrzeugführer bestätigt dem B-Dispo das Lösen der Feststellbremsen 
bzw. das Entfernen von Hemmschuhen und verriegelt nach der Bremsprobe die Türen. Der Triebfahrzeugführer meldet 
bis spätestens 15 Minuten vor der Abfahrt an den B-Dispo, dass der Zug vorbereitet ist. 
Alle EVU außer DB Fernverkehr: Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
Bei Abfahrbereitschaft der Züge aus Gl 656 u. 657 ist das Entfernen von Hemmschuhen zusätzlich dem özF zu melden. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Hönower Wiesenweg“:  
Für den Ortsstellbereich „OB Hönower Wiesenweg“ ist der Ww (özF Rummelsburg 3) zuständig, GSM-R Ruf 73026702 
„OB Baulogistik“ 
Für den Ortsstellbereich „OB Baulogisitk“ ist der Ww (özF Rummelsburg 1) zuständig, GSM-R Ruf 73026502 
„OB Ladestraße“ 
Für den Ortsstellbereich „OB Ladestraße“ ist der Ww (özF Rummelsburg 3) zuständig, GSM-R Ruf 76026702 
„OB Fernverkehr“ 
Für den Ortsstellbereich „OB Fernverkehr“ ist der Ww (özF Rummelsburg 2) zuständig, GSM-R Ruf 73026602 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
BözM „OB Hönower Wiesenweg“ und „OB Ladestraße“: Ww (özF Rummelsburg 3), GSM-R Ruf 73026702 
BözM „OB Baulogistik“: Ww (özF Rummelsburg 1), GSM-R Ruf 73026502 
BözM „OB Fernverkehr“: Ww (özF Rummelsburg 2), GSM-R Ruf 73026602 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Hönower Wiesenweg“: 
Grenze „OB Hönower Wiesenweg“: Sperrsignal 05L572X. Bei Hp0 Halt am Ne5. 
Zum „OB Hönower Wiesenweg“ gehören die Gl 572, 724, 790-798 mit den ortsgestellten Weichen 327-336 und 350-352. 
Die Verständigung erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB Baulogistik“: 
Grenze „OB Baulogistik“: Sperrsignale 06L621X, 06L625X, 06L628X und 06L630X. 
Zum „OB Baulogistik“ gehören die Gl 621, 625, 628, 630 und 723-729 mit den ortsgestellten Weichen 312-314 und 317. 
Die Verständigung erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB Ladestraße“: 
Grenze „OB Ladestraße“: Sperrsignal 05L560X. 
Zum „OB Ladestraße“ gehören die Gl 560, 762-764 mit den ortsgestellten Weichen 380 und 381. 
Die Verständigung erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.901, Tabelle Spalte3. 
EVU DB Fernverkehr: 
1. Die Verständigung über Ziel, Zweck und Besonderheiten erfolgt zwischen Triebfahrzeugführer und B-Dispo.  
2. Triebfahrzeugführer ankommender Züge haben dem B-Dispo die Zugnummer, die Fahrzeugnummer, Fahr-


zeugstörungen und ihre Folgeleistungen mitzuteilen. 
3. Unter Streckentrennern dürfen keine Fahrzeuge abgestellt werden, die durch Anlegen der Stromabnehmer die 


Streckentrenner überbrücken können. 
4. Vor Übernahme und dem Bewegen von Fahrzeugen muss ein Auftrag vom B-Dispo an den Triebfahrzeugführer 


vorliegen. 
5. Vor dem Schließen der Türen muss der Triebfahrzuegführer mittels Durchsage im Zug diese Handlung ankündi-


gen. 
6. Neben der Signalisierung ist bei Ein- und Ausfahrt in die Hallengleise besonders darauf zu achten, das Profilfrei-


heit vorhanden ist, die Warnanlage eingeschaltet ist, Tore und Torrestflächenabdichtungen vollständig geöffnet 
sind, Gleisbrücken eingelegt sind, Dacharbeitsbühnen in Parkstellung sind und keine Kabel über das Gleis liegen. 


7. Nach Bereitsstellung der Fahrzeuge meldet der Triebfahrzeugführer dem B-Dispo die Beendigung der Bereitstel-
lung und die Sicherung der Fahrzeuge. 
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8. Grundsätzlich ist so anzuhalten, dass sich die gültige Tafel in der Mitte des Führerraumfensters befindet. Eine 
Ausnahme bilden die Tafeln in der Mitte der Außenbehandlungsanlage (IRA) (Gl 535-538). Dort ist direkt mit der 
Bugklappe auf Höhe der Tafel zu halten. 


9. ICE-Züge dürfen erst nach Beauftragung durch den B-Dispo gekuppelt werden. Das Kuppeln von ICE-Zügen ist in 
Weichenbereichen grundsätzlich untersagt. 


EVU DB Cargo: 
Abstellen von Fahrzeugen nur auf Gl 644-646 (Baulogistikgleise) sowie auf Gl 656 und 657 zulässig. 
Alle EVU: 
Das Verbindungsgleis(531) Radsatzdiagnose (ULM) darf nur mit Fahrzeugen des EVU DB Fernverkehr oder mit deren 
Zustimmung befahren werden. Am Gleis 613 ist von km 2,395 bis km 2,535 (km 4,627 bis km 4,698 der Strecke 6153) 
kein durchgehender Randweg vorhanden.Das Be- und Absteigen von Fahrzeugen, der Aufenthalt im Gleisbereich, sowie 
Kuppelarbeiten sind nur auf der Nordseite im Bereich des Geländers zulässig. Fahrzeuggruppen, bei denen zum Fahrt-
richtungswechsel kein Durchgang im Zug möglich ist, müssen bis an den Gleisabschluss heranfahren. Fahrzeuggruppen 
> 230 m ohne die Möglichkeit zum Durchgang im Zug bzw. mit Rangierlok auf der Ostseite sind mit einem 2. Tf oder 
einem Rangierbegleiter zu besetzen. 
Der Randweg am Gleis 613 ist nicht beleuchtet, die Nutzung des Randweges ist bei Dunkelheit untersagt. Fahrzeug-
gruppen, bei denen ein Durchgang im Zug nicht möglich ist, sind nachts mit einem zweiten Tf oder einem Rangierbeglei-
ter zu besetzen. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
EVU DB Fernverkehr: 
Innerhalb der Werkhallen         5 km/h 
Bei Einfahrt in die Außenbehandlungsanlage (ABA) bei besetztem Gleis      5 km/h 
Bei defekter Warnanlage Befahren der Hallengleise sowie der Außenbehandlungsanalge  mit max.     5 km/h 
Bahnhofsteil BRGBA 
Im Bereich östlich der Gsp 08L805X bis 08L829X     20 km/h 
Gl 812 (ab März 2019 Gl 2812) teilw,nur Ost-West Richtung Lf1  2, 3 aufgestellt     5 km/h 
Gl 834, 735-737, 850          5 km/h 
Gl 862, 871, 881 und die Gl östlich der Fahrzeughallen     10 km/h 
Bahnhofsteil BRGBT: 
Verbindungsgleis mit ULM        10 km/h 
Bei der Ausfahrt aus der Halle auf den Gl 551, 552,553, 554 und 555     10 km/h 
Gl 562 (UFD)        3,6 km/h 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
EVU DB Fernverkehr: 
Der Triebfahrzeugführer ist verantwortlich für das Sichern der Fahrzeuge und für die Herstellung der Fahrbereitschaft vor 
der nächsten Fahrt. Grundsätzlich sind Feststellbremsen auf der östlichen Seite festzulegen. Der B-Dispo kann Aus-
nahmen anweisen. Die Gleisnummer und die Wagen, an denen Feststellbremsen angezogen oder Hemmschueh ausge-
legt wurden, sind dem B-Dispo mitzuteilen. Das Festlegen mit Hemmschuhen ist nur zulässig, wenn Feststellbremsen 
nicht ausreichen. 
Alle EVU, außer EVU DB Fernverkehr: 
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.4816 1 (3) 
Sichern von Bahnübergängen, die nicht technisch gesichert sind  
Die nicht technisch gesicherten Bahnübergänge im Bereich des Bahnhofs Bln-Rummelsburg sind mit Andreaskreuzen 
ausgerüstet. Auf eine Sicherung durch Posten kann verzichtet werden, da die Sicherung durch Übersicht gegeben ist. 
Rangierfahrten, welche an der Spitze kein Signal Zg 1a führen: 
1. Halt vor Bahnübergang 
2. Befahren des Bahnübergangs mit der Rangierfahrt, wenn es ohne Gefährdung des Straßenverkehrs möglich ist, 


mit Schrittgeschwindigkeit bis etwa Straßenmitte erreicht ist. Der Tf muss sich auf dem Fahrzeug an der Spitze be-
finden. 


Ausnahme: 
Östlicher BÜ an Gl 561 in Fahrtrichtung Ost: 
1. Halt vor dem Bahnübergang (Pfeiftafel mit Zusatzschild „Halt“) 
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2. Warnung der Wegbenutzer durch Achtungssignal 
3. Befahren des Bahnübergangs mit der Rangierfahrt, wenn es ohne Gefährdung des Straßenverkehrs 


möglich ist, mit Schrittgeschwindigkeit bis etwa Straßenmitte erreicht ist. Der Tf muss sich auf dem Fahr-
zeug an der Spitze befinden. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 05P503-05P504, Asig 05P511/515, Asig 05P516/520 L Bln-Lichtenberg B1 


Asig 05P503-05P504, Asig 05P511/515, Asig 05P516/520 R Bln Ostbahnhof, Strecke 150 


Asig 05P511/515, Asig 05P516/520, Asig 06P611, Asig 
06P612, Bksig 06606 


T Bln Ostbahnhof Bft Ostkreuz Stadt-F durch-
gehendes Hauptgleis Strecke 100 


Asig 05P511/515, Asig 05P516/520, Asig 06P611, Asig 
06P612, Bksig 06606 


S Bln Ostbahnhof Bft Ostkreuz Stadt-F durch-
gehendes Hauptgleis der Gegenrichtung 
Strecke 100 


Esig 06B, Esig 06C A Bln-Rummelsburg Triebzuganalage 


Esig 06B, Esig 06C B Biesdorfer Kreuz 


Esig 06B, Esig 06C S Gl 611, durchgehendes Hauptgleis 


Esig 06B, Esig 06C T Gl 612, durchgehendes Hauptgleis der 
Gegenrichtung 


 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 


Stelle Kurzwahl Langwahl Zuständigkeitsbereich 


Ww (özF BRGB 1) 1350 73026502 Mittlerer Bahnhofsbereich 


Ww (özF BRGB 2) 1351 73026602 Werkbereich (nördlich) 


Ww (özF BRGB 3) 1352 73026702 ICE-Triebzuganalge 


Verständigung im RiR-Verfahren und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30313 
EVU DB Fernverkehr: 
Tf ankommender Züge mittlerer Bahnhofsbereich (BRGBB) und Werksbereich (nördlich, BRGBA) melden sich beim B-
Dispo I, Langwahl 73000216 
Tf ankommender Züge ICE-Triebzuganlage melden sich beim B-Dispo II, Langwahl 73000316 
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200 Bln Südkreuz – Bln Hauptbahnhof (tief) – Bft Berlin-Spandau Ost – Nauen –    
Witttenberge – Ludwigslust – Hagenow Land – RB Grenze km 236,475 (– Hamburg 
Hbf) [HGV-Strecke]   


zweigleisige Strecke mit zweimal eingleisiger Betriebsführung von Bln Südkreuz bis Bft Bln-Spandau Ost 
Der Berliner Nord-Süd-Fernbahntunnel darf nur von elektrisch betriebenen Zügen befahren werden. Mit Reisenden 
besetzte Reisezüge müssen mit einer Notbremsüberbrückung (NBÜ) ausgrüstet sein. Güterverkehr ist nicht zugelassen. 
Das Befahren mit Diesellokomotiven darf nur in Ausnahme- oder Notfällen erfolgen. 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 
2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Bln Südkreuz (özF Papestraße 2)   73010002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 3-8 ab Zsig 53ZV3-53ZV8 in Richtung Bln Hauptbahnhof (tief) 9,3 


Gl 3-8 ab Asig 53ZS3-53ZS8 in Richtung Marienfelde, außer Gl 9 12,5 


Gl 3-8 ab Zsig 53ZS3-53ZS8 in Richtung Teltow, außer Gl 9 8,7 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung des Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln Südkreuz Bln Hauptbahnhof (tief) Strgl R, S (Str. 400), T (Str 400), U Zs 2 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienungsanweisung für den Gleisanschluss Deutsches Technikmuseum beachten. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Zsig 53ZV4, 53ZV5, 53ZV6, 53ZV7 R Bln Hauptbahnhof (tief) Strgl 1 


Zsig 53ZV4, 53ZV5, 53ZV6, 53ZV7 S Bln Hauptbahnhof (tief) Strgl 2 
Zsig 53ZV4, 53ZV5, 53ZV6, 53ZV7 T Bln Hauptbahnhof (tief) Strgl 3 
Zsig 53ZV4, 53ZV5, 53ZV6, 53ZV7 U Bln Hauptbahnhof (tief) Strgl 4 
 


Bf Bln Hauptbahnhof (tief) (özF Papestraße)   73027002 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Bei allen beginnenden und in der Zusammensetzung geänderten Zügen ist die Meldung, dass der Zug vorbereitet ist, 
über das Verfahren nach Modul 481.0205 Abschnitt 7. 
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Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln Hauptbahnhof (tief) Bln Südkreuz Strgl R, S (Str. 400), T (Str 400), U Zs 2 


Bln Hauptbahnhof (tief) Bln-Moabit Strgl R und U Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Zsig 51ZU1, 51ZU2, 51ZU 3, 51ZU4, 51ZU5, 51ZU6, 51ZU7, 51ZU8 R Bln-Moabit, linkes Gleis 


Zsig 51ZU1, 51ZU2, 51ZU 3, 51ZU4, 51ZU5, 51ZU6, 51ZU7, 51ZU8 S Abzw Bln-Wedding, linkes Gleis 


Zsig 51ZU1, 51ZU2, 51ZU 3, 51ZU4, 51ZU5, 51ZU6, 51ZU7, 51ZU8 T Abzw Bln-Wedding, rechtes Gleis 


Zsig 51ZU1, 51ZU2, 51ZU 3, 51ZU4, 51ZU5, 51ZU6, 51ZU7, 51ZU8 U Bln-Moabit, rechtes Gleis 


Asig 51N1, 51N2, 51N3, 51N4, 51N5, 51N6, 51N7, 51N8 R Bln Südkreuz Strgl 1 (rechts) 


Asig 51N2, 51N3, 51N4, 51N5, 51N6, 51N7, 51N8 S Bln Südkreuz Strgl 2 


Asig 51N2, 51N3, 51N4, 51N5, 51N6, 51N7, 51N8 T Bln Südkreuz Strgl 3 


Asig 51N2, 51N3, 51N4, 51N5, 51N6, 51N7, 51N8 U Bln Südkreuz Strgl 4 (links) 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 


km 0,912 Richtung Bln Südkreuz Gl 2 und 3; km 0,959 Richtung Bln Südkreuz Gl 4 
 


Bft Bln Hauptbahnhof Nord (tief) (özF Papestraße)   73027002 


Modul 301.0301 5 (5) 
Anzeige bei Einfahrt in Stumpfgleis Gleis 19  
Für die Einfahrt in das Stumpfgleis 19 wird an den Asig 51P28 bzw. 51P21 Ks 2 mit Zusatzlicht 
und Zs 3 mit Kennzahl "4" und Zs 13 gezeigt. 
Der Abstand zum Signal 51P19 (Gleisabschluß) beträgt 500 m. 
 
 





Bf Bln-Moabit (özF Moabit)   73026902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 485: 7,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln-Moabit Abzw Wiesendamm Strgl 502 Zs 2 


Bln-Moabit Abzw Wiesendamm Strgl 501 Zs 2 


Bln-Moabit Bln Hauptbahnhof (tief) Strgl U anderer Fahrtbegriff 


Bln-Moabit Bln Hauptbahnhof (tief) Strgl R Zs 2 oder anderer Fahrtbegriff 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Festlegungen für Nahbedienbezirke beachten. 
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 485: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie 
festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


*
*
*
*
* 
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Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Moabit): Langwahl 73026902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 83F, 83G, 83H, 83I, 83K, Asig 83P331, 83P333, 83P334, 
83P335, 83P336, 82P442, 82P443, 82P444, 82P446 


A Abzw Bln-Charlottenburg Strgl 133 


Esig 83F, 83G, 83H, 83I, 83K, Asig 83P331, 83P333, 83P334, 
83P335, 83P336, 82P442, 82P443, 82P444, 82P446 


B Abzw Bln-Charlottenburg Strgl 134 


Esig 83F, 83G, 83H, 83I, 83K, Asig 83P331, 83P333, 83P334, 
83P335, 83P336, 82P442, 82P443, 82P444, 82P446 


C Abzw Wiesendamm Strgl 502 


Esig 83F, 83G, 83H, 83I, 83K, Asig 83P331, 83P333, 83P334, 
83P335, 83P336, 82P442, 82P443, 82P444, 82P446 D Abzw Wiesendamm Strgl 501 


Asig 82N442, 82N443, 82N444, 82N446 A Abzw Bln-Wedding Strgl 393 


Asig 82N442, 82N443, 82N444, 82N446, 83N331 B Abzw Bln-Wedding Strgl 394 


Asig 83N331 R Bln Hauptbahnhof (tief) Strgl 395 


Asig 82N442, 82N443, 82N444, 82N446 H Hamb und Lehrter Bf Strgl 494 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 35,590 Richtung Abzw Bln-Charlottenburg beide Gleise;  km 4,442 Richtung Abzw Wiesendamm beide Gleise 
km 2,480 Richtung Abzw Bln-Wedding beide Gleise;  km 2,528 Richtung Bln Hamburg und Lehrter Bf 
km 2,618 Richtung Bln Hauptbahnhof (tief) 


 


Abzw Wiesendamm (özF Ruhleben 2)   73026402 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Wiesendamm Bln-Spandau Strgl R und S Zs 2 


Abzw Wiesendamm Bln-Spandau Strgl T anderer Fahrtbegriff 


Abzw Wiesendamm Bln-Moabit Strgl R anderer Fahrtbegriff 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 8537 R Bln-Spandau Strgl Gl 521 


Bksig 8537 S Bln-Spandau Strgl Gl 522 


Bksig 8538 R Bln-Moabit Strgl 501 


Bksig 8538 S Bln-Moabit Strgl 502 


 


Bf Berlin-Spandau (özF Ruhleben 2)  73026402 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln-Spandau Abzw Wiesendamm Strgl R und S Zs 2 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 85P43, 85P44, 85P45, Zsig 85S56 T Bln-Charlottenburg Strgl 351 


Asig 85P44 U Bln-Charlottenburg Strgl 352 


Asig 85P43, 85P44 R Abzw Wiesendamm Strgl 521 


Asig 85P44, Zsig 85S56 S Abzw Wiesendamm Strgl 522 


Asig 87N13-87N16 N  Falkensee (Nauen) 


Asig 87N13-87N16 T HGV Strgl 301 


Asig 87N13-87N16 U HGV Strgl 101 


Asig 87N16 R Bft Bln-Spandau Gbf 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 13,809 beide Gleise 


 


Bf Falkensee (özF Nauen)  73025502 


 


Bf Brieselang (özF Nauen)  73025502 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienungsanweisung für den Gleisanschluss WWZ Havelland beachten: 
Die Bedienungen erfolgen als Rangierfahrten. Die Rangierfahrten werden in der Regel mit einem Triebfahrzeug und 
einem Triebfahrzeugführer vom EVU durchgeführt. Der Triebfahrzeugführer kann dabei das Triebfahrzeug als Lokran-
gierführer funkferngesteuert bedienen. Der Triebfahrzeugführer (Lokrangierführer) arbeitet im Gleisanschluss als Ran-
gierleiter*. Dem Triebfahrzeugführer (Lokrangierführer) kann ein zusätzlicher Mitarbeiter beigegeben sein, der dann als 
Rangierleiter* arbeitet. Die Bedienung des Gleisanschlusses erfolgt vom Bahnhof Brieselang aus nach erteilter Zustim-
mung özF Nauen. Die Zustimmung gilt bei Einfahrt in den Gleisanschluss bis zum Standort des Sperrsignals 41Y. Die 
Weiterfahrt der Rangierabteilung erfolgt unter Verantwortung des Rangierleiters*. 
Durch den Anschließer ist eine Stelle benannt, die als Wärter im Sinne des Betriebsverfahrens fungiert: 


Wärter Anschlussbahn Zeit Erreichbarkeit 


Herr Stahl oder Mitarbeiter 06:00 - 22:00 Uhr Mobil: 01 74 / 9 36 95 24 


Wache Fa. Rigips 22:00 -  06:00 Uhr Tel.: (0 33 21) 4 11 - 4 17 Mobil: 01 52 / 04 14 51 09 


Dieser Wärter koordiniert und überwacht die Rangierfahrten im Gleisanschluss, öffnet und schließt die Gleistore, schließt 
feindliche Rangierfahrten untereinander aus und erteilt Zustimmungen an die Rangierfahrten.Der Wärter der Anschluss-
bahn stellt auch das Ruhen des Zweiwegefahrzeuges des Mitbenutzers Uhlhorn Logistik während des Verkehrens 
anderer Rangierfahrten sicher. 
Somit haben sich alle Rangierfahrten (Rangierbegleiter bzw. Triebfahrzeugführer/Lokrangierführer bei Rangierfahrten 
ohne Rangierbegleiter), welche in den Gleisanschluss einfahren, im Gleisanschluss rangieren und den Gleisan-
schluss verlassen wollen, vor jeder Rangierfahrt beim Wärter der Anschlussbahn zu melden und dessen Zu-
stimmung einzuholen. 
Befindet sich im Gleisanschluss bereits eine Rangierfahrt und eine weitere Rangierfahrt soll vom Bahnhof Brieselang in 
den Gleisanschluss folgen, gilt: Der Triebfahrzeugführer bleibt nach Ankunft auf dem Bahnhof Brieselang per GSM-R auf 
seiner Zugnummer registriert und führt die manuelle Netzwahl durch. Der Rangierleiter registriert sich über die Funkti-
onskennung 10 als Zugbegleiter unter der Zugnummer des angekommenen Zuges. Die Zustimmung zur Fahrt erteilt der 
Wärter der Anschlussbahn dem Rangierleiter* fernmündlich. Sodann erteilt der Rangierleiter* dem Triebfahrzeugführer 
den Fahrauftrag per GSM-R.  
*fremde Infrastruktur 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 73P31, 73P32, 73P33, Esig 73FF O Falkenhagen (b Nauen) 


Asig 71P31, 73P32, Esig 73FF W Abzw Hasselberg 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 26,135 Richtung Falkensee; km 27,845 Richtung Nauen 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Nauen): Langwahl 73025502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Nauen (özF Nauen)  73025502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Hauptgleise ab Veltener bzw. Hertefelder Brücke in Richtung Brieselang bzw. 
Paulinenaue 


6,8 


Gl 54, 56, 58, 60 12,5 


Gl 18 und 19 östlich Ladestraße 5,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ 
Für den „OB 1“ ist der Ww (özF Nauen) zuständig, GSM-R Ruf 73025502 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
BözM „OB 1“ Ww (özF Nauen): GSM-R Ruf 73025502 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 74L57X 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 46, 47, 48, 56 und 57. 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Betriebliche Bestimmungen für den Nahbedienbereich beachten. 
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
In den Gl 54, 56, 57 und 60 ist das Abstellen von Fahrzeugen verboten. 
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 34,248 Richtung Brieselang; km 36,721 Richtung Paulinenaue 
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Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Nauen): Langwahl 73025502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Paulinenaue (özF Glöwen)  73023502 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


 


Bf Friesack (Mark) (özF Glöwen)  73023502 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 61,050 Richtung Paulinenaue; km 62,514 Richtung Neustadt (Dosse) 


 


Bf Neustadt (Dosse) (özF Glöwen)  73023502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Gl 4,0 


ab Ra 10 Richtung Kyritz 12,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den „OB 1“ ist der Ww (özF Glöwen) zuständig, GSM-R Ruf 73023502 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
BözM „OB 1“: Ww (özF Glöwen), GSM-R Ruf 73023502 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 33L06X 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 1-6 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienungsanweisung Umformerwerk beachten. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 73,755 Richtung Friesack (Mark); km 76,289 Richtung Breddin;  km 0,513 Richtung Kyritz 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
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Ww (özF Glöwen): Langwahl 73023502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Breddin (özF Glöwen)  73023502 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 92,500 Richtung Glöwen 


 


Bf Glöwen (özF Glöwen)  73023502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,3 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 101,228 Richtung Friesack (Mark); km 103,191 Richtung Bad Wilsnack 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Glöwen): Langwahl 73023502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Bad Wilsnack (özF Wittenberge)  73023602 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 111,424 Richtung Breddin; km 113,747 Richtung Wittenberge 


 


Bf Wittenberge (özF Wittenberge)  73023602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 44 und 85 6,0 


In Richtung Nordtor AW 12,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für den „OB 1“ und „OB 2“ ist der Ww (özF Wittenberge) zuständig, GSM-R Ruf 73023602 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 
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Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: BözM Ww (özF Wittenberge), GSM-R Ruf 73023602 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 30L44X 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 41-44. Die Gl 41-43 haben eine Spitzenüberspannug. Das Gl 44 ist in Richtung Anschluss-
bahn Stadtverwaltung Wittenberge bis ca. 200 m hinter W 140 überspannt. Am Gl 43 befindet sich eine Wasserfüllanla-
ge. 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Sperrsignale 30L108X, 30L97X und 30L115X 
Zum „OB 2“ gehören die Gl 16, 17, 77, 97, 108, 114 und 116. An den „OB 2“ schließen die Anschlüsse des AW Witten-
berge und das Umformerwerk an.  
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Im Bf Wittenberge darf im Gl 36 mit höchstens 20 km/h, in den Gl 41-43 mit höchstens 5 km/h und im Gl 44 mit höchs-
tens 10 im/h rangiert werden. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 44 und 85: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass 
sie festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 30R1, 30R2, 30R4, 30R6, 30T3, 30T7 L Ludwigslust 


Asig 30R1, 30R2, 30R4, 30R6, 30T3, 30T7 P Perleberg 


Asig 30P3, 30P6, 30P7 B Berlin 


Asig 30P3, 30P6, 30P7 S Stendal 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 1,390 Richtung Perleberg 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Schenker Rail: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Wittenberge (WW) 214239 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8669530 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Wittenberge): Langwahl 73023602 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Dergenthin (özF Ludwigslust)  73023702 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
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Bf Karstädt (özF Ludwigslust)  73023702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 2,6 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 143,855 Richtung Dergenthin beide Gl; km 145,403 Richtung Klein Warnow beide Gl 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ludwigslust): Langwahl 73023702 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Klein Warnow (özF Ludwigslust)  73023702 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 154,052 Richtung Karstädt Gegengl; 


 


Bf Grabow (özF Ludwigslust)  73023702 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 162,874 Richtung Klein Warnow beide Gl; km 164,406 Richtung Ludwigslust beide Gl 


 


Bf Ludwigslust (özF Ludwigslust)  73023702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 5401, 5402 und ab Asig 54N01, 54N02 in Richtung Jasnitz 3,0 


5412 3,2 


Gl 5411 zwischen Sperrsignal 54L111Y und 54L111X 6,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
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Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Ludwigslust) zuständig, GSM-R Ruf 73023702 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“: BözM Ww (özf Ludwigslust), GSM-R Ruf 73023702 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 54L223X 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 23, 35, 36 116 und 120. 
Der „OB 1“ schließt an den Anschluss SES-Logistik an. 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Als Schutzmaßnahme für die Fahrzeugbehandlung ist durch den Mitarbeiter, der die Vorbereitungs- und Abschlussarbei-
ten an Triebfahrzeugen auf Gl 5413 durchführt (Triebfahrzeugführer), die Sperrung des Nachbargleises 5411 (Personen 
gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb schützen) beim özF zu beantragen. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ludwigslust): Langwahl 73023702 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 54N11, 54N14, 54N19, 54N21 H Hagenow Land 


Asig 54N11, 54N14, 54N19, 54N21 S Schwerin 


Asig 54P11, 54P15, 54P19, 54P21, 54W15 W Wittenberge 


Asig 54P11, 54P15, 54P19, 54P21, 54W15 D Dömnitz 


Asig 54P11, 54P15, 54P19, 54P21, 54W15 P Parchim 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 0,640 Richtung Neustadt-Glewe 


 


Bf Jasnitz (özF Hagenow Land)  73023902 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


 


Bf Hagenow Land (özF Hagenow Land)  73023902 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ludwigslust): Langwahl 73023902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren  







  200 


71 


Bf Pritzier (özF Hagenow Land)  73023902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Brahlstorf (özF Hagenow Land)  73023902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Boizenburg (Elbe) (özF Hagenow Land)  73023902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 226,761 Richtung Büchen Gl 1;  km 226,771 Richtung Büchen Gl 2 
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210 Ludwigslust – Bad Kleinen  
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Ludwigslust (özF Ludwigslust)  73023702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 5401, 5402 und ab Asig 54N01, 54N02 in Richtung Jasnitz 3,0 


5412 3,2 


Gl 5411 zwischen Sperrsignal 54L111Y und 54L111X 6,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Ludwigslust) zuständig, GSM-R Ruf 73023702 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“: BözM Ww (özf Ludwigslust), GSM-R Ruf 73023702 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 54L223X 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 23, 35, 36 116 und 120. 
Der „OB 1“ schließt an den Anschluss SES-Logistik an. 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Als Schutzmaßnahme für die Fahrzeugbehandlung ist durch den Mitarbeiter, der die Vorbereitungs- und Abschlussarbei-
ten an Triebfahrzeugen auf Gl 5413 durchführt (Triebfahrzeugführer), die Sperrung des Nachbargleises 5411 (Personen 
gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb schützen) beim özF zu beantragen. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ludwigslust): Langwahl 73023702 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 54N11, 54N14, 54N19, 54N21 H Hagenow Land 


Asig 54N11, 54N14, 54N19, 54N21 S Schwerin 


Asig 54P11, 54P15, 54P19, 54P21, 54W15 W Wittenberge 


Asig 54P11, 54P15, 54P19, 54P21, 54W15 D Dömnitz 


Asig 54P11, 54P15, 54P19, 54P21, 54W15 P Parchim 
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Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 0,640 Richtung Neustadt-Glewe 


 


Bf Rastow (özF Ludwigslust)  73023702 


 


Bf Holthusen (özF Schwerin)  73023802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.4816 1 (1) 
Sichern von Bahnübergängen mit Blinklicht- oder Lichtzeichenanlagen  
1. Schranken werden durch Umdrehen des Rangierschlüssels am Rangierschalter geschlossen. 
2. Der Rangierschlüssel muss bis zur Beendigung der Rangierarbeiten in umgelegter Stellung im Rangierschalter 


verbleiben. 
3. Nach Abschluss der Rangierarbeiten wird der Rangierschlüssel in die Grundstellung zurückgedreht und dem 


Rangierschalter entnommen. 
4. Die Schranken öffnen sich.                    


Die Schranken müssen bei Rangierarbeiten immer geschlossen werden, unabhängig von der Stellung der Schran-
ken.                     
Zugfahrten in Nachbargleisen haben keinen Einfluss auf den Schließ-/Öffnungsvorgang der Schranken durch 
Rangierfahrten. Ist der Rangierschalter gestört oder kein Rangierschlüssel vorhanden, kann das Schließen der 
Schranken durch den Fdl vorgenommen werden. Der Auftrag zum Schließen der Schranken an den özF Hagenow 
Land ist für jede Rangierfahrt gesondert zu stellen. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 64P01, 64P02, 64P03, 64P04 H Hagenow Land 


Asig 64P01, 64P02, 64P03, 64P04 L  Ludwigslust 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 18,692 Richtung Hagenow Land 


 


Bf Schwerin-Görries (özF Schwerin)  73023802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1, 2, 4 und 6 ab Asig 63N01, 63N02, 63N04 und 63N06 in Richtung Schwerin Hbf 5,0 


ab Weiche 63W08 in Richtung Plate (Meckl) 10,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
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Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den „OB 1“ ist der Ww (özF Hagenow Land) zuständig, GSM-R Ruf 73023802 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Hagenow Land). GSM-R Ruf 73023802 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 63L25Y 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 21-25 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 63P04, 63P06 H Holthusen 


Asig 63P04, 63P06 P Parchim 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 5,459 Richtung Plate (Meckl) 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Hagenow Land): Langwahl 73023802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Schwerin Hbf (özF Schwerin)  73023802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 2-6 ab Asig 62P2-62P6 in Richtung Schwerin-Görries 5,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der ww (özF Hagenow Land) zuständig, GSM-R Ruf 73023802 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“: BözM Ww (özF Hagenow Land), GSM-R Ruf 73023802 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrisgnal 62L60Y 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 55, 57-60, 62 und 64. Die Gl 60 und 62 sind überspannt. Die Gl 57-59 sind spitzenüber-
spannt. 
Am Gl 55 befindet sich die Waschanlage. 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 
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Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Rangieren über El 6 bei Rangierfahrten mit Steuerwagen an der Spitze und E-Tfz am Schluss in Schwerin Hbf Gl 57-59: 
1. Rf mit mindestens 3 Wagen dürfen am Schild, welches in Höhe des Signals El 6 aufgestellt ist, mit der Spitze 


vorbeifahren. 
2. Die Rf muss mit der Spitze spätestens am Schild mit der Aufschrift, das die Länge der Rf angibt, anhalten. 
3. Steht das Tfz des abzustellenden Zuges abweichend nördlich an der Spitze (Richtung Bad Kleinen), müssen Sie 


als Tf rechtzeitig die Transportleitung verständigen. Die TP ergreift Maßnahmen zur Änderung der Abstellung. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Auf dem Bf Schwerin Hbf darf im Gl 64 mit höchstens 20 km/h rangiert werden. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig/Zsig 62ZR6 K Bad Kleinen 


Asig/Zsig 62ZR6, 62N25 L Groß Brütz 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 0,717 Richtung Groß Brütz 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Hagenow Land): Langwahl 73023802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Üst Carlshöhe (özF Schwerin)  73023802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,0 ‰. 


 


Bf Lübstorf (özF Schwerin)  73023802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Gl  3,1 


ab Weiche 13 in Richtung Bad Kleinen 3,7 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Bad Kleinen  73022002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 5 2,6 


Gl 1-3 3,5 


Gl 4, 13, 15, 17 und 19 2,9 


ab Ra 10 in Richtung Bobitz 3,3 


ab Ra 10 in Richtung Dorf Mecklenburg und Ventschow 5,9 


Ab Ra 10 in Richtung Lübstorf Ggl 3,8 
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Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 1-5, 13, 15, 17 und 19: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festge-
stellt ist, dass sie festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 116, 118, 120, 122, 124, 128,130, 
132, 134, 136, 138, 140, 142 


L Lübeck 


S Schwerin Hbf 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 58,585 in Richtung Bobitz;  km 84,095 in Richtung Dorf Mecklenburg; km 81,905 in Richtung Lübstorf Ggl 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Bad Kleinen): Langwahl 73022002 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Bad Kleinen (WK) 210856 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8669530 
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211 Schwerin-Görries – Parchim -eingleisig- [Nebenbahn] 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
zwischen Schwerin-Görries und Parchim 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
zwischen Schwerin-Görries und Parchim 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Schwerin-Görries (özF Schwerin)  73023802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1, 2, 4 und 6 ab Asig 63N01, 63N02, 63N04 und 63N06 in Richtung Schwerin Hbf 5,0 


ab Weiche 63W08 in Richtung Plate (Meckl) 10,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den „OB 1“ ist der Ww (özF Hagenow Land) zuständig, GSM-R Ruf 73023802 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Hagenow Land). GSM-R Ruf 73023802 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 63L25Y 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 21-25 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 63P04, 63P06 H Holthusen 


Asig 63P03, 63P06 P Parchim 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 5,459 Richtung Plate (Meckl) 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Hagenow Land): Langwahl 73023802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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Awanst Wüstmark  


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 6,6 ‰. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Die Bedienungsfahrten in die Awanst WWST sind sowohl vom Bahnhof Schwerin Görries als auch vom Bahnhof Plate 
aus möglich und erfolgen als Zugfahrt über das Streckengleis Schwerin Görries – Plate. Die Bedienungsfahrten enden in 
Fahrtrichtung unmittelbar vor der Weiche 10W01. Nach Halt in Fahrtrichtung vor der Weiche 10W01 kann der özF ESTW 
Plate die Schlüsselsperre entsperren und somit die Nahbedienung ermöglichen. Es ist hierbei darauf zu achten, dass der 
Achszähler in Höhe km 6,347 nicht von der Bedienfahrt frei gefahren wird (mind. eine Achse muss noch im Achszählab-
schnitt 10WWST/10WSH stehen). Nach der Freigabe durch den özF ESTW Plate blinkt der Überwachungsmelder der 
Schlüsselsperre (SL) an der Awanst. Mit Betätigung der Freigabetaste durch den Tf/RB des EVU wechselt der Überwa-
chungsmelder der Schlüsselsperre in Ruhelicht. Nun kann der Schlüssel für die Weiche 10W01 bei gleichzeitig gedrück-
ter Freigabetaste entnommen werden. Mit dem Schlüssel kann das Schloss an der ortsgestellten Weiche 10W01 aufge-
schlossen werden. Nach dem Umstellen dieser Weiche in Rechtslage wird der Schlüssel für die Weiche 10W03 frei. Mit 
Entnahme des Schlüssels für die Weiche 10W03 kann diese aufgeschlossen und in Rechtslage umgestellt werden.  
Am Schlüsselschalter „ET 2b 6,4“ in Höhe des Bahnüberganges aus Richtung Schwerin-Görries ist die BÜSA mit 
Schlüssel „DB 21“ einzuschalten. Der Schließvorgang wird eingeleitet. Nachdem die Schranken ordnungsgemäß ge-
schlossen sind, darf der Bahnübergang befahren werden. Durch das Einfahren in die Awanst werden alle Gleisfreimel-
deabschnitte frei gefahren. Das Schlüsselsymbol wird auf der Lupe weiterhin mit rotem Standlicht ausgeleuchtet.  
Nach Halt der Rangierfahrt stellt der Tf/Rb die Weiche 10W03 wieder in Linkslage und verschließt diese. Der Schlüssel 
der Weiche 10W03 ist wieder in das Riegelschloss an der Weiche 10W01 einzuschließen. Die Weiche 10W01 ist in 
Linkslage umzustellen und abzuschließen. Der Schlüssel der Weiche 10W01 wird anschließend in die Schlüsselsperre 
10WWST im km 6,375 eingeschlossen. Der Tf beendet die Bedienhandlungen für die Einfahrt in die Awanst mit dem 
Bestätigen der Freigabetaste an der Schlüsselsperre. Damit geht auch der Überwachungsmelder aus, der Schlüssel 
kann nun nicht mehr entnommen werden. 
Rückfahrt 


Nach der Fertigstellung des Zuges in der Awanst meldet Ihnen der Tf/Rb des EVU, dass der Zug vorbereitet ist. Sie 
stellen die Fahrstraße von der Awanst WWST nach Schwerin Görries bzw. nach Plate ein. Der Überwachungsmelder der 
Schlüsselsperre an der Awanst WWST blinkt. Durch das Blinken des Überwachungsmelders an der Schlüsselsperre 
bekommt der Tf/Rb signalisiert, dass die Fahrstraße von der Awanst nach Plate eingestellt ist. Mit Betätigung der Freiga-
betaste durch den Tf/Rb wechselt der Melder in Ruhelicht und der Schlüssel für die Weiche 10W01 bei gleichzeitig 
gedrückter Freigabetaste entnommen werden. Auf der Lupe wird das Schlüsselsymbol rot ausgeleuchtet. Die Freigabe 
des Schlüssels aus der Schlüsselsperre Awanst WWST gilt als Zustimmung zum Rangieren in das Streckengleis.  
Mit dem Schlüssel kann das Schloss an der ortsgestellten Weiche 10W01 zur Umstellung in die Rechtslage aufge-
schlossen werden. Mit Entnahme des Schlüssels für die Weiche 10W03 kann diese aufgeschlossen und in Rechtslage 
umgestellt werden. Die Fahrt aus der Awanst WWST erfolgt als Rangierfahrt in das Streckengleis Plate – Schwerin 
Görries.Am Schlüsselschalter „ET 1b 6,4“ in Höhe des Bahnüberganges aus Richtung Anschlussbahn ist die BÜSA mit 
Schlüssel „DB 21“ einzuschalten. Der Schließvorgang wird eingeleitet. Nachdem die Schranken ordnungsgemäß ge-
schlossen sind, darf der Bahnübergang befahren werden. Die Rangierabteilung wird durch den Tf aus der Awanst bis 
hinter Weiche 10W01 gefahren. Durch Befahren der Ausschaltschleifen in Fahrtrichtung hinter dem Bahnübergang wird 
die BÜSA ausgeschaltet und die Schranken werden geöffnet. Anschließend ist durch den Tf/Rb die Weiche 10W03 in 
Linkslage umzustellen und zu verschließen. Der Schlüssel der Weiche 10W03 ist in das Riegelschloss der Weiche 
10W01 einzuschließen. Die Weiche 10W01 ist in die Linkslage umzustellen und zu verschließen. Der Schlüssel der 
Weiche 10W01 wird anschließend wieder in die Schlüsselsperre 10WWST im km 6,375 eingeschlossen. Der Tf/Rb 
betätigt die Fertigtaste und es erlischt der Überwachungsmelder. Der Schlüssel ist in der Schlüsselsperre an der Awanst 
festgelegt und kann nicht mehr entnommen werden. Der Tf holt sich von Ihnen die Zustimmung zur Abfahrt von der 
Awanst WWST nach Schwerin Görries bzw. nach Plate vom özF ESTW Plate. 
Modul 481.0201 6 (5) 
Analoge Ortskanäle  
Kanal 39, Tf (Zugnr.), Rb 
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Awanst Schwerin-Haselholz  


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Die Fahrten zwischen den Betriebsstellen Bahnhof Schwerin-Görries und Awanst Schwerin-Haselholz sind Zugfahrten.  
Die Zugfahrt beginnt im Bahnhof Schwerin-Görries und endet an der Awanst Schwerin-Haselholz (vor der Weiche 
10W04) bzw. Plate oder beginnt an der Awanst Schwerin-Haselholz (hinter der Weiche 10W04) und endet im Bahnhof 
Schwerin-Görries bzw. Plate. Fahrten vom Streckengleis in die Anschlussbahn und umgekehrt sind Rangierfahrten. 
Im Rahmen von Unregelmäßigkeiten und Störungen ist es zulässig, vor der Awanst (Weiche 10W04) einen Fahrzeug-
tausch vorzunehmen, d. h. eine Sperrfahrt fährt von Schwerin-Görries nach Schwerin-Haselholz bis hinter die Weiche 
10W04 (Ende der Zugfahrt) und eine Rangierfahrt fährt im Anschlussgleis vom Betriebshof bis vor die Gleissperre 
10GspA6. Nach Aufschließen der Awanst werden die Fahrten (Fahrzeuge) ausgetauscht und die Awanst wieder ver-
schlossen. Nach erfolgtem Fahrzeugtausch und Herstellung der Grundstellung der Weiche 10W04 und der Gleissperre 
10GspA6 wird durch den Triebfahrzeugführer der abzulassenden Zugfahrt die erfolgte Durchführung an den Fahrdienst-
leiter özF ESTW Hagenow Land gemeldet und die Zustimmung zur Fahrt in Richtung Schwerin Görries eingeholt. 
Dieses Verfahren ist unmittelbar vor Durchführung mit dem özF ESTW Plate und der BLS abzustimmen. 
Fahrt vom Bahnhof Schwerin-Görries zur Awanst Schwerin-Haselholz 
Die Sperrfahrt beginnt im Bahnhof Schwerin-Görries. Ist die Zugfahrt abfahrbereit, meldet der Triebfahrzeugführer dies 
dem özF ESTW Hagenow Land. Die Bedienungsfahrten in die Awanst WSHA sind sowohl vom Bahnhof Schwerin 
Görries als auch vom Bahnhof Plate aus möglich und erfolgen als Zugfahrt über das Streckengleis Schwerin Görries – 
Plate. Vor dem So 14 im km 7,720 ist anzuhalten und die Bü`s km 8,8 und 9,1 sind mittels UT-Bedienung (beide mit UT2 
im km 7,715) unwirksam zu schalten. Die Bedienungsfahrten enden in Fahrtrichtung unmittelbar vor der Weiche 10W04. 
Nach Halt in Fahrtrichtung vor der Weiche 10W04 kann der özF Plate die Schlüsselsperre entsperren und somit die 
Nahbedienung ermöglichen. Es ist hierbei darauf zu achten, dass der Achszähler in Höhe km 8,670 nicht von der Be-
dienfahrt frei gefahren wird (mind. eine Achse muss noch im Achszählabschnitt 10WWST/10WSH stehen). 
Nach der Freigabe durch den özF Plate blinkt der Überwachungsmelder der Schlüsselsperre (SL) an der Awanst.  
Mit Betätigung der Freigabetaste durch den Tf/RB des EVU wechselt der Überwachungsmelder der Schlüsselsperre in 
Ruhelicht. Nun kann der Schlüssel für die Weiche 10W04 bei gleichzeitig gedrückter Freigabetaste entnommen werden.  
Mit dem Schlüssel kann das Schloss an der ortsgestellten Weiche 10W04 aufgeschlossen werden. Nach dem Umstellen 
dieser Weiche in Linkslage wird der Schlüssel für die Gleissperre 10GspA6 frei. Mit Entnahme des Schlüssels für die 
Gleissperre 10GspA6 kann diese abgelegt werden. Die Einfahrt in die Awanst erfolgt als Rangierfahrt. Durch das Einfah-
ren in die Awanst werden alle Gleisfreimeldeabschnitte frei gefahren. Das Schlüsselsymbol wird auf der Lupe weiterhin 
mit rotem Standlicht ausgeleuchtet. Nach Halt der Rangierfahrt stellt der Tf/Rb die Gleissperre 10GspA6 wieder auf und 
verschließt diese. Der Schlüssel der Gleissperre 10GspA6 ist wieder in das Riegelschloss an der Weiche 10W04 einzu-
schließen. Die Weiche 10W04 ist in Rechtslage umzustellen und abzuschließen. Der Schlüssel der Weiche 10W04 wird 
anschließend in die Schlüsselsperre 10WSHA im km 8,675 eingeschlossen. Der Tf beendet die Bedienhandlungen für 
die Einfahrt in die Awanst mit dem Bestätigen der Freigabetaste an der Schlüsselsperre. Damit geht auch der Überwa-
chungsmelder aus, der Schlüssel kann nun nicht mehr entnommen werden. 
Fahrt von Awanst Schwerin-Haselholz nach Bahnhof Schwerin-Görries 
Nach der Fertigstellung des Zuges in der Awanst meldet Ihnen der Tf/Rb des EVU, dass der Zug vorbereitet ist. Sie 
stellen die Fahrstraße von der Awanst WSHA nach Schwerin Görries bzw. nach Plate ein. Der Überwachungsmelder der 
Schlüsselsperre an der Awanst WWST blinkt. Durch das Blinken des Überwachungsmelders an der Schlüsselsperre 
bekommt der Tf/Rb signalisiert, dass die Fahrstraße von der Awanst nach Schwerin-Görries eingestellt ist. Mit Betäti-
gung der Freigabetaste durch den Tf/Rb wechselt der Melder in Ruhelicht und der Schlüssel für die Weiche 10W04 bei 
gleichzeitig gedrückter Freigabetaste entnommen werden. Auf der Lupe wird das Schlüsselsymbol rot ausgeleuchtet. Die 
Freigabe des Schlüssels aus der Schlüsselsperre Awanst WSHA gilt als Zustimmung zum Rangieren in das Strecken-
gleis. Mit dem Schlüssel kann das Schloss an der ortsgestellten Weiche 10W04 zur Umstellung in die Linkslage aufge-
schlossen werden. Mit Entnahme des Schlüssels für die Gleissperre 10GspA6 kann diese abgelegt werden. Die Fahrt 
aus der Awanst WWST erfolgt als Rangierfahrt in das Streckengleis Plate – Schwerin Görries. 
Die Rangierabteilung wird durch den Tf aus der Awanst bis hinter Weiche 10W01 gefahren. Durch Befahren der Aus-
schaltschleifen in Fahrtrichtung hinter dem Bahnübergang wird die BÜSA ausgeschaltet und die Schranken werden 
geöffnet. Anschließend ist durch den Tf/Rb die Gleissperre 10GspA6 aufzulegen und zu verschließen. Der Schlüssel der 
Gleissperre 10GspA6 ist in das Riegelschloss der Weiche 10W01 einzuschließen. Die Weiche 10W04 ist in die Rechts-
lage umzustellen und zu verschließen. Der Schlüssel der Weiche 10W04 wird anschließend wieder in die Schlüsselsper-
re 10WSHA eingeschlossen. Der Tf/Rb betätigt die Fertigtaste und es erlischt der Überwachungsmelder. Der Schlüssel 
ist in der Schlüsselsperre an der Awanst festgelegt und kann nicht mehr entnommen werden.  
Auf der Lupe wird das Schlüsselsymbol wieder weiß ausgeleuchtet und die Awanst ist verschlossen. 
Der Tf holt sich von Ihnen die Zustimmung zur Abfahrt von der Awanst WSHA nach Schwerin Görries bzw. nach Plate 
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vom özF Plate. 
 


Awanst Stern (Buchholz)  


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 9,9 ‰. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienfahrt von Schwerin-Görries zur Awanst Stern Buchholz 
Bedienungsfahrten in die Awanst Stern Buchholz erfolgen als Zugfahrten von Schwerin-Görries bis zur Awanst Stern 
Buchholz Weiche 10W07 bzw. von der Awanst Stern Buchholz Weiche 10W07 nach Schwerin-Görries. Fahrten vom 
Streckengkleis in die Anschlussbahn und umgekehrt sind Rangierfahrten.Die Übergabefahrt hält im km 9,200 vor der 
Spitze der Anschlussweiche 10W07. Es ist hierbei darauf zu achten, dass der Achszähler in Höhe km 9,200 von der 
Bedienfahrt befahren wird (mind. eine Achse muss im Achszählabschnitt 10WSH/10WSBU stehen). Nach Halt in Fahrt-
richtung vor der Weiche 10W07 kann der özF ESTW Plate die Schlüsselsperre entsperren und somit die Nahbedienung 
ermöglichen. Nach der Freigabe durch den özF ESTW Plate blinkt der Überwachungsmelder der Schlüsselsperre (SL) 
an der Awanst. Mit Betätigung der Freigabetaste durch den Tf/RB des EVU wechselt der Überwachungsmelder der 
Schlüsselsperre in Ruhelicht. Nun kann der Schlüssel für die Weiche 10W07 bei gleichzeitig gedrückter Freigabetaste 
entnommen werden. Mit dem Schlüssel kann das Schloss an der ortsgestellten Weiche 10W07 aufgeschlossen werden. 
Nach dem Umstellen dieser Weiche in Rechtslage wird der Schlüssel für die Gleissperre 10WA9 frei. Mit Entnahme des 
Schlüssels für die Gleissperre 10WA9 kann diese aufgeschlossen und abgelegt werden. Die Einfahrt der Übergabefahrt 
als Rangierfahrt in die Awanst.Durch das Einfahren in die Awanst werden alle Gleisfreimeldeabschnitte frei gefahren. 
Das Schlüsselsymbol wird auf der Lupe weiterhin mit rotem Standlicht ausgeleuchtet. Nach Halt der Rangierfahrt legt der 
Tf/Rb die Gleissperre 10WA9 wieder auf und verschließt diese. Der Schlüssel der Gleissperre 10WA9 ist wieder in das 
Riegelschloss an der Weiche 10W07 einzuschließen. Die Weiche 10W07 ist in Linkslage umzustellen und abzuschlie-
ßen. Der Schlüssel der Weiche 10W07 wird anschließend in die Schlüsselsperre 10WSBU im Vorraum der Bahnüber-
gangssicherungsanlage (BÜSA) im Haltestellengebäude eingeschlossen. Der Tf beendet die Bedienhandlungen für die 
Einfahrt in die Awanst mit dem Bestätigen der Freigabetaste an der Schlüsselsperre. Damit geht auch der Überwa-
chungsmelder aus, der Schlüssel kann nun nicht mehr entnommen werden. 


Bedienfahrt von Plate (Meckl) zur Awanst Stern Buchholz 
Die Ausfahrt der Übergabefahrt aus dem Bahnhof Plate (Meckl) erfolgt als Zugfahrt auf Hauptsignal. 
Die Übergabefahrt hält im km 10,070 vor der Spitze der Anschlussweiche 10W12. Es ist hierbei darauf zu achten, dass 
der Achszähler in Höhe km 10,190 von der Bedienfahrt frei gefahren wird (mind. eine Achse muss im Achszählabschnitt 
10WCOR/11B11 stehen). Nach Halt in Fahrtrichtung vor der Weiche 10W12 kann der özF ESTW Plate die Schlüssel-
sperre entsperren und somit die Nahbedienung ermöglichen. Nach der Freigabe durch den özF ESTW Plate blinkt der 
Überwachungsmelder der Schlüsselsperre (SL) an der Awanst. Mit Betätigung der Freigabetaste durch den Tf/RB des 
EVU wechselt der Überwachungsmelder der Schlüsselsperre in Ruhelicht. Nun kann der Schlüssel für die Weiche 
10W12 bei gleichzeitig gedrückter Freigabetaste entnommen werden. Mit dem Schlüssel kann das Schloss an der 
ortsgestellten Weiche 10W12 aufgeschlossen werden. Nach dem Umstellen dieser Weiche in Linkslage wird der Schlüs-
sel für die Weiche 10W10 frei. Mit Entnahme des Schlüssels für die Gleissperre 10W10 kann diese aufgeschlossen und 
in Linkslage umgestellt werden. Die Einfahrt der Übergabefahrt als Rangierfahrt in die Awanst.Durch das Einfahren in die 
Awanst werden alle Gleisfreimeldeabschnitte frei gefahren. Das Schlüsselsymbol wird auf der Lupe weiterhin mit rotem 
Standlicht ausgeleuchtet. Nach Halt der Rangierfahrt stellt der Tf/Rb die Weiche 10W10 wieder in Rechtslage und 
verschließt diese. Der Schlüssel der Weiche 10W10 ist wieder in das Riegelschloss an der Weiche 10W12 einzuschlie-
ßen. Die Weiche 10W12 ist in Rechtslage umzustellen und abzuschließen.Der Schlüssel der Weiche 10W12 wird 
anschließend in die Schlüsselsperre 10WSBU im Schalthaus (Awanst Consrade) in Höhe der Gleissperre 10GsA14 
eingeschlossen. Der Tf beendet die Bedienhandlungen für die Einfahrt in die Awanst mit dem Bestätigen der Freigabe-
taste an der Schlüsselsperre. Damit geht auch der Überwachungsmelder aus, der Schlüssel kann nun nicht mehr ent-
nommen werden. 
Weiterfahrt / Rückfahrt von der Awanst Stern Buchholz mit Einschließverfahren 
Nach der Fertigstellung des Zuges in der Awanst meldet Ihnen der Tf/Rb des EVU, dass der Zug vorbereitet ist. Tf/Rb 
des EVU und özF ESTW Plate vereinbaren die Weiterfahrt bzw. Rückfahrt. Die Weiterfahrt bzw. Rückfahrt des Überga-
bezuges erfolgt als Zugfahrt. Sie stellen die Fahrstraße von der Awanst WSBU nach Schwerin Görries bzw. von der 
Awanst WCOR nach Plate ein. Der entsprechende Überwachungsmelder der Schlüsselsperre an der Awanst blinkt.  
Durch das Blinken des Überwachungsmelders an der Schlüsselsperre bekommt der Tf/Rb signalisiert, dass die Fahr-
straße zur Ausfahrt aus der Awanst eingestellt ist. 
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Fahrt von Awanst Stern (Buchholz) zum Bf Schwerin-Görries  
Mit Betätigung der Freigabetaste durch den Tf/Rb wechselt der Melder in Ruhelicht und der Schlüssel für die Weiche 
10W07 bei gleichzeitig gedrückter Freigabetaste entnommen werden. Auf der Lupe wird das Schlüsselsymbol rot ausge-
leuchtet. Die Freigabe des Schlüssels aus der Schlüsselsperre Awanst WSBU ersetzt den schriftlichen Befehl Nr. 14 und 
gilt als Zustimmung zum Rangieren in das Streckengleis. Mit dem Schlüssel kann das Schloss an der ortsgestellten 
Weiche 10W07 aufgeschlossen und in Rechtslage umgestellt werden. Mit Entnahme des Schlüssels für die Gleissperre 
10WA9 kann diese aufgeschlossen und abgelegt werden. Die Fahrt aus der Awanst WSBU erfolgt als Rangierfahrt in 
das Streckengleis Plate – Schwerin Görries.Der BÜ km 9,1 ist an der HET in Höhe des Bahnüberganges aus Richtung 
Anschlussbahn mit Schlüssel „DB 21“ einzuschalten. Der Schließvorgang wird eingeleitet. Nachdem die Schranken 
ordnungsgemäß geschlossen sind, darf der Bahnübergang befahren werden. Die Rangierabteilung wird durch den Tf 
aus der Awanst bis hinter den BÜ km 9,1 gefahren. Durch Befahren der Ausschaltschleifen in Fahrtrichtung hinter dem 
Bahnübergang wird die BÜSA ausgeschaltet und die Schranken werden geöffnet. Anschließend ist durch den Tf/Rb die 
Weiche Gleissperre 10WA9 aufzulegen und zu verschließen. Der Schlüssel der Gleissperre 10WA9 ist in das Riegel-
schloss der Weiche 10W07 einzuschließen. Die Weiche 10W07 ist in die Linkslage umzustellen und zu verschließen. 
Der Schlüssel der Weiche 10W07 wird anschließend in die Schlüsselsperre 10WSBU im Vorraum der Bahnübergangssi-
cherungsanlage (BÜSA) im Haltestellengebäude eingeschlossen. Damit geht auch der Überwachungsmelder aus, der 
Schlüssel kann nun nicht mehr entnommen werden. Der Tf holt sich vom özF ESTW Plate die Zustimmung zur Abfahrt 
von der Awanst WSBU nach Schwerin Görries  
Fahrt von Awanst Stern Buchholz zum Bf Plate (Meckl.) 
Mit Betätigung der Freigabetaste durch den Tf/Rb wechselt der Melder in Ruhelicht und der Schlüssel für die Weiche 
10W12 bei gleichzeitig gedrückter Freigabetaste entnommen werden. Auf der Lupe wird das Schlüsselsymbol rot ausge-
leuchtet. Die Freigabe des Schlüssels aus der Schlüsselsperre Awanst WCOR ersetzt den schriftlichen Befehl Nr. 14 und 
gilt als Zustimmung zum Rangieren in das Streckengleis. Mit dem Schlüssel kann das Schloss an der ortsgestellten 
Weiche 10W12 aufgeschlossen und in Linkslage umgestellt werden. Mit Entnahme des Schlüssels für die Weiche 
10W10 kann diese aufgeschlossen und in Linkslage umgestellt werden. Die Fahrt aus der Awanst WSBU erfolgt als 
Rangierfahrt in das Streckengleis Plate – Schwerin Görries.Die Rangierabteilung wird durch den Tf aus der Awanst bis 
hinter Spitze Weiche 10W12 gefahren. Anschließend ist durch den Tf/Rb die Weiche 10W10 wieder in Rechtslage 
zustellen und abzuschließen. Der Schlüssel der Weiche 10W10 ist wieder in das Riegelschloss an der Weiche 10W12 
einzuschließen. Die Weiche 10W12 ist in Rechtslage umzustellen und abzuschließen. Der Schlüssel der Weiche 10W12 
wird anschließend in die Schlüsselsperre 10WSBU im Schalthaus (Awanst Consrade) in Höhe der Gleissperre 10GsA14 
eingeschlossen. Damit geht auch der Überwachungsmelder aus, der Schlüssel kann nun nicht mehr entnommen wer-
den. Der Tf holt sich vom Fdl ESTW Parchim die Zustimmung zur Abfahrt von der Awanst WSBU nach Plate. 
Einfahrt in den Bf Schwerin Görries bzw. Bf Plate (Meckl.) 
Die Einfahrt in den Bahnhof Plate (Meckl.) bzw. Schwerin-Görries erfolgt mit Hauptsignalbedienung. 
Fahrten ohne Einschließverfahren 
Bei Fahrten ohne Einschließverfahren müssen die Maßnahmen zum Verschluss der Anschlussweichen und Einschließen 
der Schlüssel in die Schlüsselsperren durchgeführt werden damit die ESTW-Technik – hier der Zentralblock anschlie-
ßend richtig funktioniert! 


Modul 408.4816 1 (3) 
Sichern von Bahnübergängen, die nicht technisch gesichert sind  
bei Bedienung Awanst gemäß Bedienungsanweisung 


Modul 481.0201 6 (5) 
Analoge Ortskanäle  
Kanal 39, Tf (Zugnr.), Rb 


 


Awanst Consrade  


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Fahrt vom Bahnhof Schwerin-Görries zur Awanst Kieswerk Consrade 
Die Zugfahrt endet in Fahrtrichtung unmittelbar vor der Weiche 10W13. Nach Halt in Fahrtrichtung vor der Weiche 
10W13 kann der özF ESTW Plate die Schlüsselsperre entsperren und somit die Nahbedienung ermöglichen. 
Es ist hierbei darauf zu achten, dass der Achszähler in Höhe km 10,025 nicht von der Bedienfahrt frei gefahren wird 
(mind. eine Achse muss noch im Achszählabschnitt 10WWSBU/10WCOR stehen). Nach der Freigabe durch den özF 
ESTW Plate blinkt der Überwachungsmelder der Schlüsselsperre an der Awanst. Mit Betätigung der Freigabetaste durch 
den Tf/RB des EVU wechselt der Überwachungsmelder der Schlüsselsperre in Ruhelicht. Nun kann der Schlüssel für die 
Weiche 10W13 bei gleichzeitig gedrückter Freigabetaste entnommen werden. Mit dem Schlüssel kann das Schloss an 
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der Weiche 10W13 aufgeschlossen werden. Nach dem Umstellen der Weiche 10W13 in Linkslage wird der Schlüssel für 
die Gleissperre 10A14 frei. Mit Entnahme des Schlüssels kann die Gleissperre 10A14 aufgeschlossen und abgelegt 
werden. Durch das Einfahren in die Awanst werden alle Gleisfreimeldeabschnitte frei gefahren. Das Schlüsselsymbol 
wird auf der Lupe weiterhin mit rotem Standlicht ausgeleuchtet. Nach Halt der Rangierfahrt legt der Tf/Rb die Gleissperre 
10W14 wieder auf und verschließt diese. Der Schlüssel der Gleissperre 10A14 ist wieder in das Riegelschloss an der 
Weiche 10W13 einzuschließen. Die Weiche 10W13 ist in Rechtslage umzustellen und zu verschließen. Der Schlüssel 
der Weiche 10W13 wird anschließend in die Schlüsselsperre 10WCOR eingeschlossen. Der Tf beendet die Bedienhand-
lungen für die Einfahrt in die Awanst mit dem Bestätigen der Freigabetaste an der Schlüsselsperre. Damit geht auch der 
Überwachungsmelder aus, der Schlüssel kann nun nicht mehr entnommen werden. 
Fahrt von Awanst Kieswerk Consrade zum Bahnhof Schwerin-Görries 
Nach der Fertigstellung des Zuges in der Awanst meldet Ihnen der Tf/Rb des EVU, dass der Zug vorbereitet ist. Sie 
stellen die Fahrstraße von der Awanst WCOR nach Schwerin Görries ein. Der Überwachungsmelder der Schlüsselsperre 
an der Awanst WCOR blinkt. Durch das Blinken des Überwachungsmelders an der Schlüsselsperre bekommt der Tf/Rb 
signalisiert, dass die Fahrstraße von der Awanst nach Schwerin Görries eingestellt ist. Mit Betätigung der Freigabetaste 
durch den Tf/Rb wechselt der Melder in Ruhelicht und der Schlüssel kann für die Weiche 10W13 bei gleichzeitig ge-
drückter Freigabetaste entnommen werden. Auf der Lupe wird das Schlüsselsymbol rot ausgeleuchtet. Die Freigabe des 
Schlüssels aus der Schlüsselsperre Awanst WCOR gilt als Zustimmung zum Rangieren in das Streckengleis.  
Mit dem Schlüssel kann das Schloss an der ortsgestellten Weiche 10W13 zur Umstellung in die Linkslage aufgeschlos-
sen werden. Mit Entnahme des Schlüssels für die Gleissperre 10A14 kann diese abgelegt werden. Die Fahrt aus der 
Awanst WCOR erfolgt als Rangierfahrt in das Streckengleis Plate – Schwerin Görries. Die Rangierabteilung wird durch 
den Tf aus der Awanst bis hinter Weiche 10W13 gefahren. Anschließend ist durch den Tf/Rb die Gleissperre 10W14 
aufzulegen und zu verschließen. Der Schlüssel der Gleissperre 10A14 ist in das Riegelschloss der Weiche 10W13 
einzuschließen. Die Weiche 10W13 ist in Rechtslage umzulegen und zu verschließen. Der Schlüssel der Weiche 10W13 
wird anschließend wieder in die Schlüsselsperre 10WCOR eingeschlossen. Der Tf/Rb betätigt die Fertigtaste und es 
erlischt der Überwachungsmelder. Der Schlüssel ist in der Schlüsselsperre an der Awanst festgelegt und kann nicht 
mehr entnommen werden. Anschließend fährt der Zug am Bü 0 vorbei und hält vor dem Bü 9,1. Dort betätigt der Tf/Rb 
an der HET 2 mittels DB 21 Schlüssel die ET 2 und schließt damit die Bü im 9,1 und 8,8. Der Schließvorgang wird 
eingeleitet. Nachdem die Schranken ordnungsgemäß geschlossen sind, darf der Bahnübergang befahren werden.  
 


 


Bf Plate (Meckl) (ESTW, fernges. von FdlParchim)  


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Maßgebende Neigung 4,3 


Gl 1 und 2 ab Asig B, C in Richtung Schwerin-Görries 10,0 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Crivitz (ESTW, ferngestellt von Fdl Parchim)  


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Maßgebende Neigung 5,8 


Gl 1und 2 ab Asig N1 und N2 in Richtung Parchim 9,7 


Gl 1 und 2 ab Asig P1 in Richtung Plate (Meckl) 11,0 
 


Modul 408.2491 
Höhengleiche Übergänge durch Zugpersonal sichern  
Der höhengleiche Übergang (Reisendenübergang) im km 24,365 über Gleis 2 zum Mittelbahnsteig zwischen den Glei-
sen 2 und 1 wird durch ein Warnschild gesichert.  
Die Züge der Fahrtrichtung Plate (Meckl) – Parchim sind nach Gleis 2 einzufahren und halten vor dem Asig N2. Der 
Überweg wird nicht befahren. Züge der Fahrtrichtung Parchim – Plate (Meckl) sind über Gleis 1 ein- und auszufahren. 
Muss ausnahmsweise aus zwingendem Grund eine Einfahrt aus Richtung Parchim nach Gleis 2 erfolgen, sind die Züge 
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am letzten zurückgelegenen Hauptsignal anzuhalten und durch Befehl Nr. 12 Grund Nr. 12 zu beauftragen, im Bereich 
des RÜ mit höchstens 5 km/h zu fahren sowie durch Befel 12.2 anzuweisen, vor dem Übergang Signal Zp 1 zu geben. 


Bf Parchim  


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Parchim Pbf 4,7 


Gl 1, 2p, 3p ab Asig S, R, P in Richtung Crivitz 2,6 


ab Weiche 45 in Richtung Lübz 6,7 
 


Modul 408.2491 
Höhengleiche Übergänge durch Zugpersonal sichern  
Für den höhengleichen Übergang Gl 1 und Gl 2 wird durch den Fdl eine Reisendenübergangssicherungsanlage (RÜS) 
bedient. Bei Störungen ist der Übergang durch den Fdl mittels Sperrkette zu sichern. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Beim Befahren des Anschlusses der ODEG ist die Bedienungsanweisung zu beachten. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig P, R K Karow (Meckl) 


Asig P, R S  Schwerin 
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212 Ludwigslust – Parchim – Karow (Meckl) -eingleisig- [Nebenbahn] 
Auf dem Streckenabschnitt Parchim (ausschließlich), km 26,661 (Esig U Bf Parchim) – Lübz – Karow (Meckl) (aus-
schließlich), km 60,425 (Esig R Bf Karow (Meckl)) erfolgt seit 14.12.2014 die Betriebsführung durch die Regio Infra Nord-
Ost Gesellschaft mbH (RIN). Diese ist neuer Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Es sind die betrieblichen Unterlagen der 
RIN zubeachten. 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
zwischen Ludwigslust und Parchim 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
zwischen Ludwigslust und Parchim 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
400 m;    Bf Parchim bis EBÜT Passow  700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Ludwigslust (özF Ludwigslust)  73023702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 5401, 5402 und ab Asig 54N01, 54N02 in Richtung Jasnitz 3,0 


5412 3,2 


Gl 5411 zwischen Sperrsignal 54L111Y und 54L111X 6,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Ludwigslust) zuständig, GSM-R Ruf 73023702 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“: BözM Ww (özf Ludwigslust), GSM-R Ruf 73023702 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 54L223X 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 23, 35, 36 116 und 120. 
Der „OB 1“ schließt an den Anschluss SES-Logistik an. 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Als Schutzmaßnahme für die fahrzeugbehandlung ist durch den Mitarbeiter, der die Vorbereitungs- und Abschlussarbei-
ten an Triebfahrzeugen auf Gl 5413 durchführt (Triebfahrzeugführer), die Sperrung des Nachbargleises 5411 (Personen 
gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb schützen) beim özF zu beantragen. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ludwigslust): Langwahl 73023702 – Zuständigkeit gesamter BahnhoVerständigung im RoR-Verfahren 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 54N11, 54N14, 54N19, 54N21 H Hagenow Land 


Asig 54N11, 54N14, 54N19, 54N21 S Schwerin 


Asig 54P11, 54P15, 54P19, 54P21, 54W15 W Wittenberge 


Asig 54P11, 54P15, 54P19, 54P21, 54W15 D Dömnitz 


Asig 54P11, 54P15, 54P19, 54P21, 54W15 P Parchim 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 0,640 Richtung Neustadt-Glewe 


 


Bf Neustadt-Glewe  


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 1 und 2 ab Asig D, E in Richtung Parchim 3,0 ‰. 


Modul 408.2491 
Höhengleiche Übergänge durch Zugpersonal sichern  
Züge der Fahrtrichtung Ludwigslust – Parchim sind nach Gl 1 einzufahren und halten vor dem Ausfahrsignal D. 
Züge der Fahrtrichtung Parchim – Ludwigslust sind über Gl 2 ein- und auszufahren. 
Muss ausnahmsweise aus zwingendem Grund eine Einfahrt aus Richtung Parchim nach Gl 1 erfolgen oder ist die 
Sicherung des Übergangs ausnahmsweise nicht möglich, sind die Züge am letzten zurückgelegenen Hauptsignal anzu-
halten und durch Befehl 12 Grund Nr. 12 zu beauftragen, im Bereich des Übergangs mit höchstens 5 km/h zu fahren 
sowie durch Befehl 12.2 anzuweisen, vor dem Übergang das Signal Zp 1 zu geben. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 8,256 in Richtung Ludwigslust;  km 9,350 in Richtung Parchim 


 


Bf Parchim  


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Parchim Pbf 4,7 


Gl 1, 2p, 3p ab Asig S, R, P in Richtung Crivitz 2,6 


ab Weiche 45 in Richtung Lübz 6,7 
 


Modul 408.2491 
Höhengleiche Übergänge durch Zugpersonal sichern  
Für den höhengleichen Übergang Gl 1 und Gl 2 wird durch den Fdl eine Reisendenübergangssicherungsanlage (RÜS) 
bedient. Bei Störungen ist der Übergang durch den Fdl mittels Sperrkette zu sichern. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Beim Befahren des Anschlusses der ODEG ist die Bedienungsanweisung zu beachten. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig P, R K Karow (Meckl) 


Asig P, R S  Schwerin 


 


Bf Waren (Müritz)  73014002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1: 400) 
Gl 263, 301, 303, 305, 307, 311, 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 343 und 345: 10,0‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Rangieren auf Hauptgleisen, wenn die selbsttätige Gleisfreimeldeanlage gestört 
Bei Störungen an der selbsttätigen Gleisfreimeldeanlage hat der Triebfahrzeugführer/Rangierbegleiter die Gleisbeset-
zung bzw. das Freisein des Gleises dem Fahrdienstleiter zu melden. 
Befahren des innerbetrieblichen Übergangs 
Am Ende des Bahnsteigbereichs in Richtung Kargow befindet sich ein innerbetrieblicher Übergang über die Gl 223, 221 
und 222 und dann als Verlängerung über den Rest der Gleisanlagen. 
Diesen Übergang dürfen Rangierfahrten nur im gesperrten Zustand befahren. 
(Grundstellung: Durchgang gesperrt) 
Auf den Gl 223, 221 und 222 dürfen Fahrzeuge nur bis 20 m vor dem Übergang abgestellt werden. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 263, 301, 303, 305, 307, 311, 313, 317, 319, 321, 325, 327, 343 und 345: 
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegmittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.4816 2 (2) 
Sichern von Übergängen, die ausschließlich dem Verkehr innerhalb der Bahnhöfe dienen  
Der höhengleiche Übergang am Ende des Bahnsteigbereiches 1 in Richtung Kargow über die Gl 223, 221 und 222 ist 
mittels Schiebeschranke bzw. Absperrkette gesichert. Die Grundstellung bei der Sicherung ist  –Durchgang gesperrt–. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 109, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097 R Rostock 


Asig 109, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097 M Malchow 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 93,674 in Richtung Malchow 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Waren): Langwahl 73014002 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Waren (Müritz) (WR) 214437 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8669530 
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214 Schwerin Hbf – Rehna - eingleisig- [Nebenbahn] 


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
zwischen Schwerin Hbf und Rehna 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
zwischen Schwerin Hbf und Rehna 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Schwerin Hbf bis km 11,5  400 m 
vonkm 11,5 bis Gadebusch  700 m 
von Gadebusch bis Rehna 400 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Schwerin Hbf (özF Schwerin)  73023802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 2-6 ab Asig 62P2-62P6 in Richtung Schwerin-Görries 5,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der ww (özF Hagenow Land) zuständig, GSM-R Ruf 73023802 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“: BözM Ww (özF Hagenow Land), GSM-R Ruf 73023802 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrisgnal 62L60Y 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 55, 57-60, 62 und 64. Die Gl 60 und 62 sind überspannt. Die Gl 57-59 sind spitzenüber-
spannt. 
Am Gl 55 befindet sich die Waschanlage. 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Rangieren über El 6 bei Rangierfahrten mit Steuerwagen an der Spitze und E-Tfz am Schluss in Schwerin Hbf Gl 57-59: 
1. Rf mit mindestens 3 Wagen dürfen am Schild, welches in Höhe des Signals El 6 aufgestellt ist, mit der Spitze 


vorbeifahren. 
2. Die Rf muss mit der Spitze spätestens am Schild mit der Aufschrift, das die Länge der Rf angibt, anhalten. 
3. Steht das Tfz des abzustellenden Zuges abweichend nördlich an der Spitze (Richtung Bad Kleinen), müssen Sie 


als Tf rechtzeitig die Transportleitung verständigen. Die TP ergreift Maßnahmen zur Änderung der Abstellung. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Auf dem Bf Schwerin Hbf darf im Gl 64 mit höchstens 20 km/h rangiert werden. 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig/Zsig 62ZR6 K Bad Kleinen 


Asig/Zsig 62ZR6, 62N25 L Groß Brütz 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 0,717 Richtung Groß Brütz 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Hagenow Land): Langwahl 73023802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Hst Schwerin Lankow (unbesetzt)  


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1: 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 20,0‰. 


 


Bf Groß Brütz  


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1 und 2 ab Asig P2 bzw. Höhe Asig P2 in Richtung Schwerin Hbf 10,0 


Gl 1 und 2 ab Asig N1 bzw. Höhe Asig N1 in Richtung Gadebusch 3,9 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Hp Lützow  


Die UT 2 – Taste für den Bahnübergang in km 16,741 (BUES 2000 LzH/F-ÜS) wurde links aufgestellt. 


 


Hst Rehna (unbesetzt)  


Modul 408.2671 2 (3) 
Bahnübergänge sichern  
BÜ km 33,7 bei Abfahrt in Richtung Gadebusch ist durch das Zugpersonal mittels Bedienung ET zu sichern. 
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220 Holthusen – Hagenow Land 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Holthusen (özF Schwerin)  73023802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.4816 1 (1) 
Sichern von Bahnübergängen mit Blinklicht- oder Lichtzeichenanlagen  
1. Schranken werden durch Umdrehen des Rangierschlüssels am Rangierschalter geschlossen. 
2. Der Rangierschlüssel muss bis zur Beendigung der Rangierarbeiten in umgelegter Stellung im Rangierschalter 


verbleiben. 
3. Nach Abschluss der Rangierarbeiten wird der Rangierschlüssel in die Grundstellung zurückgedreht und dem 


Rangierschalter entnommen. 
4. Die Schranken öffnen sich.                    


Die Schranken müssen bei Rangierarbeiten immer geschlossen werden, unabhängig von der Stellung der Schran-
ken.                     
Zugfahrten in Nachbargleisen haben keinen Einfluss auf den Schließ-/Öffnungsvorgang der Schranken durch 
Rangierfahrten. Ist der Rangierschalter gestört oder kein Rangierschlüssel vorhanden, kann das Schließen der 
Schranken durch den Fdl vorgenommen werden. Der Auftrag zum Schließen der Schranken an den özF Hagenow 
Land ist für jede Rangierfahrt gesondert zu stellen. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 64P01, 64P02, 64P03, 64P04 H Hagenow Land 


Asig 64P01, 64P02, 64P03, 64P04 L  Ludwigslust 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 18,692 Richtung Hagenow Land 


 


Awanst Zachun  


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
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Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  


Bedienungsanweisung für den Gleisanschluss Klöckner Flüssiggaslager beachten. 
Bedienungsfahrten in die Awanst erfolgen als Zugfahrt über das Streckengleis Holthusen – Hagenow Land und enden 
am Standort der Haltetafel (Ne 5) im km 12,279 vor dem Schaltkontakt für die Schlüsselfreigabe. Der Tf/Rb des EVU 
bedient die Anforderungstaste zur Schlüsselfreigabe. Nach der Schlüsselfreigabe durch den özF Hagenow Land, kann 
der Schlüssel entnommen werden. Unter Beachtung der Folgeabhängigkeit werden die Riegelschlösser an den ortsge-
stellten Weichen A2L(inks) (RHH) und A1L(inks) (RH) aufgeschlossen und die Weichen A2 und A1 in die Rechtsstellung 
umgestellt. Die Weiterfahrt in die Awanst wird als Rangierfahrt durchgeführt. Anschließend sind durch den Tf/Rb die 
Weichen A1 und A2 wieder in die Linksstellung umzustellen und die Riegelschlösser an den Weichen A1 und A2 zu 
verschließen. Der frei werdende Schlüssel ist in die Schlüsselsperre einzuschließen. Der Tf/Rb bestätigt dem özF 
Hagenow Land die Räumung des Streckengleises fernmündlich und bedient anschließend die Fertigtaste.           
Nach der Fertigstellung des Zuges in der Awanst meldet der Tf/Rb dem özF Hagenow Land, dass der Zug vorbereitet ist 
und vereinbart die Rückfahrt von der Awanst Zachun zum Bahnhof Holthusen. Nach Bedienen der Anforderungstaste zur 
Schlüsselfreigabe durch den Tf/Rb stellt der özF Hagenow Land die Zugstraße von der Awanst bis zum Einfahrsignal 
des Bahnhofs Holthusen ein und gibt den Schlüssel frei. Die Freigabe des Schlüssels aus der Schlüsselsperre in Verbin-
dung mit dem Rangiererlaubnismelder (ReM) ersetzt den schriftlichen Befehl und gilt als Zustimmung zum Rangieren in 
das Streckengleis. Der Rangiererlaubnismelder wird durch ein Schauzeichen (abwechselnd schwarze und weiße Kreis-
segmente) angezeigt. Unter Beachtung der Folgeabhängigkeit werden die Riegelschlösser an den ortsgestellten Wei-
chen A1 und A2 aufgeschlossen und die Weichen A1 und A2 in die Rechtsstellung umgestellt. Die Fahrt aus der Awanst 
erfolgt als Rangierfahrt in das Streckengleis. Vor dem Befahren der Einschaltschleifen des BÜ 14,9 (Standort der UT–
Taste km 12,306) ist durch den Tf/Rb des EVU die Unwirksamkeitstaste (UT) mit dem Schlüssel DB 24 zu bedienen, um 
eine Einschaltung des BÜ zu vermeiden. Der BÜ darf nur in einer Richtung befahren werden. Wird der BÜ km 12,4 
(Zachun) bereits bei der Ausfahrt aus der Awanst befahren, ist durch den Tf/Rb des EVU vor dem Befahren des BÜ die 
Hilfseinschalttaste (HET) zu bedienen. Anschließend sind durch den Tf/Rb die Weichen A1 und A2 wieder in Linksstel-
lung umzustellen und die Riegelschlösser an den Weichen A1 und A2 zu verschließen. Der frei werdende Schlüssel ist in 
die Schlüsselsperre einzuschließen und die Fertigtaste zu bedienen. Der Tf/Rb holt sich vom özF Hagenow Land die 
Zustimmung zur Abfahrt von der Awanst Zachun zum Bahnhof Holthusen ein. 


Modul 408.4816 1 (1) 
Sichern von Bahnübergängen mit Blinklicht- oder Lichtzeichenanlagen  
gemäß Bedienungsanweisung nach erfolgter Freigabe 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Hagenow Land): Langwahl 73023802 – Zuständigkeit gesamter Bereich 
Verständigung im RoR-Verfahren, Netz P-GSM-D 


 


Bf Hagenow Land (özF Hagenow Land)  73023902 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ludwigslust): Langwahl 73023902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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230 Mirow – Neustrelitz Hbf -eingleisig- 
Auf dem Streckenabschnitt Mirow (e), km 8,289 – Zirtow – Wesenberg – Neustrelitz Hbf (a), km 27,310 erfolgt die 
Betriebsführung durch die Regio Infra Nord-Ost GmbH (RIN). Der Streckenabschnitt ist an die RIN verpachtet, die RIN ist 
Infrastrukturbetreiber. 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2301 1 (2) a) 
Verbot, ohne Streckenkenntnis zu fahren  
von Mirow bis Neustrelitz Hbf 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
400 m 


Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
zwischen Mirow und Neustrelitz Hbf 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
zwischen Mirow und Neustrelitz Hbf 


Modul 301.1101 3 (9) 
Nachtzeichen des Signals Zg 2 auch bei Tage führen  
von Mirow bis Neustrelitz Hbf 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Neustrelitz Hbf (özF Fürstenberg)  73024902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Ab Ra 10 in Richtung Neubrandenburg 6,9 


Ab Weiche 08W06 in Richtung Mirow 8,8 


Gl 1-3, 7, 9 ab Asig 08P1-08P3, 08P7, 08P8 in Richtung Fürstenberg (Havel) 7,7 


Gl 1-4, 8 ab Asig 08N1-08N4, 08N7, 08N8 in Richtung Kratzeburg 3,8 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1“ und „OB 2“ ist der Ww (özF Fürstenberg) zuständig, GSM-R Ruf 73024902 
Sie als Tf müssen sich bei der  zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: BözM: Ww (özF Fürstenberg), GSM-R Ruf 73024902 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Gleissperre 08W18 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 6-12, 14, 122, 124 und 130. 
Verständigung im RiR-Verfahren 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Gleissperre 08W24 
Der „OB 2“ umfasst die Gl 301-309. 
Verständigung im RiR-Verfahren 
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Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Die Rangierfahrt im Bft Bürgerhorst hat vor der UT 2-Taste in km 27,881 zu halten und den Schlüsselschalter UT 2 
mittels DB 24-Schlüssel zu bedienen. Die Weiterfahrt hat innerhalb von 60 Sekunden zu erfolgen. Beachtung Bedie-
nungsanweisung. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 08N1, 08N2, 08N3, 08N4, 08N7, 08N9 W Waren (Müritz) 


Asig 08N1, 08N2, 08N3, 08N4, 08N7, 08N9 N Neubrandenburg 


Asig 08P3, 08P7, 08P9 F Fürstenberg (Havel) 


Asig 08P3, 08P7, 08P9 M Mirow 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 1,235 Richtung Kratzeburg; km 99,765 Richtung Blankensee 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Neustrelitz (WNT) 213058 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8669530 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Fürstenberg): Kurzwahl 1350, Langwahl 73024902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30381 
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250 (Lübeck) – RB Grenze km 32,2 – Bad Kleinen – Bützow – Schwaan – Rostock Hbf   
-eingleisig RB Grenze bis Bad Kleinen und Dalwitzhof bis Rostock Hbf- 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Herrenburg bis Grevesmühlen         700 m 
von Grevesmühlen bis Rostock Hbf  1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Grevesmühlen  73021902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,7 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Bobitz  73021802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,7 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 49,757 Richtung Grevesmühlen;  km 51,247 in Richtung Bad Kleinen 


 


Bf Bad Kleinen  73022002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 5 2,6 


Gl 1-3 3,5 


Gl 4, 13, 15, 17 und 19 2,9 


ab Ra 10 in Richtung Bobitz 3,3 


ab Ra 10 in Richtung Dorf Mecklenburg und Ventschow 5,9 


ab Ra 10 in Richtung Lübstorf Ggl 3,8 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 1-5, 13, 15, 17 und 19: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festge-
stellt ist, dass sie festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 116, 118, 120, 122, 124, 128,130, 132, 
134, 136, 138, 140, 142 


L Lübeck 


S Schwerin Hbf 
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Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 58,585 in Richtung Bobitz;       km 84,095 in Richtung Dorf Mecklenburg;        ab km 81,905 in Richtung Lübstorf Ggl 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Bad Kleinen): Langwahl 73022002 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Bad Kleinen (WK) 210856 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8669530 


 


Üst Ventschow                     73022102 


 


Bf Blankenberg (Meckl)  73021702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 41 und 42 ab Asig 207 und 209 in Richtung Dabel 6,3 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 75,920 in Richtung Ventschow Rgl 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B1): Langwahl 73021702 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Warnow  73022202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 1 und 2 ab Asig 232 und 234 in Richtung Blankenberg (Meckl) 3,8 ‰ 


 


Bf Bützow  73011702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 3, 5, 7 ab Asig M, N, O in Richtung Güstrow 5,2 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Rangierfahrten von Nahverkehrszügen (leere Wagenzüge) von Gl 3 nach Gl 49 (zur Abstellung) und zurückdürfen als 
gezogene Rangierfahrt bis zum Grenzzeichen der ortsgestellten Weiche 215 durchgeführt werden. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Die Rangiergeschwindigkeit ab den Gl 48 und 49 bis zum Umformwerk (Gl Ufw 3 bis Ufw 4) beträgt maximal 10 km/h. 
Langsamfahrsignal Lf 1/2 mit der Kennziffer 1 sind an beiden Gleisen in Höhe des Stellwerks aufgestellt. Die Rangierge-
schwindigkeit über die Weiche 38 beträgt maximal 10 km/h. Langsamfahrsignal Lf 1/2 mit der Kennziffer 1 sind vor der 
Weiche 38 aufgestellt. 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig N, O D Dalwitzhof 


Asig N, O P Priemerburg 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 0,523 in Richtung Schwaan Rgl;  km 0,548 in Richtung Schwaan Ggl;        
km 100,420 in Richtung Güstrow 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B1): Langwahl 73011702 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Schwaan  73005202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 2,8 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Pölchow  73004602 


 


Bf Dalwitzhof  73011802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1 2,6 


Gl 2 7,2 


Gl 3 12,6 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.4816 2 (2) 
Sichern von Übergängen, die ausschließlich dem Verkehr innerhalb der Bahnhöfe dienen  
Im Bf Dalwitzhof Gl 1 befindet sich in km 28,350 ein höhengleicher Übergang, gesichert durch eine Schranke, die ge- 
und verschlossen ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Dalwitzhof): Kurzwahl 1350, Langwahl 73011802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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Bf Rostock Hbf  73004702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Zuführungsgleis (von Weiche 162 bis Weiche 510) zum „OB EOW RABA“ 9,9 


Gl 103 9,9 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
Für den Ortsstellbereich „OB EOW RABA“ ist der Ww (Fdl B1) zuständig, GSM-R Ruf 73004702 
Unterlagen (Örtliche Zusätze zu Modul 482.8001) sind beim Ww (Fdl B1) einsehbar. 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB EOW RABA“ BözM: Ww (Fdl B1), GSM-R Ruf 73004702 oder GSM 0151 27401291 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB EOW RABA“: 
Grenze „OB EOW RABA“: Rs 162. 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich liegen beim BözM aus. 
Verständigung im RiR-Verfahren 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Die Rangiergeschwindigkeit beträgt für alle Gleise im „OB EOW RABA“ 20 km/h. Für die höhengleichen Übergänge 
(Anzahl 16 Stück) innerhalb des „OB EOW RABA“ beträgt die maximale Rangiergeschwindigkeit 5 km/h. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
1. An den Gl 33/34 und 34/35 befinden sich je ein Signal Ra 11a als Gruppensignal, das für beide Gleise Gültigkeit 


hat. Sind zum selben Zeitpunkt jeweils beide Gleise durch eine Rangierfahrt besetzt, hat der Fahrdienstleiter den 
Triebfahrzeugführer/ Rangierbegleiter fernmündlich der nichtzufahrenden Rangierfahrt zu verständigen, dass das 
Signal Ra 12 für ihn nicht gilt. 


2. Für Fahrten aus dem Betriebshof ist ein Signal Ra 11 als Gruppensignal an der Weiche 151 für die Gl 82/83 und 
76/80 aufgestellt. Vor dem Signal Ra 11a sind an den Gl 82/83 und 76/80 je ein Signal Ra 11b aufgestellt. Vor Zu-
stimmung des Fahrdienstleiters zur Vorbeifahrt an dem Signal Ra 11b der Gl 82/83 und 76/80 ist die richtige Lage 
der mechanisch ortsgestellten Weichen 152 bzw. 153 durch den Triebfahrzeugführer an den Fahrdienstleiter zu 
bestätigen. Wenn bei Fahrten in den Betriebshof die Weiche 151 nicht grenzzeichenfrei gefahren wird (werden 
kann), ist der Fahrdienstleiter unverzüglich zu verständigen. 


3. Die Zustimmung für eine Rangierfahrt in den Ortsstellbereich „OB EOW RABA“ (Bereich EOW und mechanisch 
ortsgestellte Weichen) erfolgt durch den Fahrdienstleiter nur bis zum Beginn des „OB EOW RABA“.                     
Der „OB EOW RABA“ beginnt im Stellwerksbezirk in Richtung der Reisezugabstell- und Behandlungsanlage 
(RABA) hinter der Weiche 162 in Höhe der Fahrwegstelltafel FT 1 des EOW-Bereiches.                
Die Tf/Lrf/Rb sind im OB eigenverantwortlich, auch für die Endlage der zu befahrenen EOW bzw. mechanisch 
ortsgestellten Weichen.                 


4. Bei Rangierfahrten aus dem „OB EOW RABA“ in Richtung Bahnhof meldet der Triebfahrzeugführer/ Lokrangier-
führer/ Rangierbegleiter unmittelbar vor dem Bedienen der entsprechenden Bedientafel (BT A1a oder BT A2a oder 
BT B1 oder BT B2 oder BT A5-A8 oder BT A9-A17 oder BT Z2) die Rangierfahrt beim Fahrdienstleiter Rostock Hbf 
an. Erst nach Erteilen der Zustimmung durch den Fahrdienstleiter Rostock Hbf, darf der entsprechende Fahrweg 
auf der BT durch den Triebfahrzeugführer/ Rangierbegleiter eingestellt werden. Wegen einer Rangierfahrzeit von 
den Bedientafeln bis zum Rs 162 von ca. 3 Minuten hat sich der Triebfahrzeugführer/ Rangierbegleiter bei Halt 
zeigendem Rs 162 zur schnelleren Betriebsabwicklung nochmals beim Fahrdienstleiter Rostock Hbf zu melden.  
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5. An der Lokübergabestelle (ehemals Betriebshof) 
 - aus den Gl 84 und 85 am Standort Signal Ra 11a (zwischen Spitze Weiche 161 und So 12 Weiche 162) 
 - aus den Gl 82/83 und 76/80 am Standort des jeweiligen Signals Ra 11b 
 haben sich alle Triebfahrzeugführer beim Fahrdienstleiter bzw. Zugmelder zu melden. Dies erfolgt über 
 digitalen Zugfunk GSM-R oder Rangierfunk. Hierüber erfolgt die Verständigung über Ziel, Zweck und Beson-
 derheiten der Rangierfahrt. 
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, wenn festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Zuführungsgleis zum „OB EOW RABA“ (von Weiche 162 bis Weiche 510) und 
auf dem Gl 103 ist verboten. 
Im „OB EOW RABA“ sind bei der Nutzung von Feststellbremsen diese an folgender Stelle zu bedienen: 


• Bei Wendezügen (mit Steuerwagen) im Steuerwagen 


• Bei Wendezügen (mit 2 Loks) im ersten Wagen hinter der Lok in südlicher Richtung 


• Bei klassischen Zügen im ersten Wagen in südlicher Richtung 


• Bei Triebzügen/ -wagen laut Bedienungsanweisung des jeweiligen Fahrzeuges 
Alle im Werkstattbereich Rostock (ehemals Werke und Betriebshof) zur Be- und Entladung bzw. Behandlung abgestell-
ten Reisezug- und Güterzugwagen sind stets gegen unbeabsichtigte Bewegung zu sichern. 


Modul 408.4821 3 b) 
Verwenden des Luftbremskopfes 
Bei Fahrten im „OB EOW RABA“ (Reisezugabstell- und Behandlungsanlage) ist mit funktoten Zonen zu rechnen. Außer-
dem sind die Sichtverhältnisse eingeschränkt (z. B. abgestellte Wagenparks). Aus diesen Gründen ist beim Bewegen der 
Fahrzeuge im manuellen Rangierbetrieb (Triebfahrzeugführer/Lokrangierführer mit Rangierbegleiter) mit dem Luftbrems-
kopf zu arbeiten. 
In Ausnahmefällen (z. B. Steuerwagen oder Triebfahrzeug ander Spitze) ist die Notbremse zu bedienen. 
Zur Handhabung des Luftbremskopfes ist die Richtlinie 915.0107 Abschnitt 4 Abs. 9 zu beachten. Die Luftbremsköpfe 
(zwei) werden im Arbeitsraum/Aufenthaltsraum der Lokrangierführer/Rangierbegleiter aufbewahrt. 


Modul 301.0002 2 (3) 
Signale, die nicht unmittelbar rechts - am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung links - neben oder 
über dem Gleis angeordnet sind  
Gl 5 Asig 562 (km 30,10) steht links vom Gleis. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 55,582 in Richtung Groß Schwaß;  km 71,983 in Richtung Warnowbrücke Rgl; 
km112,320 in Richtung Dalwitzhof (Kavelstorf);  km 113,902 Richtung Rostock Bramow Ggl 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Rostock Hbf):   Kurzwahl 1350, Langwahl 73004702  
Ww (Fdl/Zm Rostock Hbf): Kurzwahl 1351, Langwahl 73004802 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30006 
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252 Bad Kleinen – Wismar  -eingleisig-  
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
zwischen Bad Kleinen und Wismar 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
zwischen Bad Kleinen und Wismar 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Bad Kleinen  73022002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 5 2,6 


Gl 1-3 3,5 


Gl 4, 13, 15, 17 und 19 2,9 


ab Ra 10 in Richtung Bobitz 3,3 


ab Ra 10 in Richtung Dorf Mecklenburg und Ventschow 5,9 


Ab Ra 10 in Richtung Lübstorf Ggl 3,8 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 1-5, 13, 15, 17 und 19: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festge-
stellt ist, dass sie festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 116, 118, 120, 122, 124, 128,130, 
132, 134, 136, 138, 140, 142 


L Lübeck 


S Schwerin Hbf 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 58,585 in Richtung Bobitz; km 84,095 in Richtung Dorf Mecklenburg; km 81,905 in Richtung Lübstorf Ggl 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Bad Kleinen): Langwahl 73022002 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Bad Kleinen (WK) 210856 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8669530 
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Bf Mecklenburg Dorf  73005602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Alle Gl 5,0 


Gl 2, 3 ab Asig D, E Richtung Wismar 4,3 


Gl 2, 3 ab Asig C, B Richtung Bad Kleinen 4,9 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
Signal Ra 10 in Richtung Wismar 


 


Bf Wismar  73006002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 41 10,0 


Gl 32 16,7 


Über Ra 10 Richtung Mecklenburg Dorf 5,0 


Über Ra Richtung Hagebök 14,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
Im NE-Bft Wismar Hafen meldet Rangiermeister* Wismar an den Fdl, dass der Zug vorbereitet ist. 
* fremde Infrastruktur 


Modul 408.2488 2 (3) Nr. 1 
Übergang einer Zugfahrt in eine Rangierfahrt ohne Halt am gewöhnlichen Halteplatz 
Zugelassen für Güterzüge nach Gl 150, 151 (Richtungsanzeiger: Kennbuchstabe „K“) bei signalisierter Zustimmung am 
Halt zeigenden Hauptsignal durch Ra 12. Die Zustimmung gilt bis zum Ra 11b. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienungsanleitung Gleisanschluss Seehafen Wismar GmbH (SHW) beachten. 
Zustimmung zur Ein- und Ausfahrt in und aus dem Gleisanschluss erteilt SHW; Mitteilung an Rangiermeister Wismar 
Hafen zur Verständigung der Rangierleiter*/Triebfahrzeugführer unbegleiteter Rangierabteilungen*.Planmäßige Beset-
zungszeiten Rangiermeister* Wismar Hafen: Montag 04:00 Uhr bis Samsatg 20:00 Uhr. Sonn- und Feiertage werden 
gesondert geregelt. 
Triebfahrzeugführer einfahrender Rangierfahrten dürfen unbegleitet* auf den Gl 506-509 bis zum vorgesehenen Halte-
platz und nach dem Festlegen des Wagenzuges (mit Druckluftbremse; zusätzlich seeseitig (Westseite) 1 Hemmschuh 
vor den ersten Radsatz), Abspannen, dem Umsetzen (Änderung der Fahrtrichtung in Weiche 391) wieder bis zum 
Grenzzeichen der ersten ortsgestellten Weiche im Fahrweg auf der Ostseite der Einfahrgruppe fahren. 
* fremde Infrastruktur 
EVU DB Cargo: 
Zuständige Stelle (auch für das Übertragen von Arbeitsaufgaben): Rm Wismar Basa VPN 99390-340 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Die Rangiergeschwindigkeit ist ab Standort Lf 7 vor Rs 17II bzw. vor Rs 150I auf 20 km/h beschränkt. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Auf Gl 32 ist das Abstellen von Fahrzeugen verboten. 


Modul 408.4816 1 (1) 
Sichern von Bahnübergängen mit Blinklicht- oder Lichtzeichenanlagen  
BÜSA Po 124 manuelles Einschalten und manuelles Ausschalten, Aufschließen und Verschließen der Einhausung 
(Fernsprechschrank) mit DB 21. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig A, B W Wismar 


Esig A, B K Wismar Hafen 


Asig L, M H Hagebök 


Asig L, M S  Schwerin 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 0,515 in Richtung Hagebök 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Wismar (WWI) 214239 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8205513 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl WWI):  Kurzwahl 1350; Langwahl 73006002 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Ww (Fdl WWI 2): Kurzwahl 1351, Langwahl 73008802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30227 
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253 Wismar – Bad Doberan  – Rostock Hbf  -eingleisig- [Nebenbahn] 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
zwischen Wismar und Rostock Hbf 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
zwischen Wismar und Rostock Hbf 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Wismar  73006002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 41 10,0 


Gl 32 16,7 


Über Ra 10 Richtung Mecklenburg Dorf 5,0 


Über Ra Richtung Hagebök 14,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
Im NE-Bft Wismar Hafen meldet Rangiermeister* Wismar an den Fdl, dass der Zug vorbereitet ist. 
* fremde Infrastruktur 


Modul 408.2488 2 (3) Nr. 1 
Übergang einer Zugfahrt in eine Rangierfahrt ohne Halt am gewöhnlichen Halteplatz 
Zugelassen für Güterzüge nach Gl 150, 151 (Richtungsanzeiger: Kennbuchstabe „K“) bei signalisierter Zustimmung am 
Halt zeigenden Hauptsignal durch Ra 12. Die Zustimmung gilt bis zum Ra 11b. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienungsanleitung Gleisanschluss Seehafen Wismar GmbH (SHW) beachten. 
Zustimmung zur Ein- und Ausfahrt in und aus dem Gleisanschluss erteilt SHW; Mitteilung an Rangiermeister Wismar 
Hafen zur Verständigung der Rangierleiter*/Triebfahrzeugführer unbegleiteter Rangierabteilungen*.Planmäßige Beset-
zungszeiten Rangiermeister* Wismar Hafen: Montag 04:00 Uhr bis Samsatg 20:00 Uhr. Sonn- und Feiertage werden 
gesondert geregelt. 
Triebfahrzeugführer einfahrender Rangierfahrten dürfen unbegleitet* auf den Gl 506-509 bis zum vorgesehenen Halte-
platz und nach dem Festlegen des Wagenzuges (mit Druckluftbremse; zusätzlich seeseitig (Westseite) 1 Hemmschuh 
vor den ersten Radsatz), Abspannen, dem Umsetzen (Änderung der Fahrtrichtung in Weiche 391) wieder bis zum 
Grenzzeichen der ersten ortsgestellten Weiche im Fahrweg auf der Ostseite der Einfahrgruppe fahren. 
* fremde Infrastruktur 
EVU DB Cargo: 
Zuständige Stelle (auch für das Übertragen von Arbeitsaufgaben): Rm Wismar Basa VPN 99390-340 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Die Rangiergeschwindigkeit ist ab Standort Lf 7 vor Rs 17II bzw. vor Rs 150I auf 20 km/h beschränkt. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Auf Gl 32 ist das Abstellen von Fahrzeugen verboten. 


Modul 408.4816 1 (1) 
Sichern von Bahnübergängen mit Blinklicht- oder Lichtzeichenanlagen  
BÜSA Po 124 manuelles Einschalten und manuelles Ausschalten, Aufschließen und Verschließen der Einhausung 
(Fernsprechschrank) mit DB 21. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig A, B W Wismar 


Esig A, B K Wismar Hafen 


Asig L, M H Hagebök 


Asig L, M S  Schwerin 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 0,515 in Richtung Hagebök 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Wismar (WWI) 214239 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8205513 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl WWI):  Kurzwahl 1350; Langwahl 73006002 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Ww (Fdl WWI 2): Kurzwahl 1351, Langwahl 73008802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30227 


 


Bf Hagebök (ESTW Neuruppin)  73020102 


 


Bf Bad Doberan (ESTW Neuruppin)  73020102 


 


Bf Groß Schwaß (ESTW Neuruppin)  73020102 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 50,384 in Richtung Bad Doberan 


 


Bf Rostock Hbf  73004702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Zuführungsgleis (von Weiche 162 bis Weiche 510) zum „OB EOW RABA“ 9,9 


Gl 103 9,9 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
Für den Ortsstellbereich „OB EOW RABA“ ist der Ww (Fdl B1) zuständig, GSM-R Ruf 73004702 
Unterlagen (Örtliche Zusätze zu Modul 482.8001) sind beim Ww (Fdl B1) einsehbar. 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 
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Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB EOW RABA“ BözM: Ww (Fdl B1), GSM-R Ruf 73004702 oder GSM 0151 27401291 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB EOW RABA“: 
Grenze „OB EOW RABA“: Rs 162. 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich liegen beim BözM aus. 
Verständigung im RiR-Verfahren 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Die Rangiergeschwindigkeit beträgt für alle Gleise im „OB EOW RABA“ 20 km/h. Für die höhengleichen Übergänge 
(Anzahl 16 Stück) innerhalb des „OB EOW RABA“ beträgt die maximale Rangiergeschwindigkeit 5 km/h. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
1.. An den Gl 33/34 und 34/35 befinden sich je ein Signal Ra 11a als Gruppensignal, das für beide Gleise Gültigkeit 


hat. Sind zum selben Zeitpunkt jeweils beide Gleise durch eine Rangierfahrt besetzt, hat der Fahrdienstleiter den 
Triebfahrzeugführer/ Rangierbegleiter fernmündlich der nichtzufahrenden Rangierfahrt zu verständigen, dass das 
Signal Ra 12 für ihn nicht gilt. 


2.. Für Fahrten aus dem Betriebshof ist ein Signal Ra 11 als Gruppensignal an der Weiche 151 für die Gl 82/83 und 
76/80 aufgestellt. Vor dem Signal Ra 11a sind an den Gl 82/83 und 76/80 je ein Signal Ra 11b aufgestellt. Vor Zu-
stimmung des Fahrdienstleiters zur Vorbeifahrt an dem Signal Ra 11b der Gl 82/83 und 76/80 ist die richtige Lage 
der mechanisch ortsgestellten Weichen 152 bzw. 153 durch den Triebfahrzeugführer an den Fahrdienstleiter zu 
bestätigen. Wenn bei Fahrten in den Betriebshof die Weiche 151 nicht grenzzeichenfrei gefahren wird (werden 
kann), ist der Fahrdienstleiter unverzüglich zu verständigen. 


3.. Die Zustimmung für eine Rangierfahrt in den Ortsstellbereich „OB EOW RABA“ (Bereich EOW und mechanisch 
ortsgestellte Weichen) erfolgt durch den Fahrdienstleiter nur bis zum Beginn des „OB EOW RABA“.                     
Der „OB EOW RABA“ beginnt im Stellwerksbezirk in Richtung der Reisezugabstell- und Behandlungsanlage 
(RABA) hinter der Weiche 162 in Höhe der Fahrwegstelltafel FT 1 des EOW-Bereiches.                
Die Tf/Lrf/Rb sind im OB eigenverantwortlich, auch für die Endlage der zu befahrenen EOW bzw. mechanisch 
ortsgestellten Weichen.                 


4.. Bei Rangierfahrten aus dem „OB EOW RABA“ in Richtung Bahnhof meldet der Triebfahrzeugführer/ Lokrangier-
führer/ Rangierbegleiter unmittelbar vor dem Bedienen der entsprechenden Bedientafel (BT A1a oder BT A2a oder 
BT B1 oder BT B2 oder BT A5-A8 oder BT A9-A17 oder BT Z2) die Rangierfahrt beim Fahrdienstleiter Rostock Hbf 
an. Erst nach Erteilen der Zustimmung durch den Fahrdienstleiter Rostock Hbf, darf der entsprechende Fahrweg 
auf der BT durch den Triebfahrzeugführer/ Rangierbegleiter eingestellt werden. Wegen einer Rangierfahrzeit von 
den Bedientafeln bis zum Rs 162 von ca. 3 Minuten hat sich der Triebfahrzeugführer/ Rangierbegleiter bei Halt 
zeigendem Rs 162 zur schnelleren Betriebsabwicklung nochmals beim Fahrdienstleiter Rostock Hbf zu melden. 


5.. An der Lokübergabestelle (ehemals Betriebshof) 
 - aus den Gl 84 und 85 am Standort Signal Ra 11a (zwischen Spitze Weiche 161 und So 12 Weiche 162) 
 - aus den Gl 82/83 und 76/80 am Standort des jeweiligen Signals Ra 11b 
 haben sich alle Triebfahrzeugführer beim Fahrdienstleiter bzw. Zugmelder zu melden. Dies erfolgt über 
 digitalen Zugfunk GSM-R oder Rangierfunk. Hierüber erfolgt die Verständigung über Ziel, Zweck und Beson-
 derheiten der Rangierfahrt. 
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Zuführungsgleis zum „OB EOW RABA“ (von Weiche 162 bis Weiche 510) und 
auf dem Gl 103 ist verboten. 
Im „OB EOW RABA“ sind bei der Nutzung von Feststellbremsen diese an folgender Stelle zu bedienen: 


• Bei Wendezügen (mit Steuerwagen) im Steuerwagen 


• Bei Wendezügen (mit 2 Loks) im ersten Wagen hinter der Lok in südlicher Richtung 


• Bei klassischen Zügen im ersten Wagen in südlicher Richtung 


• Bei Triebzügen/ -wagen laut Bedienungsanweisung des jeweiligen Fahrzeuges 
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Alle im Werkstattbereich Rostock (ehemals Werke und Betriebshof) zur Be- und Entladung bzw. Behandlung abgestell-
ten Reisezug- und Güterzugwagen sind stets gegen unbeabsichtigte Bewegung zu sichern. 


Modul 408.4821 3 b) 
Verwenden des Luftbremskopfes 
Bei Fahrten im „OB EOW RABA“ (Reisezugabstell- und Behandlungsanlage) ist mit funktoten Zonen zu rechnen. Außer-
dem sind die Sichtverhältnisse eingeschränkt (z. B. abgestellte Wagenparks). Aus diesen Gründen ist beim Bewegen der 
Fahrzeuge im manuellen Rangierbetrieb (Triebfahrzeugführer/Lokrangierführer mit Rangierbegleiter) mit dem Luftbrems-
kopf zu arbeiten. 
In Ausnahmefällen (z. B. Steuerwagen oder Triebfahrzeug ander Spitze) ist die Notbremse zu bedienen. 
Zur Handhabung des Luftbremskopfes ist die Richtlinie 915.0107 Abschnitt 4 Abs. 9 zu beachten. Die Luftbremsköpfe 
(zwei) werden im Arbeitsraum/Aufenthaltsraum der Lokrangierführer/Rangierbegleiter aufbewahrt. 


Modul 301.0002 2 (3) 
Signale, die nicht unmittelbar rechts - am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung links - neben oder 
über dem Gleis angeordnet sind  
Gl 5 Asig 562 (km 30,10) steht links vom Gleis. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 55,582 in Richtung Groß Schwaß;  km 71,983 in Richtung Warnowbrücke Ggl; 
km112,320 in Richtung Dalwitzhof (Kavelstorf);  km 113,902 Richtung Rostock Bramow Ggl 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Rostock Hbf):   Kurzwahl 1350, Langwahl 73004702  
Ww (Fdl/Zm Rostock Hbf): Kurzwahl 1351, Langwahl 73004802 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30006 
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260 Rostock Hbf – Warnemünde  


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Rostock Hbf  73004702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Zuführungsgleis (von Weiche 162 bis Weiche 510) zum „OB EOW RABA“ 9,9 


Gl 103 9,9 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
Für den Ortsstellbereich „OB EOW RABA“ ist der Ww (Fdl B1) zuständig, GSM-R Ruf 73004702 
Unterlagen (Örtliche Zusätze zu Modul 482.8001) sind beim Ww (Fdl B1) einsehbar. 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB EOW RABA“ BözM: Ww (Fdl B1), GSM-R Ruf 73004702 oder GSM 0151 27401291 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB EOW RABA“: 
Grenze „OB EOW RABA“: Rs 162. 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich liegen beim BözM aus. 
Verständigung im RiR-Verfahren 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Die Rangiergeschwindigkeit beträgt für alle Gleise im „OB EOW RABA“ 20 km/h. Für die höhengleichen Übergänge 
(Anzahl 16 Stück) innerhalb des „OB EOW RABA“ beträgt die maximale Rangiergeschwindigkeit 5 km/h. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
1. An den Gl 33/34 und 34/35 befinden sich je ein Signal Ra 11a als Gruppensignal, das für beide Gleise Gültigkeit 


hat. Sind zum selben Zeitpunkt jeweils beide Gleise durch eine Rangierfahrt besetzt, hat der Fahrdienstleiter den 
Triebfahrzeugführer/ Rangierbegleiter fernmündlich der nichtzufahrenden Rangierfahrt zu verständigen, dass das 
Signal Ra 12 für ihn nicht gilt. 


2. Für Fahrten aus dem Betriebshof ist ein Signal Ra 11 als Gruppensignal an der Weiche 151 für die Gl 82/83 und 
76/80 aufgestellt. Vor dem Signal Ra 11a sind an den Gl 82/83 und 76/80 je ein Signal Ra 11b aufgestellt. Vor Zu-
stimmung des Fahrdienstleiters zur Vorbeifahrt an dem Signal Ra 11b der Gl 82/83 und 76/80 ist die richtige Lage 
der mechanisch ortsgestellten Weichen 152 bzw. 153 durch den Triebfahrzeugführer an den Fahrdienstleiter zu 
bestätigen. Wenn bei Fahrten in den Betriebshof die Weiche 151 nicht grenzzeichenfrei gefahren wird (werden 
kann), ist der Fahrdienstleiter unverzüglich zu verständigen. 


3. Die Zustimmung für eine Rangierfahrt in den Ortsstellbereich „OB EOW RABA“ (Bereich EOW und mechanisch 
ortsgestellte Weichen) erfolgt durch den Fahrdienstleiter nur bis zum Beginn des „OB EOW RABA“.                     
Der „OB EOW RABA“ beginnt im Stellwerksbezirk in Richtung der Reisezugabstell- und Behandlungsanlage 
(RABA) hinter der Weiche 162 in Höhe der Fahrwegstelltafel FT 1 des EOW-Bereiches.                
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Die Tf/Lrf/Rb sind im OB eigenverantwortlich, auch für die Endlage der zu befahrenen EOW bzw. mechanisch 
ortsgestellten Weichen.                 


4. Bei Rangierfahrten aus dem „OB EOW RABA“ in Richtung Bahnhof meldet der Triebfahrzeugführer/ Lokrangier-
führer/ Rangierbegleiter unmittelbar vor dem Bedienen der entsprechenden Bedientafel (BT A1a oder BT A2a oder 
BT B1 oder BT B2 oder BT A5-A8 oder BT A9-A17 oder BT Z2) die Rangierfahrt beim Fahrdienstleiter Rostock Hbf 
an. Erst nach Erteilen der Zustimmung durch den Fahrdienstleiter Rostock Hbf, darf der entsprechende Fahrweg 
auf der BT durch den Triebfahrzeugführer/ Rangierbegleiter eingestellt werden. Wegen einer Rangierfahrzeit von 
den Bedientafeln bis zum Rs 162 von ca. 3 Minuten hat sich der Triebfahrzeugführer/ Rangierbegleiter bei Halt 
zeigendem Rs 162 zur schnelleren Betriebsabwicklung nochmals beim Fahrdienstleiter Rostock Hbf zu melden. 


5. An der Lokübergabestelle (ehemals Beteriebshof) 
 - aus den Gl 84 und 85 am Standort Signal Ra 11a (zwischen Spitze Weiche 161 und So 12 Weiche 162) 
 - aus den Gl 82/83 und 76/80 am Standort des jeweiligen Signals Ra 11b 
 haben sich alle Triebfahrzeugführer beim Fahrdienstleiter bzw. Zugmelder zu melden. Dieses erfolgt über 
 digitalen Zugfunk GSM-R oder Rangierfunk. Hierüber erfolgt die Verständigung über Ziel, Zweck und Beson-
 derheiten der Rangierfahrt. 
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, wenn festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Zuführungsgleis zum „OB EOW RABA“ (von Weiche 162 bis Weiche 510) und 
auf dem Gl 103 ist verboten. 
Im „OB EOW RABA“ sind bei der Nutzung von Feststellbremsen diese an folgender Stelle zu bedienen: 


• Bei Wendezügen (mit Steuerwagen) im Steuerwagen 


• Bei Wendezügen (mit 2 Loks) im ersten Wagen hinter der Lok in südlicher Richtung 


• Bei klassischen Zügen im ersten Wagen in südlicher Richtung 


• Bei Triebzügen/ -wagen laut Bedienungsanweisung des jeweiligen Fahrzeuges 
Alle im Werkstattbereich Rostock (ehemals Werke und Betriebshof) zur Be- und Entladung bzw. Behandlung abgestell-
ten Reisezug- und Güterzugwagen sind stets gegen unbeabsichtigte Bewegung zu sichern. 


Modul 408.4821 3 b) 
Verwenden des Luftbremskopfes 
Bei Fahrten im „OB EOW RABA“ (Reisezugabstell- und Behandlungsanlage) ist mit funktoten Zonen zu rechnen. Außer-
dem sind die Sichtverhältnisse eingeschränkt (z. B. abgestellte Wagenparks). Aus diesen Gründen ist beim Bewegen der 
Fahrzeuge im manuellen Rangierbetrieb (Triebfahrzeugführer/Lokrangierführer mit Rangierbegleiter) mit dem Luftbrems-
kopf zu arbeiten. 
In Ausnahmefällen (z. B. Steuerwagen oder Triebfahrzeug ander Spitze) ist die Notbremse zu bedienen. 
Zur Handhabung des Luftbremskopfes ist die Richtlinie 915.0107 Abschnitt 4 Abs. 9 zu beachten. Die Luftbremsköpfe 
(zwei) werden im Arbeitsraum/Aufenthaltsraum der Lokrangierführer/Rangierbegleiter aufbewahrt. 


Modul 301.0002 2 (3) 
Signale, die nicht unmittelbar rechts - am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung links - neben oder 
über dem Gleis angeordnet sind  
Gl 5 Asig 562 (km 30,10) steht links vom Gleis. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 55,582 in Richtung Groß Schwaß;  km 71,983 in Richtung Warnowbrücke Rgl; 
km112,320 in Richtung Dalwitzhof (Kavelstorf);  km 113,902 Richtung Rostock Bramow Ggl 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Rostock Hbf):   Kurzwahl 1350, Langwahl 73004702  
Ww (Fdl/Zm Rostock Hbf): Kurzwahl 1351, Langwahl 73004802 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30006 
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Bf Rostock Bramow  73013202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1, 2, 5, 6 und 7 6,7 


Gl 3 2,9 


Gl 4 5,6 


Ab km 117,8 Richtung Warnemünde 7,2 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Die Höchstgeschwindigkeit der Fahrten in den Anschlussbahnen beträgt 10 km/h, falls in den entsprechenden Bedie-
nungsanleitungen nichts anderes festgelegt ist. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 132.0118 
Aufenthalt zwischen durchgehendem Hauptgleis und dem benachbarten Auszugs- und Abstellgleis  
Der Aufenthalt zwischen dem durchgehenden Hauptgleis Rostock – Warnemünde und dem benachbarten Auszugs- und 
Abstellgleis (Richtung Rostock Hbf) ist im Bereich von km 116,2 bis km 116,6 nur nach Zustimmung des Fahrdienstlei-
ters zulässig. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km118,170 in Richtung Warnemünde Ggl;  km 118,188 Richtung Warnemünde Rgl 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Rostock Bramow): Langwahl 73013202 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren; Netz P-GSM-D 


 


Bf Warnemünde  73013902 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Warnemünde): Langwahl 73013902  
Verständigung im RoR-Verfahren 
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270 Abzw Riekdahl – Rstock Seehafen – Rostock Seehafen Nord -eingleisig- 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Riekdahl  73013302 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung auf den Streckengleisen 1 und 2 zwischen den Bksig A/B und C/D beträgt 4,8 ‰. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig C R Rostock Seehafen 


Bksig C S Stralsund 


 


Bf Rostock Seehafen  73004902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 41-43 3,3 


Gl 727, 728 20,0 


Ablaufberg in Richtungsgleise 229-239 bis Höhe Spitze der Weiche 2155 15,3 


Ablaufberg in Richtungsgleise 240-260 bis Höhe Spitze der Weichen 2125/2135/2145 14,6 


ab Weiche 1332 Richtung Gl 140 12,0 


Gl 226 und 324 Richtung Stellwerk 30 auf 160 m 6,4 


Gl 370 40,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4802 2 (2)a) 
Aufbewahren der Hemmschuhe und Radvorleger 
Hemmschuhe sind auf den neben den Gleisen befindlichen Hemmschuhablagen aufzubewahren.Das Ablegen und die 
Entnahme von Hemmschuhen im 6-fachen Hemmschuhständer wird wie folgt ausgeführt: 


1. Hemmschuhe mit der Sohle zum Pfahl und Griff nach außen in die Halterung stecken. 
2. Hemmschuhe werden von unten beginnend in die Halterungen gesteckt. 
3. Hemmschuhe werden von oben beginnend aus den Halterungen entnommen. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
Für die Ortsstellbereiche „OB Gl 340-361“ und „OB EOW B41“ ist der Ww (Fdl B41) (BözM) zuständig. Unterlagen 
(Örtliche Zusätze zu Modul 482.8001) sind beim Ww (Fdl B41) einsehbar. 
Für den Ortsstellbereich „OB Bm-Gleise“ ist der ww R30 (BözM) zuständig. Unterlagen (Örtliche Zusätze zu Modul 
482.8001) sind beim Ww R30 einsehbar. 
Für die Ortsstellbereiche“OB 1“ und „OB Pier II“ ist der Ww R50 (BözM) zuständig.Unterlagen (Örtliche Zusätze zu Modul 
482.8001) sind beim Ww R50 einsehbar. 
Für die Ortsstellbereiche „OB Düngemittel“, „OB Nord“ und „OB Pier IV“ ist der Ww R70 (BözM) zuständig. Unterlagen 
(Örtliche Zusätze zu Modul 482.8001) sind beim Ww R70 einsehbar. 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 
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Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB Gl 340-361“ und „OB EOW B41“ BözM Ww (Fdl B41):   Ruf GSM 0151-2740 1300 
„OB Bm-Gleise“ BözM Ww R30:     Ruf GSM 0151-2740 1296 
„OB 1“ und „OB Pier II“ BözM Ww R50:    Ruf GSM 0151-2740 1303 
„OB Düngemittel“, „OB Nord“ und „OB Pier IV“ BözM Ww R70:  Ruf GSM 0151-2740 1302 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
Zusätzliche Regeln liegen beim zuständigen BözM aus. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
1. Als Schutzmaßnahme für die Fahrzeugbehandlung ist durch den Mitarbeiter, der die Vorbereitungs- und Ab-


schlussarbeiten an Triebfahrzeugen auf Gl 373 durchführt (Triebfahrzeugführer), die Sperrung des Nachbargleises 
374 gemäß Modul 408.0471 (auf  Antrag Personen vor Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb schützen) beim Fdl 
B11 zu beantragen. 


2. Zuständiger Disponent EVU DB Cargo (auch für das Übertragen von Arbeitsaufgaben): GSM-R 8669531 WRS 
Basa VPN 9930-2556 


3. Anbringende Triebfahrzeugführer erfragen nach Einfahrt des Zuges auf dem Bf Rostock Seehafen unter Angabe 
der Zugnummer und der Gleisnummer die Abstelldauer oder ob das örtliche Personal festlegt beim örtlich zustän-
digen Disponenten Zba WRS. Ankommende Kombi-Züge verkehren mit Zuglok bis Rostock Seehafen Bw 
(WRSB); die Zugfahrt endet auf Gl 268 bzw. Gl 135 mit anschließendem Vorziehen nach Gl 267-319 (Abspannen 
und Wegsetzen der Zuglok). Beginnende Kombi-Züge verkehren ab Rostock Seehafen Bw (WRSB); die Züge 
werden nach Abgabe der Zugvorbereitungsmeldung als Rangierfahrt von den Gl 363-365 zur Ausfahrt vorgezo-
gen. 


4. Bei Bedarf können beim Rangierüberwacher Rangierfunkgeräte ausgeliehen werden. Bei fehlender Ortskennnis 
von EVU´s ist eine Begleitung der Rangierabteilung durch einen Lotsen möglich. Die Anforderung erfolgt über den 
Rangierüberwacher. 


5. Rangierfahrten im Gl 596 über die mechanisch ortsgestellte Weiche 5921 in die Gl 521/521a bzw. 522/522a 
(Rangierbezirk (Nord (Hafen)): Die mechanisch ortsgestellte Weiche 5921 ist in Grundstellung in der Linksstellung. 


6. Bedienung der Phönixweichen 5921, 5922, 5923 und 6305 in den Gl 521/521a, 522/522a und Mp 3 (Rangierbezirk 
Nord): Der Umstellhebel der Phönixweichen wird zum Umstellen der jeweiligen Weiche angehoben und in die ge-
wünschte Umstellrichtung bewegt. Beim Erreichen der Endlage springen die Federn des Hebelmechanismus deut-
lich hörbar um. Die Stellstange wird abschließend wieder abgesenkt. 


7. Besonderheiten in den Ortsstellbereichen (OB): EOW und mechanisch ortsgestellte Weichen der Stellwerksbezir-
ke B41, R30, R50 und R70: Die Zustimmung einer Rangierfahrt in den OB erfolgt durch den Weichenwärter nur bis 
zum Beginn des OB. Die OB beginnen:                                         
im Stellwerksbezirk B41: „OB EOW B41“: Höhe Rs 631-635 (EOW-Bereich 1), Höhe Rs 640-641 (EOW-Bereich 
2), Höhe Rs 660-666 (EOW-Bereich 3) und Höhe Rs 659I (EOW-Bereich 4); „OB Gl 340-361“: Höhe Rs 340I-361I, 
Höhe Rs 615, Höhe Rs 352II-356II, Höhe Rs 357II-359II und Höhe Rs 360II-361II.                                    
im Stellwerksbezirk R30: „OB Bm-Gleise“: Höhe Rs 393                   
im Stellwerksbezirk R50: „OB 1“: in Höhe Rs 596, Höhe Rs 597 und Höhe Rs 598I; „OB Pier II“: Höhe Rs 536I         
im Stellwerksbezirk R70: „OB Pier IV“: Höhe Rs 721, Höhe Rs 727II und Höhe Rs 728II; „OB Nord“: Höhe Rs 770I, 
Höhe Rs 771I, Höhe Rs 772I, Höhe Rs 773I, Höhe Rs 774I, Höhe Rs 775I, Höhe Rs 776I, Höhe Rs 777I und Höhe 
Rs 778I; „OB Düngemittel“: Höhe Rs 763I, Höhe Rs 764I und Höhe Rs 767II                   
Im EOW-Bereich 1 einschließlich in die Gl 631-635 und im EOW-Bereich 2 einschließlich in die Gl 640-641 ist je-
weils nur eine Rangierfahrt zulässig. 


8. Bedienung der Ladestraße Großtanklager Ölhafen GmbH (GÖR):                 
Die Schlüssel zu den Gleistoren 1A-3B sind beim Weichenwärter Stellwerk R70 hinterlegt. 


9. Gleise, auf denen keine Hemmschuhe aufgelegt werden dürfen:                  
Auf den Gl 240-260 (Richtungsgruppe) der Talbremse bis einschließlich Gummigleisbremsen besteht Hemm-
schuhlegeverbot. 


10. Besonderheiten im Stellwerksbezirk R50: Die Weichen 5513 und 5514 befinden sich in Grundstellung in Rechtsla-
ge und die Weiche 5598 in Linkslage. Besteht der Anlass auf Beantragung der Gleissperrung aus UVV-Gründen 
(z. B. Wagenmeister) durch das EVU an der Ww R50, sperrt der Ww R50 das Gl 521/521a, 4522/522a bzw. 581    
– für das Gl 581 nach Absprache mit dem Disponenten RTM (Ruf 0381-6662342 oder 0171-1480207)                    
– für die Gl 521/521a, 522a nach Absprache mit dem Koordinator PLU (Ruf 0381-6662330 oder 0160-5322255)    
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– für das Gl 522 nach Absprache mit Baltic Lloyd (BL) (Ruf 0163-4220613) oder bei Nachtbedienungen mit dem 
Platzwächter (Ruf 0163-4220813)                   
Die Be- oder Entladearbeiten müssen eingestellt sein. Erst nach Bestätigung durch den Disponenten RTM bzw. 
Koordinator PLU ist das entsprechende Gleis zu sperren. Der Ww R50 teilt die Gleissperrung dem EVU mit. Liegt 
keine Sperrung des Gleises aus UVV-Gründen mehr vor, erhält der Ww R50 die Rückmeldung, dass die Gleis-
sperrung aufgehoben werden kann. Daraufhin erfolgt die Aufhebung der Gleissperrung durch den Ww R50.Sollte 
aus betrieblichen Gründen eine Sperrung der Gl 521/521a, 522/522A bzw. 581 durch den Ww R50 nicht möglich 
sein, teilt er dem EVU mit, wann erneut mit der Bitte um Genehmigung der Sperrung des entsprechenden Gleises 
beim Ww R50 angefragt werden kann.       


11. Besonderheiten beim Rangieren zu den Gl MP1, MP2, SP61, SP67, GP24, GP25, SP42 und SP43 (Hafenentwick-
lungsgesellschaft Rostock mbH):                
Beim Rangieren zu diesen Gleisen sind für die Tore an diesen Gleisen nachfolgende Bedienungshinweise zu be-
achten:                       
a) Der Triebfahrzeugführer bzw. Rangierbegleiter muss sich an der Rufsäule am Gleistor des jeweiligen Gleises 
mit Angabe des EVU und der Loknummer anmelden.                     
b) Nach Erfassen der Angaben entriegelt der Mitarbeiter der Hafensicherheitszentrale das elektromagnetische 
Schloss per Fernbedienung.                       
c) Der Triebfahrzeugführer bzw. Rangierbegleiter des jeweiligen EVU kann danach das Gleistor selbsttätig öffnen. 
Das Gleistor ist an den dafür vorgesehenen Anschlagspunkten offen zu verriegeln.                                     
d) Nach erfolgter Durchfahrt ist das Tor durch den Triebfahrzeugführer bzw. Rangierbegleiter des EVU zu schlie-
ßen.                         
e) Das elektromagnetische Schloss verriegelt automatisch. Die Rangierfahrt hat beim Rangieren in die Gl SP42/ 
SP43, SP61 bis SP63 und MP1/MP 2 unmittelbar vor dem jeweiligen Bahnübergang der Ost-West-Straße zu hal-
ten. Est nach Öffnen der Gleistore darf die Rangierfahrt weiterfahren. 


12. Besonderheiten beim Rangieren zu den Fähren Rostock, Liegeplatz 64 über das Zuführungsgleis 587 (Hafen- und 
Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH): Fahrten zum bzw. vom Gl 587 verkehren nach Zustimmung des Ww W51 
mit Rs 563II oder Rs 586II bzw. Rs 587I durch Signal Ra 12. Beim Rangieren zu den Gleisanlagen des LP64 ist das 
Gleistor (mit Sh 2) in Gl 587 mit nachfolgenden Hinweisen zu beachten:                   
a) Durch die HERO ist sicherzustellen, dass das Gleistor zum Zeitpunkt der Zuführung bzw. Abholung der Wagen 
geöffnet und profilfrei festgelegt ist. Bei Dunkelheit wird durch die HERO für die Dauer der Bedienung die Beleuch-
tung eingeschaltet.                       
b) Nach Zustimmung (Gleistor geöffnet und gesichert) durch die HERO, entsprechende Bedienung der Schiebe-
weichen durch Rangierbegleiter; Zustimmung zur Fahrt auf das Fährschiff durch den Ladungsoffizier und Zustim-
mung durch den Ww W51, erfolgt die Durchfahrt der Rangierfahrt.                    
c) Während der gesamten Bedienung des Fährschiffes bleibt das Gleistor geöffnet.                                     
d) Für das Bedienen der Schiebeweichen ist der zuständige Rangierbegleiter des jeweiligen EVU verantwortlich. 
e) Rangierfahrten dürfen die Eisenbahnfährbrücke erst befahren, nachdem sich der jeweils zuständige Rangierbe-
gleiter an den Stelleinrichtungen der Weichenanlage von der richtigen Stellung überzeugt hat.                   
f) Bei der Bildung und Durchführung der Rangierfahrten zur Fährbedienung (Befahren der Fährbrücke) ist darauf 
zu achten, dass die Wagengruppen grundsätzlich langzukuppeln (soweit ausspindeln, dass noch 2..3 Gewinde-
gänge von der Spindel sichtbar sind) sind, damit ein Entkuppeln in Gleisbögen auf dem Fährschiff möglich ist. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
1. Rangierbezirk Mitte/Süd                    


Die vorhandenen Gleiswaagen im Bereich der Ordnungsgruppen dürfen nur mit Schrittgeschwindigkeit  befahren 
werden. Alle Gleise mit Ladestellen dürfen mit 10 km/h befahren werden. 


2. Rangierbezirk (Nord) Hafen                                      
Alle Gleise nördlich der Ost-West-Straße sowie alle Gleise mit Ladestellen –ausgenommen Gleise in Flüssiggut-
umschlagsanlagen- dürfen mit höchstens 10 km/h befahren werden.                 
Die Gleise in den Flüssiggutumschlagsanlagen und der BÜ „An der Förderbrücke“ (Gl 618/619) dürfen mit höchs-
tens 5 km/h befahren werden.                  
Noch vorhandene und nicht mehr genutzte Gleiswaagen im Rangierbezirk (Nord) Hafen und auf der Eisenbahn-
fährbrücke WRSHF dürfen nur mit Schrittgeschwindigkeit befahren werden. 


3. Ortsstellbereiche (EOW-Bereiche bzw. mechanisch ortsgestellte Weichen) der Stellwerksbezirke B41, R30, R50 
und R70                        
In diesen Ortsstellbereichen darf mit höchstens 10 km/h rangiert werden. 
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Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem  festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 2,505 in Richtung Abzw Riekdahl; km 2,362 Richtung Bentwisch;  
km 5,805 aus Richtung Stellwerk B 11; km 8,360 am Gl 604 aus Richtung Rostock Seehafen Nord 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Rostock Seehafen  (WRS) 270611 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8669530 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B 11): Kurzwahl 1350, Langwahl 73004902 Ww (Fdl B 1): Kurzwahl 1351, Langwahl 73005102 
Ww (W 21)      Kurzwahl 1352, Langwahl 73000821 Ww (W 31):    Kurzwahl 1353, Langwahl 73001021 
Ww (Fdl B 40): Kurzwahl 1354, Langwahl 73005002 Ww (R 50):     Kurzwahl 1355, Langwahl 73001221 
Ww (R 22):       Kurzwahl 1356, Langwahl 73000921 Ww (R 70):     Kurzwahl 1357, Langwahl 73001321 
Ww (RÜ):         Kurzwahl 1358, Langwahl 73002321 Ww (Br):         Kurzwahl 1359, Langwahl 73001821 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30019 
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280 Wittenberge – RB Grenze km 33,0 [– Stendal] 


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Wittenberge (özF Wittenberge)  73023602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 44 und 85 6,0 


In Richtung Nordtor AW 12,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für den „OB 1“ und „OB 2“ ist der Ww (özF Wittenberge) zuständig, GSM-R Ruf 73023602 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: BözM Ww (özF Wittenberge), GSM-R Ruf 73023602 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 30L44X 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 41-44. Die Gl 41-43 haben eine Spitzenüberspannug. Das Gl 44 ist in Richtung Anschluss-
bahn Stadtverwaltung Wittenberge bis ca. 200 m hinter W 140 überspannt. Am Gl 43 befindet sich eine Wasserfüllanla-
ge. 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Sperrsignale 30L108X, 30L97X und 30L115X 
Zum „OB 2“ gehören die Gl 16, 17, 77, 97, 108, 114 und 116. An den „OB 2“ schließen die Anschlüsse des AW Witten-
berge und das Umformerwerk an.  
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Im Bf Wittenberge darf im Gl 36 mit höchstens 20 km/h, in den Gl 41-43 mit höchstens 5 km/h und im Gl 44 mit höchs-
tens 10 im/h rangiert werden. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 44 und 85: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass 
sie festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 30R1, 30R2, 30R4, 30R6, 30T3, 30T7 L Ludwigslsut 


Asig 30R1, 30R2, 30R4, 30R6, 30T3, 30T7 P Perleberg 


Asig 30P3, 30P6, 30P7 B Berlin 


Asig 30P3, 30P6, 30P7 S Stendal 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 1,390 Richtung Perleberg 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Wittenberge (WW) 214239 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8205513 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Wittenberge): Langwahl 73023602 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Abzw Geestgottberg (özF Stendal 1)  73029502 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 8336 A Arendsee 


Bksig 8336 S Stendal 
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300 Bln-Ostkreuz Ring F - Bln-Lichtenberg – Biesdorfer Kreuz Nord – Birkenwerder (b 
Berlin) – Oranienburg – Neustrelitz Hbf – Stralsund  


zwei eingleisige Strecken der gleichen Richtung 
von Bln-Lichtenberg bis Abzw Biesdorfer Kreuz West (Strgl 6 und 8), 
von Abzw Biesdorfer Kreuz West bis Biesdorfer Kreuz Nord, 
von Abzw Schönfließ West bis Birkenwerder (b Berlin) 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2301 1 (2) a) 
Verbot, ohne Streckenkenntnis zu fahren  
Bahnhof Birkenwerder (b Berlin) Gl 4, Fahrtrichtung Oranienburg – Birkenwerder (b Berlin) 


Modul 408.2463 2 
Beim Fahren auf dem Gegengleis nicht gültige ortsfeste Signale  


Zwischen Links neben dem Gegengleis stehendes 


Zugmeldestelle und Zugmeldestelle Signal (Bezeichnung) in Höhe km ... 


  ist nicht gültig 


Bln-Hohenschönhausen Bln-Lichtenberg 
V5402 10,500 


5402 11,200 


Birkenwerder (b Berlin) Oranienburg 
Esig 4403 25,672 


Bksig A 22,253 
 


Modul 301.0002 2 (3) 
Signale, die nicht unmittelbar rechts - am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung links - neben oder 
über dem Gleis angeordnet sind  
>Bksig 21541 im km 6,400 steht rechts vom Gleis< 
El 2 km 1,45 links vom Gleis   El 2 km 1,70 links vom Gleis 
El 2 km 1,75 links vom Gleis   El 2 km 2,00 links vom Gleis 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Bln-Ostkreuz Ring-F bis Biesdorfer Kreuz Nord    700 m 
von Biesdorfer Kreuz Nord bis Stralsund  1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Ostkreuz Ring-F (özF Bornholmer Straße)    73026802 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Zsig/Asig 61ZU14 L Bln-Lichtenberg 


Zsig/Asig 61ZU14 S Bln Greifswalder Straße 


 


Bf Bln-Lichtenberg  73014702 Fdl B1 73014402 Fdl B6  73014502 Fdl B9A 73014602 Fdl B9B 


Unterschreitung Mindestfahrdrahthöhe 
Auf den genannten Streckenabschnitten bzw. Betriebsstellen ist das Betreten der äußeren Standflächen untersagt. 
Berlin-Lichtenberg Gleis 4 im km 4,71 
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Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


3-10 6,5 


29 3,6 


30, 32 3,4 


38 2,7 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
Die Fertigmeldung von Zügen, die nicht am Bahnsteig beginnen und vorbereitet werden, erfolgt spätestens 5 Minuten vor 
der planmäßigen Abfahrzeit, bzw. vor dem Beginn der planmäßigen Rangierfahrt zur Bereitstellung auf dem Abfahrtgleis, 
durch die Regio-Leitstelle an den zuständigen Fahrdienstleiter bzw. Weichenwärter. (Langwahl 73000416) 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln-Lichtenberg Abzw Biesdorfer Kreuz West Strgl 6 und 8 (Str 300) Zugfunk 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Kaskelstraße“ 
Für den „OB 1“ ist der Ww (Fdl B6) zuständig. GSM-R Ruf 73014402 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB Kaskelstraße“: Ww (Fdl BLO B6), GSM-R Ruf 73014402 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Kaskelstraße“ 
Grenze „OB Kaskelstraße“: Rs 120II und Rs 124II 
Die Weichen 144, 146 und 147 sind EOW, übrige Weichen sind mechanisch ortsgestellt. 
Zum „OB Kaskelstraße“ gehören die Gl 102-124 
Die Verständigung erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
EVU DB Regio: Triebfahrzeugführer von ankommenden Zügen melden sich unaufgefordert bei der Regio Leitstelle 
(Langwahl 73000416) und melden Zugnummer, Fahrzeugnummer, Fahrzeugstörungen und Folgeleistung.                   
Auf den Gl 27, 28 und 31-43, sowie im Werkbereich DB Regio, ist das Durchspeisen per EVS oder ZS durch gekuppelte 
Fahrzeuge und Tfz zulässig. Die Bestimmungen der Ril. 418.8926Z01 sind zu beachten. 
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Ortsstellbereich „OB Kaskelstraße“ Gl 102-124 Abstellanlage Kaskelstraße: 
1. Einfahrt in den Bereich erfolgt über den Stellwerksbezirk Fdl B6.                   


Da der Fdl B6 nicht Ww für den Bereich ist, hat die Zustimmung den Status eines beteiligten (benachbarten) Ww 
und beinhaltet nicht, dass der Fahrweg frei von Fahrzeugen und eingestellt ist. Die Zustimmung des Fdl B6 gilt bis 
Höhe Rs 124II Gleis 124 oder Rs 120II. 


2. Anweisung über Funktion und Bedienung EOW beachten 
3. Im gesamten Bereich zulässige Rangiergeschwindigkeit 5 km/h 
4. Melden Sie sich vom Startpunkt ihrer Rangierfahrt beim Fdl B6 an.                                   


Der Fdl B6 teilt Ihnen mit, ob der Rangierfahrt nichts entgegensteht oder eine Fahrt in entgegengesetzter Richtung 
stattfindet. Da der Fdl B6 nicht Ww für den Bereich ist, hat die Zustimmung den Status eines beteiligten (benach-
barten) Ww und beinhaltet nicht, dass der Fahrweg frei von Fahrzeugen und eingestellt ist. Am Rs 124II oder Rs 
120II beantragen Sie die Zustimmung des Fdl B6 zur Fahrt aus der Abstellanalge. 


Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit “Fz-G“: 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 







300 


116 


Sie dem Wärter vor Beginn der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Glesistromkreisen“. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Gl 26-30, 33-35 ,39, 40, 42, 43, 53, 53a, 54, 65-69, 85, 89, (152,), 155, 156  20 km/h 
Gl 152 in westlicher Richtung ab Weiche 623    10 km/h 
Gl 102-133 ab Weiche 147 bzw. Weiche 149      5 km/h 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 3-10 und 26-43: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, 
dass sie festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Stw-bez B6: Zsig L16, L17,L20 L21, L22 R B 1 


Stw-bez B6: Asig L16, L17,L20 L21, L22 W Bln Ostkreuz Ostbahn 


Stw-bez B1: Esig/Bksig A, B A Abstellbahnhof 


Stw-bez B1: Esig/Bksig A, B P Personenbahnhof 


Stw-bez B1: Esig/Bksig A, B R Bln-Rummelsburg 


Stw-bez B1: Asig C, D O Bln Ostkreuz Ring-F 


Stw-bez B1: Asig C, D F Bln Frankfurter Allee 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Berlin-Lichtenberg (BLO) 085977 ÖMRS BSE: GSM-R Ruf 8207641 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B6): Kurzwahl 1350, Langwahl 73014402 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl B9A): Kurzwahl 1351, Langwahl 73014502 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl B9B): Kurzwahl 1352, Langwahl 73014602 – Zuständigkeit mittlerer Bahnhofsbereich 
Ww W3:  Kurzwahl 1353, Langwahl 73007021 – Zuständigkeit mittlerer Bahnhofsbereich 
Ww W8:  Kurzwahl 1354, Langwahl 73007121 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Leitstelle DB Regio:                           Langwahl 73000416 
Verständigung im RiR-Verfahren und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30355 


 


Abzw Biesdorfer Kreuz West  73014102 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 331, 333, 337 K Bln-Kaulsdorf 


Bksig 331, 333, 335, 337 S Biesdorfer Kreuz Nord  


Bksig 331, 333, 335 W Abzw Eichgestell Nord 
 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Biesdorfer Kreuz West Bln-Lichtenberg Strgl 6, 8 und 4 (Str 700) Zugfunk 


Abzw Biesdorfer Kreuz West Biesdorfer Kreuz Nord Strgl 15 und 16 Zugfunk 
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Bf Biesdorfer Kreuz Nord  73014102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Biesdorfer Kreuz Nord  Azw Biesdorfer Kreuz West Strgl 15 und 16 Zugfunk 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 376, Asig 378, 382 E Eichgestell 


Bksig 376, Asig 378, 380, 382 W Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest 


Bksig 376, Asig 378, 380, 382 K Bln-Kaulsdorf 


Esig 371, 373, 375, 377, 379, 381 S Bln-Hohenschönhausen  


Esig 371, 373, 375, 377, 379, 381 M Ahrensfelde  


Bksig 376, Asig 380 L Bln-Lichtenberg 


  


Abzw Berlin-Karow Ost (özF Lichtenberg - (özF Bornholmer Straße))  73010502 


Modul 408.2431 6 (4) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers – Zugvollständigkeitsmeldung bei Zugfahrten deren Zuggattungsbezeich-
nung durch“-G“ ergänzt ist 
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der Ausfahrt aus dem Abzweig Berlin-Karow 
Ost am Bksig 22525/22523 eine Zugvollständigkeitsmeldung an den özF Lichtenberg (özF Bornholmer Straße) abzuge-
ben, wenn der Zug mit seiner gesamten Länge am Bksig 22525/22523 vorbeigefahren ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 22523 K Bln-Karow 


Bksig 22523 F Schönfließ 


 


Abzw Berlin-Karow West (özF Lichtenberg - (özF Bornholmer Straße))  73010502 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Bln-Karow West Schönfließ Strgl 1 und 2 anderer Fahrtbegriff 


Modul 301.0002 2 (3) 
Signale, die nicht unmittelbar rechts - am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung links - neben oder 
über dem Gleis angeordnet sind  
>Bksig 21533 im km 0,690 steht rechts vom Gleis<, >Bksig 21541 im km 6,400 steht rechts vom Gleis< 
 


Bf Schönfließ  73003302 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 
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von  bis  über 


Schönfließ Abzw Bln-Karow West Strgl 1 und 2 anderer Fahrtbegriff 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 570 S S-Bahn Richtung Berlin 


Asig 570 F Fernbahn Richtung Berlin 


 


Abzw Schönfließ West  73003302 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Schönfließ West Birkenwerder (b Berlin) Strgl 11 (kurzer Kurve) Hl 3b bzw. Hl 2 


Abzw Schönfließ West Birkenwerder (b Berlin) Strgl 12 (lange Kurve) Hl 2 bzw. Hl 3b 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 591 H Hohen Neuendorf West 


Bksig 591 O Oranienburg 


Bksig 593 K Oranienburg Strgl 11 (kurze Kurve) 


Bksig 593 L Oranienburg Strgl 12 (lange Kurve) 


 


Bf Birkenwerder (b Berlin)  73002302 


El-Signale im Bf Birkenwerder (b Berlin) 
Hochstehende bzw. über dem Gleis angebrachte El-Signale gelten nur für Fahrzeuge mit 15 kV 16,7 Hz Wechselstrom.  
Tiefstehende El-Signale gelten nur für Fahrzeuge der Berliner S-Bahn mit 750 V Gleichstrom. 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1, 2 ,3 ab Asig 4, 6, 8 Richtung Hohen Neuendorf kurze Kurve 5,1 


Gl 1, 2 ,3 ab Asig 4, 6, 8 Richtung Hohen Neuendorf/Schönfließ lange Kurve 4,4 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Birkenwerer (b Bln) Abzw Schönfließ West Strgl 11 (kurze Kurve) Zs 2 (S) 


Birkenwerer (b Bln) Abzw Schönfließ West Strgl 12 (lange Kurve) anderer Fahrtbegriff 


Birkenwerer (b Bln) Hohen Neuendorf West Strgl 22 (kurze Kurve) Zs 2 (W) oder anderer Fahrtbegriff 


Birkenwerer (b Bln) Hohen Neuendorf West Strgl 21 (lange Kurve) anderer Fahrtbegriff 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit „Fz-G“ 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor Beginn der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen“. 







  300 


119 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 6 S Schönfließ 


Asig 6 W Wustermark 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 19,049 in Richtung Oranienburg 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Birkenwerder): Kurzwahl 1351; Langwahl 73002302 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Oranienburg  73003002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


7 11,5 


9 6,3 


12 5,2 


20, 24 2,9 


21 5,3 


26 3,8 


28 4,2 


31 4,0 


63 4,1 


82 3,2 


Zuführungsgleis ehem. DHL 5,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit „Fz-G“ 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor Beginn der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen“. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Die Gl 39, 43, 45 und 57 dürfen nur mit Schrittgeschwindigkeit befahren werden. Die zulässige Geschwindigkeit auf dem 
Gl 63/15 (Zuführungsgleis ehem. Gleisanschlüsse Gewerbepark Nord) beträgt 10 km/h.  


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegmittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
Abstellen von Fahrzeugen verboten: Gl 63/15 (Zuführungsgleis ehem. Gleisanschlüsse) 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Oranienburg): Langwahl 7301030202 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-VerfahrenModul 301.0703 1 (3) 


Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 26,055 in Richtung Birkenwerder (b Berlin);   km 27,993 in Richtung Nassenheide 
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Bf Nassenheide (özF Fürstenberg)  73024902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,3 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Hp Grüneberg (özF Fürstenberg)  73024902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 7,2 ‰. 


 


Bf Löwenberg (Mark) (özF Fürstenberg)  73024902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
ab km 44,700 in Richtung Gransee 2,6 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 21N1, 21N2, 21N3, 21N4 F Fürstenberg (Havel) 


Asig 21N1, 21N2, 21N3, 21N4 T Templin 


Asig 21N1, 21N2, 21N3 H Herzberg (Mark) 


 


Bf Gransee (özF Fürstenberg)  73024902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 6,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Fürstenberg): Kurzwahl 1350; Langwahl 73024902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Fürstenberg (Havel) (özF Fürstenberg)  73024902 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 78,524 in Richtung Neustrelitz 
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Modul 481.0201 6 (5) 
Angaben zu den Ortskanälen der Betriebsarten C und O  
Kanal 10: özF Fürstenberg, Tf (Zugnr.) 


 


Üst Drewin (özF Fürstenberg)  73024902 


 


Bf Neustrelitz Hbf (özF Fürstenberg)  73024902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Ab Ra 10 in Richtung Neubrandenburg 6,9 


Ab Weiche 08W06 in Richtung Mirow 8,8 


Gl 1-3, 7, 9 ab Asig 08P1-08P3, 08P7, 08P8 in Richtung Fürstenberg (Havel) 7,7 


Gl 1-4, 8 ab Asig 08N1-08N4, 08N7, 08N8 in Richtung Kratzeburg 3,8 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1“ und „OB 2“ ist der Ww (özF Fürstenberg) zuständig, GSM-R Ruf 73024902 
Sie als Tf müssen sich bei der  zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: BözM: Ww (özF Fürstenberg), GSM-R Ruf 73024902 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Gleissperre 08W18 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 6-12, 14, 122, 124 und 130. 
Verständigung im RiR-Verfahren 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Gleissperre 08W24 
Der „OB 2“ umfasst die Gl 301-309. 
Verständigung im RiR-Verfahren 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Die Rangierfahrt im Bft Bürgerhorst hat vor der UT 2-Taste in km 27,881 zu halten und den Schlüsselschalter UT 2 
mittels DB 24-Schlüssel zu bedienen. Die Weiterfahrt hat innerhalb von 60 Sekunden zu erfolgen. Beachtung Bedie-
nungsanweisung. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 08N1, 08N2, 08N3, 08N4, 08N7, 08N9 W Waren (Müritz) 


Asig 08N1, 08N2, 08N3, 08N4, 08N7, 08N9 N Neubrandenburg 


Asig 08P3, 08P7, 08P9 F Fürstenberg (Havel) 


Asig 08P3, 08P7, 08P9 M Mirow 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 1,235 Richtung Kratzeburg; km 99,765 in Richtung Blankensee 
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Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Neustrelitz (WNT) 213058 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8669530 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Fürstenberg): Kurzwahl 1350, Langwahl 73024902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30381 


 


Bf Blankensee (Meckl) (ESTW Burg Stargard)  73004102 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 112,899 Richtung Neustrelitz; km 99,765 Richtung Burg Stargard 


 


Bf Burg Stargard (ESTW Burg Stargard)  73004102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Gl 4,0 


Gl 1, 2 und 4 ab Asig 3P1, 3P2 und 3P4 in Richtung Blankensee 8,6 


Gl 2, 2 und 4 ab Asig 3N1, 3N2 und 3N4 in Richtung Neubrandenburg 4,2 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 124,854 Richtung Blankensee; km 126,085 Richtung Neubrandenburg 


 


Bf Neubrandenburg  73012902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 6,0 ‰, ausgenommen Gl 12, 14, 16 und 18. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Im Bereich der Rangiergleise sind folgende Weichen mit niedrigerer Geschwindigkeit zu befahren: Weiche 5 mit 5 km/h, 
Weiche 6 Richtung Anschluss mit 10 km/h. Gl 35 darf zwischen den Weichen 63 und 82 nur mit 5 km/h befahren werden. 
Verbot von Fahrten (Zug-und Rangierfahrten) über Weiche 5 aus den Gleisen 15 und 17 in Richtung Industrieanschluss, 
sowie in Richtung Sponholz und umgekehrt. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Ausgenommen Gl 12, 14, 16 und 18: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nach-
dem festgestellt ist, dass sie festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekup-
pelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
 km 202,272  
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Bf Altentreptow  73020902 


Modul 408.2491 
Höhengleiche Übergänge durch Zugpersonal sichern  
Im km 149,040 befindet sich ein Reisendenübergang (RÜ) über das Gleis 1 zum Bahnsteig am Gleis 2. Für die Siche-
rung der Reisenden vor Gefahren aus dem Bahnbetrieb ist der RÜ mittels Kette auf dem Hausbahnsteig abgesperrt. Es 
werden folgende Grundsätze zur Reisendensicherung festgelegt: 
1. Erfolgen keine Kreuzungen ist der Zug immer über Gleis 1 zu leiten. 
2. Bei Kreuzungen und Überholungen gilt: 
Bei einer außerplanmäßigen Kreuzung ist der Tf des ersten Zuges rechtzeitig über Zugfunk und die Reisenden über 
Lautsprecherdurchsagen zu unterrichten. Für die Bedienung der Absperrung ist das Zugpersonal des in Richtung Neu-
brandenburg fahrenden Zuges verantwortlich. Die Grundstellung der Absperrung ist geschlossen (Kette ist eingehängt 
und mit einem Mühlhausen-Schloss gesichert). Die Absperrung darf nur zum Zweck des Erreichens von Reisezügen auf 
Gleis 2 bzw. zum Abgang von Personen vom Zwischenbahnsteig zum Hausbahnsteig geöffnet werden. 
Bei Kreuzungen von Reisezügen, die am Bahnsteig halten, muss immer der erste Zug nach Gleis 1 und danach der 
zweite Zug nach Gleis 2 einfahren. Nach erfolgter Einfahrt nach Gleis 1 bzw. nach Gleis 2 und Halt des Zuges in Rich-
tung Neubrandenburg ist die Sperrkette durch das Zugpersonal abzunehmen und somit der Zu- bzw. Abgang vom 
Bahnsteig 2 freizugeben. Nach erfolgtem Zu- und Abgang der Reisenden sowie der vollständigen Räumung des Zwi-
schenbahnsteiges und des RÜ ist, mittels Einhängen der Kette und Anbringen des Schlosses, der RÜ unverzüglich 
wieder abzusperren. Das Zugpersonal hat sich vor dem Verschließen des RÜ zu überzeugen, dass alle Reisenden den 
Zwischenbahnsteig verlassen haben, ggf. sind diese zum Verlassen aufzufordern!  
Bei Kreuzungen oder Überholungen eines am Bahnsteig haltenden Zuges mit einem nicht am Bahnsteig haltenden Zug 
ist der am Bahnsteig haltende Zug immer nach Gleis 1 einzufahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


 


Bf Sternfeld (Fdl Altentreptow)  73021302 


Modul 408.2491 
Höhengleiche Übergänge durch Zugpersonal sichern  
Das Zugpersonal des ersten nach Gl 2 einfahrenden Zuges sichert während der Einfahrt des zweiten über Gl 1 verkeh-
renden Zuges den Reisendenübergang (RÜ) zum Zwischenbahnsteig am Gl 2 mittels vorgehängter Kette. Diese Siche-
rung ist auch für ausfahrende Züge Richtung Altentreptow erforderlich. Dies ist solange erforderlich, bis das erste Fahr-
zeug des ausfahrenden Zuges den RÜ passiert hat. 
Ist ausnahmsweise dem Zugpersonal die Sicherung des RÜ im Bf Sternfeld nicht möglich, muss der Tf sofort nach 
Kenntnis der Situation den Fdl (Sitz in Altentreptow; GSM-R Ruf 73021302, Mobil: 0152-37518813) darüber verständi-
gen. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 164,610 Richtung Altentreptow; km 165,700 in Richtung Demmin 


 


Utzedel Hast (Fdl Demmin)  73021002 


Modul 408.2481 8 (2) 
Bahnübergänge bei Sperrfahrten sichern  
Bedienung nur vom Bf Demmin! UT-Taste vor So 15 in km 170,520 für LzH-FÜ in km 169,127 bei Hin- und Rückfahrt 
bedienen. Schienenkontakte freihalten. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Demmin):  Langwahl 73021002 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren, Netz P-GSM-D 
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Bf Demmin  73021002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 6,9 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 175,199 Richtung Altentreptow; km 176,850 in Richtung Grimmen 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Demmin):  Langwahl 73021002 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren, Netz P-GSM-D 


 


Bf Grimmen  73021202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Gl 3,0 


Gl 1, 2, 5 ab Asig f, G, H in Richtung Elmenhorst 6,4 
 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Im Bereich der Bahnsteiggleise ist mit Schrittgeschwindigkeit zu fahren, wenn sich dort Reisende befinden. Vorab ist das 
Signal Zp 1 (Achtungssignal) zu geben. 


Modul 408.4816 1 (3) 
Sichern von Bahnübergängen, die nicht technisch gesichert sind  
Die zwei nichttechnisch gesicherten Bahnübergänge km 24,369, Landweg aus Richtung Grimmen, vor der Brücke und 
km 24,180 hinter der Brücke sind durch Andreaskreuze gekennzeichnet. Die Sicherung der Bahnübergänge erfolgt durch 
Übersicht in Verbindung mit der Abgabe hörbarer Signale und dem Befahren des BÜ. 
Die nichttechnisch gesicherten Bahnübergänge km 23,850 der B 194 und km 23,680 der Soltenhäger Straße dürfen mit 
Rangierfahrten nur befahren werden, wenn sie durch einen Posten gesichert sind, wobei am Tage stets die weiß-rot-
weiße Signalfahne zu benutzen ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 198,747 Richtung Demmin; km 200,053 in Richtung Elmenhorst 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Grimmen): Langwahl 73021202 – Zuständigkeit nördlicher Bahnhofsbereich 
Ww Grimmen:         Langwahl 73007621  – Zuständigkeit südlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren, Netz P-GSM-D 


 


Bft Grimmen Schützenplatz  73021202 


Modul 408.4816 1 (3) 
Sichern von Bahnübergängen, die nicht technisch gesichert sind  
Die zwei nichttechnisch gesicherten Bahnübergänge km 24,369, Landweg aus Richtung Grimmen, vor der Brücke und 
km 24,180 hinter der Brücke sind durch Andreaskreuze gekennzeichnet. Die Sicherung der Bahnübergänge erfolgt durch 
Übersicht in Verbindung mit der Abgabe hörbarer Signale und dem Befahren des BÜ. 
Die nichttechnisch gesicherten Bahnübergänge km 23,850 der B 194 und km 23,680 der Soltenhäger Straße dürfen mit 
Rangierfahrten nur befahren werden, wenn sie durch einen Posten gesichert sind, wobei am Tage stets die weiß-rot-
weiße Signalfahne zu benutzen ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
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Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Grimmen): Langwahl 73021202 – Zuständigkeit gesamter Bereich 
Verständigung im RoR-Verfahren, Netz P-GSM-D 
 


Bf Elmenhorst  73021102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,9 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Abzw SRG  73009602 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig C E Elmenhorst 


Bksig C M Miltzow 


 


Bf Stralsund  73009502 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Stralsund Abzw SRG Strgl S Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig O1-O10 A Stralsund Rügendamm 


Asig O1-O10 S Abzw SRG Strgl 2 


Asig O1-O10 T Abzw SRG Strgl 3 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 223,832 Ri Stralsund Rügendamm;      km 239,657 Ri Abzw SRG Strgl 1;       km 221,493 Ri Abzw SRG Strgl 3 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Stralsund (WSR) 213736 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8205513 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww:   Langwahl 73003421 ist prinzipiell zuerst anzuwählen – Zuständigkeit gesamter Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl B3): Langwahl 73009502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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301 Biesdorfer Kreuz Nord – Bln-Nordost – Abzw Hohenschönhausen -eingleisig-  
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Biesdorfer Kreuz Nord  73014102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 376, Asig 378, 382 E Eichgestell 


Bksig 376, Asig 378, 380, 382 W Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest 


Bksig 376, Asig 378, 380, 382 K Bln-Kaulsdorf 


Esig 371, 373, 375, 377, 379, 381 S Bln-Hohenschönhausen  


Esig 371, 373, 375, 377, 379, 381 M Ahrensfelde  


Bksig 376, Asig 380 L Bln-Lichtenberg 


 


Bf Berlin-Nordost  73001102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 245 7,5 


Gl 200 ab Ra 10 in Richtung Abzw Hohenschönhausen 5,2 


Gl 260 ab Ra 10 in Richtung Biesdorfer Kreuz 3,8 


Gl 251-256 6,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Ladestraße“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (Fdl Berlin-Nordost) zuständig, GSM-R Ruf 73001102 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1Ladestraße“ BözM: Ww (Fdl Berlin-Nordost) GSM-R Ruf 73001102 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Ladestraße“: 
Grenze „OB Ladestraße“: Rs 243 
Zum „OB Ladestraße“ gehören die Gl 241, 243, 244 und 245. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
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Einmündungsweichen im Süden der Richtungs- bzw. Abstellgleise 230 bis 235 sind ca. 50 m vom Grenzzeichen aufge-
legten Sicherungshemmschuhen abgedeckt. 
Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit „Fz-G“ 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor Beginn der Rangierfahrt; „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen“. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
In den Gl 229-243, 251-253 sowie im Gl 255 beträgt die zulässige Rangiergeschwindigkeit 20 km/h. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
In den Gl 253 und 255 besteht Abstellverbot. 


Modul 408.4816 1 (3) 
Sichern von Bahnübergängen, die nicht technisch gesichert sind  
Bei Postensicherung am Tage Signalfahne verwenden. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 0,115 Gl 200;      km 2,020 Gl 260 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Berlin-Nordost (BNO) 086405 Örtlicher Zugdisponent                       
BSE: GSM-R Ruf 8207641 


 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Bln-Nordost): Kurzwahl 1350, Langwahl 73001102 – Zuständigkeit gesamter Bahnhofsbereich 
Ww Bln-Nordost:  Kurzwahl 1351, Langwahl 73007221 – Zuständigkeit gesamter Bahnhofsbereich 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren  
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303 Abzw SRG – Stralsund Rügendamm -eingleisig-  
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw SRG  73007402 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig C E Elmenhorst 


Bksig C M Miltzow 


 


Bf Stralsund Rügendamm  73009602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 4: 12,1 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 4 Abstellen von Fahrzeugen verboten 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig C4 K Kurve nach Abzw SRG 


Asig C4 S Stralsund 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
in Richtung Abzw SRG;  km 1,310   


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Rüf): Langwahl 73007402 – Zuständigkeit südlicher Bahnhofsbereich 
Ww Zig:  Langwahl 73002021 – Zuständigkeit nördlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren  
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310 Löwenberg (Mark) – Templin – Prenzlau Vorstadt  -eingleisig- [Nebenbahn] 
Der Streckenabschnitt von Templin (a) ab km 80,422 bis km 114,250 befindet sich nicht im Eigentum DB Netz AG. 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2481 8 (2) 
Bahnübergänge bei Sperrfahrten sichern  
km 78,715 (Hp Templin Stadt) ↓↑durch Zugpersonal (Auto-HET vorhanden) 


Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
zwischen Löwenberg (Mark) und Templin Stadt 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
zwischen Löwenberg (Mark) und Templin Stadt 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Löwenberg (Mark) (özF Fürstenberg)  73024902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
ab km 44,700 in Richtung Gransee 2,6 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 21N1, 21N2, 21N3, 21N4 F Fürstenberg (Havel) 


Asig 21N1, 21N2, 21N3, 21N4 T Templin 


Asig 21N1, 21N2, 21N3 H Herzberg (Mark) 


 


Bf Zehdenick (Mark) (ESTW Neuruppin)  73004402 


 


Bf Vogelsang (Kr Gransee) (ESTW Neuruppin)  73004402 


 


Bf Templin   73002602 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
Km 76,533 in Richtung Vogelsang;  km 77,778 in Richtung Prenzlau; km 92,218 in Richtung Milmersdorf   
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Hp Templin Stadt  73002602 


Modul 408.2341 3 
Am gewöhnlichen Halteplatz halten  
Zugfahrten, die in Tempiln-Stadt enden, müssen zur Herstellung der Grundstellung der BÜSA (BÜ km 78,715) Betriebs-
fahrten durchführen. Dazu ist nach Beendigung des Verkehrhshaltes über den BÜ km 78,715 zu fahren. Nach Ankunft in 
der Abstellung hinter BÜ 78,715  ist eine Ankunftsmeldung durch Tf an Fdl Templin zu geben. Nach erfolgtem Führer-
standswechsel ist die Zustimmung zur Bereitstellung am Hp Templin Stadt beim Fdl Templin einzuholen und auf den 
Kontakt der  Auto-HET fahren. Nach BÜ-Sicherung Fahrt zum Haltepunkt. Die Zustimmung zum Vorfahren an den 
Haltepunkt Templin Stadt gilt gleichzeitig als Zustimmung zur Abfahrt nach Bf Templin. 
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320 Löwenberg (Mark) – Herzberg (Mark) – Stechlinsee   -eingleisig- [Nebenbahn] 
Der Streckenabschnitt Löwenberg (Mark) (a) km 0,530 (Esig 31J Bf Löwenberg (Mark)) – Herzberg (Mark) – Rheinsberg 
– Stechlinsee befindet sich im Eigentum der Regio Infra Nord-Ost GmbH (RIN). Es sind die betrieblichen Unterlagen der 
RIN zu beachten. 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2301 1 (2) a) 
Verbot, ohne Streckenkenntnis zu fahren  
von Löwenberg (Mark) bis Herzberg (Mark) 


Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
zwischen Löwenberg (Mark) und Herzberg (Mark) 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
zwischen Löwenberg (Mark) und Herzberg (Mark) 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
400 m 


Modul 436.0001 1 (2) 
Strecken mit Zugleitbetrieb  
von Löwenberg (Mark) bis Herzberg (Mark) technisch unterstützter Zugleitbetrieb (TUZ) 


Zusatz 436.0001Z01 4 (6) 
Besonderheiten bei der Verständigung des Zugleiters durch den Zugführer 
Zugleiter Fdl Herzberg (Mark) GSM-R Ruf 73020002 oder   mit Sprachspeicher: 033926-900090 


Modul 436.0001 2 (3) 
Andere Betriebsstellen zu Zuglaufstellen erklären  
Zuglaufstellen sind Löwenberg (Mark) und Herzberg (Mark) 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Löwenberg (Mark) (özF Fürstenberg)  73024902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
ab km 44,700 in Richtung Gransee 2,6 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 21N1, 21N2, 21N3, 21N4 F Fürstenberg (Havel) 


Asig 21N1, 21N2, 21N3, 21N4 T Templin 


Asig 21N1, 21N2, 21N3 H Herzberg (Mark) 
 


Zusatz 436.0001Z01 1 (3) 
Standorte der Bedieneinrichtungen und der Signalhaltmelder 
Gl 1 und 3 km 44,103; Gl 2 km 44,127 jewels am Bahnsteigende 


Modul 436.0002 1 (5) 
Abgabe der Ankunftsmeldung  
Die Ankunftsmeldung ist an den Zugleiter (Fdl) in Herzberg (Mark) zu geben 
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Blaumelder  
Blaumelder in km 0,150 (Grenzzeichen Weiche 21W16)  - kein Signal nach Modulreihe 301, Komponente des TUZ 
Blinklicht – PZB unwirksam; Standlicht – PZB wirksam 
Bei Störung Zugleiter (Fdl) Herzberg (Mark) verständigen 
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330 [Güstrow –] Abzw Plaaz – Rostock Hbf -eingleisig Priemerburg bis Abzw Plaaz 
und Kavelstorf bis Rostock Hbf- [Nebenbahn Priemerburg bis Plaaz] 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Priemerburg bis Abzw Plaaz      400 m 
von Abzw Plaaz bis Rostock Hbf   1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Priemerburg (özF Güstrow)  73024802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Gl 4,0 


Gl 3 und 4 ab Asig 63N3 und 63N4 in Richtung Abzw Plaaz/Lalendorf 17,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 63N3, 63N4 H Hoppenrade 


Asig 63N3, 63N4 L Lalendorf 


Asig 63N4 P Plaaz 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 58,031 in Richtung Güstrow Nebenbahn;       km 115,034 in Richtung Güstrow Hauptbahn;   
km 117,280 in Richtung Hoppenrade    


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Güstrow): Kurzwahl 1350, Langwahl 73024802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren  


 


Abzw Plaaz (özF Güstrow)  73024802 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 662 L Abzw Lalendorf Ost 


Bksig 662 P Priemerburg 
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Awanst Subzin-Liessow (özF Güstrow)  73024802 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  


Bedienungsfahrten in die Awanst Subzin-Liessow erfolgen vom Bahnhof Laage als Zugfahrt über das Streckengleis 
Abzw Plaaz – Laage (Gegengleis) und enden am Standort der Haltetafel (Ne 5) mit dem Zusatzschild „Bedienung 
Awanst“ vor dem Schaltkontakt für die Schlüsselfreigabe. Der Tf/Rb bedient die Anforderungstaste zur Schlüsselfreiga-
be. Nach der Schlüsselfreigabe durch den özF Güstrow kann der Schlüssel entnommen werden. Unter Beachtung der 
Folgeabhängigkeit werden die Riegelschlösser an den ortsgestellten Weichen 32 R(echts) (RHH) und A1 R(echts) (RH) 
aufgeschlossen und die Weichen 32 und A1 in die Linksstellung umgestellt. Die Weiterfahrt in die Awanst wird als 
Rangierfahrt durchgeführt. Anschließend sind durch den Tf/Rb die Weichen 32 und A1 wieder in die Rechtsstellung 
umzustellen und die Riegelschlösser an den Weichen 32 und A1 zu verschließen. Der frei werdende Schlüssel ist in die 
Schlüsselsperre einzuschließen. Der Tf/Rb bestätigt dem özF Güstrow die Räumung des Streckengleises fernmündlich 
und bedient anschließend die Fertigtaste. 
Nach der Fertigstellung des Zuges in der Awanst meldet der Tf/Rb dem özF Güstrow, dass der Zug vorbereitet ist und 
vereinbart die Rückfahrt von der Awanst Subzin-Liessow zum Bahnhof Laage. Nach Bedienen der Anforderungstaste zur 
Schlüsselfreigabe durch den Tf/Rb stellt der özF Güstrow die Zugstraße von der Awanst bis zum Einfahrsignal 68A des 
Bahnhofs Laage ein und gibt den Schlüssel frei. Die Freigabe des Schlüssels aus der Schlüsselsperre in Verbindung mit 
dem Rangiererlaubnismelder (ReM) ersetzt den schriftlichen Befehl und gilt als Zustimmung zum Rangieren in das 
Streckengleis. Der Rangiererlaubnismelder wird durch ein Schauzeichen (abwechselnd schwarze und weiße Kreisseg-
mente) angezeigt. Unter Beachtung der Folgeabhängigkeit werden die Riegelschlösser an den ortsgestellten Weichen 
32 und A1 aufgeschlossen und die Weichen 32 und A1 in die Linksstellung umgestellt. Die Fahrt aus der Awanst erfolgt 
als Rangierfahrt in das Streckengleis. Anschließend sind durch den Tf/Rb die Weichen 32 und A1 wieder in die Rechts-
stellung umzustellen und die an den Weichen 32 und A1 angebrachten Riegelschlösser zu verschließen. Der frei wer-
dende Schlüssel ist in die Schlüsselsperre einzuschließen und die Fertigtaste zu bedienen. Der Tf holt sich vom özF 
Güstrow die Zustimmung zur Abfahrt von der Awanst zum Bahnhof Laage ein. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Güstrow): Kurzwahl 1350, Langwahl 73024802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren  


 


Bf Laage (özF Güstrow)  73024802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 1, 2 und 3 ab Asig 66N1, 66N2 und 66N3 in Richtung Kavelstorf 3,8 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 89,380 in Richtung Subzin-Liessow;       km 90,960 in Richtung Kavelstorf  


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Güstrow): Kurzwahl 1350, Langwahl 73024802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren  


 


Bf Kavelstorf (özF Güstrow)  73024802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Gl 3,3 


ab km 104,650 in Richtung Dalwitzhof 7,0 
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Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 69N4 D Dalwitzhof 


Asig 69N4  S Seehafen 


 


Bf Dalwitzhof  73011802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1 2,6 


Gl 2 7,2 


Gl 3 12,6 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.4816 2 (2) 
Sichern von Übergängen, die ausschließlich dem Verkehr innerhalb der Bahnhöfe dienen  
Im Bf Dalwitzhof Gl 1 befindet sich in km 28,350 ein höhengleicher Übergang, gesichert durch eine Schranke, die ge- 
und verschlossen ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Dalwitzhof): Kurzwahl 1350, Langwahl 73011802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Rostock Hbf  73004702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Zuführungsgleis (von Weiche 162 bis Weiche 510) zum „OB EOW RABA“ 9,9 


Gl 103 9,9 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
Für den Ortsstellbereich „OB EOW RABA“ ist der Ww (Fdl B1) zuständig, GSM-R Ruf 73004702 
Unterlagen (Örtliche Zusätze zu Modul 482.8001) sind beim Ww (Fdl B1) einsehbar. 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB EOW RABA“ BözM: Ww (Fdl B1), GSM-R Ruf 73004702 oder GSM 0151 27401291 
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Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB EOW RABA“: 
Grenze „OB EOW RABA“: Rs 162. 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich liegen beim BözM aus. 
Verständigung im RiR-Verfahren 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Die Rangiergeschwindigkeit beträgt für alle Gleise im „OB EOW RABA“ 20 km/h. Für die höhengleichen Übergänge 
(Anzahl 16 Stück) innerhalb des „OB EOW RABA“ beträgt die maximale Rangiergeschwindigkeit 5 km/h. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
1. An den Gl 33/34 und 34/35 befinden sich je ein Signal Ra 11a als Gruppensignal, das für beide Gleise Gültigkeit 


hat. Sind zum selben Zeitpunkt jeweils beide Gleise durch eine Rangierfahrt besetzt, hat der Fahrdienstleiter den 
Triebfahrzeugführer/ Rangierbegleiter fernmündlich der nichtzufahrenden Rangierfahrt zu verständigen, dass das 
Signal Ra 12 für ihn nicht gilt. 


2. Für Fahrten aus dem Betriebshof ist ein Signal Ra 11 als Gruppensignal an der Weiche 151 für die Gl 82/83 und 
76/80 aufgestellt. Vor dem Signal Ra 11a sind an den Gl 82/83 und 76/80 je ein Signal Ra 11b aufgestellt. Vor Zu-
stimmung des Fahrdienstleiters zur Vorbeifahrt an dem Signal Ra 11b der Gl 82/83 und 76/80 ist die richtige Lage 
der mechanisch ortsgestellten Weichen 152 bzw. 153 durch den Triebfahrzeugführer an den Fahrdienstleiter zu 
bestätigen. Wenn bei Fahrten in den Betriebshof die Weiche 151 nicht grenzzeichenfrei gefahren wird (werden 
kann), ist der Fahrdienstleiter unverzüglich zu verständigen. 


3. Die Zustimmung für eine Rangierfahrt in den Ortsstellbereich „OB EOW RABA“ (Bereich EOW und mechanisch 
ortsgestellte Weichen) erfolgt durch den Fahrdienstleiter nur bis zum Beginn des „OB EOW RABA“.                     
Der „OB EOW RABA“ beginnt im Stellwerksbezirk in Richtung der Reisezugabstell- und Behandlungsanlage 
(RABA) hinter der Weiche 162 in Höhe der Fahrwegstelltafel FT 1 des EOW-Bereiches.                
Die Tf/Lrf/Rb sind im OB eigenverantwortlich, auch für die Endlage der zu befahrenen EOW bzw. mechanisch 
ortsgestellten Weichen.                 


4. Bei Rangierfahrten aus dem „OB EOW RABA“ in Richtung Bahnhof meldet der Triebfahrzeugführer/ Lokrangier-
führer/ Rangierbegleiter unmittelbar vor dem Bedienen der entsprechenden Bedientafel (BT A1a oder BT A2a oder 
BT B1 oder BT B2 oder BT A5-A8 oder BT A9-A17 oder BT Z2) die Rangierfahrt beim Fahrdienstleiter Rostock Hbf 
an. Erst nach Erteilen der Zustimmung durch den Fahrdienstleiter Rostock Hbf, darf der entsprechende Fahrweg 
auf der BT durch den Triebfahrzeugführer/ Rangierbegleiter eingestellt werden. Wegen einer Rangierfahrzeit von 
den Bedientafeln bis zum Rs 162 von ca. 3 Minuten hat sich der Triebfahrzeugführer/ Rangierbegleiter bei Halt 
zeigendem Rs 162 zur schnelleren Betriebsabwicklung nochmals beim Fahrdienstleiter Rostock Hbf zu melden. 


5. An der Lokübergabestelle (ehemals Betriebshof) 
 - aus den Gl 84 und 85 am Standort Signal Ra 11a (zwischen Spitze Weiche 161 und So 12 Weiche 162) 
 - aus den Gl 82/83 und 76/80 am Standort des jeweiligen Signals Ra 11b 
 haben sich alle Triebfahrzeugführer beim Fahrdienstleiter bzw. Zugmelder zu melden. Dieses erfolgt über 
 digitalen Zugfunk GSM-R oder Rangierfunk. Hierüber erfolgt die Verständigung über Ziel, Zweck und Beson-
 derheiten der Rangierfahrt. 
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Zuführungsgleis zum „OB EOW RABA“ (von Weiche 162 bis Weiche 510) und 
auf dem Gl 103 ist verboten. 
Im „OB EOW RABA“ sind bei der Nutzung von Feststellbremsen diese an folgender Stelle zu bedienen: 


• Bei Wendezügen (mit Steuerwagen) im Steuerwagen 


• Bei Wendezügen (mit 2 Loks) im ersten Wagen hinter der Lok in südlicher Richtung 


• Bei klassischen Zügen im ersten Wagen in südlicher Richtung 


• Bei Triebzügen/ -wagen laut Bedienungsanweisung des jeweiligen Fahrzeuges 
Alle im Werkstattbereich Rostock (ehemals Werke und Betriebshof) zur Be- und Entladung bzw. Behandlung abgestell-
ten Reisezug- und Güterzugwagen sind stets gegen unbeabsichtigte Bewegung zu sichern. 
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Modul 408.4821 3 b) 
Verwenden des Luftbremskopfes 
Bei Fahrten im „OB EOW RABA“ (Reisezugabstell- und Behandlungsanlage) ist mit funktoten Zonen zu rechnen. Außer-
dem sind die Sichtverhältnisse eingeschränkt (z. B. abgestellte Wagenparks). Aus diesen Gründen ist beim Bewegen der 
Fahrzeuge im manuellen Rangierbetrieb (Triebfahrzeugführer/Lokrangierführer mit Rangierbegleiter) mit dem Luftbrems-
kopf zu arbeiten. 
In Ausnahmefällen (z. B. Steuerwagen oder Triebfahrzeug ander Spitze) ist die Notbremse zu bedienen. 
Zur Handhabung des Luftbremskopfes ist die Richtlinie 915.0107 Abschnitt 4 Abs. 9 zu beachten. Die Luftbremsköpfe 
(zwei) werden im Arbeitsraum/Aufenthaltsraum der Lokrangierführer/Rangierbegleiter aufbewahrt. 


Modul 301.0002 2 (3) 
Signale, die nicht unmittelbar rechts - am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung links - neben oder 
über dem Gleis angeordnet sind  
Gl 5 Asig 562 (km 30,10) steht links vom Gleis. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 55,582 in Richtung Groß Schwaß;  km 71,983 in Richtung Warnowbrücke Rgl; 
km112,320 in Richtung Dalwitzhof (Kavelstorf);  km 113,902 Richtung Rostock Bramow Ggl 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Rostock Hbf):   Kurzwahl 1350, Langwahl 73004702  
Ww (Fdl/Zm Rostock Hbf): Kurzwahl 1351, Langwahl 73004802 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30006 


 







331 


138 


331 Dalwitzhof – Tessin  -eingleisig- [Nebenbahn] 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
zwischen Dalwitzhof und Tessin 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
zwischen Dalwitzhof und Tessin 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Dalwitzhof  73011802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1 2,6 


Gl 2 7,2 


Gl 3 12,6 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.4816 2 (2) 
Sichern von Übergängen, die ausschließlich dem Verkehr innerhalb der Bahnhöfe dienen  
Im Bf Dalwitzhof Gl 1 befindet sich in km 28,350 ein höhengleicher Übergang, gesichert durch eine Schranke, die ge- 
und verschlossen ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Dalwitzhof): Kurzwahl 1350, Langwahl 73011802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Sanitz (b Rostock) (ESTW Neuruppin)  73020102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Gl 3,4 


Gl 1 ab Asig 29P1 in Ri Dalwitzhof und ab Spitzw Weiche 29W05 in Ri Tessin 10,0 
 


Modul 408.2491 
Höhengleiche Übergänge durch Zugpersonal sichern  
Im Bf. Sanitz (b Rostock) führt ein höhengleicher Übergang (Reisendenübergang RÜ) am Bahnsteigende über das Gl.1 
im km 18,240 zum Bahnsteig 2, um Personen den Zu- und Abgang von Zügen zu ermöglichen. Die Sicherung von 
Personen auf dem RÜ gegenüber Zugfahrten erfolgt mittels Warnschildern am RÜ. Müssen ausnahmsweise Zugfahrten 
aus Richtung Abzw Dalwitzhof nach Gl.1 zugelassen werden, sind die Züge am letzten rückgelegenen Hauptsignal durch 
Befehl Nr.12 (Grund 12) zu beauftragen, im Bereich des Überganges mit höchstens 5 km/h zu fahren, sowie durch 
Befehl Nr.12.2 anzuweisen, vor dem Übergang Signal Zp 1 zu geben. 
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Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 0,892 in Richtung Tessin 


 


Hp Tessin  73020102 


Modul 408.2671 2 (3) 
Bahnübergänge sichern  
BÜ km 8,659 bei Abfahrt in Tessin in Richtung Sanitz ist durch Zugpersonal durch Bedienung der HET in km 8,792 (Mitte 
Bahnsteig) zu sichern 
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332 [Kavelstorf –] Dalwitzhof – Abzw Warnowbrücke West -eingleisig- [Nebenbahn] 
zwischen Rostock Gbf Süd und Rostock Gbf Betrieb eingestellt 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
400 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Dalwitzhof  73011802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1 2,6 


Gl 2 7,2 


Gl 3 12,6 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.4816 2 (2) 
Sichern von Übergängen, die ausschließlich dem Verkehr innerhalb der Bahnhöfe dienen  
Im Bf Dalwitzhof Gl 1 befindet sich in km 28,350 ein höhengleicher Übergang, gesichert durch eine Schranke, die ge- 
und verschlossen ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Dalwitzhof): Kurzwahl 1350, Langwahl 73011802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Abzw Warnowbrücke West  73004702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung auf den Streckengleisen 1 und 2 zwischen den Bksig 559/561 und den Bksig 588/590 beträgt 
14,3 ‰. 
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340 Abzw Lalendorf Ost – Abzw Plaaz 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Lalendorf Ost (özF Güstrow)  73024802 


 


Abzw Plaaz (özF Güstrow)  73024802 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 662 L Lalendorf Ost 


Bksig 662 P Priemerburg 
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350 Neustrelitz Hbf – Waren (Müritz) – Lalendorf -eingleisig Abzw Lalendorf Ost bis 
Lalendorf- 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Neustrelitz Hbf (özF Fürstenberg)  73024902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Ab Ra 10 in Richtung Neubrandenburg 6,9 


Ab Weiche 08W06 in Richtung Mirow 8,8 


Gl 1-3, 7, 9 ab Asig 08P1-08P3, 08P7, 08P8 in Richtung Fürstenberg (Havel) 7,7 


Gl 1-4, 8 ab Asig 08N1-08N4, 08N7, 08N8 in Richtung Kratzeburg 3,8 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1“ und „OB 2“ ist der Ww (özF Fürstenberg) zuständig, GSM-R Ruf 73024902 
Sie als Tf müssen sich bei der  zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: BözM: Ww (özF Fürstenberg), GSM-R Ruf 73024902 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Gleissperre 08W18 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 6-12, 14, 122, 124 und 130. 
Verständigung im RiR-Verfahren 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Gleissperre 08W24 
Der „OB 2“ umfasst die Gl 301-309. 
Verständigung im RiR-Verfahren 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Die Rangierfahrt im Bft Bürgerhorst hat vor der UT 2-Taste in km 27,881 zu halten und den Schlüsselschalter UT 2 
mittels DB 24-Schlüssel zu bedienen. Die Weiterfahrt hat innerhalb von 60 Sekunden zu erfolgen. Beachtung Bedie-
nungsanweisung. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 08N1, 08N2, 08N3, 08N4, 08N7, 08N9 W Waren (Müritz) 


Asig 08N1, 08N2, 08N3, 08N4, 08N7, 08N9 N Neubrandenburg 


Asig 08P3, 08P7, 08P9 F Fürstenberg (Havel) 


Asig 08P3, 08P7, 08P9 M Mirow 
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Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 1,235 Richtung Kratzeburg; km 99,765 Richtung Blankensee 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Neustrelitz (WNT) 213058 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8669530 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Fürstenberg): Kurzwahl 1350, Langwahl 73024902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30381 


 


Bf Kratzeburg (özF Fürstenberg)  73024902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 1, 2 und 3 ab Asig 11P1, 11P2 und 11P3 in Richtung Neustrelitz 4,2 ‰ 


 


Bf Kargow (özF Fürstenberg)  73024902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
zwischen Kargow und Möllenhagen 8,3 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2331 2 (1) g) 
Kennlicht als Zustimmung des Fahrdienstleiters zur Abfahrt  
Asig 13P3 zeigt ggf. Kennlicht, das Zsig 13ZU3 übernimmt die Funktion des Asig.  
Das Zsig 13ZU3 zeigt ggf. Kennlicht, das Asig 13P3 ist in Betrieb. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der ww (özF Fürstenberg) zuständig, GSM-R Ruf 73024902 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“: BözM Ww (özF Fürstenberg) GSM-R Ruf 73024902 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 13L7X 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Rangierbezirke: 
Der Bahnhof Kargow teilt sich in zwei Rangierbezirke. 
Der Bahnhof Kargow und das Gl Kargow – Möllenhagen bilden einen Rangierbezirk und die Gleisanlagen im Bft Möllen-
hagen bilden den zweiten Rangierbezirk, der sich von Höhe des Signals Ra 11b bis zum Gleisabschluss erstreckt. Das 
Gl Kargow – Möllenhagen sowie die Gleise in Möllenhagen sind Nebengleise des Bahnhofs Kargow. 
Für das Rangieren in Möllenhagen gelten folgende Bestimmungen: 
Voraussetzung für das Erteilen der Zustimmung für Rangierfahrten zwischen Kargow und Möllenhagen ist die Nutzung 
des Verfahrens RoR, Netz P-GSM-D. Der Ww (özF Fürstenberg) ist über Langwahl 73024902 zu erreichen. Alle Fahr-
zeuge sind an die durchgehende Druckluftbremse anzuschließen. Geschobene Rangierfahrten sind nicht gestattet 
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(Ausnahmen bei Unregelmäßigkeiten wie Triebfahrzeugschaden, gefährliche Ereignisse). Die Zustimmung für Rangier-
fahrten auf dem Bahnhofsnebengleis Kargow – Möllenhagen erteilt der Ww (özF Fürstenberg). Im Bahnhofsnebengleis 
Kargow – Möllenhagen (Signal Ra 11b Möllenhagen) darf sich nur eine Rangierfahrt befinden (Ausnahmen bei Unregel-
mäßigkeiten wie Triebfahrzeugschaden, gefährliche Ereignisse). Sofort nach der Ankunft der Rangierfahrt im Rangierbe-
zirk Möllenhagen bzw. auf dem Bahnhof Kargow hat sich der Triebfahrzeugführer/Lrf beim Ww (özF Fürstenberg) zu 
melden. Dabei hat er die Räumung des Bahnhofsnebengleises Kargow – Möllenhagen mit folgendem Wortlaut zu 
bestätigen: „Bahnhofsnebengleis Kargow – Möllenhagen ist vollständig geräumt“. Befinden sich im Rangierbezirk Möl-
lenhagen mehrere Rangierfahrten, so sind sie zwischen den beteiligten Triebfahrzeugführern/Lokrangierführern zu 
vereinbaren und mit der notwendigen Vorsicht durchzuführen. 
Der Tf/Lrf schließt mit dem Schlüssel DB 21 den Strom für den elektrischen Antrieb frei und kann mittels Drucktasten die 
Schranke bedienen. Sollte der BÜ nicht technisch gesichert werden, muss er ersatzweise gesichert werden. Störungen 
an der Schrankenanalge sind dem Ww (özF Fürstenberg) zu melden. 


Modul 408.4816 1 (1) 
Sichern von Bahnübergängen mit Blinklicht- oder Lichtzeichenanlagen  
Die technische Sicherung (eHs) des BÜ in km 109,018 (B 192) im Gleis  Kargow – Möllenhagen erfolgt fahrzeugbedient 
(Bü 0/Bü 1). 


Modul 408.4816 1 (3) 
Sichern von Bahnübergängen, die nicht technisch gesichert sind  
Die Sicherung der BÜ zwischen Kargow und Möllenhagen erfolgt durch Übersicht in Verbindung mit der Abgabe hörbarer 
Signale. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 30,050 in Richtung Waren (Müritz) Rgl;    km30,066 in Richtung Waren (Müritz) Ggl;                         
km 28,525 Richtung Klockow beide Gleise 


Modul 301.1101 3 (9) 
Nachtzeichen des Signals Zg 2 auch bei Tage führen  
Alle Rangierfahrten von Kargow bis Möllenhagen 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Fürstenberg): Langwahl 73024902 – Zuständigkeit gesamter Bereich 
Bahnhof Kargow: Verständigung im RoR-Verfahren 
Bahnhofsnebengleis Kargow – Möllenhagen und im Bft Möllenhagen: Verständigung im RoR-Verfahren, Netz P-GSM-D 


 


Bf Waren (Müritz)  73014002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 263, 301, 303, 305, 307, 311, 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 343 und 345: 10,0‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Rangieren auf Hauptgleisen, wenn die selbsttätige Gleisfreimeldeanlage gestört 
Bei Störungen an der selbsttätigen Gleisfreimeldeanlage hat der Triebfahrzeugführer/Rangierbegleiter die Gleisbeset-
zung bzw. das Freisein des Gleises dem Fahrdienstleiter zu melden. 
Befahren des innerbetrieblichen Übergangs 
Am Ende des Bahnsteigbereichs in Richtung Kargow befindet sich ein innerbetrieblicher Übergang über die Gl 223, 221 
und 222 und dann als Verlängerung über den Rest der Gleisanlagen. 
Diesen Übergang dürfen Rangierfahrten nur im gesperrten Zustand befahren. 
(Grundstellung: Durchgang gesperrt) 
Auf den Gl 223, 221 und 222 dürfen Fahrzeuge nur bis 20 m vor dem Übergang abgestellt werden. 
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Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 263, 301, 303, 305, 307, 311, 313, 317, 319, 321, 325, 327, 343 und 345: 
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegmittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.4816 2 (2) 
Sichern von Übergängen, die ausschließlich dem Verkehr innerhalb der Bahnhöfe dienen  
Der höhengleiche Übergang am Ende des Bahnsteigbereiches 1 in Richtung Kargow über die Gl 223, 221 und 222 ist 
mittels Schiebeschranke bzw. Absperrkette gesichert. Die Grundstellung bei der Sicherung ist –Durchgang gesperrt–. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 109, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097 R Rostock 


Asig 109, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097 M Malchow 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 93,674 in Richtung Malchow 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Waren): Langwahl 73014002 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Waren (Müritz)  (WR) 214437 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8669530 


 


Üst Grabowhöfe (özF Güstrow)  73024802 


 


Bf Vollrathsruhe (özF Güstrow)  73024802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Gl 2,6 


Gl 1-3 ab Asig 17P1-17P3 in Richtung Grabowhöfe und                   
Gl 1-3 ab Zsig 17ZR1-17ZR3 in Richtung Langhagen 


3,7 


 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegmittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Langhagen (özF Güstrow)  73024802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Gl 3,1 


Gl 1-3 ab Asig 18N1*18N3 in Richtung Lalendorf Ost 4,0 


Gl 1-3 ab Asig 18P1-18P3 in Richtung Vollrathsruhe 3,3 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegmittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Abzw Lalendorf Ost (özF Güstrow)  73024802 


 


Bf Lalendorf (özF Güstrow)  73024802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 4 Ost 3,0 


Gl 14 und 1, 2, 4 ab Asig 64P1, 64P2, 64P4 in Richtung Priemerburg 3,0 


Gl 1, 2, 4 ab Asig 64N1, 64N2, 64N4 in Richtung Lalendorf Ost und Teterow 3,0 


ab Ra 10 in Richtung Priemerburg 2,8 


ab Ra 10 in Richtung Teterow 3,7 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 14: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie 
festgelegt sind. Festlegmittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.4816 1 (1) 
Sichern von Bahnübergängen mit Blinklicht- oder Lichtzeichenanlagen  
Der BÜ (Gl 1-4) ist nicht mit Rangierschalter ausgerüstet. Das Schließen der Schranken erfolgt durch den özF Gütrow. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 64N2, 64N4 T Teterow 


Asig 64N2, 64N 4 W Waren (Müritz) 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 128,282 in Richtung Priemerburg;  km 129,741 in Richtung Teterow 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Güstrow): Kurzwahl 1350; Langwahl 73024802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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360 Bützow – Güstrow – Lalendorf – Neubrandenburg – Pasewalk – Löcknitz - Staats-
grenze km 13,18 [– Szczecin Gumience] -eingleisig- 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
Richtung Bützow - Staatsgrenze 
von Bützow km 32,2  bis km 129,1    1.000 m 
von km 129,1 bis km 208,5      700 m 
von km 208,5 bis km 223,2   1.000 m 
vom km 223,2 bis Strasburg (Uckerm) km 60,1     700 m 
von km 60,1 bis km 51,5   1.000 m 
von km 51,5 bis Staatsgrenze      700 m 
Richtung Staatsgrenze – Bützow: 
Staatsgrenze km 13,18 bis km 42,1      700 m 
von km 42,1 bis km 51,8   1.000 m 
von km 51,8 bis km 60,9      700 m 
von km 60,9 bis Strasburg (Uckerm)   1.000 m 
von Strasburg (Uckerm) bis Neetzka   1.000 m 
von Neetzka bis km 130,1      700 m 
von km 130,1 bis km 36,6 Bützow   1.000 m 


Zusätzlich gelten für die Grenzbetriebsstrecke Löcknitz – Szczecin Główny die Regeln für die Betriebsführung 
über die Staatsgrenze (RfBS) Teil A Allgemeine Regeln (AGV) und Teil B Örtliche Grenzvereinbarung (ÖGV) 
 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Bützow  73011702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 3, 5, 7 ab Asig M, N, O in Richtung Güstrow 5,2 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Rangierfahrten von Nahverkehrszügen (leere Wagenzüge) von Gl 3 nach Gl 49 (zur Abstellung) und zurück dürfen als 
gezogene Rangierfahrt bis zum Grenzzeichen der ortsgestellten Weiche 215 durchgeführt werden. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Die Rangiergeschwindigkeit ab den Gl 48 und 49 bis zum Umformwerk (Gl Ufw 3 bis Ufw 4) beträgt maximal 10 km/h. 
Langsamfahrsignal Lf 1/2 mit der Kennziffer 1 sind an beiden Gleisen in Höhe des Stellwerks aufgestellt. Die Rangierge-
schwindigkeit über die Weiche 38 beträgt maximal 10 km/h. Langsamfahrsignal Lf 1/2 mit der Kennziffer 1 sind vor der 
Weiche 38 aufgestellt.  


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig N, O D Dalwitzhof 


Asig N, O P Priemerburg 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 0,523 in Richtung Schwaan Rgl;  km 0,548 in Richtung Schwaan Ggl;        
km100,420 in Richtung Güstrow 
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Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B1): Langwahl 73011702 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Güstrow (özF Güstrow)  73024802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Güstrow Priemerburg Strgl 3 Zugfunk 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegmittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asip 61P3 B Bützow 


Asig 61P3 S Schwaan 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 1,634 in Richtung Schwaan;   km 111,714 in Richtung Bützow;        
km113,910 in Richtung Priemerburg Hauptbahn;  km 59,158 in Richtung Priemerburg Nebenbahn 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Güstrow): Kurzwahl 1350; Langwahl 73024802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Priemerburg (özF Güstrow)  73024802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Gl 4,0 


Gl 3 und 4 ab Asig 63N3 und 63N4 in Richtung Abzw Plaaz/Lalendorf 17,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Priemerburg Güstrow Strgl 3 Zugfunk 
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Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 63N3, 63N4 H Hoppenrade 


Asig 63N3, 63N4 L Lalendorf 


Asig 63N4 P Plaaz 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 58,031 in Richtung Güstrow Nebenbahn;       km 115,034 in Richtung Güstrow Hauptbahn;   
km 117,280 in Richtung Hoppenrade    


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Güstrow): Kurzwahl 1350, Langwahl 73024802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren  


 


Bf Lalendorf (özF Güstrow)  73024802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 4 Ost 3,0 


Gl 14 und 1, 2, 4 ab Asig 64P1, 64P2, 64P4 in Richtung Priemerburg 3,0 


Gl 1, 2, 4 ab Asig 64N1, 64N2, 64N4 in richtung Lalendorf Ost und Teterow 3,0 


ab Ra 10 in Richtung Priemerburg 2,8 


ab Ra 10 in Richtung Teterow 3,7 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 14: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie 
festgelegt sind. Festlegmittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.4816 1 (1) 
Sichern von Bahnübergängen mit Blinklicht- oder Lichtzeichenanlagen  
Der BÜ (Gl 1-4) ist nicht mit Rangierschalter ausgerüstet. Das Schließen der Schranken erfolgt durch den özF Gütrow. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 64N2, 64N4 T Teterow 


Asig 64N2, 64N 4 W Waren (Müritz) 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 128,282 in Richtung Priemerburg;  km 129,741 in Richtung Teterow 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Güstrow): Kurzwahl 1350; Langwahl 73024802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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Bf Teterow (ESTW Burg Stargard Fdl 2)  73003802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Alle Gl 3,3 


Gl 1, 2, 3 ab Asig/ ab Höhe Asig 70P2 und 70P3 in Richtung Lalendorf 6,4 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Malchin  73012802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1, 2 ,4, 6 ab Asig L, M, N, O in Richtung Reuterstadt Stavenhagen 10,4 


Gl 1, 2, 4, 6 ab Asig C, D, E, G in Richtung Teterow 7,7 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 155,579 in Richtung Teterow;  km  159,900 in Richtung Reuterstadt Stavenhagen   


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B1): Langwahl 73012802 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww W2:   Langwahl 73006621 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich  
Verständigung im RoR-Verfahren, Netz P-GSM-D 


 


Bf Reuterstadt Stavenhagen (ESTW Burg Stargard Fdl 2)  73003802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
In Richtung Malchin von km 166,600 bis km 166,750 8,6 ‰ 
In Richtung Malchin von km 166,750 bis km 167,048 7,0 ‰ 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Grischow (ESTW Burg Stargard Fdl 2)  73003802 


 


Bf Kleeth (ESTW Burg Stargard Fdl 2)  73003802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Gl 4,0 


Gl 1, 2 ab Asig 49N1, 49N2  8,1 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist.  
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Bf Blankenhof (ESTW Burg Stargard Fdl 2)  73003802 


 


Bf Neubrandenburg  73012902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 6,0 ‰, ausgenommen Gl 12, 14, 16 und 18. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Im Bereich der Rangiergleise sind folgende Weichen mit niedrigerer Geschwindigkeit zu befahren: Weiche 5 mit 5 km/h, 
Weiche 6 Richtung Anschluss mit 10 km/h. Gl 35 darf zwischen den Weichen 63 und 82 nur mit 5 km/h befahren werden. 
Verbot von Fahrten(Zug-und Rangierfahrten) über Weiche 5 aus den Gleisen 15 und 17 in Richtung Industrieanschluss, 
sowie in Richtung Sponholz und umgekehrt. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Ausgenommen Gl 12, 14, 16 und 18: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nach-
dem festgestellt ist, dass sie festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekup-
pelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 202,272 in Richtung Sponholz 


 


Bf Sponholz  73021602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Alle Gl 2,7 


Gl 1, 2 ab Asig B, C in Richtung Neubrandenburg 3,4 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 207,600 in Richtung Neubrandenburg  
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Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Sponholz):  Langwahl 73021602 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Oertzenhof (ESTW Burg Stargard Fdl 1)  73004102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 1, 2 ab Asig 52P1, 52P2 in Richtung Sponholz 8,7 ‰ 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 222,450 in Richtung Sponholz; km 223,800 in Richtung Strasburg (Uckerm)  


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Burg Stargard):  Langwahl 73004102 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Strasburg (Uckerm) (ESTW Burg Stargard Fdl 1)  73004102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 7,5 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
Im Gleisbereich ab Asig 53P1,53P2 und 53P3 in Richtung Blumenhagen ist das Abstellen von Fahrzeugen verboten. 


 


Bf Blumenhagen (ESTW Burg Stargard Fdl 1)  73004102 


 


Bf Pasewalk (özF Anklam 2)  73024002 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2445 1 (1) c) 
Geschobene Züge bei besonderen Verhältnissen  
Züge vom Bf Pasewalk nach Bf Pasewalk Ost – nur in dieser Fahrtrichtung - als geschobene Zugfahrten zugelassen 


Modul 408.2445 2 (3) 
Luftbremskopf bei geschobenen Zügen  
Bei geschobenen Zügen von Bf Pasewalk nach Bf Pasewalk Ost, bei denen sich der Triebfahrzeugführer nicht auf dem 
Fahrzeug an der Spitze des Zuges befindet, Luftbremskopf verwenden. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“, „OB 2“ und „OB 3“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1“, „OB 2“ und „OB 3“ ist der Ww (özF Anklam) zuständig, GSM-R Ruf 73024002 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“, „OB 2“ und „OB 3“ BözM: Ww (özF Anklam), GSM-R Ruf 73024002 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 55L55Y 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 55, 151, 117, 119 Zuführungsgleis zur Werkstatt 
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Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Sperrsignal 55L114Y 
Der „OB 2“ umfasst die Gl 114 und Zuführungsgleis zur Werkstatt. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 
„OB 3“: 
Grenze „OB 3“: Sperrsignal 55L131X 
Der „OB 3“ umfasst die Gl 131 und 133. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 55N1, 55N2, 55N4, 55N5, 55N7, 
55N9, Zsig 55ZR3 


B Blumenhagen 


J Jatznick 


Esig 55F, 55FF, 55G O Ostseite 


W Westseite 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Anklam 2):  Langwahl 73024002 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Pasewalk Ost (ESTW Torgelow)  73019802 


Modul 408.2445 1 (1) c) 
Geschobene Züge bei besonderen Verhältnissen  
Züge vom Bf Pasewalk nach Bf Pasewalk Ost (zur Bedienung Anschluss Röwer) – nur in dieser Fahrtrichtung – als 
geschobene Zugfahrten zugelassen. Die geschobene Zugfahrt endet im Bf Pasewalk Ost in Gl 2 (600 m) 


Modul 408.2445 2 (3) 
Luftbremskopf bei geschobenen Zügen  
Bei geschobenen Zügen von Bf Pasewalk nach Bf Pasewalk Ost, bei denen sich der Triebfahrzeugführer nicht auf dem 
Fahrzeug an der Spitze des Zuges befindet, Luftbremskopf verwenden. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  


Gleisanschluss Röwer:  
Um die Züge, die in Gleis 2 eingefahren sind im Anschluss bereitstellen zu können, müssen die bis zu 600 m langen 
Züge geteilt werden und in Abteilungen von jeweils bis zu 300 m in den Anschluss gedrückt werden. Damit diese Züge in 
den Anschluss gedrückt werden können, muss das Einfahrgleis Richtung Pasewalk zum Ausziehen bis zum Signal Ra 
10 im km 40,710 genutzt werden.  
Da die Rangierfahrten über den Bü im km 40,410 erfolgen, ist dieser örtlich über den Rangierschalter in Höhe Weiche 3 
zu sichern. Die Bedienung des Rangierschalters erfolgt durch den Tf / Rb. Der Rangierschalter ist mit Kontrolllampen 
und einer DB21-Schließung ausgerüstet. Durch Umdrehen des Schlüssels im Rangierschalter um 180° wird die BÜSA 
eingeschaltet. Die vollständige Sicherung des BÜ wird durch die Kontrolllampe im Rangierschalter angezeigt. Der 
Schlüssel ist solange im Rangierschalter in geschlossener Stellung zu belassen, bis das Rangieren über den o.g. Bü 
beendet ist. Durch Zurückdrehen und Entnahme des Schlüssels wird die Anlage wieder ausgeschaltet.  
Das gleiche Verfahren gilt für die Bereitstellung eines Zuges für die Rückfahrt nach Pasewalk. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
 


Awanst Pasewalk Ost Umspannwerk (ESTW Torgelow)  73019802 


Modul 408.2445 1 (1) c) 
Geschobene Züge bei besonderen Verhältnissen  
Züge von der Awanst Pasewalk Ost Umspannwerk nach Bf Löcknitz – nur in dieser Fahrtrichtung - als geschobene 
Zugfahrten zugelassen 
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Modul 408.2445 2 (3) 
Luftbremskopf bei geschobenen Zügen  
Bei geschobenen Zügen von Awanst Pasewalk Ost Umspannwerk nach Bf Löcknitz, bei denen sich der Triebfahrzeug-
führer nicht auf dem Fahrzeug an der Spitze des Zuges befindet, Luftbremskopf verwenden. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Die Hin- und Rückfahrten zur Awanst Pasewalk Ost Umspannwerk (WPOU) erfolgen grundsätzliche über die Betriebs-
stelle Löcknitz.  
Hinfahrt: 
Die Bedienungsfahrten in die Awanst WPOU sind nur von Bahnhof Löcknitz aus möglich und erfolgen als Zugfahrt über 
das Streckengleis Löcknitz – Pasewalk Ost. Die Bedienungsfahrten enden in Fahrtrichtung unmittelbar hinter der Weiche 
100. Nach Halt in Fahrtrichtung hinter der Weiche 100 und dem Befahren der Zugeinwirkungsstelle wird die Schlüssel-
sperre entsperrt und die Nahbedienung ermöglicht. 
Mit dem Belegen der Zugeinwirkstelle (Höhe Hektometer Tafel mit der km Angabe 38,9) blinkt der Überwachungsmelder 
der Schlüsselsperre (SL) an der Awanst. Mit Betätigung der Freigabetaste durch den Tf/RB des EVU wechselt der Über-
wachungsmelder der Schlüsselsperre in Ruhelicht. Nun kann der Schlüssel für die Weiche 100 bei gleichzeitig gedrück-
ter Freigabetaste entnommen werden. Mit dem Schlüssel kann das Schloss an der ortsgestellten Weiche 100 zur Um-
stellung in die Rechtslage aufgeschlossen werden. Somit wird der Schlüssel für die Gleissperre 101 an der Nahbedien-
einrichtung der Weiche 100 frei. Mit Entnahme des Schlüssels für die Gleissperre kann diese aufgeschlossen und 
abgelegt werden. 
Die Einfahrt in die Awanst erfolgt als geschobene Rangierfahrt und hält hinter der abgelegten Gleissperre an. Durch das 
Einfahren in die Awanst werden alle Gleisfreimeldeabschnitte frei gefahren. Nach Halt der Rangierfahrt legt der Tf/Rb die 
Gleissperre 101 wieder auf und verschließt diese. Der Schlüssel der Gleissperre ist wieder in die Nahbedieneinrichtung 
an der Weiche 100 einzuschließen. Die Weiche 100 ist in die Linkslage umzustellen und abzuschließen.  
Der Schlüssel der Weiche 100 wird anschließend wieder in die Schlüsselsperre eingeschlossen. Der Tf bestätigt dem 
özF Torgelow die Räumung des Streckengleises fernmnündlich und  beendet die Bedienhandlungen für die Einfahrt in 
die Awanst mit dem Bestätigen der Freigabetaste an der Schlüsselsperre. Damit geht auch der Überwachungsmelder 
aus, der Schlüssel kann nun nicht mehr entnommen werden. 
Rückfahrt 
Nach der Fertigstellung des Zuges in der Awanst meldet der Tf/Rb des EVU dem özF Torgelow, dass der Zug vorbereitet 
ist. Der özF Torgelow stellt die Fahrstraße von der Awanst WPOU nach Löcknitz ein. Der Überwachungsmelder der 
Schlüsselsperre an der Awanst WPOU blinkt. Durch das Blinken des Überwachungsmelders an der Schlüsselsperre 
bekommt der Tf/Rb signalisiert, dass die Fahrstraße von der Awanst nach Löcknitz eingestellt ist.  
Mit Betätigung der Freigabetaste durch den Tf/Rb wechselt der Melder in Ruhelicht. Nun kann der Schlüssel für die 
Weiche 100 bei gleichzeitig gedrückter Freigabetaste aus der Schlüsselsperre an der Awanst WPOU entnommen 
werden. Die Freigabe des Schlüssels aus der Schlüsselsperre Awanst WPOU ersetzt den schriftlichen Befehl und gilt als 
Zustimmung zum Rangieren in das Streckengleis. Mit dem Schlüssel kann das Schloss an der ortsgestellten Weiche 100 
zur Umstellung in die Rechtslage aufgeschlossen werden. Somit wird der Schlüssel für die Gleissperre 101 frei. Mit 
Entnahme des Schlüssels für die Gleissperre kann diese aufgeschlossen und abgelegt werden. Die Fahrt aus der 
Awanst WPOU erfolgt als Rangierfahrt in das Streckengleis Pasewalk Ost – Löcknitz. 
Anschließend ist durch den Tf/Rb die Gleissperre 101 aufzulegen und zu verschließen. Der Schlüssel der Gleissperre ist 
wieder in die Nahbedieneinrichtung an der Weiche 100 einzuschließen. Die Weiche 100 ist in die Linkslage umzustellen 
und zu verschließen. Der Schlüssel der Weiche 100 wird anschließend wieder in die Schlüsselsperre eingeschlossen. 
Der Tf/Rb betätigt die Fertigtaste und es erlischt der Überwachungsmelder. Der Schlüssel ist in der Schlüsselsperre an 
der Awanst festgelegt und kann nicht mehr entnommen werden. Der Tf holt sich von Ihnen die Zustimmung zur Abfahrt 
von der Awanst WPOU nach Löcknitz. Die Zugfahrt erfolgt als geschobener Zug bis nach Löcknitz 


 


Bf Löcknitz (ESTW Torgelow)  73019802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 1-3 ab Asig N1-N3 in Richtung Pasewalk Ost 5,0 ‰ 







  361 


155 


361 Güstrow – Schwaan -eingleisig- 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Güstrow (özF Güstrow)  73024802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asip 61P3 B Bützow 


Asig 61P3 S Schwaan 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 1,634 in Richtung Schwaan;   km 111,714 in Richtung Bützow;        
km113,910 in Richtung Priemerburg Hauptbahn;  km 59,158 in Richtung Priemerburg Nebenbahn 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Güstrow): Langwahl 73024802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Schwaan  73005202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 2,8 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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362 Pasewalk Ost – Drögeheide -eingleisig- [Nebenbahn] 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
400 m 


Modul 436.0001 1 (2) 
Strecken mit Zugleitbetrieb 
von Pasewalk Ost bis Drögeheide 


Modul 436.0001 2 (3) 
Andere Betriebsstellen zu Zuglaufstellen erklären 
Zuglaufstelle ist Bf Drögeheide 


Modul 436.0001 2 (13) 
Aufbewahrung Zugführerschlüssel 
Aus örtlichen Gründen wird für den Bf Drögeheide der Zentralschlüssel (Weichenschlüssel) nicht beim Zugleiter aufbe-
wahrt, sondern befindet sich in einem Kasten km 6,7 in Höhe der Trapeztafel des Bf Drögeheide 


Modul 436.0004 3 (2) b) 
Einstellung von Rangierbewegungen vor Abgabe des Auftrags zur Einfahrt eines zweiten Zuges 
Vor dem Zulassen der Einfahrt des zweiten Zuges müssen Rangierfahrten auf den Nebengleisen 2, 3 und 4 Bf Dröge-
heide zum Halten gekommen sein. 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Pasewalk Ost (ESTW Torgelow)  73019802 


Modul 408.2445 1 (1) c) 
Geschobene Züge bei besonderen Verhältnissen  
Züge vom Bf Pasewalk nach Bf Pasewalk Ost (zur Bedienung Anschluss Röwer) – nur in dieser Fahrtrichtung – als 
geschobene Zugfahrten zugelassen. Die geschobene Zugfahrt endet im Bf Pasewalk Ost in Gl 2 (600 m) 


Modul 408.2445 2 (3) 
Luftbremskopf bei geschobenen Zügen  
Bei geschobenen Zügen von Bf Pasewalk nach Bf Pasewalk Ost, bei denen sich der Triebfahrzeugführer nicht auf dem 
Fahrzeug an der Spitze des Zuges befindet, Luftbremskopf verwenden. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Gleisanschluss Röwer: 
Der Gleisanschluss Röwer wird durch Rangierfahrten bedient. 
Für den Anschließer Röwer im Bahnhof Pasewalk Ost sollen 600 m lange Züge zugestellt werden, die in Abteilungen 
von jeweils 300 m in den Anschluss gedrückt werden. Um diese Züge in den Anschluss drücken zu können, muss das 
Einfahrgleis bis zum Ra 10 in km 40,710 genutzt werden. Da die Rangierfahrten über den BÜ im km 40,410 erfolgen, ist 
dieser örtlich über den Rangierschalter (Höhe Weiche 3) zu sichern. Die Bedienung des Rangierschalters erfolgt durch 
den Tf/Rb. Der Rangierschalter ist mit Kontrolllampen und einer DB21-Schließung ausgerüstet. Durch Umdrehen des 
Schlüssels im Rangierschalter um 180° wird die BÜSA eingeschaltet. Die vollständige Sicherung des BÜ wird durch die 
Kontrolllampe im Rangierschalter angezeigt. Der Schlüssel ist solange im Rangierschalter zu belassen, bis das Rangie-
ren über den o.g. BÜ beendet ist. Durch Zurückdrehen und Entnahme des Schlüssels wird die Anlage ausgeschaltet. 
Hinfahrt zum Anschluss: 
Die Wagen werden vom Bf Pasewalk Ost als gezogene Rangierfahrt über das Einfahrgleis Pasewalk – Pasewalk Ost 
und als geschobene Rangierfahrt in den Gleisanschluss durchgeführt. Vor Anforderung der Zustimmung zur Rangierfahrt 
aus Gleis 2 ist der BÜ in km 40,410 über Rangierschalter durch den Tf/Rb zu sichern. Die Zustimmung zur Rangierfahrt 
erfolgt durch Signal Ra 12. Ist das Rangieren über den BÜ im km 40,410 beendet, ist dieser auszuschalten. 
Rückfahrt vom Anschluss: 
 Die Fahrten aus dem Gleisanschluss erfolgen über das Einfahrgleis Pasewalk – Pasewalk Ost als gezogene Rangier-
fahrt und vom Einfahrgleis als geschobene Rangierfahrt nach Gleis 2. Vor Anforderung der Zustimmung zur Rangierfahrt 
aus Gleis 2 ist der BÜ in km 40,410 über Rangierschalter durch den Tf/Rb zu sichern. Die Zustimmung zur Rangierfahrt 
erfolgt durch Signal Ra 12. Ist das Rangieren über den BÜ im km 40,410 beendet, ist dieser auszuschalten. 
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Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Drögeheide (ESTW Torgelow)  73019802 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (ESTW Torgelow):  Langwahl 73019802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren, Netz P-GSM-D 
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365 Priemerburg – Güstrow -eingleisig- [Nebenbahn] 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
zwischen Priemerburg und Güstrow 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
zwischen Priemerburg und Güstrow 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
400 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Priemerburg (özF Güstrow)  73024802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Gl 4,0 


Gl 3 und 4 ab Asig 63N3 und 63N4 in Richtung Abzw Plaaz/Lalendorf 17,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Priemerburg Güstrow Strgl 1 Zugfunk 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 63N3, 63N4 H Hoppenrade 


Asig 63N3, 63N4 L Lalendorf 


Asig 63N4 P Plaaz 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 58,031 in Richtung Güstrow Nebenbahn;       km 115,034 in Richtung Güstrow Hauptbahn;   
km 117,280 in Richtung Hoppenrade    


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Güstrow): Kurzwahl 1350, Langwahl 73024802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren  
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Bf Güstrow (özF Güstrow)  73024802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Güstrow Priemerburg Strgl 1 Zugfunk 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asip 61P3 B Bützow 


Asig 61P3 S Schwaan 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 1,634 in Richtung Schwaan;   km 111,714 in Richtung Bützow;        
km113,910 in Richtung Priemerburg Hauptbahn;  km 59,158 in Richtung Priemerburg Nebenbahn 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Güstrow): Langwahl 73024802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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370 Stralsund – Velgast – Bentwisch – Rostock Hbf -eingleisig Stralsund bis Abzw 
Riekdahl-  


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2671 2 (5) a) 
Bahnübergänge mit Ausfahrschrankenöffnungsschalter 
BÜ 61,1 (Mönchhagen) und BÜ 61,8 (Klein Kussewitz) 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Stralsund bis Abzw Riekdahl  1.000 m 
von Abzw Riekdahl bis  Rostock Hbf     700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Stralsund  73009502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Von Bis Maßgebene Neigung in  ‰ 


Esig H, I, Ne 1 Asig O1-O10 6,7 ‰ steigend in Richtung Esig H, I, Ne 1 (Abzw SRG) 


Asig P4-P11 Esig V 8,5 ‰ steigend in Richtung Esig V (Lalendorf) 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Stralsund Abzw SRG Strgl S Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig O1-O10 A Stralsund Rügendamm 


Asig O1-O10 S Abzw SRG Strgl 2 


Asig O1-O10 T Abzw SRG Strgl 3 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 223,832 Ri Stralsund Rügendamm;      km 239,657 Ri Abzw SRG Strgl 1;       km 221,493 Ri Abzw SRG Strgl 3 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Stralsund (WSR) 213736 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8205513 


 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww:   Langwahl 73003421 ist prinzipiell zuerst anzuwählen – Zuständigkeit gesamter Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl B3): Langwahl 73009502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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Bf Langendorf (ESTW Velgast)  73011102 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 3,605 in Richtung Stralsund   


Modul 408.2101 2 (2)a) und 408.4801 2 (2)a) 
Maßgebene Neigung größer 2,5 ‰ (1:400) 


 


Von Bis Maßgebene Neigung in  ‰ 


Esig 71A Asig 71P01/71P02 9,6 ‰ fallend in Richtung Esig 71A (Stralsund) 


Asig 71P01/71P02 Asig 71N01/71N02 9,6 ‰ fallend in Richtung Stralsund 


Asig 71N01/71N02 Esig 71F 8,5 ‰ fallend in Richtung Esig 71F (Martensdorf) 


 


Bf Velgast (ESTW Velgast) 


 
 73011102 


Modul 408.2101 2 (2)a) und 408.4801 2 (2)a)  
Maßgebene Neigung größer 2,5 ‰ (1:400) 


Von Bis Maßgebene Neigung in  ‰ 


Esig 70A Asig 70P01/70P23 4,3 ‰ fallend in Richtung Esig 70A (Martensdorf) 


Asig 71N01, 
71N03,70N05,70N07 


Esig 70F, 70G 6,5 ‰ steigend in Richtung Esig 70F (Buchenhorst 


 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bei Hauptsignalen ohne Ra 12 meldet sich der Tf mit Angabe der Betriebsstelle und des Hauptsignals beim Fdl. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe  für Richtung 


Asig 70N07 B Barth 


Asig 70N07 R Rostock 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 18,078 in Richtung Martensdorf; 19,667 in Richtung Barth      


 


Bf Altenwillershagen (ESTW Velgast)  73011102 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 33,242 in Richtung Buchenhorst;  km 34,580 in Richtung Ribnitz-Dammgarten Ost   


Modul 408.2101 2 (2)a) und 408.4801 2 (2)a) 
Maßgebene Neigung größer 2,5 ‰ (1:400)  


Von Bis Maßgebene Neigung in  ‰ 


Esig 75A Asig 75P01,75P03 3,3 ‰ fallend in Richtung Esig 75A (Buchenhorst) 


Asig 75N01, 71N03 Esig 75F 3,1 ‰ steigd in Richtung Esig 75F 
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Bf Ribnitz-Dammgarten Ost (ESTW Velgast)  73011102 


Modul 408.2101 2 (2)a) und 408.4801 2 (2)a) 
Maßgebene Neigung größer 2,5 ‰ (1:400) 


Von Bis Maßgebene Neigung in  ‰ 


Esig 76A Asig 76P01, 76P03 3,7 ‰ steigend in Richtung Esig 76A  


Asig 76N01, 76N03 Esig  12,5 ‰ fallend in Richtung Esig 76F 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bei Hauptsignalen ohne Ra 12 meldet sich der Tf mit Angabe der Betriebsstelle und des Hauptsignals beim Fdl. 


 


Bf Ribnitz-Dammgarten West  73011002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 1, 2,4, 6 ab asig C, D, E, F in Richtung Ribnitz-Dammgarten Ost 4,6 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Im Westkopf des Gl 4 (Stumpfgleis) ist das Abstellen von Fahrzeugen verboten. 


Modul 408.4816 2 (1) 
Maßnahmen zum Sichern von Reisenden  
Im Bereich des Übergangs für Reisende über Gl 1 ist vorsichtig zu rangieren. Wird der Übergang durch Reisende 
benutzt, ist das Rangieren einzustellen, wenn der Übergang nicht durch Posten auf Bahnsteig 1 gesichert werden kann. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 42,400 in Richtung Ribnitz-Dammgarten Ost;  km 44,172 in Richtung Gelbensande  


 


Bf Gelbensande  73010902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Gl 3,4 


ab Ra 10 in Richtung Ribnitz-Dammgarten 3,7 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegmittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Rövershagen  73013502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 7 und 8 sowie Ausfahrgleis nach Graal-Müritz ab DKW 8 4,2 


Ab Ra 10 in Richtung Graal-Müritz 3,0 


Ab Ra 10 in Richtung Bentwisch 2,9 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2487 2 (1) 
Zustimmung zur Abfahrt auf der Betriebsstelle am Ende der Stichstrecke einholen 
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Das Verfahren ist auf der Strecke Rövershagen – Graal Müritz zugelassen. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 56,940 in Richtung Gelbensande;   km 58,455 in Richtung Bentwisch;   km 0,525 in Richtung Graal-Müritz  


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Rövershagen): Langwahl 73013502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Bentwisch  73003902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Gl  4,5 


ab Ra in Richtung Abzw Riekdahl 7,6 


ab Ra 10 in Richtung Rövershagen 3,3 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Ortsgestellte Weichen mit Handverschlüssen: Zwischen der ortsgestellten Gleissperre A24 und der Handweiche 23 
besteht eine Schlüsselabhängigkeit. Bei notwendigen Rangierarbeiten über die Weiche 23 in Richtung Anschluss Um-
formerwerk (50 Hertz Transmission GmbH) händigt der Fahrdienstleiter den Schlüssel für die Gleissperre A24 aus. Nach 
Beendigung der Rangierfahrt sind die Weiche 23 und anschließend die Gleissperre A24 wieder zu verschließen. Rück-
gabe des Schlüssels (A24) beim Fahrdienstleiter. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 63,925 in Richtung Rövershagen;                  km 65,046 in Richtung Abzw Riekdahl;                
km 0,348 in Richtung Rostock Seehafen Süd  


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Rövershagen): Kurzwahl 1350; Langwahl 73003902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Abzw Riekdahl  73013302 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung auf den Streckengleisen 1 und 2 zwischen den Bksig A/B und den Bksig C/D beträgt 4,8 ‰. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig C R Rostock Seehafen 


Bksig C S  Stralsund 


 


Abzw Warnowbrücke West  73004702 
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Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung auf den Streckengleisen 1 und 2 zwischen den Bksig 559/561 und den Bksig 588/590 beträgt 
14,3 ‰. 


 


Bf Rostock Hbf  73004702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Zuführungsgleis (von Weiche 162 bis Weiche 510) zum „OB EOW RABA“ 9,9 


Gl 103 9,9 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
Für den Ortsstellbereich „OB EOW RABA“ ist der Ww (Fdl B1) zuständig, GSM-R Ruf 73004702 
Unterlagen (Örtliche Zusätze zu Modul 482.8001) sind beim Ww (Fdl B1) einsehbar. 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB EOW RABA“ BözM: Ww (Fdl B1), GSM-R Ruf 73004702 oder GSM 0151 27401291 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB EOW RABA“: 
Grenze „OB EOW RABA“: Rs 162. 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich liegen beim BözM aus. 
Verständigung im RiR-Verfahren 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Die Rangiergeschwindigkeit beträgt für alle Gleise im „OB EOW RABA“ 20 km/h. Für die höhengleichen Übergänge 
(Anzahl 16 Stück) innerhalb des „OB EOW RABA“ beträgt die maximale Rangiergeschwindigkeit 5 km/h. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
1. An den Gl 33/34 und 34/35 befinden sich je ein Signal Ra 11a als Gruppensignal, das für beide Gleise Gültigkeit 


hat. Sind zum selben Zeitpunkt jeweils beide Gleise durch eine Rangierfahrt besetzt, hat der Fahrdienstleiter den 
Triebfahrzeugführer/ Rangierbegleiter fernmündlich der nichtzufahrenden Rangierfahrt zu verständigen, dass das 
Signal Ra 12 für ihn nicht gilt. 


2. Für Fahrten aus dem Betriebshof ist ein Signal Ra 11 als Gruppensignal an der Weiche 151 für die Gl 82/83 und 
76/80 aufgestellt. Vor dem Signal Ra 11a sind an den Gl 82/83 und 76/80 je ein Signal Ra 11b aufgestellt. Vor Zu-
stimmung des Fahrdienstleiters zur Vorbeifahrt an dem Signal Ra 11b der Gl 82/83 und 76/80 ist die richtige Lage 
der mechanisch ortsgestellten Weichen 152 bzw. 153 durch den Triebfahrzeugführer an den Fahrdienstleiter zu 
bestätigen. Wenn bei Fahrten in den Betriebshof die Weiche 151 nicht grenzzeichenfrei gefahren wird (werden 
kann), ist der Fahrdienstleiter unverzüglich zu verständigen. 


3. Die Zustimmung für eine Rangierfahrt in den Ortsstellbereich „OB EOW RABA“ (Bereich EOW und mechanisch 
ortsgestellte Weichen) erfolgt durch den Fahrdienstleiter nur bis zum Beginn des „OB EOW RABA“.                     
Der „OB EOW RABA“ beginnt im Stellwerksbezirk in Richtung der Reisezugabstell- und Behandlungsanlage 
(RABA) hinter der Weiche 162 in Höhe der Fahrwegstelltafel FT 1 des EOW-Bereiches.                
Die Tf/Lrf/Rb sind im OB eigenverantwortlich, auch für die Endlage der zu befahrenen EOW bzw. mechanisch 
ortsgestellten Weichen.                 


4. Bei Rangierfahrten aus dem „OB EOW RABA“ in Richtung Bahnhof meldet der Triebfahrzeugführer/ Lokrangier-
führer/ Rangierbegleiter unmittelbar vor dem Bedienen der entsprechenden Bedientafel (BT A1a oder BT A2a oder 
BT B1 oder BT B2 oder BT A5-A8 oder BT A9-A17 oder BT Z2) die Rangierfahrt beim Fahrdienstleiter Rostock Hbf 
an. Erst nach Erteilen der Zustimmung durch den Fahrdienstleiter Rostock Hbf, darf der entsprechende Fahrweg 
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auf der BT durch den Triebfahrzeugführer/ Rangierbegleiter eingestellt werden. Wegen einer Rangierfahrzeit von 
den Bedientafeln bis zum Rs 162 von ca. 3 Minuten hat sich der Triebfahrzeugführer/ Rangierbegleiter bei Halt 
zeigendem Rs 162 zur schnelleren Betriebsabwicklung nochmals beim Fahrdienstleiter Rostock Hbf zu melden. 


5. An der Lokübergabestelle (ehemals Betriebshof) 
 - aus den Gl 84 und 85 am Standort Signal Ra 11a (zwischen Spitze Weiche 161 und So 12 Weiche 162) 
 - aus den Gl 82/83 und 76/80 am Standort des jeweiligen Signals Ra 11b 
 haben sich alle Triebfahrzeugführer beim Fahrdienstleiter bzw. Zugmelder zu melden. Dies erfolgt über 
 digitalen Zugfunk GSM-R oder Rangierfunk. Hierüber erfolgt die Verständigung über Ziel, Zweck und Beson-
 derheiten der Rangierfahrt. 
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, wenn festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Zuführungsgleis zum „OB EOW RABA“ (von Weiche 162 bis Weiche 510) und 
auf dem Gl 103 ist verboten. 
Im „OB EOW RABA“ sind bei der Nutzung von Feststellbremsen diese an folgender Stelle zu bedienen: 


• Bei Wendezügen (mit Steuerwagen) im Steuerwagen 


• Bei Wendezügen (mit 2 Loks) im ersten Wagen hinter der Lok in südlicher Richtung 


• Bei klassischen Zügen im ersten Wagen in südlicher Richtung 


• Bei Triebzügen/ -wagen laut Bedienungsanweisung des jeweiligen Fahrzeuges 
Alle im Werkstattbereich Rostock (ehemals Werke und Betriebshof) zur Be- und Entladung bzw. Behandlung abgestell-
ten Reisezug- und Güterzugwagen sind stets gegen unbeabsichtigte Bewegung zu sichern. 


Modul 408.4821 3 b) 
Verwenden des Luftbremskopfes 
Bei Fahrten im „OB EOW RABA“ (Reisezugabstell- und Behandlungsanlage) ist mit funktoten Zonen zu rechnen. Außer-
dem sind die Sichtverhältnisse eingeschränkt (z. B. abgestellte Wagenparks). Aus diesen Gründen ist beim Bewegen der 
Fahrzeuge im manuellen Rangierbetrieb (Triebfahrzeugführer/Lokrangierführer mit Rangierbegleiter) mit dem Luftbrems-
kopf zu arbeiten. 
In Ausnahmefällen (z. B. Steuerwagen oder Triebfahrzeug ander Spitze) ist die Notbremse zu bedienen. 
Zur Handhabung des Luftbremskopfes ist die Richtlinie 915.0107 Abschnitt 4 Abs. 9 zu beachten. Die Luftbremsköpfe 
(zwei) werden im Arbeitsraum/Aufenthaltsraum der Lokrangierführer/Rangierbegleiter aufbewahrt. 


Modul 301.0002 2 (3) 
Signale, die nicht unmittelbar rechts - am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung links - neben oder 
über dem Gleis angeordnet sind  
Gl 5 Asig 562 (km 30,10) steht links vom Gleis. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 55,582 in Richtung Groß Schwaß;  km 71,983 in Richtung Warnowbrücke Rgl; 
km112,320 in Richtung Dalwitzhof (Kavelstorf);  km 113,902 Richtung Rostock Bramow Ggl 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Rostock Hbf):   Kurzwahl 1350, Langwahl 73004702  
Ww (Fdl/Zm Rostock Hbf): Kurzwahl 1351, Langwahl 73004802 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30006 
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372 Rövershagen – Ostseebad Graal-Müritz -eingleisigl- [Nebenbahn] 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
400 m 


Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
zwischen Rövershagen und Graal-Müritz 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
zwischen Rövershagen und Graal-Müritz 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Rövershagen  73013502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 7 und 8 sowie Ausfahrgleis nach Graal-Müritz ab DKW 8 4,2 


Ab Ra 10 in Richtung Graal-Müritz 3,0 


Ab Ra 10 in Richtung Bentwisch 2,9 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2487 2 (1) 
Zustimmung zur Abfahrt auf der Betriebsstelle am Ende der Stichstrecke einholen 
Das Verfahren ist auf der Strecke Rövershagen – Graal Müritz zugelassen. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegmittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 56,940 in Richtung Gelbensande;   km 58,455 in Richtung Bentwisch;   km 0,525 in Richtung Graal-Müritz  


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Rövershagen): Langwahl 73013502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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375 Dalwitzhof – Abzw Warnowbrücke West  -eingleisigl- 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Dalwitzhof bis Dalwitzhof Nordkopf w 13  1.000 m 
von Dalwitzhof Nordkopf bis Abzw Warnowbrücke West    700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Dalwitzhof  73011802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1 2,6 


Gl 2 7,2 


Gl 3 12,6 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.4816 2 (2) 
Sichern von Übergängen, die ausschließlich dem Verkehr innerhalb der Bahnhöfe dienen  
Im Bf Dalwitzhof Gl 1 befindet sich in km 28,350 ein höhengleicher Übergang, gesichert durch eine Schranke, die ge- 
und verschlossen ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Dalwitzhof): Kurzwahl 1350, Langwahl 73011802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Abzw Warnowbrücke West  73004702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung auf den Streckengleisen 1 und 2 zwischen den Bksig 559/561 und den Bksig 588/590 beträgt 
14,3 ‰. 
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380 Kavelstorf – Rostock Seehafen  -eingleisigl- 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Kavelstorf (özF Güstrow)  73024802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Gl 3,3 


ab km 104,650 in Richtung Dalwitzhof 7,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 69N4 D Dalwitzhof 


Asig 69N4  S Seehafen 


 


Bf Rostock Seehafen  73004902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 41-43 3,3 


Gl 727, 728 20,0 


Ablaufberg in Richtungsgleise 229-239 bis Höhe Spitze der Weiche 2155 15,3 


Ablaufberg in Richtungsgleise 240-260 bis Höhe Spitze der Weichen 2125/2135/2145 14,6 


ab Weiche 1332 Richtung Gl 140 12,0 


Gl 226 und 324 Richtung Stellwerk 30 auf 160 m 6,4 


Gl 370 40,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4802 2 (2)a) 
Aufbewahren der Hemmschuhe und Radvorleger 
Hemmschuhe sind auf den neben den Gleisen befindlichen Hemmschuhablagen aufzubewahren.Das Ablegen und die 
Entnahme von Hemmschuhen im 6-fachen Hemmschuhständer wird wie folgt ausgeführt: 


4. Hemmschuhe mit der Sohle zum Pfahl und Griff nach außen in die Halterung stecken. 
5. Hemmschuhe werden von unten beginnend in die Halterungen gesteckt. 
6. Hemmschuhe werden von oben beginnend aus den Halterungen entnommen. 
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Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
Für die Ortsstellbereiche „OB Gl 340-361“ und „OB EOW B41“ ist der Ww (Fdl B41) (BözM) zuständig. Unterlagen 
(Örtliche Zusätze zu Modul 482.8001) sind beim Ww (Fdl B41) einsehbar. 
Für den Ortsstellbereich „OB Bm-Gleise“ ist der ww R30 (BözM) zuständig. Unterlagen (Örtliche Zusätze zu Modul 
482.8001) sind beim Ww R30 einsehbar. 
Für die Ortsstellbereiche“OB 1“ und „OB Pier II“ ist der Ww R50 (BözM) zuständig.Unterlagen (Örtliche Zusätze zu Modul 
482.8001) sind beim Ww R50 einsehbar. 
Für die Ortsstellbereiche „OB Düngemittel“, „OB Nord“ und „OB Pier IV“ ist der Ww R70 (BözM) zuständig. Unterlagen 
(Örtliche Zusätze zu Modul 482.8001) sind beim Ww R70 einsehbar. 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB Gl 340-361“ und „OB EOW B41“ BözM Ww (Fdl B41):   Ruf GSM 0151-2740 1300 
„OB Bm-Gleise“ BözM Ww R30:     Ruf GSM 0151-2740 1296 
„OB 1“ und „OB Pier II“ BözM Ww R50:    Ruf GSM 0151-2740 1303 
„OB Düngemittel“, „OB Nord“ und „OB Pier IV“ BözM Ww R70:  Ruf GSM 0151-2740 1302 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
Zusätzliche Regeln liegen beim zuständigen BözM aus. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
1. Als Schutzmaßnahme für die Fahrzeugbehandlung ist durch den Mitarbeiter, der die Vorbereitungs- und Ab-


schlussarbeiten an Triebfahrzeugen auf Gl 373 durchführt (Triebfahrzeugführer), die Sperrung des Nachbargleises 
374 gemäß Modul 408.0471 (auf  Antrag Personen vor Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb schützen) beim Fdl 
B11 zu beantragen. 


2. Zuständiger Disponent EVU DB Cargo (auch für das Übertragen von Arbeitsaufgaben): WRS GSM-R 8669531 
Basa VPN 9930-2556 


3. Anbringende Triebfahrzeugführer erfragen nach Einfahrt des Zuges auf dem Bf Rostock Seehafen unter Angabe 
der Zugnummer und der Gleisnummer die Abstelldauer oder ob das örtliche Personal festlegt beim örtlich zustän-
digen Disponenten Zba WRS. Ankommende Kombi-Züge verkehren mit Zuglok bis Rostock Seehafen Bw 
(WRSB); die Zugfahrt endet auf Gl 268 bzw. Gl 135 mit anschließendem Vorziehen nach Gl 267-319 (Abspannen 
und Wegsetzen der Zuglok). Beginnende Kombi-Züge verkehren ab Rostock Seehafen Bw (WRSB); die Züge 
werden nach Abgabe der Zugvorbereitungsmeldung als Rangierfahrt von den Gl 363-365 zur Ausfahrt vorgezo-
gen. 


4. Bei Bedarf können beim Rangierüberwacher Rangierfunkgeräte ausgeliehen werden. Bei fehlender Ortskenntnis 
von EVU´s ist eine Begleitung der Rangierabteilung durch einen Lotsen möglich. Die Anforderung erfolgt über den 
Rangierüberwacher. 


5. Rangierfahrten im Gl 596 über die mechanisch ortsgestellte Weiche 5921 in die Gl 521/521a bzw. 522/522a 
(Rangierbezirk (Nord (Hafen)): Die mechanisch ortsgestellte Weiche 5921 ist in Grundstellung in der Linksstellung. 


6. Bedienung der Phönixweichen 5921, 5922, 5923 und 6305 in den Gl 521/521a, 522/522a und Mp 3 (Rangierbezirk 
Nord): Der Umstellhebel der Phönixweichen wird zum Umstellen der jeweiligen Weiche angehoben und in die ge-
wünschte Umstellrichtung bewegt. Beim Erreichen der Endlage springen die Federn des Hebelmechanismus deut-
lich hörbar um. Die Stellstange wird abschließend wieder abgesenkt. 


7. Besonderheiten in den Ortsstellbereichen (OB): EOW und mechanisch ortsgestellte Weichen der Stellwerksbezir-
ke B41, R30, R50 und R70: Die Zustimmung einer Rangierfahrt in den OB erfolgt durch den Weichenwärter nur bis 
zum Beginn des OB. Die OB beginnen:                                         
im Stellwerksbezirk B41: „OB EOW B41“: Höhe Rs 631-635 (EOW-Bereich 1), Höhe Rs 640-641 (EOW-Bereich 
2), Höhe Rs 660-666 (EOW-Bereich 3) und Höhe Rs 659I (EOW-Bereich 4); „OB Gl 340-361“: Höhe Rs 340I-361I, 
Höhe Rs 615, Höhe Rs 352II-356II, Höhe Rs 357II-359II und Höhe Rs 360II-361II.                                    
im Stellwerksbezirk R30: „OB Bm-Gleise“: Höhe Rs 393                   
im Stellwerksbezirk R50: „OB 1“: in Höhe Rs 596, Höhe Rs 597 und Höhe Rs 598I; „OB Pier II“: Höhe Rs 536I         
im Stellwerksbezirk R70: „OB Pier IV“: Höhe Rs 721, Höhe Rs 727II und Höhe Rs 728II; „OB Nord“: Höhe Rs 770I, 
Höhe Rs 771I, Höhe Rs 772I, Höhe Rs 773I, Höhe Rs 774I, Höhe Rs 775I, Höhe Rs 776I, Höhe Rs 777I und Höhe 
Rs 778I; „OB Düngemittel“: Höhe Rs 763I, Höhe Rs 764I und Höhe Rs 767II                   
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Im EOW-Bereich 1 einschließlich in die Gl 631-635 und im EOW-Bereich 2 einschließlich in die Gl 640-641 ist je-
weils nur eine Rangierfahrt zulässig. 


8. Bedienung der Ladestraße Großtanklager Ölhafen GmbH (GÖR):                 
Die Schlüssel zu den Gleistoren 1A-3B sind beim Weichenwärter Stellwerk R70 hinterlegt. 


9. Gleise, auf denen keine Hemmschuhe aufgelegt werden dürfen:                  
Auf den Gl 240-260 (Richtungsgruppe) der Talbremse bis einschließlich Gummigleisbremsen besteht Hemm-
schuhlegeverbot. 


10. Besonderheiten im Stellwerksbezirk R50: Die Weichen 5513 und 5514 befinden sich in Grundstellung in Rechtsla-
ge und die Weiche 5598 in Linkslage. Besteht der Anlass auf Beantragung der Gleissperrung aus UVV-Gründen 
(z. B. Wagenmeister) durch das EVU an der Ww R50, sperrt der Ww R50 das Gl 521/521a, 4522/522a bzw. 581    
– für das Gl 581 nach Absprache mit dem Disponenten RTM (Ruf 0381-6662342 oder 0171-1480207)                    
– für die Gl 521/521a, 522a nach Absprache mit dem Koordinator PLU (Ruf 0381-6662330 oder 0160-5322255)    
– für das Gl 522 nach Absprache mit Baltic Lloyd (BL) (Ruf 0163-4220613) oder bei Nachtbedienungen mit dem 
Platzwächter (Ruf 0163-4220813)                   
Die Be- oder Entladearbeiten müssen eingestellt sein. Erst nach Bestätigung durch den Disponenten RTM bzw. 
Koordinator PLU ist das entsprechende Gleis zu sperren. Der Ww R50 teilt die Gleissperrung dem EVU mit. Liegt 
keine Sperrung des Gleises aus UVV-Gründen mehr vor, erhält der Ww R50 die Rückmeldung, dass die Gleis-
sperrung aufgehoben werden kann. Daraufhin erfolgt die Aufhebung der Gleissperrung durch den Ww R50. Sollte 
aus betrieblichen Gründen eine Sperrung der Gl 521/521a, 522/522A bzw. 581 durch den Ww R50 nicht möglich 
sein, teilt er dem EVU mit, wann erneut mit der Bitte um Genehmigung der Sperrung des entsprechenden Gleises 
beim Ww R50 angefragt werden kann.       


11. Besonderheiten beim Rangieren zu den Gl MP1, MP2, SP61, SP67, GP24, GP25, SP42 und SP43 (Hafenentwick-
lungsgesellschaft Rostock mbH):                
Beim Rangieren zu diesen Gleisen sind für die Tore an diesen Gleisen nachfolgende Bedienungshinweise zu be-
achten:                       
a) Der Triebfahrzeugführer bzw. Rangierbegleiter muss sich an der Rufsäule am Gleistor des jeweiligen Gleises 
mit Angabe des EVU und der Loknummer anmelden.                     
b) Nach Erfassen der Angaben entriegelt der Mitarbeiter der Hafensicherheitszentrale das elektromagnetische 
Schloss per Fernbedienung.                       
c) Der Triebfahrzeugführer bzw. Rangierbegleiter des jeweiligen EVU kann danach das Gleistor selbsttätig öffnen. 
Das Gleistor ist an den dafür vorgesehenen Anschlagspunkten offen zu verriegeln.                                     
d) Nach erfolgter Durchfahrt ist das Tor durch den Triebfahrzeugführer bzw. Rangierbegleiter des EVU zu schlie-
ßen.                         
e) Das elektromagnetische Schloss verriegelt automatisch. Die Rangierfahrt hat beim Rangieren in die Gl SP42/ 
SP43, SP61 bis SP63 und MP1/MP 2 unmittelbar vor dem jeweiligen Bahnübergang der Ost-West-Straße zu hal-
ten. Est nach Öffnen der Gleistore darf die Rangierfahrt weiterfahren. 


12. Besonderheiten beim Rangieren zu den Fähren Rostock, Liegeplatz 64 über das Zuführungsgleis 587 (Hafen- und 
Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH): Fahrten zum bzw. vom Gl 587 verkehren nach Zustimmung des Ww W51 
mit Rs 563II oder Rs 586II bzw. Rs 587I durch Signal Ra 12. Beim Rangieren zu den Gleisanlagen des LP64 ist das 
Gleistor (mit Sh 2) in Gl 587 mit nachfolgenden Hinweisen zu beachten:                   
a) Durch die HERO ist sicherzustellen, dass das Gleistor zum Zeitpunkt der Zuführung bzw. Abholung der Wagen 
geöffnet und profilfrei festgelegt ist. Bei Dunkelheit wird durch die HERO für die Dauer der Bedienung die Beleuch-
tung eingeschaltet.                       
b) Nach Zustimmung (Gleistor geöffnet und gesichert) durch die HERO, entsprechende Bedienung der Schiebe-
weichen durch Rangierbegleiter; Zustimmung zur Fahrt auf das Fährschiff durch den Ladungsoffizier und Zustim-
mung durch den Ww W51, erfolgt die Durchfahrt der Rangierfahrt.                    
c) Während der gesamten Bedienung des Fährschiffes bleibt das Gleistor geöffnet.                                     
d) Für das Bedienen der Schiebeweichen ist der zuständige Rangierbegleiter des jeweiligen EVU verantwortlich. 
e) Rangierfahrten dürfen die Eisenbahnfährbrücke erst befahren, nachdem sich der jeweils zuständige Rangierbe-
gleiter an den Stelleinrichtungen der Weichenanlage von der richtigen Stellung überzeugt hat.                   
f) Bei der Bildung und Durchführung der Rangierfahrten zur Fährbedienung (Befahren der Fährbrücke) ist darauf 
zu achten, dass die Wagengruppen grundsätzlich langzukuppeln (soweit ausspindeln, dass noch 2..3 Gewinde-
gänge von der Spindel sichtbar sind) sind, damit ein Entkuppeln in Gleisbögen auf dem Fährschiff möglich ist. 
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Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
1. Rangierbezirk Mitte/Süd                    


Die vorhandenen Gleiswaagen im Bereich der Ordnungsgruppen dürfen nur mit Schrittgeschwindigkeit  befahren 
werden. Alle Gleise mit Ladestellen dürfen mit 10 km/h befahren werden. 


2. Rangierbezirk (Nord) Hafen                                      
Alle Gleise nördlich der Ost-West-Straße sowie alle Gleise mit Ladestellen –ausgenommen Gleise in Flüssiggut-
umschlagsanlagen- dürfen mit höchstens 10 km/h befahren werden.                 
Die Gleise in den Flüssiggutumschlagsanlagen und der BÜ „An der Förderbrücke“ (Gl 618/619) dürfen mit höchs-
tens 5 km/h befahren werden.                  
Noch vorhandene und nicht mehr genutzte Gleiswaagen im Rangierbezirk (Nord) Hafen und auf der Eisenbahn-
fährbrücke WRSHF dürfen nur mit Schrittgeschwindigkeit befahren werden. 


3. Ortsstellbereiche (EOW-Bereiche bzw. mechanisch ortsgestellte Weichen) der Stellwerksbezirke B41, R30, R50 
und R70                        
In diesen Ortsstellbereichen darf mit höchstens 10 km/h rangiert werden. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem  festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 2,505 in Richtung Abzw Riekdahl; km 2,362 Richtung Bentwisch;  
km 5,805 aus Richtung Stellwerk B 11; km 8,360 am Gl 604 aus Richtung Rostock Seehafen Nord 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Rostock Seehafen  (WRS) 270611 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8669530 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B 11): Kurzwahl 1350, Langwahl 73004902 Ww (Fdl B 1): Kurzwahl 1351, Langwahl 73005102 
Ww (W 21)      Kurzwahl 1352, Langwahl 73000821 Ww (W 31):    Kurzwahl 1353, Langwahl 73001021 
Ww (Fdl B 40): Kurzwahl 1354, Langwahl 73005002 Ww (R 50):     Kurzwahl 1355, Langwahl 73001221 
Ww (R 22):       Kurzwahl 1356, Langwahl 73000921 Ww (R 70):     Kurzwahl 1357, Langwahl 73001321 
Ww (RÜ):         Kurzwahl 1358, Langwahl 73002321 Ww (Br):         Kurzwahl 1359, Langwahl 73001821 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30019 
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390 Rostock Seehafen – Poppendorf -eingleisigl- [Nebenbahn] 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Rostock Seehafen bis Bentwisch 1.000 m 
von Bentwisch bis Poppendorf     700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Rostock Seehafen  73004902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 41-43 3,3 


Gl 727, 728 20,0 


Ablaufberg in Richtungsgleise 229-239 bis Höhe Spitze der Weiche 2155 15,3 


Ablaufberg in Richtungsgleise 240-260 bis Höhe Spitze der Weichen 2125/2135/2145 14,6 


ab Weiche 1332 Richtung Gl 140 12,0 


Gl 226 und 324 Richtung Stellwerk 30 auf 160 m 6,4 


Gl 370 40,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4802 2 (2)a) 
Aufbewahren der Hemmschuhe und Radvorleger 
Hemmschuhe sind auf den neben den Gleisen befindlichen Hemmschuhablagen aufzubewahren.Das Ablegen und die 
Entnahme von Hemmschuhen im 6-fachen Hemmschuhständer wird wie folgt ausgeführt: 


7. Hemmschuhe mit der Sohle zum Pfahl und Griff nach außen in die Halterung stecken. 
8. Hemmschuhe werden von unten beginnend in die Halterungen gesteckt. 
9. Hemmschuhe werden von oben beginnend aus den Halterungen entnommen. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
Für die Ortsstellbereiche „OB Gl 340-361“ und „OB EOW B41“ ist der Ww (Fdl B41) (BözM) zuständig. Unterlagen 
(Örtliche Zusätze zu Modul 482.8001) sind beim Ww (Fdl B41) einsehbar. 
Für den Ortsstellbereich „OB Bm-Gleise“ ist der ww R30 (BözM) zuständig. Unterlagen (Örtliche Zusätze zu Modul 
482.8001) sind beim Ww R30 einsehbar. 
Für die Ortsstellbereiche“OB 1“ und „OB Pier II“ ist der Ww R50 (BözM) zuständig.Unterlagen (Örtliche Zusätze zu Modul 
482.8001) sind beim Ww R50 einsehbar. 
Für die Ortsstellbereiche „OB Düngemittel“, „OB Nord“ und „OB Pier IV“ ist der Ww R70 (BözM) zuständig. Unterlagen 
(Örtliche Zusätze zu Modul 482.8001) sind beim Ww R70 einsehbar. 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB Gl 340-361“ und „OB EOW B41“ BözM Ww (Fdl B41):   Ruf GSM 0151-2740 1300 
„OB Bm-Gleise“ BözM Ww R30:     Ruf GSM 0151-2740 1296 
„OB 1“ und „OB Pier II“ BözM Ww R50:    Ruf GSM 0151-2740 1303 
„OB Düngemittel“, „OB Nord“ und „OB Pier IV“ BözM Ww R70:  Ruf GSM 0151-2740 1302 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
Zusätzliche Regeln liegen beim zuständigen BözM aus. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
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Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
1. Als Schutzmaßnahme für die Fahrzeugbehandlung ist durch den Mitarbeiter, der die Vorbereitungs- und Ab-


schlussarbeiten an Triebfahrzeugen auf Gl 373 durchführt (Triebfahrzeugführer), die Sperrung des Nachbargleises 
374 gemäß Modul 408.0471 (auf  Antrag Personen vor Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb schützen) beim Fdl 
B11 zu beantragen. 


2. Zuständiger Disponent EVU DB Cargo (auch für das Übertragen von Arbeitsaufgaben): WRS GSM-R 8669531 
Basa VPN 9930-2556 


3. Anbringende Triebfahrzeugführer erfragen nach Einfahrt des Zuges auf dem Bf Rostock Seehafen unter Angabe 
der Zugnummer und der Gleisnummer die Abstelldauer oder ob das örtliche Personal festlegt beim örtlich zustän-
digen Disponenten Zba WRS. Ankommende Kombi-Züge verkehren mit Zuglok bis Rostock Seehafen Bw 
(WRSB); die Zugfahrt endet auf Gl 268 bzw. Gl 135 mit anschließendem Vorziehen nach Gl 267-319 (Abspannen 
und Wegsetzen der Zuglok). Beginnende Kombi-Züge verkehren ab Rostock Seehafen Bw (WRSB); die Züge 
werden nach Abgabe der Zugvorbereitungsmeldung als Rangierfahrt von den Gl 363-365 zur Ausfahrt vorgezo-
gen. 


4. Bei Bedarf können beim Rangierüberwacher Rangierfunkgeräte ausgeliehen werden. Bei fehlender Ortskenntnis 
von EVU´s ist eine Begleitung der Rangierabteilung durch einen Lotsen möglich. Die Anforderung erfolgt über den 
Rangierüberwacher. 


5. Rangierfahrten im Gl 596 über die mechanisch ortsgestellte Weiche 5921 in die Gl 521/521a bzw. 522/522a 
(Rangierbezirk (Nord (Hafen)): Die mechanisch ortsgestellte Weiche 5921 ist in Grundstellung in der Linksstellung. 


6. Bedienung der Phönixweichen 5921, 5922, 5923 und 6305 in den Gl 521/521a, 522/522a und Mp 3 (Rangierbezirk 
Nord): Der Umstellhebel der Phönixweichen wird zum Umstellen der jeweiligen Weiche angehoben und in die ge-
wünschte Umstellrichtung bewegt. Beim Erreichen der Endlage springen die Federn des Hebelmechanismus deut-
lich hörbar um. Die Stellstange wird abschließend wieder abgesenkt. 


7. Besonderheiten in den Ortsstellbereichen (OB): EOW und mechanisch ortsgestellte Weichen der Stellwerksbezir-
ke B41, R30, R50 und R70: Die Zustimmung einer Rangierfahrt in den OB erfolgt durch den Weichenwärter nur bis 
zum Beginn des OB. Die OB beginnen:                                         
im Stellwerksbezirk B41: „OB EOW B41“: Höhe Rs 631-635 (EOW-Bereich 1), Höhe Rs 640-641 (EOW-Bereich 
2), Höhe Rs 660-666 (EOW-Bereich 3) und Höhe Rs 659I (EOW-Bereich 4); „OB Gl 340-361“: Höhe Rs 340I-361I, 
Höhe Rs 615, Höhe Rs 352II-356II, Höhe Rs 357II-359II und Höhe Rs 360II-361II.                                    
im Stellwerksbezirk R30: „OB Bm-Gleise“: Höhe Rs 393                   
im Stellwerksbezirk R50: „OB 1“: in Höhe Rs 596, Höhe Rs 597 und Höhe Rs 598I; „OB Pier II“: Höhe Rs 536I         
im Stellwerksbezirk R70: „OB Pier IV“: Höhe Rs 721, Höhe Rs 727II und Höhe Rs 728II; „OB Nord“: Höhe Rs 770I, 
Höhe Rs 771I, Höhe Rs 772I, Höhe Rs 773I, Höhe Rs 774I, Höhe Rs 775I, Höhe Rs 776I, Höhe Rs 777I und Höhe 
Rs 778I; „OB Düngemittel“: Höhe Rs 763I, Höhe Rs 764I und Höhe Rs 767II                   
Im EOW-Bereich 1 einschließlich in die Gl 631-635 und im EOW-Bereich 2 einschließlich in die Gl 640-641 ist je-
weils nur eine Rangierfahrt zulässig. 


8. Bedienung der Ladestraße Großtanklager Ölhafen GmbH (GÖR):                 
Die Schlüssel zu den Gleistoren 1A-3B sind beim Weichenwärter Stellwerk R70 hinterlegt. 


9. Gleise, auf denen keine Hemmschuhe aufgelegt werden dürfen:                  
Auf den Gl 240-260 (Richtungsgruppe) der Talbremse bis einschließlich Gummigleisbremsen besteht Hemm-
schuhlegeverbot. 


10. Besonderheiten im Stellwerksbezirk R50: Die Weichen 5513 und 5514 befinden sich in Grundstellung in Rechtsla-
ge und die Weiche 5598 in Linkslage. Besteht der Anlass auf Beantragung der Gleissperrung aus UVV-Gründen 
(z. B. Wagenmeister) durch das EVU an der Ww R50, sperrt der Ww R50 das Gl 521/521a, 4522/522a bzw. 581    
– für das Gl 581 nach Absprache mit dem Disponenten RTM (Ruf 0381-6662342 oder 0171-1480207)                    
– für die Gl 521/521a, 522a nach Absprache mit dem Koordinator PLU (Ruf 0381-6662330 oder 0160-5322255)    
– für das Gl 522 nach Absprache mit Baltic Lloyd (BL) (Ruf 0163-4220613) oder bei Nachtbedienungen mit dem 
Platzwächter (Ruf 0163-4220813)                   
Die Be- oder Entladearbeiten müssen eingestellt sein. Erst nach Bestätigung durch den Disponenten RTM bzw. 
Koordinator PLU ist das entsprechende Gleis zu sperren. Der Ww R50 teilt die Gleissperrung dem EVU mit. Liegt 
keine Sperrung des Gleises aus UVV-Gründen mehr vor, erhält der Ww R50 die Rückmeldung, dass die Gleis-
sperrung aufgehoben werden kann. Daraufhin erfolgt die Aufhebung der Gleissperrung durch den Ww R50. Sollte 
aus betrieblichen Gründen eine Sperrung der Gl 521/521a, 522/522A bzw. 581 durch den Ww R50 nicht möglich 
sein, teilt er dem EVU mit, wann erneut mit der Bitte um Genehmigung der Sperrung des entsprechenden Gleises 
beim Ww R50 angefragt werden kann.       


11. Besonderheiten beim Rangieren zu den Gl MP1, MP2, SP61, SP67, GP24, GP25, SP42 und SP43 (Hafenentwick-
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lungsgesellschaft Rostock mbH):                
Beim Rangieren zu diesen Gleisen sind für die Tore an diesen Gleisen nachfolgende Bedienungshinweise zu be-
achten:                        
a) Der Triebfahrzeugführer bzw. Rangierbegleiter muss sich an der Rufsäule am Gleistor des jeweiligen Gleises 
mit Angabe des EVU und der Loknummer anmelden.                     
b) Nach Erfassen der Angaben entriegelt der Mitarbeiter der Hafensicherheitszentrale das elektromagnetische 
Schloss per Fernbedienung.                       
c) Der Triebfahrzeugführer bzw. Rangierbegleiter des jeweiligen EVU kann danach das Gleistor selbsttätig öffnen. 
Das Gleistor ist an den dafür vorgesehenen Anschlagspunkten offen zu verriegeln.                                     
d) Nach erfolgter Durchfahrt ist das Tor durch den Triebfahrzeugführer bzw. Rangierbegleiter des EVU zu schlie-
ßen.                         
e) Das elektromagnetische Schloss verriegelt automatisch. Die Rangierfahrt hat beim Rangieren in die Gl SP42/ 
SP43, SP61 bis SP63 und MP1/MP 2 unmittelbar vor dem jeweiligen Bahnübergang der Ost-West-Straße zu hal-
ten. Est nach Öffnen der Gleistore darf die Rangierfahrt weiterfahren. 


12. Besonderheiten beim Rangieren zu den Fähren Rostock, Liegeplatz 64 über das Zuführungsgleis 587 (Hafen- und 
Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH): Fahrten zum bzw. vom Gl 587 verkehren nach Zustimmung des Ww W51 
mit Rs 563II oder Rs 586II bzw. Rs 587I durch Signal Ra 12. Beim Rangieren zu den Gleisanlagen des LP64 ist das 
Gleistor (mit Sh 2) in Gl 587 mit nachfolgenden Hinweisen zu beachten:                   
a) Durch die HERO ist sicherzustellen, dass das Gleistor zum Zeitpunkt der Zuführung bzw. Abholung der Wagen 
geöffnet und profilfrei festgelegt ist. Bei Dunkelheit wird durch die HERO für die Dauer der Bedienung die Beleuch-
tung eingeschaltet.                       
b) Nach Zustimmung (Gleistor geöffnet und gesichert) durch die HERO, entsprechende Bedienung der Schiebe-
weichen durch Rangierbegleiter; Zustimmung zur Fahrt auf das Fährschiff durch den Ladungsoffizier und Zustim-
mung durch den Ww W51, erfolgt die Durchfahrt der Rangierfahrt.                    
c) Während der gesamten Bedienung des Fährschiffes bleibt das Gleistor geöffnet.                                     
d) Für das Bedienen der Schiebeweichen ist der zuständige Rangierbegleiter des jeweiligen EVU verantwortlich. 
e) Rangierfahrten dürfen die Eisenbahnfährbrücke erst befahren, nachdem sich der jeweils zuständige Rangierbe-
gleiter an den Stelleinrichtungen der Weichenanlage von der richtigen Stellung überzeugt hat.                   
f) Bei der Bildung und Durchführung der Rangierfahrten zur Fährbedienung (Befahren der Fährbrücke) ist darauf 
zu achten, dass die Wagengruppen grundsätzlich langzukuppeln (soweit ausspindeln, dass noch 2..3 Gewinde-
gänge von der Spindel sichtbar sind) sind, damit ein Entkuppeln in Gleisbögen auf dem Fährschiff möglich ist. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
1. Rangierbezirk Mitte/Süd                    


Die vorhandenen Gleiswaagen im Bereich der Ordnungsgruppen dürfen nur mit Schrittgeschwindigkeit  befahren 
werden. Alle Gleise mit Ladestellen dürfen mit 10 km/h befahren werden. 


2. Rangierbezirk (Nord) Hafen                                      
Alle Gleise nördlich der Ost-West-Straße sowie alle Gleise mit Ladestellen –ausgenommen Gleise in Flüssiggut-
umschlagsanlagen- dürfen mit höchstens 10 km/h befahren werden.                 
Die Gleise in den Flüssiggutumschlagsanlagen und der BÜ „An der Förderbrücke“ (Gl 618/619) dürfen mit höchs-
tens 5 km/h befahren werden.                  
Noch vorhandene und nicht mehr genutzte Gleiswaagen im Rangierbezirk (Nord) Hafen und auf der Eisenbahn-
fährbrücke WRSHF dürfen nur mit Schrittgeschwindigkeit befahren werden. 


3. Ortsstellbereiche (EOW-Bereiche bzw. mechanisch ortsgestellte Weichen) der Stellwerksbezirke B41, R30, R50 
und R70                        
In diesen Ortsstellbereichen darf mit höchstens 10 km/h rangiert werden. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem  festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 2,505 in Richtung Abzw Riekdahl; km 2,362 Richtung Bentwisch;  
km 5,805 aus Richtung Stellwerk B 11; km 8,360 am Gl 604 aus Richtung Rostock Seehafen Nord 
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Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Rostock Seehafen  (WRS) 270611 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8669530 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B 11): Kurzwahl 1350, Langwahl 73004902 Ww (Fdl B 1): Kurzwahl 1351, Langwahl 73005102 
Ww (W 21)      Kurzwahl 1352, Langwahl 73000821 Ww (W 31):    Kurzwahl 1353, Langwahl 73001021 
Ww (Fdl B 40): Kurzwahl 1354, Langwahl 73005002 Ww (R 50):     Kurzwahl 1355, Langwahl 73001221 
Ww (R 22):       Kurzwahl 1356, Langwahl 73000921 Ww (R 70):     Kurzwahl 1357, Langwahl 73001321 
Ww (RÜ):         Kurzwahl 1358, Langwahl 73002321 Ww (Br):         Kurzwahl 1359, Langwahl 73001821 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30019 


 


Bf Bentwisch  73003902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Gl  4,5 


ab Ra in Richtung Abzw Riekdahl 7,6 


ab Ra 10 in Richtung Rövershagen 3,3 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Ortsgestellte Weichen und Gleissperren mit Handverschlüssen: Zwischen der ortsgestellten Gleissperre A24 und der 
Handweiche 23 besteht eine Schlüsselabhängigkeit. Bei notwendigen Rangierarbeiten in Richtung Anschluss Umfor-
merwerk (50 Hertz Transmission GmbH) händigt der Fahrdienstleiter den Schlüssel für die Gleissperre A24 aus. Nach 
Beendigung der Rangierfahrt sind die Weiche 23 und anschließend die Gleissperre A24 wieder zu verschließen. Rück-
gabe des Schlüssels (A24) beim Fahrdienstleiter. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 63,925 in Richtung Rövershagen;                  km 65,046 in Richtung Abzw Riekdahl;                
km 0,348 in Richtung Rostock Seehafen Süd  


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Rövershagen): Kurzwahl 1350; Langwahl 73003902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhosbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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400 Stralsund – Züssow - Pasewalk – Bernau (b Bln) – Bln-Karow – Bln-
Gesundbrunnen – Bln Hauptbahnhof (tief) – Bln Südkreuz – Teltow – Jüterbog – 
RB Grenze km 67,6 [– Halle (S)] 


Zweigleisige Strecke mit zweimal eingleisiger Betriebsführung von Bln-Blankenburg bis Ludwigsfelde 
 


Der Berliner Nord-Süd-Fernbahntunnel darf nur von elektrisch betriebenen Zügen befahren werden. Mit Reisenden 
besetzte Züge müssen mit einer Notbremsüberbrückung (NBÜ) ausgerüstet sein. Güterverkehr ist nicht zugelassen. Das 
Befahren mit Diesellokomotiven darf nur in Ausnahme- und Notfällen erfolgen. 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2301 1 (2) a) 
Verbot, ohne Streckenkenntnis zu fahren  
Bahnhof Bln-Karow Gl 3 


Modul 408.2463 2 
Beim Fahren auf dem Gegengleis nicht gültige ortsfeste Signale  


Zwischen Links neben dem Gegengleis stehendes 


Zugmeldestelle und Zugmeldestelle Signal (Bezeichnung) in Höhe km ... 


  ist nicht gültig 


Bln-Karow Bernau (b Berlin) 4497 13,865 


4511 17,837 


4521 21,847 
 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Stralsund bis Abzw SRG      700 m 
von RB Grenze km 67,6 bis Abzw SRG 1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Stralsund  73009502 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Stralsund Abzw SRG Strgl S Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig O1-O10 A Stralsund Rügendamm 


Asig O1-O10 S Abzw SRG Strgl 2 


Asig O1-O10 T Abzw SRG Strgl 3 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 223,832 Ri Stralsund Rügendamm;      km 239,657 Ri Abzw SRG Strgl 1;       km 221,493 Ri Abzw SRG Strgl 3 
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Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Stralsund (WSR) 213736 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8205513 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww:  Langwahl 73003421 ist prinzipiell zuerst anzuwählen – Zuständigkeit gesamter Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl B3): Langwahl 73009502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Abzw SRG  73007402 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig C E Elmenhorst 


Bksig C M Miltzow 


 


Bf Miltzow (özF Anklam)  73024302 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul  481.0205 7. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Anklam): Langwahl 73024302 – Zuständigkeit gesamter Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Greifswald (özF Anklam)  73024302 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul  481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 210,3 Richtung Miltzow 


 


Bf Züssow (özF Anklam)  73024302 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul  481.0205 7. 
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Modul 408.2331 2 (1) g) 
Kennlicht als Zustimmung des Fahrdienstleiters zur Abfahrt  
Asig 47N1 zeigt ggf. Kennlicht, Zsig 47ZR1 übernimmt die Funktion des Asig. 
Asig 47N2 zeigt ggf. Kennlicht, Zsig 47ZR2 übernimmt die Funktion des Asig. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 47P1, 47P2, 47P4 A Anklam 


Asig 47P1, 47P2, 47P4 B Buddenhagen 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 192,3 Richtung Greifswald 


 


Bf Anklam (özF Anklam)  73024302 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul  481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Rangierfahrten im Nordkopf des Bf von und nach Gl 7: Freigabe von Schlüsselsperre Ssp 32 beim özF beantragen, nach 
Freigabe ortsgestllte Weiche und Gleissperre in Folgeabhängigkeit bedienen. Nach Verlassen des Gl 7 Grundstellung 
der ortsgestellten Weiche und Gleissperre herstellen und diese verschließen. Schlüssel in Schlüsselsperre einschließen. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Anklam): Langwahl 73024302 – Zuständigkeit gesamter Bahnhosbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Jatznick (özF Anklam)  73024302 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul  481.0205 7. 


Modul 408.2331 2 (1) g) 
Kennlicht als Zustimmung des Fahrdienstleiters zur Abfahrt  
Asig 54N1 zeigt ggf. Kennlicht, Zsig 54ZR1 übernimmt die Funktion des Asig. 
Asig 54N2 zeigt ggf. Kennlicht, Zsig 54ZR2 übernimmt die Funktion des Asig. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 54A, Zsig 54ZR1, 54ZR2 D Ducherow 


Esig 54A, Zsig 54ZR1, 54ZR2 T Torgelow 
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Bf Pasewalk (özF Anklam 2)  73024002 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2445 1 (1) c) 
Geschobene Züge bei besonderen Verhältnissen  
Züge vom Bf Pasewalk nach Bf Pasewalk Ost – nur in dieser Fahrtrichtung – als geschobene Zugfahrten zugelassen 


Modul 408.2445 2 (3) 
Luftbremskopf bei geschobenen Zügen  
Bei geschobenen Zügen von Bf Pasewalk nach Bf Pasewalk Ost, bei denen sich der Triebfahrzeugführer nicht auf dem 
Fahrzeug an der Spitze des Zuges befindet, Luftbremskopf verwenden. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“, „OB 2“ und „OB 3“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1“, „OB 2“ und „OB 3“ ist der Ww (özF Anklam) zuständig, GSM-R Ruf 73024002 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“, „OB 2“ und „OB 3“ BözM: Ww (özF Anklam), GSM-R Ruf 73024002 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 55L55Y 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 55, 151, 117, 119 Zuführungsgleis zur Werkstatt 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Sperrsignal 55L114Y 
Der „OB 2“ umfasst die Gl 114 und Zuführungsgleis zur Werkstatt. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 
„OB 3“: 
Grenze „OB 3“: Sperrsignal 55L131X 
Der „OB 3“ umfasst die Gl 131 und 133. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 55N1, 55N2, 55N4, 55N5, 55N7, 
55N9, Zsig 55ZR3 


B Blumenhagen 


J Jatznick 


Esig 55F, 55FF, 55G O Ostseite 


W Westseite 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Anklam 2):  Langwahl 73024002 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Prenzlau (özF Angermünde)  73024402 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 4 von/nach Bft Prenzlau West 8,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
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Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Angermünde 3) zuständig, GSM-R Ruf 73024402 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Angermünde 3), GSM.R Ruf 73024402 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 58L4Y 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 4, 18 und 20 des Bft Prenzlau West. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 4 von/nach Bft Prenzlau West: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem 
festgestellt ist, dass sie festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt 
ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Angermünde 3):  Langwahl 73024402 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Wilmersdorf (özF Angermünde)  73024402 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 84,365 Richtung Prenzlau Ggl. 


 


Bf Angermünde (özF Angermünde)  73024502 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1“ und „OB 2“ ist der Ww (özF Angermünde 1) zuständig, GSM-R Ruf 730244502 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“ BözM: Ww (özF Angermünde 1), GSM-R Ruf 73024502 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1: 
Grenze „OB 1“: Gleissperren Gs 23, Gs 24 und Sperrsignal 99L153Y 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 111-131, 141-153. 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 
„OB 2“:  
Grenze „OB 2“: Sperrsignal 99L174Y 
Der „OB 2“ umfasst Gl 174 mit drei anschließenden Werkstattgleisen. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 
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Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Rangierfahrten im Südkopf des Bf vom ESTW-Stellbereich (Gl 1-43) zum Ortsstellbereich „OB 1“ (Gl 111-153) und 
umgekehrt: Freigabe von Schlüsselsperren Ssp 81, Ssp 82 und Ssp 83 beim özF beantragen, nach Freigabe ortsgestell-
te Weichen und Gleissperren in Folgeabhängigkeit bedienen. 


Modul 408.4816 1 (1) 
Sichern von Bahnübergängen mit Blinklicht- oder Lichtzeichenanlagen  
Rangieren in Gl 41 und 43 über BÜ 0,9: technische BÜ-Sicherung durch Bedienen Rs-Schalter ein- und ausschalten 
(Schlüsselform DB 21) 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 99A, 99AA O Ostseite 


W Westseite 


Asig 99N2, 99N6-99N9 P Passow 


W Wilmersdorf 
 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Angermünde (WA) 209080 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8669530 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Angermünde 1):  Langwahl 73024502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 69,935 Richtung Chorin Ggl.; km 72,210 Richtung Passow Ggl; km 1,125 Richtung Pinnow 


 


Bf Britz (özF Angermünde)  73027402 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 96A, 96AA. Asig 96N1, 96N2 A Angermünde 


T Templin 
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Bf Eberswalde (özF Angermünde)  73027402 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Gl außer Gl 110-126 5,0 


Gl 110-126 7,5 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1“ und „OB 2“ ist der Ww (özF Angermünde 2) zuständig, GSM-R Ruf 73027402 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“ BözM: Ww (özF Angermünde 2), GSM-R Ruf 73027402 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
 Grenze „OB 1“: Sperrsignale 95L210Y und 95L100X 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 110-117, 124-138, 210, 226, 209 und 209a, sowie die EOW 117, 118, 119, 121, 121, 122, 123 
und 127. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Sperrsignal 95L224Y 
Der „OB 2“ umfasst die Gl 224, 234, 235 und 236. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienung Anschluss Nordbahn GmbH und der Gl 234, 235 und 236: 
Sie (Tf/Rb) müssen sich rechtzeitig am Startpunkt der Rangierfahrt innerhalb des Anschlusses Nordbahn GmbH bzw. 
von den Gl 234, 235 und 236 beim özF Angermünde melden. Der özF Angermünde teilt Ihnen mit, ob Sie bis zum 
Sperrsiganl 95L224Y vorfahren dürfen oder eine Fahrt in entgegengesetzter Richtung stattfindet. 
Bedienung des Anschlusses ODEG: 
Bedienungsanweisung der ODEG beachten 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
Das Festlegen nur mit Druckluftbremse ist in allen Gleisen verboten. 


Modul 408.4831 2 (3) 
Festlegen von Fahrzeugen mit Hemmschuhen nur nach der Talseite hin; 
Verzicht auf Festlegen  
Festlegen von Fahrzeugen mit Hemmschuhen nur nach der Talseite auf allen Bahnhofsgleisen zugelassen. Talseite ist 
in Richtung Britz. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 95N1-95N6, 95N8, Zsig 95ZR1, 
95ZR2 


B Britz 


N Niederfinow 
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Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 46,030 Richtung Britz Ggl.; km 4,200 Richtung Biesenthal Ggl. 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Eberswalde Hbf (WE) 209510 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8669530 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Angermünde 2):  Kurzwahl 1350; Langwahl 73027402 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30011 


Bf Bernau (b Berlin) (özF Angermünde)  73027402 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Angermünde): Langwahl 73027402 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren; Netz P-GSM-D 


Modul 301.0002 2 (3) 
Signale, die nicht unmittelbar rechts - am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung links - neben oder 
über dem Gleis angeordnet sind  
>Evsig 92aa im km 20,934 und Esig 92AA im km 21,408 steht rechts vom Gleis< (Gegengleis Röntgental-Bernau) 


 


Üst Röntgental (özF Angermünde)  73027402 


 


Bf Berlin-Karow  73002902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  - Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit  „Fz-G“ 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor Beginn der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen“. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 139, 141 E Eberswalde 


Asig 139, 141 S Schönerlinde 


 


Bf Berlin-Blankenburg (özF Bornholmer Straße)  73026802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
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Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Berlin-Blankenburg Berlin-Gesundbrunnen Strgl R und S Zs 2 
 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Bornholmer Straße) zuständig, GSM-R Ruf 73026802 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Bornholmer Straße), GSM-R Ruf 73026802 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Gleissperren Gs 808 und Gs 819 
Zum „OB 1“ gehört das Gl 11. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 48N5-48N9 B Bernau (b Berlin) 


Asig 48N5-48N9 O Abzw Berlin-Karow Ost 


Asig 48N5-48N9 W Abzw Berlin-Karow West 


Asig 48P8, 48P9 R Strgl 703 


Asig 48P8, 48P9 S Strgl 704 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Bornholmer Straße): Kurzwahl: 1350; Langwahl 73026802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Berlin-Gesundbrunnen (özF Bornholmer Straße)  73026802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 135-140 ab Zsig 41N35-41N140 in Richtung Bft Schönhauser Allee 25,0 


Gl 135-140 ab Asig 41N135-41N140 in Richtung Bornholmer Straße 25,0 


Gl 135-140 Ab Asig 41P135-41P140 7,7 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Berlin-Gesundbrunnen Berlin-Blankenburg Strgl R und S Zs 2 


Berlin-Gesundbrunnen Abzw Berlin-Wedding Strgl A und B Zs 2 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buch-


stabe 
für Richtung 


Esig 41A, 41B, Asig 41N137, 41N138, 41N140 A Innenring, rechtes Gl Richtung Osten 


Asig 41P135-41P140, Zsig 41ZU160, 41ZU205, 41ZU206, 
41ZU209, 41ZU210 


A Innenring, linkes Gl Richtung Westen 
(Abzw Bln-Wedding) 


Asig 41P135-41P140, Zsig 41ZU160, 41ZU205, 41ZU206, 
41ZU209, 41ZU210 


B Innenring, rechtes Gl Richtung Westen 
(Abzw Bln-Wedding) 


Esig 41A, 41B, Asig 41N137, 41N138, 41N140 B Innenring, linkes Gl Richtung Osten 


Esig 41A, 41B, Asig 41N136-41N140, Zsig 41O181, 41O182 R rechtes Gl Richtung Bln-Blankenburg 


Esig 41A, 41B, 41L, Asig 41N135-41N140, Zsig 41O181, 41O182 S linkes Gleis Richtung Bln-Blankenburg 


Esig 41A, 41B, 41L, Asig 41N136-41N140, Zsig 41O181, 41O182 T rechtes Gl Richtung Bln-Schönholz 


Esig 41B, Asig 41N135-41N137 U linkes Gl Richtung Bln-Schönholz 


Esig 41G, 41H, 41I M rechtes Gl Bft BBOF  Bft BSAL 


Esig 41L M linkes Gl Bft BBOF  Bft BSAL 


Esig 41K N rechtes Gl Bft BSAL  Bft BBOF 


Esig 41G, 41I N linkes Gl Bft BBOF  Bft BSAL 


Esig 41G, 41H, 41I, 41K, 41L W Bft BGSR (Westen) 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 1,695 Richtung Bln-Schönholz beide Gl;  km 3,330 Richtung Abzw Bln-Wedding beide Gl;            
km 3,290 Richtung Bln-Blankenburg;   km 3,393 Richtung Bln-Blankenburg  


 


Abzw Berlin-Wedding (özF Bornholmer Straße)  73026802 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Bln-Wedding Bln-Gesundbrunnen Strgl S und T Zs 2 


Abzw Bln-Wedding Bln Hauptbahnhof (tief) Strgl S und T Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 4154 A Innenring, linkes Gl Richtung Westen 


Bksig 4154 T Bln Hauptbahnhof (tief), linkes Gl 


Bksig 4156 B Innenring, rechtes Gl Richtung Westen 


Bksig 4156 S Bln Hauptbahnhof (tief), rechtes Gl 


 


Bft Bln Hauptbahnhof Nord (tief) (özF Papestraße)   73027002 


Modul 301.0301 5 (5) 
Anzeige bei Einfahrt in Stumpfgleis Gleis 19  
Für die Einfahrt in das Stumpfgleis 19 wird an den Asig 51P28 bzw. 51P21 Ks 2 mit Zusatzlicht 
und Zs 3 mit Kennzahl "4" und Zs 13 gezeigt. 
Der Abstand zum Signal 51P19 (Gleisabschluß) beträgt 500 m. 
 





Bf Bln Hauptbahnhof (tief) (özF Papestraße)   73027002 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Bei allen beginnenden und in der Zusammensetzung geänderten Zügen ist die Meldung, dass der Zug vorbereitet ist, 
über das Verfahren nach Modul 481.0205 Abschnitt 7. 
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Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln Hauptbahnhof (tief) Bln Südkreuz Strgl R, U (Str 400), S, T (Str 200) Zs 2 


Bln Hauptbahnhof (tief) Abzw Bln-Wedding Strgl S und T Zs 2 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Zsig 51ZU1, 51ZU2, 51ZU 3, 51ZU4, 51ZU 5, 51ZU6, 51ZU7, 51ZU8 R Bln-Moabit, linkes Gleis 


Zsig 51ZU1, 51ZU2, 51ZU 3, 51ZU4, 51ZU 5, 51ZU6, 51ZU7, 51ZU8 S Abzw Bln-Wedding, linkes Gleis 


Zsig 51ZU1, 51ZU2, 51ZU 3, 51ZU4, 51ZU 5, 51ZU6, 51ZU7, 51ZU8 T Abzw Bln-Wedding, rechtes Gleis 


Zsig 51ZU1, 51ZU2, 51ZU 3, 51ZU4, 51ZU 5, 51ZU6, 51ZU7, 51ZU8 U Bln-Moabit, rechtes Gleis 


Asig 51N1, 51N2, 51N3, 51N4, 51N5, 51N6, 51N7, 51N8 R Bln Südkreuz Strgl 1 (rechts) 


Asig 51N2, 51N3, 51N4, 51N5, 51N6, 51N7, 51N8 S Bln Südkreuz Strgl 2 


Asig 51N2, 51N3, 51N4, 51N5, 51N6, 51N7, 51N8 T Bln Südkreuz Strgl 3 


Asig 51N2, 51N3, 51N4, 51N5, 51N6, 51N7, 51N8 U Bln Südkreuz Strgl 4 (links) 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 0,912 Richtung Bln Südkreuz Gl 2 und 3; km 0,959 Richtung Bln Südkreuz Gl 4 


 


Bf Bln Südkreuz (özF Papestraße 2)   73010002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 3-8 ab Zsig 53ZV3-53ZV8 in Richtung Bln Hauptbahnhof (tief) 9,3 


Gl 3-8 ab Asig 53ZS3-53ZS8 in Richtung Marienfelde, außer Gl 9 12,5 


Gl 3-8 ab Zsig 53ZS3-53ZS8 in Richtung Teltow, außer Gl 9 8,7 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung des Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln Südkreuz Bln Hauptbahnhof (tief) Strgl R, U (Str 400), S , T (Str 200) Zs 2 


Bln Südkreuz Teltow Strgl S anderer Fahrtbegriff 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienungsanweisung für den Gleisanschluss Deutsches Technikmuseum beachten. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Zsig 53ZV4, 53ZV5, 53ZV6, 53ZV7 R Bln Hauptbahnhof (tief) Strgl 1 


Zsig 53ZV4, 53ZV5, 53ZV6, 53ZV7 S Bln Hauptbahnhof (tief) Strgl 2 
Zsig 53ZV4, 53ZV5, 53ZV6, 53ZV7 T Bln Hauptbahnhof (tief) Strgl 3 
Zsig 53ZV4, 53ZV5, 53ZV6, 53ZV7 U Bln Hauptbahnhof (tief) Strgl 4 
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Bf Teltow (özF Ludwigsfelde   73029002 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Teltow Bln Südkreuz Strgl R und S Zs 2 


Teltow Abzw Großbeeren Süd Strgl R und S Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


22N4 R Abzw Großbeeren Süd (rechts) Strgl 1 


22N4 S Abzw Großbeeren Süd (links) Strgl 2 


22P4 S Bln Südkreuz (rechts) Strgl 2 


22P4 R Bln Südkreuz (links) Strgl 1 


 


Bf Großbeeren, Bft Teltow Anschluss (GVZ) (özF Ludwigsfelde)   73022902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,9 ‰. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Am Startpunkt der Rangierfahrt vom Bft Teltow (Anschluss GVZ bzw. Anschluss Klösters) in Richtung Bf Großbeeren 
müssen Sie sich beim özF Ludwigsfelde (Ruf 030-297 41917) melden. Der özF Ludwigsfelde teilt Ihnen mit, ob Sie über 
das Gl 36 bis zum Sperrsignal 23L36Y vorfahren dürfen oder eine Rangierfahrt in entgegengesetzter Richtung vom Bf 
Großbeeren über das Gl 36 zum Bft Teltow (Anschluss GVZ bzw. Anschluss Klösters) verkehrt. 
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Großbeeren (özF Ludwigsfelde)   730292902 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1“ und „OB 2“ ist der Ww (özF Ludwigsfelde) zuständig; GSM-R Ruf 73022902 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“ BözM: Ww (özF Ludwigsfelde), GSM-R Ruf 73022902 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 23L44Y 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 101-104. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 
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„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Sperrsignal 23L6X 
Der „OB 2“ umfasst die Gl 5 und 6 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Festlegungen für den Nahbedienbezirk beachten. 
Bedienen von Umschlaggleisen 
Die Zuglok hält ca. 5 Meter vor den Signalen El 6 in den Gleisen 101 bis 104. Der Triebfahrzeugführer benutzt den in 
Fahrtrichtung vorderen Führer-stand und stellt sicher, dass der in Fahrtrichtung vordere Stromabnehmer gesenkt und, 
sofern vorhanden, die automatische Bügelwahl nicht aktiv geschaltet  ist. Der Rangierbegleiter stellt sicher, dass die zu 
kuppelnden Fahrzeuge ge-gen unbeabsichtigtes Bewegen festgelegt sind und dass sich die Spitze des ersten Fahr-
zeugs mit den Puffern am farblich markierten Standort be-findet. Das Ansetzen an die zu kuppelnden Fahrzeuge darf nur 
mit Auftrag des Rangierbegleiters erfolgen. Zum Triebfahrzeugführer ist Sichtkontakt herzustellen. 
Der Rangierbegleiter beobachtet während des Ansetzens den hinteren gehobenen Stromabnehmer des Triebfahrzeugs. 
Der Rangierbegleiter gibt das Signal Ra 5 so rechtzeitig, dass das Triebfahrzeug mit dem hinteren gehobenen Stromab-
nehmer vor dem Signal El 6 zum Halten kommt. Der Wechsel des Stromabnehmers für die die anschließende Zugfahrt 
kann erst nach dem Vorziehen zur Ausfahrt erfolgen. 
Bei Mehrsystemloks (z.B. BR 189) darf diese Verfahrensweise nicht an-gewendet werden, sofern diese Triebfahrzeuge 
nur einen DB AG-Stromabnehmer besitzen. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 23P1-23P4 A Außenring 


Asig 23P1-23P4 B Berggleis 


Asig 23P1-23P4 R Anhalter Bahn Strgl 1 


Asig 23P1-23P4 S Anhalter Bahn Srgl 2 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 19,581 Richtung Genshagener Heide Ost 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Großbeeren (BGSB) 077974 Örtlicher Zugdisponent                
BSE: GSM-R Ruf 8207641 


 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ludwigsfelde):  Langwahl 73022902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Abzw Großbeeren Süd (özF Ludwigsfelde)   73022902 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Großbeeren Süd Teltow Strgl R und S Zs 2 


Abzw Großbeeren Süd Birkengrund Strgl S und R Zs 2 
 


  







  400 


189 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 2327 A Außenring 


Bksig 2327 R Anhalter Bahn Strgl 1 


Bksig 2342 R Anhalter Bahn Strgl 1 


Bksig 2342 S Anhalter Bahn Strgl 2 
 


 


Bf Birkengrund (özF Ludwigsfelde)   73022902 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Birkengrund Abzw Großbeeren Süd Strgl R  Zs 2 


Birkengrund Ludwigsfelde von Strgl R über Strgl L (Str 450) Zs 3 


Birkengrund  Ludwigsfelde von Strgl S über Strgl K (Str 420) Zs 3 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 24F, Bksig 24I, Asig 24P3 A Außenring 


Esig 24F, Asig 24P3 R Anhalter Bahn Strgl 1 


Bksig 24I S Anhalter Bahn Strgl 2 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 5,550 Richtung Ludwigsfelde 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ludwigsfelde):  Langwahl 73022902 – Zuständigkeit Autowerk 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Ludwigsfelde (özF Ludwigsfelde)   73022902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Ludwigsfelde Abzw Birkengrund Süd Strgl S  Zs 2 


Ludwigsfelde Abzw Birkengrund Süd Strgl K (Str 420) kurze Kurve Zs 2 oder Zs 3 


Ludwigsfelde Abzw Großbeeren Süd Strgl R und S Zs 2 


Ludwigsfelde Birkengrund Strgl R Zs 2 


Ludwigsfelde Birkengrund Strgl L (Str 450) lange Kurve Zs 2 
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Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Ludwigsfelde) zuständig, GSM-R Ruf 73022902 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Ludwigsfelde), GSM-R Ruf 73022902 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
“OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 25L126Y 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 6 und 8 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.901, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 25FF, Asig 25P1, 25P3, 25P4 K Birkengrund kurze Kurve 


Asig 25P3 L Birkengrund lange Kurve 


Asig 25P3, 25P4 R Strgl 1 Richtung Birkengrund Nord 


Esig 25FF, Asig 25P1. 25P3, 25P4 S Strgl 2 Richtung Birkengrund Nord 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 23,213 Richtung Großbeeren;  km 23,320 Richtung Genshagener Heide Nord;  km 24,765 Richtung Trebbin beide Gl 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ludwigsfelde):  Langwahl 73022902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
 


Bf Trebbin (özF Jüterbog)   73029202 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 32,7686 in Richtung Ludwigsfelde;  km 34,842 in Richtung Luckenwalde 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Jüterbog):  Langwahl 73029202 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Luckenwalde (özF Jüterbog)   73029202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 
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Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 51,536 Richtung Jüterbog 


 


Bf Jüterbog (özF Jüterbog)   73029202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanastrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
EVU DB Regio: 
Rangieren über El 6 bei Rangierfahrten mit Steuerwagen an der Spitze und E-Tfz am Schluss in Jüterbog Gl 4: 
1. Rf mit mindestens 4 Wagen dürfen am Schild, welches in Höhe des Signals El 6 aufgestellt ist, vorbeifahren. 
2. Die Rf muss mit der Spitze spätestens am Schild mit der Aufschrift „Halt für Rf mit Tfz am Schluss“ anhalten. 
3. Steht das Tfz des abzustellenden Zuges abweichend südlich an der Spitze (Richtung Falkenberg/Wittenberg), 


müssen Sie als Tf rechtzeitig die Transportleitung verständigen. Die TP ergreift Maßnahmen zur Änderung der Ab-
stellung. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 33N3, 33N5 B Beelitz Stadt 


Asig 33N3, 33N5 F Falkenberg 


Asig 33N3, 33N5 W Wittenberg 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 61,125 in Richtung Luckenwalde;     km 63,840 Richtung Oehna;     km 0,545 Richtung Altes Lager 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Jüterbog):  Langwahl 73029202 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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405 Britz (b Eberswalde) – Templin -eingleisig- [Nebenbahn] 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2301 1 (2) a) 
Verbot, ohne Streckenkenntnis zu fahren  
gesamte Strecke 


Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
gesamte Strecke 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
gesamte Strecke 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
400 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Britz (özF Angermünde)  73027402 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 96A, 96AA. Asig 96N1, 96N2 A Angermünde 


T Templin 


 


Bf Joachismthal  


Modul 408.2331 3 (2) a) 
Zustimmen des Fahrdienstleiters bei Gruppensignalen  
mündliche Zustimmung wird übermittelt durch Fahrdienstleiter 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 64,690 in Richtung Britz;   km 65,923 in Richtung Friedrichswalde 


 


Bf Friedrichswalde (b Eberswalde)  


Modul 408.2331 3 (2) a) 
Zustimmen des Fahrdienstleiters bei Gruppensignalen  
mündliche Zustimmung wird übermittelt durch Fahrdienstleiter 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 71,102 in Richtung Joachimsthal;  km 72,205 in Richtung Milmersdorf 
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Bf Milmersdorf  


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 2 und 3 ab Asig K und L in Richtung Templin 8,9 ‰ 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 80,787 in Richtung Friedrichswalde;  km 81,973 in Richtung Templin 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Milmersdorf):  Langwahl 7300121 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren, Netz P-GSM-D 


 


Bf Templin  73002602 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 76,553 in Richtung Vogelsang;  km 77,778 in Richtung Prenzlau (Zwergsignale); km 92,218 in Richtung Milmersdorf 
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406 Angermünde – Schwedt (Oder) -eingleisig- [Nebenbahn] 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
gesamte Strecke 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
gesamte Strecke 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Angermünde (özF Angermünde)  73024502 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1“ und „OB 2“ ist der Ww (özF Angermünde 1) zuständig, GSM-R Ruf 730244502 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“ BözM: Ww (özF Angermünde 1), GSM-R Ruf 73024502 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1: 
Grenze „OB 1“: Gleissperren Gs 23, Gs 24 und Sperrsignal 99L153Y 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 111-131, 141-153. 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 
„OB 2“:  
Grenze „OB 2“: Sperrsignal 99L174Y 
Der „OB 2“ umfasst Gl 174 mit drei anschließenden Werkstattgleisen. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Rangierfahrten im Südkopf des Bf vom ESTW-Stellbereich (Gl 1-43) zum Ortsstellbereich „OB 1“ (Gl 111-153) und 
umgekehrt: Freigabe von Schlüsselsperren Ssp 81, Ssp 82 und Ssp 83 beim özF beantragen, nach Freigabe ortsgestell-
te Weichen und Gleissperren in Folgeabhängigkeit bedienen. 


Modul 408.4816 1 (1) 
Sichern von Bahnübergängen mit Blinklicht- oder Lichtzeichenanlagen  
Rangieren in Gl 41 und 43 über BÜ 0,9: technische BÜ-Sicherung durch Bedienen Rs-Schalter ein- und ausschalten 
(Schlüsselform DB 21) 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 99A, 99AA O Ostseite 


W Westseite 


Asig 99N2, 99N6-99N9 P Passow 


W Wilmersdorf 







  406 


195 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Angermünde (WA) 209080 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8205513 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Angermünde 1):  Langwahl 73024502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 69,935 Richtung Chorin Ggl.; km 72,210 Richtung Passow Ggl.; km 1,125 Richtung Pinnow 


 


Bf Pinnow (Uckermark) (ferngestellt von Fdl Schwedt (Oder))  


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 8,741 in Richtung Angermünde;  km 72,210 Richtung Schwedt (Oder)  


Modul 481.0201 6 (5) 
Analoge Ortskanäle 
Kanal 64: Tf (Zugnr.) 


 


Bf Schwedt (Oder)  


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Gesamtzuglänge von Güterzügen bei der Anschlussbedienung LEPA Papierwerke beachten: Einfahrt 510 m, Ausfahrt 
600 m. Beachte: Ist es erforderlich, dass zur Vorbereitung des Ausgangszuges im Bereich der Handweiche 18 Fahrzeu-
ge abgestellt werden müssen, ist durch den Rb vor Abziehen die richtige Lage der Weiche zu prüfen. Sollte bei der 
Ausfahrt die Handweiche besetzt sein, ist durch den Rangierbegleiter die Handweiche zu verschließen und der Schlüssel 
dem Fdl Schwedt zu übergeben. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 22,545 in Richtung Pinnow 


Modul 481.0201 6 (5) 
Analoge Ortskanäle 
Kanal 64: Tf (Zugnr.) 







407 


196 


407 Jatznick – Ueckermünde Stadthafen -eingleisig- [Nebenbahn] 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
gesamte Strecke 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
gesamte Strecke 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
400 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Jatznick (özF Anklam)  73024302 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul  481.0205 7. 


Modul 408.2331 2 (1) g) 
Kennlicht als Zustimmung des Fahrdienstleiters zur Abfahrt  
Asig 54N1 zeigt ggf. Kennlicht, Zsig 54ZR1 übernimmt die Funktion des Asig. 
Asig 54N2 zeigt ggf. Kennlicht, Zsig 54ZR2 übernimmt die Funktion des Asig. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 54A, Zsig 54ZR1, 54ZR2 D Ducherow 


Esig 54A, Zsig 54ZR1, 54ZR2 T Torgelow 
 


 


Bf Torgelow  


Modul 408.2491 
Höhengleiche Übergänge durch Zugpersonal sichern  
Bei der Ausfahrt aus Gl 1 in Richtung Ueckermünde ist vor dem Befahren des höhengleichen Übergangs (Reisenden-
übergang) Signal Zp 1 zu geben.       


Modul 301.0703 1 (3) Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 148,660;  km 149,733  
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410 Bft Genshagener Heide Nord – Bft Genshagener Heide West -eingleisig-  
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bft Genshagener Heide West (özF Genshagener Heide)  73022802 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 78A, 78B L Ludwigsfelde 


 


Bf Genshagener Heide (özF Genshagener Heide)  73022802 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.02025 7. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 78F, 78G, 78H L Ludwigsfelde 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 15,797 in Richtung Saarmund 
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420 Ludwigsfelde – Abzw Genshagener Heide Ost -eingleisig-  
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Ludwigsfelde (özF Ludwigsfelde)   73022902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Ludwigsfelde Genshagener Heide Ost Strgl L (Str. 450) lange Kurve Zs 2 
 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Ludwigsfelde) zuständig, GSM-R Ruf 73022902 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Ludwigsfelde), GSM-R Ruf 73022902 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
“OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 25L126Y 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 6 und 8 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.901, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 25FF, Asig 25P1, 25P3, 25P4 K Birkengrund kurze Kurve 


Asig 25P3 L Birkengrund lange Kurve 


Asig 25P3, 25P4 R Strgl 1 Richtung Birkengrund Nord 


Esig 25FF, Asig 25P1. 25P3, 25P4 S Strgl 2 Richtung Birkengrund Nord 
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Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 23,213 Richtung Großbeeren;  km 23,320 Richtung Genshagener Heide Nord;  km 24,765 Richtung Trebbin beide Gl 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ludwigsfelde):  Langwahl 73022902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Birkengrund (özF Ludwigsfelde)   73022902 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 24F, Bksig 24I, Asig 24P3 A Außenring 


Esig 24F, Asig 24P3 R Anhalter Bahn Strgl 1 


Bksig 24I S Anhalter Bahn Strgl 2 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 5,550 Richtung Ludwigsfelde 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ludwigsfelde):  Langwahl 73022902 – Zuständigkeit Autowerk 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Abzw Genshagener Heide Ost (özF Genshagener Heide)  73022802 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Genshagener Heide Ost Ludwigsfelde Strgl Sl (Str 450) lange Kurve Zs 2 
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422 Abzw Großbeeren Süd  – Abzw Großbeeren West -eingleisig-  


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Großbeeren Süd (özF Ludwigsfelde)   73022902 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Großbeeren Süd Genshagener Heide Strgl B (Str 430) Berggleis Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 2327 A Außenring 


Bksig 2327 R Anhalter Bahn Strgl 1 


Bksig 2342 R Anhalter Bahn Strgl 1 


Bksig 2342 S Anhalter Bahn Strgl 2 


 


Abzw Großbeeren West (özF Ludwigsfelde)   73022902 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 2353 L Ludwigsfelde 


Bksig 2353 R Anhalter Bahn Strgl 1 


Bksig 2353 S Anhalter Bahn Strgl 2 
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430 Großbeeren – Genshagener Heide -eingleisig-  


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Großbeeren, Bft Teltow Anschluss (GVZ) (özF Ludwigsfelde)   73022902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,9 ‰. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Am Startpunkt der Rangierfahrt vom Bft Teltow (Anschluss GVZ bzw. Anschluss Klösters) in Richtung Bf Großbeeren 
müssen Sie sich beim özF Ludwigsfelde (Ruf 030-297 41917) melden. Der özF Ludwigsfelde teilt Ihnen mit, ob Sie über 
das Gl 36 bis zum Sperrsignal 23L36Y vorfahren dürfen oder eine Rangierfahrt in entgegengesetzter Richtung vom Bf 
Großbeeren über das Gl 36 zum Bft Teltow (Anschluss GVZ bzw. Anschluss Klösters) verkehrt. 
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Großbeeren (özF Ludwigsfelde)   730292902 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Großbeeren  Genshagener Heide Abzw Großbeeren West (Str. 422) Zs 2 
 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1“ und „OB 2“ ist der Ww (özF Ludwigsfelde) zuständig; GSM-R Ruf 73022902 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“ BözM: Ww (özF Ludwigsfelde), GSM-R Ruf 73022902 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 23L44Y 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 101-104. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Sperrsignal 23L6X 
Der „OB 2“ umfasst die Gl 5 und 6 
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Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Festlegungen für den Nahbedienbezirk beachten. 
Bedienen von Umschlaggleisen 
Die Zuglok hält ca. 5 Meter vor den Signalen El 6 in den Gleisen 101 bis 104. Der Triebfahrzeugführer benutzt den in 
Fahrtrichtung vorderen Führer-stand und stellt sicher, dass der in Fahrtrichtung vordere Stromabnehmer gesenkt und, 
sofern vorhanden, die automatische Bügelwahl nicht aktiv geschaltet  ist. Der Rangierbegleiter stellt sicher, dass die zu 
kuppelnden Fahrzeuge ge-gen unbeabsichtigtes Bewegen festgelegt sind und dass sich die Spitze des ersten Fahr-
zeugs mit den Puffern am farblich markierten Standort be-findet. Das Ansetzen an die zu kuppelnden Fahrzeuge darf nur 
mit Auftrag des Rangierbegleiters erfolgen. Zum Triebfahrzeugführer ist Sichtkontakt herzustellen. 
Der Rangierbegleiter beobachtet während des Ansetzens den hinteren gehobenen Stromabnehmer des Triebfahrzeugs. 
Der Rangierbegleiter gibt das Signal Ra 5 so rechtzeitig, dass das Triebfahrzeug mit dem hinteren gehobenen Stromab-
nehmer vor dem Signal El 6 zum Halten kommt. Der Wechsel des Stromabnehmers für die die anschließende Zugfahrt 
kann erst nach dem Vorziehen zur Ausfahrt erfolgen. 
Bei Mehrsystemloks (z.B. BR 189) darf diese Verfahrensweise nicht an-gewendet werden, sofern diese Triebfahrzeuge 
nur einen DB AG-Stromabnehmer besitzen. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 23P1-23P4 A Außenring 


Asig 23P1-23P4 B Berggleis 


Asig 23P1-23P4 R Anhalter Bahn Strgl 1 


Asig 23P1-23P4 S Anhalter Bahn Srgl 2 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 19,581 Richtung Genshagener Heide Ost  


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Großbeeren (BGSB) 077974 Örtlicher Zugdisponent                 
BSE: GSM-R Ruf 8207641 


 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ludwigsfelde):  Langwahl 73022902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Genshagener Heide (özF Genshagener Heide)  73022802 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.02025 7. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 78F, 78G, 78H L Ludwigsfelde 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 15,797 in Richtung Saarmund 
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Bft Genshagener Heide West (özF Genshagener Heide)  73022802 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Genshagener Heide Großbeeren Abzw Großbeeren West (Str 422) Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 78A, 78B L Ludwigsfelde 
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440 Jüterbog – RB Grenze km 78,4 [– Falkenberg (Elster)] -eingleisig-  
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Jüterbog (özF Jüterbog)   73029202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
EVU DB Regio: 
Rangieren über El 6 bei Rangierfahrten mit Steuerwagen an der Spitze und E-Tfz am Schluss in Jüterbog Gl 4: 
1. Rf mit mindestens 4 Wagen dürfen am Schild, welches in Höhe des Signals El 6 aufgestellt ist, vorbeifahren. 
2. Die Rf muss mit der Spitze spätestens am Schild mit der Aufschrift „Halt für Rf mit Tfz am Schluss“ anhalten. 
3. Steht das Tfz des abzustellenden Zuges abweichend südlich an der Spitze (Richtung Falkenberg/Wittenberg), 


müssen Sie als Tf rechtzeitig die Transportleitung verständigen. Die TP ergreift Maßnahmen zur Änderung der Ab-
stellung. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 33N3, 33N5 B Beelitz-Stadt 


Asig 33N3, 33N5 F Falkenberg 


Asig 33N3, 33N5 W Wittenberg 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 61,125 in Richtung Luckenwalde;     km 63,840 Richtung Oehna;     km 0,545 Richtung Altes Lager 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Jüterbog):  Langwahl 73029202 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Oehna   73000502 


 


Hp Zellendorf   
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450 Genshagener Heide – Lange Kurve – Birkengrund Nord – Ludwigsfelde                   
-eingleisig-  


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Genshagener Heide (özF Genshagener Heide)  73022802 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.02025 7. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 78F, 78G, 78H L Ludwigsfelde 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 15,797 in Richtung Saarmund 


 


Bf Birkengrund (özF Ludwigsfelde)   73022902 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 24F, Bksig 24I, Asig 24P3 A Außenring 


Esig 24F, Asig 24P3 R Anhalter Bahn Strgl 1 


Bksig 24I S Anhalter Bahn Strgl 2 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 5,550 Richtung Ludwigsfelde 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ludwigsfelde):  Langwahl 73022902 – Zuständigkeit Autowerk 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Ludwigsfelde (özF Ludwigsfelde)   73022902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
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Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Ludwigsfelde Birkengrund  Strgl S (Str 400) Zs 2 


Ludwigsfelde Birkengrund Strgl R (Str 400) Zs 2 


Ludwigsfelde Birkengrund Strgl K über Strgl S (Str 400, 420) Zs 2 
 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Ludwigsfelde) zuständig, GSM-R Ruf 73022902 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Ludwigsfelde), GSM-R Ruf 73022902 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
“OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 25L126Y 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 6 und 8 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.901, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 25FF, Asig 25P1, 25P3, 25P4 K Birkengrund kurze Kurve 


Asig 25P3 L Birkengrund lange Kurve 


Asig 25P3, 25P4 R Strgl 1 Richtung Birkengrund Nord 


Esig 25FF, Asig 25P1. 25P3, 25P4 S Strgl 2 Richtung Birkengrund Nord 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 23,213 Richtung Großbeeren;  km 23,320 Richtung Genshagener Heide Nord;  km 24,765 Richtung Trebbin beide Gl 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ludwigsfelde):  Langwahl 73022902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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460 Bln-Blankenburg – Abzw Bln-Karow West -eingleisig-  


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Berlin-Blankenburg (özF Bornholmer Straße)  73026802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Bornholmer Straße) zuständig, GSM-R Ruf 73026802 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Bornholmer Straße), GSM-R Ruf 73026802 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Gleissperren Gs 808 und Gs 819 
Zum „OB 1“gehört das Gl 11. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 48N5-48N9 B Bernau (b Berlin) 


Asig 48N5-48N9 O Abzw Berlin-Karow Ost 


Asig 48N5-48N9 W Abzw Berlin-Karow West 


Asig 48P8, 48P9 R Strgl 703 


Asig 48P8, 48P9 S Strgl 704 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Bornholmer Straße): Kurzwahl: 1350; Langwahl 73026802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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Abzw Berlin-Karow West (özF Lichtenberg - (özF Bornholmer Straße))   73010502 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Bln-Karow West Schönfließ Strgl 1 und 2 anderer Fahrtbegriff 
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470 Abzw Bln-Karow Ost – Bln-Blankenburg -eingleisig-  
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Berlin-Karow Ost (özF Lichtenberg - (özF Bornholmer Straße))  73010502 


Modul 408.2431 6 (4) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers – Zugvollständigkeitsmeldung bei Zugfahrten deren Zuggattungsbezeich-
nung durch“-G“ ergänzt ist 
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der Ausfahrt aus dem Abzweig Berlin-Karow 
Ost am Bksig 22525/22523 eine Zugvollständigkeitsmeldung an den özF Lichtenberg (özF Bornholmer Straße) abzuge-
ben, wenn der Zug mit seiner gesamten Länge am Bksig 22525/22523 vorbeigefahren ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 22523 K Bln-Karow 


Bksig 22523 F  Schönfließ 


 


Bf Berlin-Blankenburg (özF Bornholmer Straße)  73026802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Bornholmer Straße) zuständig, GSM-R Ruf 73026802 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Bornholmer Straße), GSM-R Ruf 73026802 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Gleissperren Gs 808 und Gs 819 
Zum „OB 1“gehört das Gl 11. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 48N5-48N9 B Bernau (b Berlin) 


Asig 48N5-48N9 O Abzw Berlin-Karow Ost 


Asig 48N5-48N9 W Abzw Berlin-Karow West 


Asig 48P8, 48P9 R Strgl 703 


Asig 48P8, 48P9 S Strgl 704 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Bornholmer Straße): Kurzwahl: 1350; Langwahl 73026802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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480 Abzw Bln-Karow Ost – Bln-Karow -eingleisig-  


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Berlin-Karow Ost (özF Lichtenberg - (özF Bornholmer Straße))  73010502 


Modul 408.2431 6 (4) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers – Zugvollständigkeitsmeldung bei Zugfahrten deren Zuggattungsbezeich-
nung durch“-G“ ergänzt ist 
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der Ausfahrt aus dem Abzweig Berlin-Karow 
Ost am Bksig 22525/22523 eine Zugvollständigkeitsmeldung an den özF Lichtenberg (özF Bornholmer Straße) abzuge-
ben, wenn der Zug mit seiner gesamten Länge am Bksig 22525/22523 vorbeigefahren ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 22523,  K Bln-Karow 


Bksig 22523,  F Schönfließ 


 


Bf Berlin-Karow  73002902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  - Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit „Fz-G“ 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor Beginn der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen“. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 139, 141 E Eberswalde 


Asig 139, 141 S Schönerlinde 
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490 Bln-Karow – Abzw Bln-Karow West -eingleisig-  


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Berlin-Karow  73002902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren – Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit „Fz-G“ 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor Beginn der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen“. 


Modul 408.4814 7 


Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 139, 141 E Eberswalde 


Asig 139, 141 S Schönerlinde 


 


Abzw Berlin-Karow West (özF Lichtenberg - (özF Bornholmer Straße))  73010502 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Bln-Karow West Schönfließ Strgl 1 und 2 anderer Fahrtbegriff 
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500 Stralsund – Sassnitz Fährhafen -eingleisig Stralsund bis Altefähr und Lietzow bis 
Sassnitz Mukran-  


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 
 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Stralsund  73009502 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7.  


Modul 408.2101 2 (2)a) und 408.4801 2 (2)a) 
Maßgebene Neigung größer 2,5 ‰ (1:400) 


Von Bis Maßgebene Neigung in  ‰ 


Esig H, I, Ne 1 Asig O1-O10 6,7 ‰ steigend in Richtung Esig H, I, Ne 1 (Abzw SRG) 


Asig P4-P11 Esig V 8,5 ‰ steigend in Richtung Esig V (Lalendorf) 


 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Stralsund Abzw SRG Strgl S Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig O1-O10 A Stralsund Rügendamm 


Asig O1-O10 S Abzw SRG Strgl 2 


Asig O1-O10 T Abzw SRG Strgl 3 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 223,832 Ri Stralsund Rügendamm;      km 239,657 Ri Abzw SRG Strgl 1;       km 221,493 Ri Abzw SRG Strgl 3 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Stralsund (WSR) 213736 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8205513 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww:   Langwahl 73003421 ist prinzipiell zuerst anzuwählen – Zuständigkeit gesamter Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl B3): Langwahl 73009502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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Bf Stralsund Rügendamm  73009602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Von Bis Maßgebene Neigung in  ‰ 


Weiche 6 Signal E4 12,1 ‰ fallend in Richtung Signal E4 (Hafen) 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 4 Abstellen von Fahrzeugen verboten 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig C4 K Kurve SRG 


Asig C4 S Stralsund 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
in Richtung Abzw SRG; km 1,310 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Rüf): Langwahl 73007402 – Zuständigkeit südlicher Bahnhofsbereich 
Ww Zig:  Langwahl 73002021 – Zuständigkeit nördlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren  


 


Bf Altefähr (ESTW Altefähr)  73006702 


Modul 408.2101 2 (2)a) und 408.4801 2 (2)a) 
Maßgebene Neigung größer 2,5 ‰ (1:400) 
Die maßgebene Neigung beträgt 7,0 ‰ 


Von Bis Maßgebene Neigung in  ‰ 


Esig A Asig P2, P4 7,2 ‰ fallend in Richtung Esig A 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


 


Bf Samtens  73007302 


Modul 408.2101 2 (2)a) und 408.4801 2 (2)a) 
Maßgebene Neigung größer 2,5 ‰ (1:400) 


Von Bis Maßgebene Neigung in  ‰ 


Esig A, AA Asig P1, P2, P3 6,7 ‰ fallend in Richtung Esig A/AA 


Esig F, FF Asig N1, N2, N3 2,9 ‰ fallend in Richtung Esig F/FF 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
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Bf Bergen auf Rügen  73006802 


Modul 408.2101 2 (2)a) und 408.4801 2 (2)a) 
Maßgebene Neigung größer 2,5 ‰ (1:400) 


Von Bis Maßgebene Neigung in  ‰ 


Esig A, AA Asig P1, P2 6,7 ‰ fallend in Richtung Esig A/AA 


Esig B Asig P18 2,9 ‰ fallend in Richtung Esig B 


Esig F, FF Asig N1, N2, N3 2,9 ‰ fallend in Richtung Esig F/FF 


 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
in km 0,914 Richtung Puttbus  


 


Bf Lietzow Rg (ESTW Lietzow)  73007002 


Modul 408.2101 2 (2)a) und 408.4801 2 (2)a) 
Maßgebene Neigung größer 2,5 ‰ (1:400)  


Von Bis Maßgebene Neigung in  ‰ 


Esig 14G 14Vp44 10,2 ‰ fallend in Richtung 14Vp44 


 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 14N1, 14N4 B Binz 


Asig 14N1, 14N4 M Sassnitz/Mukran 


   


Bf Sassnitz-Mukran-Borchtitz  73008702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Von Bis Maßgebene Neigung in  ‰ 


Esig E Asig C1, C3 13,0 ‰ steigend in Richtung Esig E (Lancken) 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
in Richtung Lancken; km 265,632, in Richtung Lietzow km 264,871 


 


Bf Sassnitz-Mukran  73008702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 250, 254, 255, 256, 261, 290, 300, 301, 304, 306, 308, 309, 311-316, 321, 
444-446, 450, 451, 454, 663-665 


3,0 


Gl 285 3,8 


Gl 662 4,2 


Gl 235, 266 4,5 


Gl 471-478 5,0 
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Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 850 6,0 


Gl 110 8,0 


Gl 320 8,6 


Gl 282-284 9,0 


Gl 251, 253, 280 12,5 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
EVU DB Cargo: 
Zuständige Stelle (auch für das Übertragen von Arbeitsaufgaben): Disponent Nahbereich Nord (Ruf Basa VPN 9930-
2440), siehe auch Vorbemerkungen 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Sassnitz-Mukran (WM) 285510 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8669530 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl WM): Kurzwahl 1350; Langwahl 73008702 – Zuständigkeit gesamter Bahnhofsbereich 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30275 


 


NE-Bft Sassnitz Fährhafen  


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 78 11,3 


Gl 265, 266 12,5 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Gl 66 und auf Fährbrücke: Schrittgeschwindigkeit 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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511 Bergen auf Rügen – Putbus – Lauterbach (Rg) Mole -eingleisig- [Nebenbahn] 
Die Teilstrecke Putbus (a) Lauterbach (Rg) Mole wurde an die Eisenbahn- Bau und Betriebsgesellschaft Pressnitztal-
bahn mbH (PRESS) verkauft. Der Besitzübergang und die Betriebsführung erfolgten zum 01.03.2015. Die neue Infra-
strukturgrenze befindet sich km 9,144 (Esig A im Bf Putbus aus Richtung Bergen). 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
gesamte Strecke 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
gesamte Strecke 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
400 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Bergen auf Rügen  73006802 


Modul 408.2101 2 (2)a) und 408.4801 2 (2)a)  
Maßgebene Neigung größer 2,5 ‰ (1:400) 


Von Bis Maßgebene Neigung in  ‰ 


Esig A, AA Asig P1, P2 6,7 ‰ fallend in Richtung Esig A/AA 


Esig B Asig P18 2,9 ‰ fallend in Richtung Esig B 


Esig F, FF Asig N1, N2, N3 2,9 ‰ fallend in Richtung Esig F/FF 


 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
in km 0,914 Richtung Puttbus  


 







512 


218 


512 Lietzow (Rg) - Binz -eingleisig- [Nebenbahn] 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
gesamte Strecke 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
gesamte Strecke 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
400 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Lietzow Rg (ESTW Lietzow)  73007002 


Modul 408.2101 2 (2)a) und 408.4801 2 (2)a) 
Maßgebene Neigung größer 2,5 ‰ (1:400)  


Von Bis Maßgebene Neigung in  ‰ 


Esig 14G 14Vp44 10,2 ‰ fallend in Richtung 14Vp44 


 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 14N1, 14N4 B Binz 


Asig 14N1, 14N4 M Sassnitz/Mukran 


 


Bf Prora (ESTW Lietzow)  73007002 


 


Bf Binz (ESTW Lietzow)  73007002 


Modul 408.4816 2 (1) 
Maßnahmen zum Sichern von Reisenden  
Vor Zulassen einer Rangierfahrt sind die Reisenden über Lautsprecher vor der geplanten Rangierfahrt zu warnen. Der Tf 
wird vom Fdl fernmündlich beauftragt, dass er vor dem Reisendenübergang anzuhalten hat, Zp 1 zu geben und vorsich-
tig den Reisendenübergang zu befahren hat. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Lietzow): Langwahl 73007002 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren  
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513 Sassnitz-Mukran/Borchtitz – Sassnitz  -eingleisig-  


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betrtiebsstellen 


 


Bf Sassnitz-Mukran-Borchtitz  73008702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Von Bis Maßgebene Neigung in  ‰ 


Esig E Asig C1, C3 13,0 ‰ steigend in Richtung Esig E (Lancken) 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
in Richtung Lancken; km 265,632, in Richtung Lietzow km 264,871 


 


Bf Sassnitz-Mukran  73008702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 250, 254, 255, 256, 261, 290, 300, 301, 304, 306, 308, 309, 311-316, 321, 
444-446, 450, 451, 454, 663-665 


3,0 


Gl 285 3,8 


Gl 662 4,2 


Gl 235, 266 4,5 


Gl 471-478 5,0 


Gl 850 6,0 


Gl 110 8,0 


Gl 320 8,6 


Gl 282-284 9,0 


Gl 251, 253, 280 12,5 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
EVU DB Cargo: 
Zuständige Stelle (auch für das Übertragen von Arbeitsaufgaben): Disponent Nahbereich Nord (Ruf Basa VPN 9930-
2440), siehe auch Vorbemerkungen 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Sassnitz-Mukran (WM) 285510 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8205513 
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Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl WM): Kurzwahl 1350; Langwahl 73008702 – Zuständigkeit gesamter Bahnhofsbereich 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30275 


 


Bf Lancken  73006902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Von Bis Maßgebene Neigung in  ‰ 


Esig F Asig D, E 13,8 ‰ fallend in Richtung Esig F (Mukran-Borchtitz) 


Asig D, E Asig B, C 9,6 ‰ fallend in Richtung Asig D; E (Sassnitz) 


Asig B, C Esig A 9,4 ‰ fallend in Richtung Esig B, C (Sassnitz) 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für die Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B 1): Langwahl 73006902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren  


 


Bf Sassnitz  73007502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Ab km 272,475 in Richtung Einfahrsignal A 16, 0 ‰ 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
in Richtung Lancken; km 273,316,  


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B 1): Langwahl 73007502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren  
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514 Sassnitz-Mukran/Borchtitz – Mukran Gbf (Ausfahrgruppe)  -eingleisig-  


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betrtiebsstellen 


 


Bf Sassnitz-Mukran  73008702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 250, 254, 255, 256, 261, 290, 300, 301, 304, 306, 308, 309, 311-316, 321, 
444-446, 450, 451, 454, 663-665 


3,0 


Gl 285 3,8 


Gl 662 4,2 


Gl 235, 266 4,5 


Gl 471-478 5,0 


Gl 850 6,0 


Gl 110 8,0 


Gl 320 8,6 


Gl 282-284 9,0 


Gl 251, 253, 280 12,5 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
EVU DB Cargo: 
Zuständige Stelle (auch für das Übertragen von Arbeitsaufgaben): Disponent Nahbereich Nord (Ruf Basa VPN 9930-
2440), siehe auch Vorbemerkungen 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Sassnitz-Mukran (WM) 285510 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8669530 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl WM): Kurzwahl 1350; Langwahl 73008702 – Zuständigkeit gesamter Bahnhofsbereich 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30275 
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515 Bln-Reinickendorf – Bft Bornholmer Straße  -eingleisig von Bln-Reinickendorf bis 
Üst Wollankstraße-  


zwei eingleisige Strecken der gleichen Richtung von Üst Wollankstraße bis Bft Bornholmer Straße  


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
Bis Üst Wollankstraße   1.000 m 
Von Üst Wollankstraße bis Bln-Reinickendorf     700 m 


 


2 Regeln für Betrtiebsstellen 


 


Bf Bln-Reinickendorf  73000721 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Rkd): Kurzwahl: 1350; Langwahl 73000721 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren  


 


Bf Bln-Schönholz  


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
Km 3,192 in Richtung Üst Wollankstraße; km 4,185 in Richtung Reinickendorf  


 


Üst Wollankstraße (özF Bornholmer Straße)  73026802 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 4112 M Strgl 182 


Bksig 4112 N Strgl 181 


Bksig 4112 T Strgl 229 


Bksig 4112 U Strgl 225 


Bksig 4112 W Westen 


 


Bf Berlin-Gesundbrunnen (özF Bornholmer Straße)  73026802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 135-140 ab Zsig 41N35-41N140 in Richtung Bft Schönhauser Allee 25,0 


Gl 135-140 ab Asig 41N135-41N140 in Richtung Bornholmer Straße 25,0 


Gl 135-140 Ab Asig 41P135-41P140 7,7 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
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Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Berlin-Gesundbrunnen Berlin-Blankenburg Strgl R und S Zs 2 


Berlin-Gesundbrunnen Abzw Berlin-Wedding Strgl A und B Zs2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buch-


stabe 
für Richtung 


Esig 41A, 41B, Asig 41N137, 41N138, 41N140 A Innenring, rechtes Gl Richtung Osten 


Asig 41P135-41P140, Zsig 41ZU160, 41ZU205, 41ZU206, 
41ZU209, 41ZU210 


A Innenring, linkes Gl Richtung Westen 
(Abzw Bln-Wedding) 


Asig 41P135-41P140, Zsig 41ZU160, 41ZU205, 41ZU206, 
41ZU209, 41ZU210 


B Innenring, rechtes Gl Richtung Westen 
(Abzw Bln-Wedding) 


Esig 41A, 41B, Asig 41N137, 41N138, 41N140 B Innenring, linkes Gl Richtung Osten 


Esig 41A, 41B, Asig 41N136-41N140, Zsig 41O181, 41O182 R rechtes Gl Richtung Bln-Blankenburg 


Esig 41A, 41B, 41L, Asig 41N135-41N140, Zsig 41O181, 41O182 S linkes Gleis Richtung Bln-Blankenburg 


Esig 41A, 41B, 41L, Asig 41N136-41N140, Zsig 41O181, 41O182 T rechtes Gl Richtung Bln-Schönholz 


Esig 41B, Asig 41N135-41N137 U linkes Gl Richtung Bln-Schönholz 


Esig 41G, 41H, 41I M rechtes Gl Bft BBOF  Bft BSAL 


Esig 41L M linkes Gl Bft BBOF  Bft BSAL 


Esig 41K N rechtes Gl Bft BSAL  Bft BBOF 


Esig 41G, 41I N linkes Gl Bft BBOF  Bft BSAL 


Esig 41G, 41H, 41I, 41K, 41L W Bft BGSR (Westen) 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 1,695 Richtung Bln-Schönholz beide Gl;  km 3,330 Richtung Abzw Bln-Wedding beide Gl;             
km 3,290 Richtung Bln-Blankenburg;   km 3,393 Richtung Bln-Blankenburg  
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516 Bft Bornholmer Straße – Bft Schönhauser Allee 
zweigleisige Strecke mit zweimal eingleisiger Betriebsführung 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betrtiebsstellen 


 


Bf Berlin-Gesundbrunnen (özF Bornholmer Straße)  73026802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 135-140 ab Zsig 41N35-41N140 in Richtung Bft Schönhauser Allee 25,0 


Gl 135-140 ab Asig 41N135-41N140 in Richtung Bornholmer Straße 25,0 


Gl 135-140 Ab Asig 41P135-41P140 7,7 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buch-


stabe 
für Richtung 


Esig 41A, 41B, Asig 41N137, 41N138, 41N140 A Innenring, rechtes Gl Richtung Osten 


Asig 41P135-41P140, Zsig 41ZU160, 41ZU205, 41ZU206, 
41ZU209, 41ZU210 


A Innenring, linkes Gl Richtung Westen 
(Abzw Bln-Wedding) 


Asig 41P135-41P140, Zsig 41ZU160, 41ZU205, 41ZU206, 
41ZU209, 41ZU210 


B Innenring, rechtes Gl Richtung Westen 
(Abzw Bln-Wedding) 


Esig 41A, 41B, Asig 41N137, 41N138, 41N140 B Innenring, linkes Gl Richtung Osten 


Esig 41A, 41B, Asig 41N136-41N140, Zsig 41O181, 41O182 R rechtes Gl Richtung Bln-Blankenburg 


Esig 41A, 41B, 41L, Asig 41N135-41N140, Zsig 41O181, 41O182 S linkes Gleis Richtung Bln-Blankenburg 


Esig 41A, 41B, 41L, Asig 41N136-41N140, Zsig 41O181, 41O182 T rechtes Gl Richtung Bln-Schönholz 


Esig 41B, Asig 41N135-41N137 U linkes Gl Richtung Bln-Schönholz 


Esig 41G, 41H, 41I M rechtes Gl Bft BBOF  Bft BSAL 


Esig 41L M linkes Gl Bft BBOF  Bft BSAL 


Esig 41K N rechtes Gl Bft BSAL  Bft BBOF 


Esig 41G, 41I N linkes Gl Bft BBOF  Bft BSAL 


Esig 41G, 41H, 41I, 41K, 41L W Bft BGSR (Westen) 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 1,695 Richtung Bln-Schönholz beide Gl;  km 3,330 Richtung Abzw Bln-Wedding beide Gl;             
km 3,290 Richtung Bln-Blankenburg;   km 3,393 Richtung Bln-Blankenburg  
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518 Abzw Bln-Moabit (W381) – Bln-Moabit (W361) -eingleisig- 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betrtiebsstellen 


 


Bf Bln-Moabit (özF Moabit)   73026902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 485: 7,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Bln-Moabit Bln-Moabit Strgl 384 anderer Fahrtbegriff 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Festlegungen für Nahbedienbezirke beachten. 
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 485: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie 
festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Moabit): Langwahl 73026902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 83F, 83G, 83H, 83I, 83K, Asig 83P331, 83P333, 83P334, 
83P335, 83P336, 82P442, 82P443, 82P444, 82P446 


A Abzw Bln-Charlottenburg Strgl 133 


Esig 83F, 83G, 83H, 83I, 83K, Asig 83P331, 83P333, 83P334, 
83P335, 83P336, 82P442, 82P443, 82P444, 82P446 B Abzw Bln-Charlottenburg Strgl 134 


Esig 83F, 83G, 83H, 83I, 83K, Asig 83P331, 83P333, 83P334, 
83P335, 83P336, 82P442, 82P443, 82P444, 82P446 C Abzw Wiesendamm Strgl 502 


Esig 83F, 83G, 83H, 83I, 83K, Asig 83P331, 83P333, 83P334, 
83P335, 83P336, 82P442, 82P443, 82P444, 82P446 


D Abzw Wiesendamm Strgl 501 


Asig 82N442, 82N443, 82N444, 82N446 A Abzw Bln-Wedding Strgl 393 


Asig 82N442, 82N443, 82N444, 82N446, 83N331 B Abzw Bln-Wedding Strgl 394 


Asig 83N331 R Bln Hauptbahnhof (tief) Strgl 395 


Asig 82N442, 82N443, 82N444, 82N446 H Hamb und Lehrter Bf Strgl 494 
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Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 35,590 Richtung Abzw Bln-Charlottenburg beide Gleise;  km 4,442 Richtung Abzw Wiesendamm beide Gleise 
km 2,480 Richtung Abzw Bln-Wedding beide Gleise;  km 2,528 Richtung Bln Hamburg und Lehrter Bf 
km 2,618 Richtung Bln Hauptbahnhof (tief) 
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550 Angermünde – Passow (Uckermark) – Tantow – Staatsgrenze km 119,585 
[- Szczecin Gumience] -eingleisig Passow bis Staatsgrenze- 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2301 1 (2) a) 
Verbot, ohne Streckenkenntnis zu fahren  
Tantow bis Staatsgrenze km 119,585 


Zusätzlich gelten für die Grenzbetriebsstrecke Tantow – Szczecin Główny die Regeln für die Betriebsführung 
über die Staatsgrenze (RfBS) Teil A Allgemeine Regeln (AGV) und Teil B Örtliche Grenzvereinbarung (ÖGV) 
 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Angermünde (özF Angermünde)  73024502 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1“ und „OB 2“ ist der Ww (özF Angermünde 1) zuständig, GSM-R Ruf 730244502 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“ BözM: Ww (özF Angermünde 1), GSM-R Ruf 73024502 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1: 
Grenze „OB 1“: Gleissperren Gs 23, Gs 24 und Sperrsignal 99L153Y 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 111-131, 141-153. 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 
„OB 2“:  
Grenze „OB 2“: Sperrsignal 99L174Y 
Der „OB 2“ umfasst Gl 174 mit drei anschließenden Werkstattgleisen. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Rangierfahrten im Südkopf des Bf vom ESTW-Stellbereich (Gl 1-43) zum Ortsstellbereich „OB 1“ (Gl 111-153) und 
umgekehrt: Freigabe von Schlüsselsperren Ssp 81, Ssp 82 und Ssp 83 beim özF beantragen, nach Freigabe ortsgestell-
te Weichen und Gleissperren in Folgeabhängigkeit bedienen. 


Modul 408.4816 1 (1) 
Sichern von Bahnübergängen mit Blinklicht- oder Lichtzeichenanlagen  
Rangieren in Gl 41 und 43 über BÜ 0,9: technische BÜ-Sicherung durch Bedienen Rs-Schalter ein- und ausschalten 
(Schlüsselform DB 21) 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 99A, 99AA O Ostseite 


W Westseite 


Asig 99N2, 99N6-99N9 P Passow 


W Wilmersdorf 
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Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Angermünde (WA) 209080 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8669530 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Angermünde 1):  Langwahl 73024502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 69,935 Richtung Chorin Ggl.; km 72,210 Richtung Passow Ggl.; km 1,125 Richtung Pinnow 


 


Bf Passow (Uckermark) (özF Angermünde)  73024402 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienungsanweisung PCK Raffinerie GmbH (Gleisanschluss) beachten. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 98A, 98AA, Asig 98N1, 98N2 S Stendell 


T Tantow 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 88,900 in Richtung Angermünde; km 90,222 in Richtung Stendell 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Angermünde 3):  Langwahl 73024402 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Tantow (özF Angermünde)  73024402 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2491 
Höhengleiche Übergänge durch Zugpersonal sichern  
Bei Reisezugkreuzungen übernimmt das Zugpersonal des zuerst ankommenden Zuges die Sicherung der Reisenden an 
den schienengleichen Übergängen. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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551 Passow (Uckermark) – Stendell -eingleisig- [Nebenbahn] 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Passow (Uckermark) (özF Angermünde)  73024402 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienungsanweisung PCK Raffinerie GmbH (Gleisanschluss) beachten. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 98A, 98AA, Asig 98N1, 98N2 S Stendell 


T Tantow 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 88,900 in Richtung Angermünde Ggl.; km 90,222 in Richtung Stendell 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Angermünde 3):  Langwahl 73024402 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


NE-Bf Stendell (PCK)   901 99182911 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienungsanweisung PCK Raffinerie GmbH (Gleisanschluss) beachten. 
Nach Einfahrt eines Zuges ist durch den Triebfahrzeugführer: 
1. der Wagenzug festzulegen (zusätzlich zum Festlegen durch Druckluftbremse 1 Radsatz festlegen durch Feststell-


bremse an dem, dem Tfz nächsten Wagen; ersatzweise durch Hemmschuhe an 1 Radsatz des ersten Wagens 
hinter dem Tfz), 


2. das Triebfahrzeug abzukuppeln und auf einen Abstand von ca. 5 m vom Wagenzug wegzufahren, 
3. dem Fahrdienstleiter die Nummer des ersten Wagen des Zuges zu melden. 
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600 Griebnitzsee (Gbso) – Seddin – Bad Belzig – RB Grenze km 75,0 [– Wiesenburg]  
-eingleisig Michendorf bis Seddin Einfahrt Nord- 


zweigleisige Strecke mit zweimal eingleisiger Betriebsführung von Michendorf bis Beelitz-Heilstätten 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Potsdam Griebnitzsee (özF Wannsee)   73026202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig B7 P Potsdam 


Esig B7 S Seddin 
 


Modul 301.0703 1 (3)  
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
Richtung Potsdam Hbf  Einfahrgleis - km 22,463, Ausfahrgleis – km 22,687 


 


Bf Potsdam Medienstadt Babelsberg (özF Wannsee)   73026202 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2491 
Höhengleiche Übergänge durch Zugpersonal sichern  
Nahverkehrszüge dürfen nur in dringenden Fällen abweichend vom Fahrplan für Zugmeldestellen verkehren. In fern-
mündlicher Absprache mit dem Zugführer (KiN) gewährleistet der özF Wannsee, dass der Zug, solange am Bahnsteig 
hält, bis der Bahnsteigwechsel der Reisenden über den geöffneten BÜ 18,5 abgeschlossen ist. 


 


Bf Potsdam –Rehbrücke (özF Wannsee)   73026202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
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Modul 408.2491 
Höhengleiche Übergänge durch Zugpersonal sichern  
Nahverkehrszüge düren nur in dringenden Fällen abweichend vom Fahrplan für Zugmeldestellen verkehren. In fern-
mündlicher Absprache mit dem Zugführer (KiN) gewährleistet der özF Wannsee, dass der Zug solange am Bahnsteig 
hält, bis der Bahnsteigwechsel der Reisenden über die Fußgängerbrücke abgeschlossen ist. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 21,976 Gl. 982 (Ri Michendorf) 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Wannsee):  Langwahl 73026202 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Michendorf (özF Michendorf)   73023202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1-6 ab Asig 41P1-41P6 in Richtung Wilhelmshorst und Saarmund 5,0 


Gl 1-6 ab Asig 41N1-41N6 in Richtung Seddin 6,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Michendorf Seddin Strgl 4201 (R) und 4202 (S) Zs 2 bzw. anderer Fahrtbegriff 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bei Reisezügen ist der Zugführer Rangierbegleiter. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 41P2-41P6 S Saarmund 


Asig 41P2-41P6 W Wilhelmshorst 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Michendorf 2):  Langwahl 73023202 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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Bf Seddin Fdl Ost  73010702     Fdl Srw  73010802    Fdl Süd  73010602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 562 3,2 


Gl 263, 264 3,5 


Gl 425 3,6 


Gl 452 4,3 


Gl 283 4,5 


Gl 436, 437 4,6 


Gl 281, 451, 461, 462, 463, 525, 561 5,0 


Gl 60 5,3 


Gl 256 6,0 


Gl 223, 225, 234, 236 6,3 


Gl 565 6,7 


Gl 588, 589 6,9 


Gl 257 8,0 


Gl 356, 357 10,6 


Gl 601, 611 11,5 


Gl 354 12,2 


Gl 286 12,6 


Gl 443 13,6 


Gl 289 29,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Der Tf meldet von seinem Tfz über GSM-R der Dispostelle - Nordsystem: 901 9977 129 (Disponenten Zugbildungsanla-
ge Basa VPN 9977-129); - Südsystem 901 9977 434 (Disponent Seddin Süd Basa VPN 9977 434), dass der Zug ab-
fahrbereit ist. Meldung an Fdl über ZNP 801 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Seddin Michendorf Strgl 4201 und 4202  Zs 2 bzw. anderer Fahrtbegriff 


Seddin Beelitz-Heilstätten Strgl 4201 und 4202 Zs 2 
 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Kombi Werk DB Schenker Rail“: 
Für den Ortsstellbereich „OB Kombi Werk DB Schenker Rail“ ist der Ww (Fdl Srw) zuständig, GSM-R Ruf 73010802 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 
„OB GL 649“: 
Für den Ortsstellbereich „OB Gl 649“ ist der Ww (Fdl Süd) zuständig, GSM-R RUF 73010602 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB Kombi Werk DB Schenker Rail“ BözM: Ww (Fdl Srw), GSM-R RUF 73010802 
„OB Gl 649“ BözM: Ww (Fdl Süd), GSM-R Ruf 73010602 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Kombi Werk DB Schenker Rail“: 
Grenze „OB Kombi Werk DB Schenker Rail“: Rs 9I, 12I, 14I, 15I, 16I, 17I, 18I und 20I 
EOW Weichen 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 und 13 
Zum “OB Kombi Werk DB Schenker Rail” (Infrastruktur DB Netze Fahrweg) gehören die Gl 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 und 20. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
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„OB Gl 649“: 
Grenze „OB Gl 649“: Rs 649I 
Die Nutzung der Gl sowie das Abstellen von Fahrzeugen dürfen nur mit Zustimmung von I.NP-O-D-BLN (Fahrbahn und 
E+M) erfolgen. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
BÜ 33,6 für Rangierfahrten Richtung Westen Abstellverbot im Bereich der Straßenfahrbahn (Quadrant IV) 
Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit „Fz-G“ 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen“. 
Befahren von Gleisbremseinrichtungen mit Triebfahrzeugen: 
Elektrodynamische Gleisbremsen sowie die hydraulischen Talbremsen im Stw.-Bezirk Ro sind sogenannte nicht ab-
senkbare Gleisbremsen. Aufgrund dieser Bauart sind nur die in der nachfolgenenden Übersicht aufgeführten Triebfahr-
zeuge zum Befahren dieser Gleisbremsen unter Einhaltung der Bestimmungen (Bezugslinien) der EBO zugelassen: 


Baureihe Bemerkungen 


261 und 265 Voith Gravita 


290 - 296 V 90 der ehem. DB 


202, 204, 298 V 100 der ehem. DR (ohne Bahnräumer) 


344 – 347 V 60 der ehem. DR 


360 – 365 V 60 der ehem. DB 


Außer die von DB Cargo für den Einsatz an den Ablaufbergen Nord und Süd eingesetzten Tfz dürfen Tfz anderer Bau-
reihen diese Gleisbremsen nicht befahren. 


Tfz mit der Fahrzeuganschrift/ dem Piktogramm dürfen die Gleisbremsen nicht befahren. 
EVU DB Cargo: 
➢ Zuständige Disponenten (auch für das Übertragen von Arbeitsaufgaben): Disponent Zba 2 (Eingang) Basa-VPN 


9977-376, Disponent Zba Basa-VPN 9977 243, Disponent Süd (Basa VPN 9977 434) 
➢ Regeln für den Rangierbezirk Güterwagen-/Triebfahrzeug-Werk beachten 
➢ In den Richtungsgruppen Süd und West sind Abdeckhemmschuhe ausgelegt 
➢ In den Richtungsgruppen Süd und West (auch Zugbildungsgleis 404) hält das zur Bespannung vorgesehene Tfz 


ca. 5 m vor dem Wagenzug an. Weiterfahrt an den Zug und Ankuppeln erst nach Auftrag des örtl. Mitarbeiters. 
Anbringende Tf erfragen nach Einfahrt des Zuges auf dem Bf Seddin unter Angabe der Zugnummer und der Gleisnum-
mer die Abstelldauer oder ob örtliches Personal festlegt beim örtlich zuständigen Disponenten BSE (Nordsystem – 
Disponent Zba 2 (eingang) 9977-376, Südsystem – Disponent Süd 9977-434. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Fahrzeuge, Züge oder Zugteile gegen unbeabsichtigtes Bewegen sichern:  
Anstatt der Feststellbremse soll stets der Hemmschuh als Sicherungsmittel verwendet werden. 
Nordsystem: 
In der Einfahrgruppe Nord (Gl 244 – 252) wird zusätzlich zu Modul 91501 (Druckluftbremse) am östlichen Wagenzugen-
de (Richtung Michendorf) für jede anzuziehende Feststellbremse (abhängig von Neigung, Zeit und Gewicht oder Ach-
senzahl) eine Achse bzw. ein Drehgestell mit 2 Hemmschuhen zur Talseite* (am Rad) festgelegt. 
(*Stärkstes Gefälle Einfahrgruppe BSE zwischen den Hauptsignalen 2,160 ‰ in Ri BMIP, Fahrzeuge mit Hemmschuhen nur nach der 
Talseite hin festlegen) 
Südsystem: 
In der Einfahrgruppe Süd (Gl 632 – 637) wird zusätzlich zu Modul 91501 (Druckluftbremse) am östlichen Wagenzugende 
(Richtung Beelitz-Heilstätten) für jede anzuziehende Feststellbremse (abhängig von Neigung, Zeit und Gewicht oder 
Achsenzahl) eine Achse bzw. ein Drehgestell mit 2 Hemmschuhen zur Berg- und Talseite** (am Rad) festgelegt. 
(**Stärkstes Gefälle Einfahrgruppe BSS zwischen den Hauptsignalen 1,33 ‰ in Ri BMIP; Neigungswechsel 180 m vor Hauptsignalen Ri 
Ablaufberg 0,115 ‰ Gefälle Ri BBEL; Fahrzeuge mit Hemmschuhen zur Berg- und  Talseite hin festlegen) 
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Bereitstellen von Zügen zur technischen Wagenbehandlung in der Ausfahrgruppe Mitte 
Anstatt der Feststellbremse soll stets der Hemmschuh als Sicherungsmittel verwendet werden. 
Bei bereitgestellten Zügen in der Ausfahrgruppe Mitte wird zusätzlich zu 91501 (Druckluftbremse) am östlichen Wagen-
zugende (Richtung Michen-dorf) für jede zusätzlich anzuziehende Feststellbremse (abhängig von Nei-gung, Zeit und 
Gewicht oder Achsenzahl) eine Achse bzw. ein Drehgestell mit zwei (in Ziffern: 2) Hemmschuhen zur Berg- und Talseite 
(am Rad) festgelegt.Zusätzlich ist es gemäß DB.6510A01 erforderlich, die durchgeführten Siche-rungsmaßnahmen im 
Meldezettel für Zugvorbereitung (435.0002V05) zu notieren und diesen Zettel im Zettelhalter am ersten Wagen von dem 
Wa-genzugende anzubringen, wo die Hemmschuhe ausgelegt werden. 
Wird örtliches Betriebspersonal vom örtlich zuständigen Disponenten mit dem Durchführen der Sicherungsmaßnahmen 
beauftragt, gehört das Führen und Anbringen des Meldezettels für Zugvorbereitung (435.0002V05) aus-drücklich mit 
dazu. 
Vor Abfahrt oder Auflösung des Zuges ist im Zusammenhang mit dem Auf-heben der Sicherungsmaßnahmen der 
Meldezettel für Zugvorbereitung (435.0002V05) aus dem Zettelhalter zu nehmen. Er darf da auf keinen Fall drin bleiben, 
wenn seine Gültigkeit verfällt. 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig A213, A214 O Ostsystem 


Esig A213, A214 S Südsystem 


Esig A213, A214 P Persoenzuggleis 


Esig 42C, Asig 42N1 P Potsadm Pirschheide 


Esig 42C, Asig 42N1 R Beelitz-Heilstätten Strgl 1 


Esig 42C, Asig 42N1 S Beelitz-Heilstätten Strgl 2 


Esig 42F, 42G, 42H N Nord- und Mittelkomplex 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 35,000 Richtung Beelitz-Heilstätten 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Seddin (BSE) 086959 ÖMRS BSE: GSM-R Ruf 8207641 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Süd):   Kurzwahl 1350; Langwahl 73023202 – Zuständigkeit südlicher Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl Ost):  Kurzwahl 1351;  Langwahl 73010702 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl Srw): Kurzwahl 1352; Langwahl 73010802 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww Srw  Kurzwahl 1353; Langwahl 73002821 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww A Ro:  Kurzwahl 1354; Langwahl 73003021 – Zuständigkeit Ablaufberg Ost 
Ww B Ro:  Kurzwahl 1355;  Langwahl 73003121 – Zuständigkeit Ablaufberg Ost 
Ww A Rs.  Kurzwahl 1356;  Langwahl 73002921 – Zuständigkeit Ablaufberg Süd 
Ww B Rs:  Kurzwahl 1357;  Langwahl 73003221 – Zuständigkeit Ablaufberg Süd 
Ww Sst:  Kurzwahl 1358;  Langwahl 73001621 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30181 


 


Bf Beelitz-Heilstätten (özF Michendorf)   73023202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 1 bis 3 ab Asig 48P1 bis 48P3 in Richtung Seddin/Abzw Lienewitz 5,0 ‰ 
Gl 1 ab Asig 48N in Richtung Borkheide 5,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
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Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Beelitz-Heilstätten Seddin Strgl 4201 und 4202 Zs 2 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bie Reisezügen ist der Zugführer Rangierbegleiter. 
Bedienungsanweisung für den Nahbedienbereich beachten. 
Rangieren in Richtung Seddin: 
Bei signalisierter Zustimmung (Ra 12) zum Rangieren über Einfahrweiche 48W03 in Richtung Seddin (Strgl 4202; S) wird 
auf die schriftliche Erlaubnis des Fahrdienstleiters (Befehl 14.1) verzichtet. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 48P1, 48P2 P Potsdam Pirschheide 


Asig 48P1, 48P2 R Seddin Strgl 1 


Asig 48P1, 48P2 S Seddin Strgl 2 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Michendorf 2):  Langwahl 73023202 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren; Netz P-GSM-D 


 


Bf Borkheide (özF Michendorf)   73023202 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2331 2 (1) g) 
Kennlicht als Zustimmung des Fahrdienstleiters zur Abfahrt  
Asig 49P2 zeigt ggf. Kennlicht, Zsig 49ZU3 übernimmt Funktion des Asig 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 44,907 Richtung Brück 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Michendorf 2):  Langwahl 73023202 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Brück (Mark) (özF Michendorf)   73023202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 1-3 ab Asig 50P1-50P3 in Richtung Borkheide 5,0 ‰ 
Gl 1 und 2 ab Asig 50N1 und 50N2 in Richtung Bad Belzig 5,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2331 2 (1) g) 
Kennlicht als Zustimmung des Fahrdienstleiters zur Abfahrt  
Asig 50N1 zeigt ggf. Kennlicht, Zsig 50ZR3 übernimmt Funktion des Asig 







600 


236 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Bedienungsanweisung für Nahbedienbereiche beachten. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Michendorf 2):  Langwahl 73023202 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
 


Bf Bad Belzig (özF Michendorf)   73023202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


1 9,6 


2 4,0 


4 6,4 


10 3,4 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2331 2 (1) g) 
Kennlicht als Zustimmung des Fahrdienstleiters zur Abfahrt  
Asig 51N1 zeigt ggf. Kennlicht, Zsig 51ZR4 übernimmt Funktion des Asig. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Die Höchstgeschwindigkeit beim Rangieren beträgt 20 km/h. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 51F, 51FF B Brück 


Esig 51F, 51FF N Nebenbahn 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Michendorf 2):  Langwahl 73023202 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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610 Jüterbog – Treuenbrietzen – Beelitz Stadt Gl 465 – Seddin Süd – Michendorf  
-eingleisig- [Nebenbahn zwischen Jüterbog und Beelitz Stadt] 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
gesamte Strecke 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
gesamte Strecke 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Beriebsstellen 


 


Bf Jüterbog (özF Jüterbog)   73029202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
EVU DB Regio: 
Rangieren über El 6 bei Rangierfahrten mit Steuerwagen an der Spitze und E-Tfz am Schluss in Jüterbog Gl 4: 
1. Rf mit mindestens 4 Wagen dürfen am Schild, welches in Höhe des Signals El 6 aufgestellt ist, vorbeifahren. 
2. Die Rf muss mit der Spitze spätestens am Schild mit der Aufschrift „Halt für Rf mit Tfz am Schluss“ anhalten. 
3. Steht das Tfz des abzustellenden Zuges abweichend südlich an der Spitze (Richtung Falkenberg/Wittenberg), 


müssen Sie als Tf rechtzeitig die Transportleitung verständigen. Die TP ergreift Maßnahmen zur Änderung der Ab-
stellung. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 33N3, 33N5 B Beelitz-Stadt 


Asig 33N3, 33N5 F Falkenberg 


Asig 33N3, 33N5 W Wittenberg 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 61,125 in Richtung Luckenwalde;     km 63,840 Richtung Oehna;     km 0,545 Richtung Altes Lager 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Jüterbog):  Langwahl 73029202 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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Bf Treuenbrietzen (özF Michendorf)   73023202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Beelitz Stadt (özF Michendorf)   73023202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Seddin Fdl Ost  73010702     Fdl Srw  73010802    Fdl Süd  73010602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 562 3,2 


Gl 263, 264 3,5 


Gl 425 3,6 


Gl 452 4,3 


Gl 283 4,5 


Gl 436, 437 4,6 


Gl 281, 451, 461, 462, 463, 525, 561 5,0 


Gl 60 5,3 


Gl 256 6,0 


Gl 223, 225, 234, 236 6,3 


Gl 565 6,7 


Gl 588, 589 6,9 


Gl 257 8,0 


Gl 356, 357 10,6 


Gl 601, 611 11,5 


Gl 354 12,2 


Gl 286 12,6 


Gl 443 13,6 


Gl 289 29,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Der Tf meldet von seinem Tfz über GSM-R der Dispostelle - Nordsystem: 901 9977 129 (Disponenten Zugbildungsanla-
ge Basa VPN 9977-129); - Südsystem 901 9977 434 (Disponent Seddin Süd Basa VPN 9977 434), dass der Zug ab-
fahrbereit ist. Meldung an Fdl über ZNP 801 
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Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Seddin Süd Sso Seddin So Strgl T (Strgl 3) Zugfunk 


Seddin Süd Sso Michendorf Strgl V (Strgl 5) Zugfunk 
 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Kombi Werk DB Schenker Rail“: 
Für den Ortsstellbereich „OB Kombi Werk DB Schenker Rail“ ist der Ww (Fdl Srw) zuständig, GSM-R Ruf 73010802 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 
„OB GL 649“: 
Für den Ortsstellbereich „OB Gl 649“ ist der Ww (Fdl Süd) zuständig, GSM-R RUF 73010602 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB Kombi Werk DB Schenker Rail“ BözM: Ww (Fdl Srw), GSM-R RUF 73010802 
„OB Gl 649“ BözM: Ww (Fdl Süd), GSM-R Ruf 73010602 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Kombi Werk DB Schenker Rail“: 
Grenze „OB Kombi Werk DB Schenker Rail“: Rs 9I, 12I, 14I, 15I, 16I, 17I, 18I und 20I 
EOW Weichen 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 und 13 
Zum “OB Kombi Werk DB Schenker Rail” (Infrastruktur DB Netze Fahrweg) gehören die Gl 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 und 20. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB Gl 649“: 
Grenze „OB Gl 649“: Rs 649I 
Die Nutzung der Gl sowie das Abstellen von Fahrzeugen dürfen nur mit Zustimmung von I.NP-O-D-BLN (Fahrbahn und 
E+M) erfolgen. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
BÜ 33,6 für Rangierfahrten Richtung Westen Abstellverbot im Bereich der Straßenfahrbahn (Quadrant IV). 
Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit „Fz-G“ 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen“. 
Befahren von Gleisbremseinrichtungen mit Triebfahrzeugen: 
Elektrodynamische Gleisbremsen sowie die hydraulischen Talbremsen im Stw.-Bezirk Ro sind sogenannte nicht ab-
senkbare Gleisbremsen. Aufgrund dieser Bauart sind nur die in der nachfolgenenden Übersicht aufgeführten Triebfahr-
zeuge zum Befahren dieser Gleisbremsen unter Einhaltung der Bestimmungen (Bezugslinien) der EBO zugelassen: 


Baureihe Bemerkungen 


261 und 265 Voith Gravita 


290 - 296 V 90 der ehem. DB 


202, 204, 298 V 100 der ehem. DR (ohne Bahnräumer) 


344 – 347 V 60 der ehem. DR 


360 – 365 V 60 der ehem. DB 


Außer die von DB Cargo für den Einsatz an den Ablaufbergen Nord und Süd eingesetzten Tfz dürfen Tfz anderer Bau-
reihen diese Gleisbremsen nicht befahren. 


Tfz mit der Fahrzeuganschrift/ dem Piktogramm dürfen die Gleisbremsen nicht befahren. 
EVU DB Cargo: 
➢ Zuständige Disponenten (auch für das Übertragen von Arbeitsaufgaben): Disponent Zba2 (Eingang Basa-VPN 


9977-376), Disponent Zba (Basa VPN 9977 243), Disponent  Süd (Basa VPN 9977 434) 
➢ Regeln für den Rangierbezirk Güterwagen-/Triebfahrzeug-Werk beachten 
➢ In den Richtungsgruppen Süd und West sind Abdeckhemmschuhe ausgelegt 
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➢ In den Richtungsgruppen Süd und West (auch Zugbildungsgleis 404) hält das zur Bespannung vorgesehene Tfz 
ca. 5 m vor dem Wagenzug an. Weiterfahrt an den Zug und Ankuppeln erst nach Auftrag des örtl. Mitarbeiters. 


Anbringende Tf erfragen nach Einfahrt des Zuges auf dem Bf Seddin unter Angabe der Zugnummer und der Gleisnum-
mer die Abstelldauer oder ob örtliches Personal festlegt beim örtlich zuständigen Disponenten BSE (Nordsystem – 
Disponent Zba 2 (eingang) 9977-376, Südsystem – Disponent Süd 9977-434. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  


Fahrzeuge, Züge oder Zugteile gegen unbeabsichtigtes Bewegen sichern.  
Anstatt der Feststellbremse soll stets der Hemmschuh als Sicherungsmittel verwendet werden. 
Nordsystem: 
In der Einfahrgruppe Nord (Gl 244 – 252) wird zusätzlich zu Modul 91501 (Druckluftbremse) am östlichen Wagenzugen-
de (Richtung Michendorf) für jede anzuziehende Feststellbremse (abhängig von Neigung, Zeit und Gewicht oder Ach-
senzahl) eine Achse bzw. ein Drehgestell mit 2 Hemmschuhen zur Talseite* (am Rad) festgelegt. 
(*Stärkstes Gefälle Einfahrgruppe BSE zwischen den Hauptsignalen 2,160 ‰ in Ri BMIP, Fahrzeuge mit Hemmschuhen nur nach der 
Talseite hin festlegen) 


Südsystem: 
In der Einfahrgruppe Süd (Gl 632 – 637) wird zusätzlich zu Modul 91501 (Druckluftbremse) am östlichen Wagenzugende 
(Richtung Beelitz-Heilstätten) für jede anzuziehende Feststellbremse (abhängig von Neigung, Zeit und Gewicht oder 
Achsenzahl) eine Achse bzw. ein Drehgestell mit 2 Hemmschuhen zur Berg- und Talseite** (am Rad) festgelegt. 
 (**Stärkstes Gefälle Einfahrgruppe BSS zwischen den Hauptsignalen 1,33 ‰ in Ri BMIP; Neigungswechsel 180 m vor Hauptsignalen Ri 
Ablaufberg 0,115 ‰ Gefälle Ri BBEL; Fahrzeuge mit Hemmschuhen zur Berg- und  Talseite hin festlegen) 


Bereitstellen von Zügen zur technischen Wagenbehandlung in der Ausfahrgruppe Mitte 
Anstatt der Feststellbremse soll stets der Hemmschuh als Sicherungsmittel verwendet werden. 
Bei bereitgestellten Zügen in der Ausfahrgruppe Mitte wird zusätzlich zu 91501 (Druckluftbremse) am östlichen Wagen-
zugende (Richtung Michen-dorf) für jede zusätzlich anzuziehende Feststellbremse (abhängig von Nei-gung, Zeit und 
Gewicht oder Achsenzahl) eine Achse bzw. ein Drehgestell mit zwei (in Ziffern: 2) Hemmschuhen zur Berg- und Talseite 
(am Rad) festgelegt.Zusätzlich ist es gemäß DB.6510A01 erforderlich, die durchgeführten Siche-rungsmaßnahmen im 
Meldezettel für Zugvorbereitung (435.0002V05) zu notieren und diesen Zettel im Zettelhalter am ersten Wagen von dem 
Wa-genzugende anzubringen, wo die Hemmschuhe ausgelegt werden. 
Wird örtliches Betriebspersonal vom örtlich zuständigen Disponenten mit dem Durchführen der Sicherungsmaßnahmen 
beauftragt, gehört das Führen und Anbringen des Meldezettels für Zugvorbereitung (435.0002V05) aus-drücklich mit 
dazu. 
Vor Abfahrt oder Auflösung des Zuges ist im Zusammenhang mit dem Auf-heben der Sicherungsmaßnahmen der 
Meldezettel für Zugvorbereitung (435.0002V05) aus dem Zettelhalter zu nehmen. Er darf da auf keinen Fall drin bleiben, 
wenn seine Gültigkeit verfällt. 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig A213, A214 O Ostsystem 


Esig A213, A214 S Südsystem 


Esig A213, A214 P Persoenzuggleis 


Esig 42C, Asig 42N1 P Potsadm Pirschheide 


Esig 42C, Asig 42N1 R Beelitz-Heilstätten Strgl 1 


Esig 42C, Asig 42N1 S Beelitz-Heilstätten Strgl 2 


Esig 42F, 42G, 42H N Nord- und Mittelkomplex 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 35,000 Richtung Beelitz-Heilstätten 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Seddin (BSE) 086959 ÖMRS BSE: GSM-R Ruf 8207641 
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Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Süd):   Kurzwahl 1350; Langwahl 73023202 – Zuständigkeit südlicher Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl Ost):  Kurzwahl 1351;  Langwahl 73010702 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl Srw): Kurzwahl 1352; Langwahl 73010802 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww Srw  Kurzwahl 1353; Langwahl 73002821 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww A Ro:  Kurzwahl 1354; Langwahl 73003021 – Zuständigkeit Ablaufberg Ost 
Ww B Ro:  Kurzwahl 1355;  Langwahl 73003121 – Zuständigkeit Ablaufberg Ost 
Ww A Rs.  Kurzwahl 1356;  Langwahl 73002921 – Zuständigkeit Ablaufberg Süd 
Ww B Rs:  Kurzwahl 1357;  Langwahl 73003221 – Zuständigkeit Ablaufberg Süd 
Ww Sst:  Kurzwahl 1358;  Langwahl 73001621 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30181 


 


Bf Michendorf (özF Michendorf)   73023202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1-6 ab Asig 41P1-41P6 in Richtung Wilhelmshorst und Saarmund 5,0 


Gl 1-6 ab Asig 41N1-41N6 in Richtung Seddin 6,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Michendorf Seddin So Strgl T (Strgl 3) Zugfunk 


Michendorf  Seddin Süd Sso Strgl V (Strgl 5) Zugfunk 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bei Reisezügen ist der Zugführer Rangierbegleiter. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 41P2-41P6 S Saarmund 


Asig 41P2-41P6 W Wilhelmshorst 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Michendorf 2):  Langwahl 73023202 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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620 [Beelitz-Heilstätten –] Seddin (Seb) – Seddin Süd -eingleisig- 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Seddin Fdl Ost  73010702     Fdl Srw  73010802    Fdl Süd  73010602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 562 3,2 


Gl 263, 264 3,5 


Gl 425 3,6 


Gl 452 4,3 


Gl 283 4,5 


Gl 436, 437 4,6 


Gl 281, 451, 461, 462, 463, 525, 561 5,0 


Gl 60 5,3 


Gl 256 6,0 


Gl 223, 225, 234, 236 6,3 


Gl 565 6,7 


Gl 588, 589 6,9 


Gl 257 8,0 


Gl 356, 357 10,6 


Gl 601, 611 11,5 


Gl 354 12,2 


Gl 286 12,6 


Gl 443 13,6 


Gl 289 29,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Der Tf meldet von seinem Tfz über GSM-R der Dispostelle - Nordsystem: 901 9977 129 (Disponenten Zugbildungsanla-
ge Basa VPN 9977-129); - Südsystem 901 9977 434 (Disponent Seddin Süd Basa VPN 9977 434), dass der Zug ab-
fahrbereit ist. Meldung an Fdl über ZNP 801 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Kombi Werk DB Schenker Rail“: 
Für den Ortsstellbereich „OB Kombi Werk DB Schenker Rail“ ist der Ww (Fdl Srw) zuständig, GSM-R Ruf 73010802 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 
„OB GL 649“: 
Für den Ortsstellbereich „OB Gl 649“ ist der Ww (Fdl Süd) zuständig, GSM-R RUF 73010602 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB Kombi Werk DB Schenker Rail“ BözM: Ww (Fdl Srw), GSM-R RUF 73010802 
„OB Gl 649“ BözM: Ww (Fdl Süd), GSM-R Ruf 73010602 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Kombi Werk DB Schenker Rail“: 
Grenze „OB Kombi Werk DB Schenker Rail“: Rs 9I, 12I, 14I, 15I, 16I, 17I, 18I und 20I 
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EOW Weichen 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 und 13 
Zum “OB Kombi Werk DB Schenker Rail” (Infrastruktur DB Netze Fahrweg) gehören die Gl 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 und 20. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB Gl 649“: 
Grenze „OB Gl 649“: Rs 649I 
Die Nutzung der Gl sowie das Abstellen von Fahrzeugen dürfen nur mit Zustimmung von I.NP-O-D-BLN (Fahrbahn und 
E+M) erfolgen. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
BÜ 33,6 für Rangierfahrten Richtung Westen Abstellverbot im Bereich der Straßenfahrbahn (Quadrant IV) 
Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit „Fz-G“ 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen“. 
Befahren von Gleisbremseinrichtungen mit Triebfahrzeugen: 
Elektrodynamische Gleisbremsen sowie die hydraulischen Talbremsen im Stw.-Bezirk Ro sind sogenannte nicht ab-
senkbare Gleisbremsen. Aufgrund dieser Bauart sind nur die in der nachfolgenenden Übersicht aufgeführten Triebfahr-
zeuge zum Befahren dieser Gleisbremsen unter Einhaltung der Bestimmungen (Bezugslinien) der EBO zugelassen: 


Baureihe Bemerkungen 


261 und 265 Voith Gravita 


290 - 296 V 90 der ehem. DB 


202, 204, 298 V 100 der ehem. DR (ohne Bahnräumer) 


344 – 347 V 60 der ehem. DR 


360 – 365 V 60 der ehem. DB 


Außer die von DB Cargo für den Einsatz an den Ablaufbergen Nord und Süd eingesetzten Tfz dürfen Tfz anderer Bau-
reihen diese Gleisbremsen nicht befahren. 


Tfz mit der Fahrzeuganschrift/ dem Piktogramm dürfen die Gleisbremsen nicht befahren. 
EVU DB Cargo: 
➢ Zuständige Disponenten (auch für das Übertragen von Arbeitsaufgaben): Disponent Zba 2 (Eingang) Basa-VPN 


9977-376, Disponent Zba Basa-VPN 9977 243, Disponent Süd (Basa VPN 9977 434) 
➢ Regeln für den Rangierbezirk Güterwagen-/Triebfahrzeug-Werk beachten 
➢ In den Richtungsgruppen Süd und West sind Abdeckhemmschuhe ausgelegt 
➢ In den Richtungsgruppen Süd und West (auch Zugbildungsgleis 404) hält das zur Bespannung vorgesehene Tfz 


ca. 5 m vor dem Wagenzug an. Weiterfahrt an den Zug und Ankuppeln erst nach Auftrag des örtl. Mitarbeiters. 
Anbringende Tf erfragen nach Einfahrt des Zuges auf dem Bf Seddin unter Angabe der Zugnummer und der Gleisnum-
mer die Abstelldauer oder ob örtliches Personal festlegt beim örtlich zuständigen Disponenten BSE (Nordsystem – 
Disponent Zba 2 (eingang) 9977-376, Südsystem – Disponent Süd 9977-434. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Fahrzeuge, Züge oder Zugteile gegen unbeabsichtigtes Bewegen sichern. 
Anstatt der Feststellbremse soll stets der Hemmschuh als Sicherungsmittel verwendet werden 
Nordsystem: 
In der Einfahrgruppe Nord (Gl 244 – 252) wird zusätzlich zu Modul 91501 (Druckluftbremse) am östlichen Wagenzugen-
de (Richtung Michendorf) für jede anzuziehende Feststellbremse (abhängig von Neigung, Zeit und Gewicht oder Ach-
senzahl) eine Achse bzw. ein Drehgestell mit 2 Hemmschuhen zur Talseite* (am Rad) festgelegt. 
(*Stärkstes Gefälle Einfahrgruppe BSE zwischen den Hauptsignalen 2,160 ‰ in Ri BMIP, Fahrzeuge mit Hemmschuhen nur nach der 
Talseite hin festlegen) 
Südsystem: 
In der Einfahrgruppe Süd (Gl 632 – 637) wird zusätzlich zu Modul 91501 (Druckluftbremse) am östlichen Wagenzugende 
(Richtung Beelitz Heilstätten) für jede anzuziehende Feststellbremse (abhängig von Neigung, Zeit und Gewicht oder 
Achsenzahl) eine Achse bzw. ein Drehgestell mit 2 Hemmschuhen zur Berg- und Talseite** (am Rad) festgelegt. 
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(**Stärkstes Gefälle Einfahrgruppe BSS zwischen den Hauptsignalen 1,33 ‰ in Ri BMIP; Neigungswechsel 180 m vor Hauptsignalen Ri 
Ablaufberg 0,115 ‰ Gefälle Ri BBEL; Fahrzeuge mit Hemmschuhen zur Berg- und  Talseite hin festlegen) 


Bereitstellen von Zügen zur technischen Wagenbehandlung in der Ausfahrgruppe Mitte 
Anstatt der Feststellbremse soll stets der Hemmschuh als Sicherungsmittel verwendet werden. 
Bei bereitgestellten Zügen in der Ausfahrgruppe Mitte wird zusätzlich zu 91501 (Druckluftbremse) am östlichen Wagen-
zugende (Richtung Michen-dorf) für jede zusätzlich anzuziehende Feststellbremse (abhängig von Nei-gung, Zeit und 
Gewicht oder Achsenzahl) eine Achse bzw. ein Drehgestell mit zwei (in Ziffern: 2) Hemmschuhen zur Berg- und Talseite 
(am Rad) festgelegt.Zusätzlich ist es gemäß DB.6510A01 erforderlich, die durchgeführten Siche-rungsmaßnahmen im 
Meldezettel für Zugvorbereitung (435.0002V05) zu notieren und diesen Zettel im Zettelhalter am ersten Wagen von dem 
Wa-genzugende anzubringen, wo die Hemmschuhe ausgelegt werden. 
Wird örtliches Betriebspersonal vom örtlich zuständigen Disponenten mit dem Durchführen der Sicherungsmaßnahmen 
beauftragt, gehört das Führen und Anbringen des Meldezettels für Zugvorbereitung (435.0002V05) aus-drücklich mit 
dazu. 
Vor Abfahrt oder Auflösung des Zuges ist im Zusammenhang mit dem Auf-heben der Sicherungsmaßnahmen der 
Meldezettel für Zugvorbereitung (435.0002V05) aus dem Zettelhalter zu nehmen. Er darf da auf keinen Fall drin bleiben, 
wenn seine Gültigkeit verfällt. 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig A213, A214 O Ostsystem 


Esig A213, A214 S Südsystem 


Esig A213, A214 P Persoenzuggleis 


Esig 42C, Asig 42N1 P Potsadm Pirschheide 


Esig 42C, Asig 42N1 R Beelitz-Heilstätten Strgl 1 


Esig 42C, Asig 42N1 S Beelitz-Heilstätten Strgl 2 


Esig 42F, 42G, 42H N Nord- und Mittelkomplex 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 35,000 Richtung Beelitz-Heilstätten 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Seddin (BSE) 086959 ÖMRS BSE: GSM-R Ruf 8207641 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Süd):   Kurzwahl 1350; Langwahl 73023202 – Zuständigkeit südlicher Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl Ost):  Kurzwahl 1351;  Langwahl 73010702 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl Srw): Kurzwahl 1352; Langwahl 73010802 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww Srw  Kurzwahl 1353; Langwahl 73002821 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww A Ro:  Kurzwahl 1354; Langwahl 73003021 – Zuständigkeit Ablaufberg Ost 
Ww B Ro:  Kurzwahl 1355;  Langwahl 73003121 – Zuständigkeit Ablaufberg Ost 
Ww A Rs.  Kurzwahl 1356;  Langwahl 73002921 – Zuständigkeit Ablaufberg Süd 
Ww B Rs:  Kurzwahl 1357;  Langwahl 73003221 – Zuständigkeit Ablaufberg Süd 
Ww Sst:  Kurzwahl 1358;  Langwahl 73001621 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30181 
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630 Abzw Beelitz – Abzw Lienewitz 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Lienewitz   73443202 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig D491 P Personenzuggleis 


Bksig D491 S Südsystem 
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640 Abzw Lienewitz – Gl 464 – Seddin Süd -eingeleisig- 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Lienewitz   73443202 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig D491 P Personenzuggleis 


Bksig D491 S Südsystem 


 


Bf Seddin Fdl Ost  73010702     Fdl Srw  73010802    Fdl Süd  73010602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 562 3,2 


Gl 263, 264 3,5 


Gl 425 3,6 


Gl 452 4,3 


Gl 283 4,5 


Gl 436, 437 4,6 


Gl 281, 451, 461, 462, 463, 525, 561 5,0 


Gl 60 5,3 


Gl 256 6,0 


Gl 223, 225, 234, 236 6,3 


Gl 565 6,7 


Gl 588, 589 6,9 


Gl 257 8,0 


Gl 356, 357 10,6 


Gl 601, 611 11,5 


Gl 354 12,2 


Gl 286 12,6 


Gl 443 13,6 


Gl 289 29,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Der Tf meldet von seinem Tfz über GSM-R der Dispostelle - Nordsystem: 901 9977 129 (Disponenten Zugbildungsanla-
ge Basa VPN 9977-129); - Südsystem 901 9977 434 (Disponent Seddin Süd Basa VPN 9977 434), dass der Zug ab-
fahrbereit ist. Meldung an Fdl über ZNP 801 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Kombi Werk DB Schenker Rail“: 
Für den Ortsstellbereich „OB Kombi Werk DB Schenker Rail“ ist der Ww (Fdl Srw) zuständig, GSM-R Ruf 73010802 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 
„OB GL 649“: 
Für den Ortsstellbereich „OB Gl 649“ ist der Ww (Fdl Süd) zuständig, GSM-R RUF 73010602 
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Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB Kombi Werk DB Schenker Rail“ BözM: Ww (Fdl Srw), GSM-R RUF 73010802 
„OB Gl 649“ BözM: Ww (Fdl Süd), GSM-R Ruf 73010602 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Kombi Werk DB Schenker Rail“: 
Grenze „OB Kombi Werk DB Schenker Rail“: Rs 9I, 12I, 14I, 15I, 16I, 17I, 18I und 20I 
EOW Weichen 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 und 13 
Zum “OB Kombi Werk DB Schenker Rail” (Infrastruktur DB Netze Fahrweg) gehören die Gl 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 und 20. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB Gl 649“: 
Grenze „OB Gl 649“: Rs 649I 
Die Nutzung der Gl sowie das Abstellen von Fahrzeugen dürfen nur mit Zustimmung von I.NP-O-D-BLN (Fahrbahn und 
E+M) erfolgen. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
BÜ 33,6 für Rangierfahrten Richtung Westen Abstellverbot im Bereich der Straßenfahrbahn (Quadrant IV) 
Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit „Fz-G“ 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen“. 
Befahren von Gleisbremseinrichtungen mit Triebfahrzeugen: 
Elektrodynamische Gleisbremsen sowie die hydraulischen Talbremsen im Stw.-Bezirk Ro sind sogenannte nicht ab-
senkbare Gleisbremsen. Aufgrund dieser Bauart sind nur die in der nachfolgenenden Übersicht aufgeführten Triebfahr-
zeuge zum Befahren dieser Gleisbremsen unter Einhaltung der Bestimmungen (Bezugslinien) der EBO zugelassen: 


Baureihe Bemerkungen 


261 und 265 Voith Gravita 


290 - 296 V 90 der ehem. DB 


202, 204, 298 V 100 der ehem. DR (ohne Bahnräumer) 


344 – 347 V 60 der ehem. DR 


360 – 365 V 60 der ehem. DB 


Außer die von DB Cargo für den Einsatz an den Ablaufbergen Nord und Süd eingesetzten Tfz dürfen Tfz anderer Bau-
reihen diese Gleisbremsen nicht befahren. 


Tfz mit der Fahrzeuganschrift/ dem Piktogramm  dürfen die Gleisbremsen nicht befahren. 
EVU DB Cargo: 
➢ Zuständige Disponenten (auch für das Übertragen von Arbeitsaufgaben): Disponent Zba 2 (Eingang) Basa-VPN 


9977-376, Disponent Zba Basa-VPN 9977 243, Disponent Süd (Basa VPN 9977 434) 
➢ Regeln für den Rangierbezirk Güterwagen-/Triebfahrzeug-Werk beachten 
➢ In den Richtungsgruppen Süd und West sind Abdeckhemmschuhe ausgelegt 
➢ In den Richtungsgruppen Süd und West (auch Zugbildungsgleis 404) hält das zur Bespannung vorgesehene Tfz 


ca. 5 m vor dem Wagenzug an. Weiterfahrt an den Zug und Ankuppeln erst nach Auftrag des örtl. Mitarbeiters. 
Anbringende Tf erfragen nach Einfahrt des Zuges auf dem Bf Seddin unter Angabe der Zugnummer und der Gleisnum-
mer die Abstelldauer oder ob örtliches Personal festlegt beim örtlich zuständigen Disponenten BSE (Nordsystem – 
Disponent Zba 2 (eingang) 9977-376, Südsystem – Disponent Süd 9977-434. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Fahrzeuge, Züge oder Zugteile gegen unbeabsichtigtes Bewegen sichern: 
Nordsystem: 
In der Einfahrgruppe Nord (Gl 244 – 252) wird zusätzlich zu Modul 91501 (Druckluftbremse) am östlichen Wagenzugen-
de (Richtung Michendorf) für jede anzuziehende Feststellbremse (abhängig von Neigung, Zeit und Gewicht oder Ach-
senzahl) eine Achse bzw. ein Drehgestell mit 2 Hemmschuhen zur Talseite* (am Rad) festgelegt. 
(*Stärkstes Gefälle Einfahrgruppe BSE zwischen den Hauptsignalen 2,160 ‰ in Ri BMIP, Fahrzeuge mit Hemmschuhen nur nach der 
Talseite hin festlegen) 
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Südsystem: 
In der Einfahrgruppe Süd (Gl 632 – 637) wird zusätzlich zu Modul 91501 (Druckluftbremse) am östlichen Wagenzugende 
(Richtung Beelitz Heilstätten) für jede anzuziehende Feststellbremse (abhängig von Neigung, Zeit und Gewicht oder 
Achsenzahl) eine Achse bzw. ein Drehgestell mit 2 Hemmschuhen zur Berg- und Talseite** (am Rad) festgelegt. 
(**Stärkstes Gefälle Einfahrgruppe BSS zwischen den Hauptsignalen 1,33 ‰ in Ri BMIP; Neigungswechsel 180 m vor Hauptsignalen Ri 
Ablaufberg 0,115 ‰ Gefälle Ri BBEL; Fahrzeuge mit Hemmschuhen zur Berg- und  Talseite hin festlegen) 
 (**Stärkstes Gefälle Einfahrgruppe BSS zwischen den Hauptsignalen 1,33 ‰ in Ri BMIP; Neigungswechsel 180 m vor Hauptsignalen Ri 
Ablaufberg 0,115 ‰ Gefälle Ri BBEL; Fahrzeuge mit Hemmschuhen zur Berg- und  Talseite hin festlegen) 
Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig A213, A214 O Ostsystem 


Esig A213, A214 S Südsystem 


Esig A213, A214 P Persoenzuggleis 


Esig 42C, Asig 42N1 P Potsadm Pirschheide 


Esig 42C, Asig 42N1 R Beelitz-Heilstätten Strgl 1 


Esig 42C, Asig 42N1 S Beelitz-Heilstätten Strgl 2 


Esig 42F, 42G, 42H N Nord- und Mittelkomplex 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 35,000 Richtung Beelitz-Heilstätten 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Seddin (BSE) 086959 ÖMRS BSE: GSM-R Ruf 8207641 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Süd):   Kurzwahl 1350; Langwahl 73023202 – Zuständigkeit südlicher Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl Ost):  Kurzwahl 1351;  Langwahl 73010702 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl Srw): Kurzwahl 1352; Langwahl 73010802 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww Srw  Kurzwahl 1353; Langwahl 73002821 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww A Ro:  Kurzwahl 1354; Langwahl 73003021 – Zuständigkeit Ablaufberg Ost 
Ww B Ro:  Kurzwahl 1355;  Langwahl 73003121 – Zuständigkeit Ablaufberg Ost 
Ww A Rs.  Kurzwahl 1356;  Langwahl 73002921 – Zuständigkeit Ablaufberg Süd 
Ww B Rs:  Kurzwahl 1357;  Langwahl 73003221 – Zuständigkeit Ablaufberg Süd 
Ww Sst:  Kurzwahl 1358;  Langwahl 73001621 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30181 
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700 Abzw Schönfließ West – NAR – Abzw Wildpark West – Nesselgrund - Genshage-
ner Heide – Schönefeld – Eichgestell – Abzw Biesdorfer Kreuz Süd – Bln-
Lichtenberg – Bln-Ostkreuz Ostbahn -eingleisig Abzw Schönfließ West bis Hohen 
Neuendorf- und Bln-Lichtenberg bis Bln Ostkreuz Ostbahn 


zwei eingleisige Strecken der gleichen Richtung von Abzw Glasower Damm bis Schönefeld und Abzw Biesdorfer Kreuz 
West bis Abzw Biesdorfer Kreuz Süd 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2301 1 (2) a) 
Verbot, ohne Streckenkenntnis zu fahren  
Bln Ostkreuz Ostbahn – Bln-Lichtenberg 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m zwischen Bln Ostkreuz und Bln Lichtenberg und zwischen km 26,2 und Abzw Schönfließ West 
700 m zwischen Bln-Lichtenberg – km 26,2 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Abzw Schönfließ West   73003302 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 591 H Hennigsdorf 


Bksig 591 O Oranienburg 


 


Bf Hohen Neuendorf West   73002802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 2,6 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Hohen Neuendorf West Birkenwerder kurze Kurve (Str. 702) anderer Fahrtbegriff 


Hohen Neuendorf West Birkenwerder lange Kurve (Str. 701) anderer Fahrtbegriff 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  - Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit „Fz-G“ 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen“. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 616 B Birkenwerder 


Asig 616 W Berlin-Wuhlheide 


 


Bf Hennigsdorf Nord (özF Hennigsdorf 1)   73025602 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  
Hdo 


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 52A H Hennigsdorf 


Bksig 52A S Schönwalde 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  
Hdw 


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 52F, 52FF H Hennigsdorf 


Bksig 52FF N Hohen Neuendorf West 


 


Bf Falkenhagen (b Nauen) (özF Hennigsdorf 1)   73025602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 93A, 93AA, Asig 93N1-93N3 B Brieselang 


Esig 93A, 93AA, Asig 93N1-93N3 F Finkenkrug 


 


Abzw Wustermark / Bf Wustermark Nord (GVZ) (özF Hennigsdorf 2)   73006102 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 95N44, 95N45 P Priort 


Asig 95N44, 95N45 W Wustermark Rbf 
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Bf Priort (özF Hennigsdorf 2)   73006102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung (ausgenommen Gl 1-7) beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Hennigsdorf 2) zuständig, GSM-R Ruf 73006102 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Hennigsdorf 2), GSM-R Ruf 73006102 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 96L16X 
Der „OB1“ schließt an das Umformwerk an. Zum „OB 1“ gehört das Gl 16. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachddem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entferen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Priort (BPOT) 035154 Örtlicher Zugdisponent                
BSE: GSM-R Ruf 8207641 


 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Hennigsdorf 2):  Langwahl 73006102 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Satzkorn (özF Hennigsdorf 2)   73006102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 
Ausgenommen: 
Im Nordkopf des Bahnhofs (km 70,772 bis km 71,750) besteht ein Gefälle in Richtung Priort von 4,2 ‰. 
Gl 3 Asig 98N3 bis Asig 98P3: max. 2,2 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
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Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Hennigsdorf 2):  Kurzwahl 1351; Langwahl 73006102 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Potsdam Wissenschaftspark Golm (özF Hennigsdorf 2)   73006102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 99N1, 99N2, 99N3, 99N4 W Werder (Havel) 


Asig 99N2, 99N3, 99N4 B Beelitz 


Asig 99N1, 99N2, 99N4 S Saarmund 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Hennigsdorf 2): Kurzwahl 1350; Langwahl 73006102 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Abzw Nesselgrund Ost (özF Genshagener Heide)   73022802 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 7621 M Michendorf 


Bksig 7621 S Saarmund 


 
 


Bf Saarmund (özF Genshagener Heide)   73022802 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 77P1-77P4 M Michendorf 


Asig 77P1-77P4 P Potsdam 
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Bft Genshagener Heide West (özF Genshagener Heide)   73022802 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 78A, 78B L Ludwigsfelde 


 


Bf Genshagener Heide (özF Genshagener Heide)   73022802 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 78F, 78G, 78H L Ludwigsfelde 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 15,797 Richtung Saarmund 


 


Abzw Genshagener Heide Ost (özF Genshagener Heide)   73022802 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Genshagener Heide Ost Birkengrund kurze u. lange Kurve (lange Kurve Esig  Zs 2 (L)) anderer Fahrtbegriff 


 


Bf Diedersdorf   73090102 


Modul 408.2341 6 (1) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers  
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der Ankunft bzw. bei der Ausfahrt in Höhe der 
Einfahrsignale, wenn der Zug an den Einfahrsignalen mit seiner gesamten Länge vorbeigefahren ist, eine Zugvollstän-
digkeitsmeldung an den Fdl BAGD zu geben. Diese Meldung darf während der Fahrt gegeben werden. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.901, Tabelle Spalte 3. 
Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit “Fz-G“ 
Wenn in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen vorhanden sind, 
melden Sie dem Wärter vor der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen“. 


 


Abzw Glasower Damm West   73090102 


Modul 408.2341 6 (1) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers  
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der Durchfahrt in Höhe der Blocksignale der 
Gegenrichtung, wenn der Zug an den Blocksignalen der Gegenrichtung mit seiner gesamten Länge vorbeigefahren ist, 
eine Zugvollständigkeitsmeldung an den Fdl BAGD zu geben. Diese Meldung darf während der Fahrt gegeben werden. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 107, 109 T Strgl 5/1 


Bksig 107, 109 U Strgl 2 
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Abzw Glasower Damm Ost   73090102 


Modul 408.2341 6 (1) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers  
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der Durchfahrt in Höhe der Blocksignale der 
Gegenrichtung, wenn der Zug an den Blocksignalen der Gegenrichtung mit seiner gesamten Länge vorbeigefahren ist, 
eine Zugvollständigkeitsmeldung an den Fdl BAGD zu geben. Diese Meldung darf während der Fahrt gegeben werden. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Glasower Damm Ost Schönefeld Strgl T, U Zs 2 


Abzw Glasower Damm Ost Bln Flughafen BER Selchow West (La Str 800/900) Zugfunk 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 116, 118, 120, 122 M Michendorf 


Bksig 116, 118, 120, 122 Z Zossen 


Bksig 6, 8, 113, 119, 121 F Bln Flughafen BER 


Bksig 6, 8, 113, 115, 119, 121 T Strgl 5/1 


Bksig 6, 8, 113, 115, 119, 121 U Strgl 2 


 


Bf Schönefeld   73443102 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2341 6 (1) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers  
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der Ankunft bzw. bei der Ausfahrt in Höhe der 
Einfahrsignale, wenn der Zug an den Einfahrsignalen mit seiner gesamten Länge vorbeigefahren ist, eine Zugvollstän-
digkeitsmeldung an den Fdl BFHS zu geben. Diese Meldung darf während der Fahrt gegeben werden. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Schönefeld  Abzw Glasower Damm Ost Strgl T, U Zs 2 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit „Fz-G“ 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen“. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 138, 140, 142, 144, 146 T Strgl 1 


Asig 138, 140, 142, 144, 146 U Strgl 2 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 36,750 Richtung Grünauer Kreuz beide Gleise 
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Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Schönefeld): Kurzwahl 1350; Langwahl 73443102 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Abzw Grünauer Kreuz Süd (özF Grünauer Kreuz)   73022702 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 8621 E Eichgestell 


Bksig 8611, 8621 K Königs Wusterhausen 


Bksig 8611, 8621 R Bln-Schöneweide kurze Kurve 


Bksig 8611, 8621 S Bln-Schöneweide lange Kurve 


 


Abzw Wendenheide (özF Grünauer Kreuz)   73022702 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 8816 F Schönefeld 


Bksig 8816 S Bln-Schöneweide 


 


Bf Eichgestell (özF Grünauer Kreuz)   73022702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 89N1, 89N2, 89N3 B Biesdorfer Kreuz 


Asig 89N1, 89N2 K Bln-Köpenick 


Asig 89N1, 89N2, 89N3 O Bln Ostbahnhof 


Asig 89P1, 89P2, 89P3 F Grünauer Kreuz Regelgleis 


Asig 89P1, 89P2, 89P3 S Bln-Schöneweide 


 


Abzw Eichgestell Nord (özF Grünauer Kreuz)   73022702 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Eichgestell Nord Abzw Biesdorfer Kreuz West Biesdorfer Kreuz Südost 
(kurze Kurve) 


Zugfunk 
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Abzw Biesdorfer Kreuz Süd   73014102 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Biesdorfer Kreuz Süd Abzw Biesdorfer Kreuz West BBIKV (kurze Kurve) Zugfunk 


Abzw Biesdorfer Kreuz Süd Abzw Biesdorfer Kreuz West BBIKV (lange Kurve) Zugfunk 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 303, 311 K Bln-Kaulsdorf 


Bksig 303, 311 S Biesdorfer Kreuz Nord  


 


Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest   73014102 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 324, 326 E Eichgestell 


Bksig 324, 326 O Bln Ostbahnhof 


 


Abzw Biesdorfer Kreuz Südost   73014102 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 351 E Eichgestell 


Bksig 351 K Bln-Kauslsdorf 


 


Abzw Biesdorfer Kreuz West   73014102 


Modul 408.2431 2 (2) 


Umleiten unter erleichterten BedingungenUmleiten unter erleichterten Bedingungen zuge-
lassen 


Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Biesdorfer Kreuz West Bln-Lichtenberg Strgl 6 und 8 (Str 300) Zugfunk 


Abzw Biesdorfer Kreuz West Abzw Biesdorfer Süd Biesdorfer Kreuz Südost (lange Kurve) Zs 2 (W) 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 331, 333, 337 K Bln-Kaulsdorf 


Bksig 331, 333, 335, 337 S Biesdorfer Kreuz Nord 


Bksig 331, 333, 335 W Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest 
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Bf Bln-Lichtenberg  73014702 Fdl B1 73014402 Fdl B6  73014502 Fdl B9A 73014602 Fdl B9B 


Unterschreitung Mindestfahrdrahthöhe 
Auf den genannten Streckenabschnitten bzw. Betriebsstellen ist das Betreten der äußeren Standflächen untersagt. 
Berlin-Lichtenberg Gleis 4 im km 4,71 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


3-10 6,5 


29 3,6 


30, 32 3,4 


38 2,7 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
Die Fertigmeldung von Zügen, die nicht am Bahnsteig beginnen und vorbereitet werden, erfolgt spätestens 5 Minuten vor 
der planmäßigen Abfahrzeit, bzw. vor dem Beginn der planmäßigen Rangierfahrt zur Bereitstellung auf dem Abfahrtgleis, 
durch die Regio-Leitstelle an den zuständigen Fahrdienstleiter bzw. Weichenwärter.(Langwahl 73000416) 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln-Lichtenberg Abzw Biesdorfer Kreuz West Strgl 6 und 8 (Str 300) Zugfunk 


Abzw Biesdorfer Kreuz West Abzw Biesdorfer Kreuz Süd Abzw Biesdorfer Kreuz 
Südost (lange Kurve) 


Zugfunk 


Abzw Biesdorfer Kreuz West Abzw Biesdorfer Kreuz Süd Abzw Biesdorfer Kreuz 
Südwest (lange Kurve) 


Zugfunk 


Abzw Biesdorfer Kreuz Süd Abzw Biesdorfer Kreuz West Abzw Biesdorfer Kreuz 
Südwest (lange Kurve) 


Zugfunk 


Abzw Biesdorfer Kreuz Süd Abzw Biesdorfer Kreuz West Abzw Biesdorfer Kreuz 
Südost (lange Kurve) 


Zugfunk 


 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Kasklestraße“ 
Für den „OB Kaskelstraße“ ist der Ww (Fdl B6) zuständig. GSM-R Ruf 73014402 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB Kaskelstraße“: Ww (Fdl BLO B6), GSM-R Ruf 73014402 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Kaskelstraße“ 
Grenze „OB Kaskelstraße“: Rs 120II und Rs 124II 
Die Weichen 144, 146 und 147 sind EOW, übrige Weichen sind mechanisch ortsgestellt. 
Zum „OB Kaskelstraße“ gehören die Gl 102-124 
Die Verständigung erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
EVU DB Regio: Triebfahrzeugführer von ankommenden Zügen melden sich unaufgefordert bei der Regio Leitstelle 
(Langwahl 73000416) und melden Zugnummer, Fahrzeugnummer, Fahrzeugstörungen und Folgeleistung.                   
Auf den Gl 27, 28 und 31-43, sowie im Werkbereich DB Regio, ist das Durchspeisen per EVS oder ZS durch gekuppelte 
Fahrzeuge und Tfz zulässig. Die Bestimmungen der Ril. 418.8926Z01 sind zu beachten. 
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
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Ortsstellbereich „OB Kaskelstraße“ Gl 102-124 Abstellanlage Kaskelstraße: 
1. Einfahrt in den Bereich erfolgt über den Stellwerksbezirk Fdl B6.                   


Da der Fdl B6 nicht Ww für den Bereich ist, hat die Zustimmung den Status eines beteiligten (benachbarten) Ww 
und beinhaltet nicht, dass der Fahrweg frei von Fahrzeugen und eingestellt ist. Die Zustimmung des Fdl B6 gilt bis 
Höhe Rs 124II Gleis 124 oder Rs 120II. 


2. Anweisung über Funktion und Bedienung EOW beachten 
3. Im gesamten Bereich zulässige Rangiergeschwindigkeit 5 km/h 
4. Melden Sie sich vom Startpunkt ihrer Rangierfahrt beim Fdl B6 an.                                   


Der Fdl B6 teilt Ihnen mit, ob der Rangierfahrt nichts entgegensteht oder eine Fahrt in entgegengesetzter Richtung 
stattfindet. Da der Fdl B6 nicht Ww für den Bereich ist, hat die Zustimmung den Status eines beteiligten (benach-
barten) Ww und beinhaltet nicht, dass der Fahrweg frei von Fahrzeugen und eingestellt ist. Am Rs 124II oder Rs 
120II beantragen Sie die Zustimmung des Fdl B6 zur Fahrt aus der Abstellanalge. 


Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit „Fz-G“ 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor Beginn der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Glesistromkreisen“. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Gl 26-30, 33-35 ,39, 40, 42, 43, 53, 53a, 54, 65-69, 85, 89, (152,), 155, 156  20 km/h 
Gl 152 in westlicher Richtung ab Weiche 623    10 km/h 
Gl 102-133 ab Weiche 147 bzw. Weiche 149      5 km/h 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 3-10 und 26-43: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, wenn festgestellt ist, 
dass sie festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Stw-bez B6: Zsig L16, L17, L20, L21, L22 R B 1 


Stw-bez B6: Zsig L16, L17, L20, L21, L22 W Bln Ostkreuz Ostbahn 


Stw-bez B1: Esig/Bksig A, B A Abstellbahnhof 


Stw-bez B1: Esig/Bksig A, B P Personenbahnhof 


Stw-bez B1: Esig/Bksig A, B R Bln-Rummelsburg 


Stw-bez B1: Asig/Bksig C, D O Bln Ostkreuz Ring-F 


Stw-bez B1: Asig/Bksig C, D F Bln Frankfurter Allee 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Berlin-Lichtenberg (BLO) 085977 ÖMRS BSE: GSM-R Ruf 8207641 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B6): Kurzwahl 1350, Langwahl 73014402 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl B9A): Kurzwahl 1351, Langwahl 73014502 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl B9B): Kurzwahl 1352, Langwahl 73014602 – Zuständigkeit mittlerer Bahnhofsbereich 
Ww W3:  Kurzwahl 1353, Langwahl 73007021 – Zuständigkeit mittlerer Bahnhofsbereich 
Ww W8:  Kurzwahl 1354, Langwahl 73007121 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Leitstelle DB Regio:                           Langwahl 73000416 
Verständigung im RiR-Verfahren und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30355 
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Bln Ostkreuz Ostbahn (özf Lichtenberg-(özf Bornholmer Straße))   73010502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


7, 8 3,7 


17, 18 (Kehrgleis) 3,5 
 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Talgo“ 
Für den „OB Talgo“ ist der Ww (özF Lichtenberg) zuständig. GSM-R Ruf 73010502 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB Talgo“: Ww (özF Lichtenberg) GSM-R Ruf 73010502 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Talgo“ 
Grenze „OB Talgo“: 74L217Y und 74L117Y 
Die Verständigung erfolgt im RiR-Verfahren. 
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701 Abzw Bergfelde Ost – Birkenwerder (b Berlin) 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Birkenwerder (b Berlin)  73002302 


El-Signale im Bf Birkenwerder (b Berlin) 
Hochstehende bzw. über den Gleis angebrachten El-Signale gelten nur für Fahrzeuge mit 15 kV 16,7 Hz Wechselstrom.  
Tiefstehende El-Signale gelten nur für Fahrzeuge der Berliner S-Bahn mit 750 V Gleichstrom. 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1, 2 ,3 ab Asig 4, 6, 8 Richtung Hohen Neuendorf kurze Kurve 5,1 


Gl 1, 2 ,3 ab Asig 4, 6, 8 Richtung Hohen Neuendorf/Schönfließ lange Kurve 4,4 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Birkenwerder (b Bln) Abzw Schönfließ West Strgl 11 (kurzer Kurve) Zs 2 


Birkenwerder (b Bln) Abzw Schönfließ West Strgl 12 (lange Kurve) anderer Fahrtbegriff 


Birkenwerder (b Bln) Hohen Neuendorf West Strgl 22 (kurze Kurve) Zs 2 (W) oder anderer Fahrtbegriff 


Birkenwerder (b Bln) Hohen Neuendorf West Strgl 21 (lange Kurve) anderer Fahrtbegriff 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren –Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit „Fz-G“ 


Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor Beginn der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen“. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 6 S Schönfließ 


Asig 6 W Wustermark 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 19,049 in Richtung Oranienburg 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Birkenwerder): Kurzwahl 1351; Langwahl 73002302 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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702 Birkenwerder (b Berlin) – Hohen Neuendorf West -eingleisig- 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Birkenwerder (b Berlin)  73002302 


El-Signale im Bf Birkenwerder (b Berlin) 
Hochstehende bzw. über dem Gleis angebrachte El-Signale gelten nur für Fahrzeuge mit 15 kV 16,7 Hz Wechselstrom.  
Tiefstehende El-Signale gelten nur für Fahrzeuge der Berliner S-Bahn mit 750 V Gleichstrom. 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1, 2 ,3 ab Asig 4, 6, 8 Richtung Hohen Neuendorf kurze Kurve 5,1 


Gl 1, 2 ,3 ab Asig 4, 6, 8 Richtung Hohen Neuendorf/Schönfließ lange Kurve 4,4 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Birkenwerder (b Bln) Abzw Schönfließ West Strgl 11 (kurzer Kurve) Zs 2 


Birkenwerder (b Bln) Abzw Schönfließ West Strgl 12 (lange Kurve) anderer Fahrtbegriff 


Birkenwerder (b Bln) Hohen Neuendorf West Strgl 22 (kurze Kurve) Zs 2 (W) oder anderer Fahrtbegriff 


Birkenwerder (b Bln) Hohen Neuendorf West Strgl 21 (lange Kurve) anderer Fahrtbegriff 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren – Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit „Fz-G“ 


Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor Beginn der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen“. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 6 S Schönfließ 


Asig 6 W Wustermark 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 19,049 in Richtung Oranienburg 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Birkenwerder): Kurzwahl 1351; Langwahl 73002302 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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Bf Hohen Neuendorf West   73002802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 2,6 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Hohen Neuendorf West Birkenwerder lange Kurve (Str. 701) anderer Fahrtbegriff 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  - Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit  „Fz-G“ 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen“. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 616 B Birkenwerder 


Asig 616 W Berlin-Wuhlheide 
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710 Hennigsdorf (b Berlin) – Velten (Mark) – Neuruppin – Wittstock (Dosse) – Witten-
berge  -eingleisig- [Nebenbahn zwischen Pritzwalk und Wittenberge] 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
gesamte Strecke 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
gesamte Strecke 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Hennigsdorf (b Bln) bis Pritzwalk  1.000 m 
von Pritzwalk bis Wittenberge       700 m 


Modul 301.1101 3 (9) 
Nachtzeichen des Signals Zg 2 auch bei Tage führen  
von Wittstock (Dosse) bis Wittenberge 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Hennigsdorf (özF Hennigsdorf 1)   73025602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 1, 5-13 ab Asig 51N1, 51N5-51N9 bzw. Sperrsignal 51L10X-51L14X in Richtung Hennigsdorf Nord bzw. Velten 3,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Hennigsdorf 1) zuständig; GSM-R 73025602 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Hennigsdorf 1), GSM-R Ruf 73025602 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 51L108X 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 108-110 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgstellter Weichen mit Farbanstrich gemaäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 51N5, 51N6 N Hohen Neuendorf 


Asig 51N5, 51N7 S Schönwalde 


Asig 51N6, 51N7 V Velten 
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Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Hennigsdorf 1):  Langwahl 73025602 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Velten (Mark) (ESTW Neuruppin)   73020102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Richtung Kremmen 8,7 


Weiche 4 bis Ra 10 (km 24,496) in Richtung Hennigsdorf 6,8 


ab Ra 10 (km 24,496) in Richtung Hennigsdorf 3,2 


Weiche 23 bis Weiche 27 4,9 
 


Modul 481.0201 6 (5) 
Analoge Ortskanäle 
Kanal 05: Fdl; Kanal 19: Tf (Zugnr.); Lrf EVU DB Schenker Rail Velten 


 


Bf Kremmen (ESTW Neuruppin)   73020102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,2 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Neuruppin (ESTW Neuruppin)   73020102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


ab BÜ 26,4 in Richtung Alt-Ruppin 6,8 


ab BÜ 26,7 in Richtung Kremmen 6,1 


ab Einfahrweiche in Richtung Wildberg 3,3 


ab Ra 10 in Richtung Dossow(Prign) und Wittstock 3,7 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 301.0002 2 (3) 
Signale, die nicht unmittelbar rechts - am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung links - neben oder 
über dem Gleis angeordnet sind  
Bft Neuruppin Rheinsberger Tor: 
Asig 60P2   steht links vom Gleis, Ne 4 aufgestellt 
Zsig 60ZR1 steht links vom Gleis, Ne 4 aufgestellt 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 60P1, 60P2 H Herzberg (Mark) 


Asig 60P1, 60P2 K Kremmen 


Asig 60N1, 60N2 D Wittstock (Dosse) 


Asig 60N1, 60N2 W Wildberg (b Neuruppin) 
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Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 27,530 in Richtung Wildberg;  km 29,535 in Richtung Wittstock (Dosse) 


 


Bf Dossow (Prign) (ESTW Neuruppin)   73020102 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 59,715 in Richtung Neuruppin;  km 60,723 in Richtung Wittstock (Dosse) 


 


Bf Wittstock (Dosse) (ESTW Neuruppin)   73020102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Von Zsig 65ZU2 bis Zsig 65ZV2 10,5 


Von Zsig 65ZR2/3 bis Zsig 65ZV2 (Gl 602, 702) 7,0 


An Asig 65N2 in Richtung Pritzwalk 9,0 


Von Weiche 1 bis Ra 10 (Gl 202) in Rchtung Neuruppin 7,5 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 65,050 in Richtung Dossow (Prign) 


 


Bf Wittstock (Dosse) Bft Liebenthal (Prign) (ESTW Neuruppin)   73020102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Esig 65F bis Zsig 65ZU2 9,0 ‰ 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Verständigung mit özF ESTW Neuruppin über Zugfunk bzw. ortsfeste Sprechstellen. Die Freigabe der Schlüsselsperre 
für die Anschlussweiche Liebenthal (Prign) erfolgt durch den özF ESTW Neuruppin. 


Modul 481.0201 6 (5) 
Analoge Ortskanäle 
Kanal 10: Tf (Zugnr), Rb EVU DB Schenker Rail 


 


Bf Pritzwalk    73000221 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1 ,2 4, 7, 17, 18, 19 ab Asig E, F,G, H, K, L, M in Richtung Bölzke 10,2 


Gl 1 ,2 4, 7, 17, 18, 19 ab Asig E, F,G, H, K, L, M in Richtung Groß Pankow 4,6 


Gl 1 ,2 4, 7, 17, 18, 19 ab Asig Q, R, S, V, W, X in Richtung Wittstock 4,6 


Gl 1 ,2 4, 7, 17, 18, 19 ab Asig Q, R, S, V, W, X in Richtung Meyenburg 4,0 
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Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B 1):  Langwahl 73000221 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww W2:     Langwahl 73000621 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren, Netz P-GSM-D 


 


Bf Groß Pankow (ESTW Neuruppin)  73020102   


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Maßgebende Neigung 3,3 


Gl 1, 2 ab Asig 67P1, 67P2 in Richtung Rosenhagen 10,0 


 


Bf Rosenhagen (ESTW Neuruppin)   73020102  


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 10,0 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Perleberg (ESTW Neuruppin)  73020102    


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1 ,2, 3 ab Asig 69P1, 69P2 in Richtung Wittenberge 3,0 


Gl 1 ,2 ab Asig 69N1, 69N2 in Richtung Rosenhagen 4,6 
 


Modul 481.0201 6 (5) 
Analoge Ortskanäle 
Kanal 02 + 25: Fdl, Tf  (Zugnr.) 


 


Bf Wittenberge (özF Wittenberge)  73023602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 44 und 85 6,0 


In Richtung Nordtor AW 12,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für den „OB 1“ und „OB 2“ ist der Ww (özF Wittenberge) zuständig, GSM-R Ruf 73023602 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: BözM Ww (özF Wittenberge), GSM-R Ruf 73023602 
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Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 30L44X 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 41-44. Die Gl 41-43 haben eine Spitzenüberspannug. Das Gl 44 ist in Richtung Anschluss-
bahn Stadtverwaltung Wittenberge bis ca. 200 m hinter W 140 überspannt. Am Gl 43 befindet sich eine Wasserfüllanla-
ge. 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Sperrsignale 30L108X, 30L97X und 30L115X 
Zum „OB 2“ gehören die Gl 16, 17, 77, 97, 108, 114 und 116. An den „OB 2“ schließen die Anschlüsse des AW Witten-
berge und das Umformerwerk an.  
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Im Bf Wittenberge darf im Gl 36 mit höchstens 20 km/h, in den Gl 41-43 mit höchstens 5 km/h und im Gl 44 mit höchs-
tens 10 km/h rangiert werden. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 44 und 85: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, wenn festgestellt ist, dass sie 
festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 30R1, 30R2, 30R4, 30R6, 30T3, 30T7 L Ludwigslust 


Asig 30R1, 30R2, 30R4, 30R6, 30T3, 30T7 P Perleberg 


Asig 30P3, 30P6, 30P7 B Berlin 


Asig 30P3, 30P6, 30P7 S Stendal 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 1,390 Richtung Perleberg 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Wittenberge (WW) 214239 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8669530 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Wittenberge): Langwahl 73023602 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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711 Hennigsdorf (b Berlin) – Hennigsdorf Nord (Hdo)  -eingleisig-  
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Hennigsdorf (özF Hennigsdorf 1)   73025602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 1, 5-13 ab Asig 51N1, 51N5-51N9 bzw. Sperrsignal 51L10X-51L14X in Richtung Hennigsdorf Nord bzw. Velten 3,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Hennigsdorf 1) zuständig; GSM-R 73025602 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Hennigsdorf 1), GSM-R Ruf 73025602 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 51L108X 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 108-110 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgstellter Weichen mit Farbanstrich gemaäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 51N5, 51N6 N Hohen Neuendorf 


Asig 51N5, 51N7 S Schönwalde 


Asig 51N6, 51N7 V Velten 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Hennigsdorf 1):  Langwahl 73025602 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Hennigsdorf Nord (Hdo) (özF Hennigsdorf 1)   73025602 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 52A H Hennigsdorf 


Bksig 52A S Schönwalde 
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712 Hennigsdorf (b Berlin) – Hennigsdorf Nord (Hdw)  -eingleisig-  
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Hennigsdorf (özF Hennigsdorf 1)   73025602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 1, 5-13 ab Asig 51N1, 51N5-51N9 bzw. Sperrsignal 51L10X-51L14X in Richtung Hennigsdorf Nord bzw. Velten 3,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Hennigsdorf 1) zuständig; GSM-R 73025602 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Hennigsdorf 1), GSM-R Ruf 73025602 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 51L108X 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 108-110 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgstellter Weichen mit Farbanstrich gemaäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 51N5, 51N6 N Hohen Neuendorf 


Asig 51N5, 51N7 S Schönwalde 


Asig 51N6, 51N7 V Velten 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Hennigsdorf 1):  Langwahl 73025602 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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Bf Hennigsdorf Nord (Hdw) (özF Hennigsdorf 1)   73025602 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 52F, 52FF H Hennigsdorf 


Bksig 52FF N Hohen Neuendorf 
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721 Falkenhagen (b Nauen) – Abzw Finkenkrug  -eingleisig-  
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Falkenhagen (b Nauen) (özF Hennigsdorf 1)   73025602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 93A, 93AA, Asig 93N1-93N3 B Brieselang 


Esig 93A, 93AA, Asig 93N1-93N3 F Finkenkrug 
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722 Abzw Hasselberg – Brieselang   -eingleisig-  
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 
 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Brieselang (özF Nauen)  73025502 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienungsanweisung für den Gleisanschluss WWZ Havelland beachten: 
Die Bedienungen erfolgen als Rangierfahrten. Die Rangierfahrten werden in der Regel mit einem Triebfahrzeug und 
einem Triebfahrzeugführer vom EVU durchgeführt. Der Triebfahrzeugführer kann dabei das Triebfahrzeug als Lokran-
gierführer funkferngesteuert bedienen. Der Triebfahrzeugführer (Lokrangierführer) arbeitet im Gleisanschluss als Ran-
gierleiter*. Dem Triebfahrzeugführer (Lokrangierführer) kann ein zusätzlicher Mitarbeiter beigegeben sein, der dann als 
Rangierleiter* arbeitet. Die Bedienung des Gleisanschlusses erfolgt vom Bahnhof Brieselang aus nach erteilter Zustim-
mung özF Nauen. Die Zustimmung gilt bei Einfahrt in den Gleisanschluss bis zum Standort des Sperrsignals 41Y. Die 
Weiterfahrt der Rangierabteilung erfolgt unter Verantwortung des Rangierleiters*. 
Durch den Anschließer ist eine Stelle benannt, die als Wärter im Sinne des Betriebsverfahrens fungiert: 


Wärter Anschlussbahn Zeit Erreichbarkeit 


Herr Stahl oder Mitarbeiter 06:00 - 22:00 Uhr Mobil: 01 74 / 9 36 95 24 


Wache Fa. Rigips 22:00 -  06:00 Uhr Tel.: (0 33 21) 4 11 - 4 17 Mobil: 01 52 / 04 14 51 09 


Dieser Wärter koordiniert und überwacht die Rangierfahrten im Gleisanschluss, öffnet und schließt die Gleistore, schließt 
feindliche Rangierfahrten untereinander aus und erteilt Zustimmungen an die Rangierfahrten.Der Wärter der Anschluss-
bahn stellt auch das Ruhen des Zweiwegefahrzeuges des Mitbenutzers Uhlhorn Logistik während des Verkehrens 
anderer Rangierfahrten sicher. 
Somit haben sich alle Rangierfahrten (Rangierbegleiter bzw. Triebfahrzeugführer/Lokrangierführer bei Rangierfahrten 
ohne Rangierbegleiter), welche in den Gleisanschluss einfahren, im Gleisanschluss rangieren und den Gleisan-
schluss verlassen wollen, vor jeder Rangierfahrt beim Wärter der Anschlussbahn zu melden  
und dessen Zustimmung einzuholen. 
Befindet sich im Gleisanschluss bereits eine Rangierfahrt und eine weitere Rangierfahrt soll vom Bahnhof Brieselang in 
den Gleisanschluss folgen, gilt: Der Triebfahrzeugführer bleibt nach Ankunft auf dem Bahnhof Brieselang per GSM-R auf 
seiner Zugnummer registriert und führt die manuelle Netzwahl durch. Der Rangierleiter registriert sich über die Funkti-
onskennung 10 als Zugbegleiter unter der Zugnummer des angekommenen Zuges. Die Zustimmung zur Fahrt erteilt der 
Wärter der Anschlussbahn dem Rangierleiter* fernmündlich. Sodann erteilt der Rangierleiter* dem Triebfahrzeugführer 
den Fahrauftrag per GSM-R.  
*fremde Infrastruktur 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 73P31, 73P32, 73P33, Esig 73FF O Falkenhagen (b Nauen) 


Asig 71P31, 73P32, Esig 73FF W Abzw Hasselberg 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 26,135 Richtung Falkensee; km 27,845 Richtung Nauen 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Nauen): Langwahl 73025502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof, Verständigung im RoR-Verfahren 
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723 Falkenhagen (b Nauen) – Brieselang   -eingleisig-  
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Falkenhagen (b Nauen) (özF Hennigsdorf 1)   73025602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 93A, 93AA, Asig 93N1-93N3 B Brieselang 


Esig 93A, 93AA, Asig 93N1-93N3 F Finkenkrug 


 


Bf Brieselang (özF Nauen)  73025502 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienungsanweisung für den Gleisanschluss WWZ Havelland beachten: 
Die Bedienungen erfolgen als Rangierfahrten. Die Rangierfahrten werden in der Regel mit einem Triebfahrzeug und 
einem Triebfahrzeugführer vom EVU durchgeführt. Der Triebfahrzeugführer kann dabei das Triebfahrzeug als Lokran-
gierführer funkferngesteuert bedienen. Der Triebfahrzeugführer (Lokrangierführer) arbeitet im Gleisanschluss als Ran-
gierleiter*. Dem Triebfahrzeugführer (Lokrangierführer) kann ein zusätzlicher Mitarbeiter beigegeben sein, der dann als 
Rangierleiter* arbeitet. Die Bedienung des Gleisanschlusses erfolgt vom Bahnhof Brieselang aus nach erteilter Zustim-
mung özF Nauen. Die Zustimmung gilt bei Einfahrt in den Gleisanschluss bis zum Standort des Sperrsignals 41Y. Die 
Weiterfahrt der Rangierabteilung erfolgt unter Verantwortung des Rangierleiters*. 
Durch den Anschließer ist eine Stelle benannt, die als Wärter im Sinne des Betriebsverfahrens fungiert: 


Wärter Anschlussbahn Zeit Erreichbarkeit 


Herr Stahl oder Mitarbeiter 06:00 - 22:00 Uhr Mobil: 01 74 / 9 36 95 24 


Wache Fa. Rigips 22:00 -  06:00 Uhr Tel.: (0 33 21) 4 11 - 4 17 Mobil: 01 52 / 04 14 51 09 


Dieser Wärter koordiniert und überwacht die Rangierfahrten im Gleisanschluss, öffnet und schließt die Gleistore, schließt 
feindliche Rangierfahrten untereinander aus und erteilt Zustimmungen an die Rangierfahrten.Der Wärter der Anschluss-
bahn stellt auch das Ruhen des Zweiwegefahrzeuges des Mitbenutzers Uhlhorn Logistik während des Verkehrens 
anderer Rangierfahrten sicher. 
Somit haben sich alle Rangierfahrten (Rangierbegleiter bzw. Triebfahrzeugführer/Lokrangierführer bei Rangierfahrten 
ohne Rangierbegleiter), welche in den Gleisanschluss einfahren, im Gleisanschluss rangieren und den Gleisan-
schluss verlassen wollen, vor jeder Rangierfahrt beim Wärter der Anschlussbahn zu melden  
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und dessen Zustimmung einzuholen. 
Befindet sich im Gleisanschluss bereits eine Rangierfahrt und eine weitere Rangierfahrt soll vom Bahnhof Brieselang in 
den Gleisanschluss folgen, gilt: Der Triebfahrzeugführer bleibt nach Ankunft auf dem Bahnhof Brieselang per GSM-R auf 
seiner Zugnummer registriert und führt die manuelle Netzwahl durch. Der Rangierleiter registriert sich über die Funkti-
onskennung 10 als Zugbegleiter unter der Zugnummer des angekommenen Zuges. Die Zustimmung zur Fahrt erteilt der 
Wärter der Anschlussbahn dem Rangierleiter* fernmündlich. Sodann erteilt der Rangierleiter* dem Triebfahrzeugführer 
den Fahrauftrag per GSM-R.  
*fremde Infrastruktur 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 73P31, 73P32, 73P33, Esig 73FF O Falkenhagen (b Nauen) 


Asig 71P31, 73P32, Esig 73FF W Abzw Hasselberg 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 26,135 Richtung Falkensee; km 27,845 Richtung Nauen 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Nauen): Langwahl 73025502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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724 Priort – Wustermark    -eingleisig-  
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Priort (özF Hennigsdorf 2)   73006102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung (ausgenommen Gl 1-7) beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Hennigsdorf 2) zuständig, GSM-R Ruf 73006102 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Hennigsdorf 2), GSM-R Ruf 73006102 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 96L16X 
Der „OB1“ schließt an das Umformwerk an. Zum „OB 1“ gehört das Gl 16. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Priort (BPOT) 035154 ÖMRS BSE: GSM-R Ruf 8207641 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Hennigsdorf 2):  Langwahl 73006102 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Wustermark (özF Ruhleben 1)  73026302 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
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Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, tabelle Spalte 3.  


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 4N4, 4N5 S Stendal Strgl 513 


Asig 4N3, 4N4, 4N5 T HGV Strgl 321 


Asig 4N3, 4N4, 4N5 U HGV Strgl 121 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ruhleben 1): Langwahl 73026302 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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725 Priort – Wustermark Rbf    -eingleisig-  
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Priort (özF Hennigsdorf 2)   73006102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung (ausgenommen Gl 1-7) beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Hennigsdorf 2) zuständig, GSM-R Ruf 73006102 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Hennigsdorf 2), GSM-R Ruf 73006102 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 96L16X 
Der „OB1“ schließt an das Umformwerk an. Zum „OB 1“ gehört das Gl 16. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Priort (BPOT) 035154 ÖMRS BSE: GSM-R Ruf 8207641 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Hennigsdorf 2):  Langwahl 73026102 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Wustermark Rbf  73003502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 3, 47 und 58 ab Asig F3, F47 und F58 in Richtung Wustermark Güterzuggleis 10,0 ‰ 
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Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Die Gleisanlagen (außer Hauptgleise 3, 47 und 58) sind Gleisanlagen der Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & 
Co. KG (RLC). Dienstordnung und Zugangs- und Nutzungsbedingungen für Infrastruktur und Serviceeinrichtungen der 
RLC Wustermark sind zu beachten. Während der Besetzungszeiten Stellwerk Wot sind alle Rangierfahrten beim Dipo-
nenten Stellwerk Wot anzumelden.  
RLC Wustermark örtlicher Betriebsleiter Ruf: 03324-22430, Disosition (Wot) Ruf: 033234-72208. 
Schnittstellen: Stw Wot (Zugfahrten), Stw Wmt und Wur (Rangierfahrten). 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig H, Asig F64-69 P Potsdam 


Asig H, Asig F64-69 W Wustermark 


Asig H, Asig F64-69 H Hennigsdorf 


Asig H, Asig F64-69 S  Stendal 
 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellen Nr.  Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Wustermark Rbf 088104 ÖMRS BSE: GSM-RRuf 8207641 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Wur): Langwahl 73003502 – Zuständigkeit  westlicher Bahnhofsbereich 
Ww Wmt:      Langwahl 73000321 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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726 Abzw Wustermark  – Wustermark Rbf    -eingleisig-  
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Wustermark / Bf Wustermark Nord (GVZ) (özF Hennigsdorf 2)   73006102 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 95N44, 95N45 P Priort 


Asig 95N44, 95N45 W Wustermark Rbf 


 


Wustermark Rbf  73003502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 3, 47 und 58 ab Asig F3, F47 und F58 in Richtung Wustermark Güterzuggleis 10,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Die Gleisanlagen (außer Hauptgleise 3, 47 und 58) sind Gleisanlagen der Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & 
Co. KG (RLC). Dienstordnung und Zugangs- und Nutzungsbedingungen für Infrastruktur und Serviceeinrichtungen der 
RLC Wustermark sind zu beachten. Während der Besetzungszeiten Stellwerk Wot sind alle Rangierfahrten beim Dipo-
nenten Stellwerk Wot anzumelden.  
RLC Wustermark örtlicher Betriebsleiter Ruf: 03324-22430, Disosition (Wot) Ruf: 033234-72208. 
Schnittstellen: Stw Wot (Zugfahrten), Stw Wmt und Wur (Rangierfahrten). 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig H, Asig F64-69 P Potsdam 


Asig H, Asig F64-69 W Wustermark 


Asig H, Asig F64-69 H Hennigsdorf 


Asig H, Asig F64-69 S  Stendal 
 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellen Nr.  Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Wustermark Rbf 088104 ÖMRS BSE: GSM-RRuf 8207641 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Wur): Langwahl 73003502 – Zuständigkeit  westlicher Bahnhofsbereich 
Ww Wmt:       Langwahl 73000321 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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731 Abzw Nesselgrund Ost – Abzw Wilhelmshorst    -eingleisig-  
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Nesselgrund Ost (özF Genshagener Heide)   73022802 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 7621 M Michendorf 


Bksig 7621 S Saarmund 
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732 Saarmund – Michendorf – Gl 4103/4014 – Seddin – Abzw Lienewitz  
zwei eingleisige Strecken der gleichen Richtung von Michendorf bis Seddin Ost 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Saarmund (özF Genshagener Heide)   73022802 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 77P1-77P4 M Michendorf 


Asig 77P1-77P4 P Potsdam 


 


Bf Michendorf (özF Michendorf)   73023202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1-6 ab Asig 41P1-41P6 in Richtung Wilhelmshorst und Saarmund 5,0 


Gl 1-6 ab Asig 41N1-41N6 in Richtung Seddin 6,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Michendorf Seddin Strgl T (Gl 4103) und U (Gl 4104) Zs 2 bzw. anderer Fahrtbegriff 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bei Reisezügen ist der Zugführer Rangierbegleiter. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 41P2-41P6 S Saarmund 


Asig 41P2-41P6 W Wilhelmshorst 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Michendorf 2):  Langwahl 73023202 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren  
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Bf Seddin Fdl Ost  73010702     Fdl Srw  73010802    Fdl Süd  73010602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 562 3,2 


Gl 263, 264 3,5 


Gl 425 3,6 


Gl 452 4,3 


Gl 283 4,5 


Gl 436, 437 4,6 


Gl 281, 451, 461, 462, 463, 525, 561 5,0 


Gl 60 5,3 


Gl 256 6,0 


Gl 223, 225, 234, 236 6,3 


Gl 565 6,7 


Gl 588, 589 6,9 


Gl 257 8,0 


Gl 356, 357 10,6 


Gl 601, 611 11,5 


Gl 354 12,2 


Gl 286 12,6 


Gl 443 13,6 


Gl 289 29,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Der Tf meldet von seinem Tfz über GSM-R der Dispostelle - Nordsystem: 901 9977 129 (Disponenten Zugbildungsanla-
ge Basa VPN 9977-129); - Südsystem 901 9977 434 (Disponent Seddin Süd Basa VPN 9977 434), dass der Zug ab-
fahrbereit ist. Meldung an Fdl über ZNP 801 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Kombi Werk DB Schenker Rail“: 
Für den Ortsstellbereich „OB Kombi Werk DB Schenker Rail“ ist der Ww (Fdl Srw) zuständig, GSM-R Ruf 73010802 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 
„OB GL 649“: 
Für den Ortsstellbereich „OB Gl 649“ ist der Ww (Fdl Süd) zuständig, GSM-R RUF 73010602 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB Kombi Werk DB Schenker Rail“ BözM: Ww (Fdl Srw), GSM-R RUF 73010802 
„OB Gl 649“ BözM: Ww (Fdl Süd), GSM-R Ruf 73010602 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Kombi Werk DB Schenker Rail“: 
Grenze „OB Kombi Werk DB Schenker Rail“: Rs 9I, 12I, 14I, 15I, 16I, 17I, 18I und 20I 
EOW Weichen 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 und 13 
Zum “OB Kombi Werk DB Schenker Rail” (Infrastruktur DB Netze Fahrweg) gehören die Gl 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 und 20. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB Gl 649“: 
Grenze „OB Gl 649“: Rs 649I 
Die Nutzung der Gl sowie das Abstellen von Fahrzeugen dürfen nur mit Zustimmung von I.NP-O-D-BLN (Fahrbahn und 
E+M) erfolgen. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
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Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
BÜ 33,6 für Rangierfahrten Richtung Westen Abstellverbot im Bereich der Straßenfahrbahn (Quadrant IV) 
Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit „Fz-G" 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen“. 
Befahren von Gleisbremseinrichtungen mit Triebfahrzeugen: 
Elektrodynamische Gleisbremsen sowie die hydraulischen Talbremsen im Stw.-Bezirk Ro sind sogenannte nicht ab-
senkbare Gleisbremsen. Aufgrund dieser Bauart sind nur die in der nachfolgenenden Übersicht aufgeführten Triebfahr-
zeuge zum Befahren dieser Gleisbremsen unter Einhaltung der Bestimmungen (Bezugslinien) der EBO zugelassen: 


Baureihe Bemerkungen 


261 und 265 Voith Gravita 


290 - 296 V 90 der ehem. DB 


202, 204, 298 V 100 der ehem. DR (ohne Bahnräumer) 


344 – 347 V 60 der ehem. DR 


360 – 365 V 60 der ehem. DB 


Außer die von DB Cargo für den Einsatz an den Ablaufbergen Nord und Süd eingesetzten Tfz dürfen Tfz anderer Bau-
reihen diese Gleisbremsen nicht befahren. 


Tfz mit der Fahrzeuganschrift/ dem Piktogramm dürfen die Gleisbremsen nicht befahren. 
EVU DB Cargo: 
➢ Zuständige Disponenten (auch für das Übertragen von Arbeitsaufgaben): Disponent Zba 2 (Eingang) Basa-VPN 


9977-376, Disponent Zba Basa-VPN 9977 243, Disponent Süd (Basa VPN 9977 434) 
➢ Regeln für den Rangierbezirk Güterwagen-/Triebfahrzeug-Werk beachten 
➢ In den Richtungsgruppen Süd und West sind Abdeckhemmschuhe ausgelegt 
➢ In den Richtungsgruppen Süd und West (auch Zugbildungsgleis 404) hält das zur Bespannung vorgesehene Tfz 


ca. 5 m vor dem Wagenzug an. Weiterfahrt an den Zug und Ankuppeln erst nach Auftrag des örtl. Mitarbeiters. 
Anbringende Tf erfragen nach Einfahrt des Zuges auf dem Bf Seddin unter Angabe der Zugnummer und der Gleisnum-
mer die Abstelldauer oder ob örtliches Personal festlegt beim örtlich zuständigen Disponenten BSE (Nordsystem – 
Disponent Zba 2 (eingang) 9977-376, Südsystem – Disponent Süd 9977-434. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  


Fahrzeuge, Züge oder Zugteile gegen unbeabsichtigtes Bewegen sichern. Anstatt der Feststellbremse soll stets der 
Hemmschuh als Sicherungsmittel verwendet werden. 
Nordsystem: 
In der Einfahrgruppe Nord (Gl 244 – 252) wird zusätzlich zu Modul 91501 (Druckluftbremse) am östlichen Wagenzugen-
de (Richtung Michendorf) für jede anzuziehende Feststellbremse (abhängig von Neigung, Zeit und Gewicht oder Ach-
senzahl) eine Achse bzw. ein Drehgestell mit 2 Hemmschuhen zur Talseite* (am Rad) festgelegt. 
(*Stärkstes Gefälle Einfahrgruppe BSE zwischen den Hauptsignalen 2,160 ‰ in Ri BMIP, Fahrzeuge mit Hemmschuhen nur nach der 
Talseite hin festlegen) 
Südsystem: 
In der Einfahrgruppe Süd (Gl 632 – 637) wird zusätzlich zu Modul 91501 (Druckluftbremse) am östlichen Wagenzugende 
(Richtung Beelitz-Heilstätten) für jede anzuziehende Feststellbremse (abhängig von Neigung, Zeit und Gewicht oder 
Achsenzahl) eine Achse bzw. ein Drehgestell mit 2 Hemmschuhen zur Berg- und Talseite** (am Rad) festgelegt. 
(**Stärkstes Gefälle Einfahrgruppe BSS zwischen den Hauptsignalen 1,33 ‰ in Ri BMIP; Neigungswechsel 180 m vor Hauptsignalen Ri 
Ablaufberg 0,115 ‰ Gefälle Ri BBEL; Fahrzeuge mit Hemmschuhen zur Berg- und  Talseite hin festlegen) 


Bereitstellen von Zügen zur technischen Wagenbehandlung in der Ausfahrgruppe Mitte 
Bei bereitgestellten Zügen in der Ausfahrgruppe Mitte wird zusätzlich zu 91501 (Druckluftbremse) am östlichen Wagen-
zugende (Richtung Michen-dorf) für jede zusätzlich anzuziehende Feststellbremse (abhängig von Nei-gung, Zeit und 
Gewicht oder Achsenzahl) eine Achse bzw. ein Drehgestell mit zwei (in Ziffern: 2) Hemmschuhen zur Berg- und Talseite 
(am Rad) festgelegt.Zusätzlich ist es gemäß DB.6510A01 erforderlich, die durchgeführten Siche-rungsmaßnahmen im 
Meldezettel für Zugvorbereitung (435.0002V05) zu notieren und diesen Zettel im Zettelhalter am ersten Wagen von dem 
Wa-genzugende anzubringen, wo die Hemmschuhe ausgelegt werden. 
Wird örtliches Betriebspersonal vom örtlich zuständigen Disponenten mit dem Durchführen der Sicherungsmaßnahmen 
beauftragt, gehört das Führen und Anbringen des Meldezettels für Zugvorbereitung (435.0002V05) aus-drücklich mit 
dazu. 
Vor Abfahrt oder Auflösung des Zuges ist im Zusammenhang mit dem Auf-heben der Sicherungsmaßnahmen der 
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Meldezettel für Zugvorbereitung (435.0002V05) aus dem Zettelhalter zu nehmen. Er darf da auf keinen Fall drin bleiben, 
wenn seine Gültigkeit verfällt. 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig A213, A214 O Ostsystem 


Esig A213, A214 S Südsystem 


Esig A213, A214 P Persoenzuggleis 


Esig 42C, Asig 42N1 P Potsadm Pirschheide 


Esig 42C, Asig 42N1 R Beelitz-Heilstätten Strgl 1 


Esig 42C, Asig 42N1 S Beelitz-Heilstätten Strgl 2 


Esig 42F, 42G, 42H N Nord- und Mittelkomplex 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 35,000 Richtung Beelitz-Heilstätten 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Seddin (BSE) 086959 ÖMRS BSE: GSM-R Ruf 8207641 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Süd):   Kurzwahl 1350; Langwahl 73023202 – Zuständigkeit südlicher Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl Ost):  Kurzwahl 1351;  Langwahl 73010702 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl Srw): Kurzwahl 1352; Langwahl 73010802 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww Srw  Kurzwahl 1353; Langwahl 73002821 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww A Ro:  Kurzwahl 1354; Langwahl 73003021 – Zuständigkeit Ablaufberg Ost 
Ww B Ro:  Kurzwahl 1355;  Langwahl 73003121 – Zuständigkeit Ablaufberg Ost 
Ww A Rs.  Kurzwahl 1356;  Langwahl 73002921 – Zuständigkeit Ablaufberg Süd 
Ww B Rs:  Kurzwahl 1357;  Langwahl 73003221 – Zuständigkeit Ablaufberg Süd 
Ww Sst:  Kurzwahl 1358;  Langwahl 73001621 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30181 


 


Abzw Lienewitz   73443202 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig D491 P Personenzuggleis 


Bksig D491 S Südsystem 


 







741 


286 


741 Abzw Grünauer Kreuz West – Abzw Grünauer Kreuz Süd 
zweigleisige Strecke mit zweimal eingleisiger Betriebsführung 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Grünauer Kreuz West (özF Grünauer Kreuz West)   73023402 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 5711, 5721 F Schönefeld 


Bksig 5711 R Bln-Grünau Regelgleis 


Bksig 5721 S Bln-Grünau Gegengleis 


 


Abzw Grünauer Kreuz Süd (özF Grünauer Kreuz)   73022702 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Grünauer Kreuz Süd Abzw Grünauer Kreuz West Strgl R (kurze Kurve) Zs 2  


Abzw Grünauer Kreuz Süd Abzw Grünauer Kreuz West Strgl S (lange Kurve) Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 8621 E Eichgestell 


Bksig 8611, 8621 K Königs Wusterhausen 


Bksig 8611, 8621 R Bln-Schöneweide kurze Kurve 


Bksig 8611, 8621 S Bln-Schöneweide lange Kurve 
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742 Abzw Grünauer Kreuz Nord – Bln-Grünau 
zweigleisige Strecke mit zweimal eingleisiger Betriebsführung 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Grünauer Kreuz Nord (özF Grünauer Kreuz)   73022702 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 8722 K Königs Wusterhausen 


 


Bf Berlin- Grünau (özF Grünauer Kreuz West)   73023402 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2445 1 (1) c) 
Geschobene Züge bei besonderen Verhältnissen  
Zugelassen zwischen Bln-Grünau und Awanst Kienberg 


Modul 408.2445 2 (3) 
Luftbremskopf bei geschobenen Zügen  
Bei geschobenen Zügen zwischen Bahnhof Bln-Grünau und Awanst Kienberg, bei denen sich der Triebfahrzeugführer 
nicht auf dem Fahrzeug an der Spitze befindet, ist der Luftbremskopf zu verwenden. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Grünauer Kreuz West) zuständig, GSM-R Ruf 73023402 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Grünauer Kreuz West), GSM-R Ruf 73023402 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Gleissperre Gs 117 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 105-111 (alt) 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 F Abzw Grünauer Kreuz Süd 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 R Bln-Schöneweide Strgl 391 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 S Bln-Schöneweide Strgl 392 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 V Abzw Grünauer Kreuz Nord Strgl 873 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 W Abzw Grünauer Kreuz Nord Strgl 874 


Asig 39N121, 39N122, Zsig 39ZS103 L Abzw Bohnsdorf West 


Asig 39N121, 39N122, Zsig 39ZS103 R Königs Wusterhausen Strgl 1 


Asig 39N105, 39N106, 39N122 S Königs Wusterhausen Strgl 2 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Grünauer Kreuz West):  Langwahl 73023402 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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743 Abzw Grünauer Kreuz Süd – Bln-Grünau 


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Grünauer Kreuz Süd (özF Grünauer Kreuz)   73022702 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 8621 E Eichgestell 


Bksig 8611, 8621 K Königs Wusterhausen 


Bksig 8611, 8621 R Bln-Schöneweide kurze Kurve 


Bksig 8611, 8621 S Bln-Schöneweide lange Kurve 


 


Bf Berlin- Grünau (özF Grünauer Kreuz West)   73023402 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2445 1 (1) c) 
Geschobene Züge bei besonderen Verhältnissen  
Zugelassen zwischen Bln-Grünau und Awanst Kienberg 


Modul 408.2445 2 (3) 
Luftbremskopf bei geschobenen Zügen  
Bei geschobenen Zügen zwischen Bahnhof Bln-Grünau und Awanst Kienberg, bei denen sich der Triebfahrzeugführer 
nicht auf dem Fahrzeug an der Spitze befindet, ist der Luftbremskopf zu verwenden. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Grünauer Kreuz West) zuständig, GSM-R Ruf 73023402 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Grünauer Kreuz West), GSM-R Ruf 73023402 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Gleissperre Gs 117 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 105-111 (alt) 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 F Abzw Grünauer Kreuz Süd 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 R Bln-Schöneweide Strgl 391 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 S Bln-Schöneweide Strgl 392 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 V Abzw Grünauer Kreuz Nord Strgl 873 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 W Abzw Grünauer Kreuz Nord Strgl 874 


Asig 39N121, 39N122, Zsig 39ZS103 L Abzw Bohnsdorf West 


Asig 39N121, 39N122, Zsig 39ZS103 R Königs Wusterhausen Strgl 1 


Asig 39N105, 39N106, 39N122 S Königs Wusterhausen Strgl 2 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Grünauer Kreuz West):  Langwahl 73023402 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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744 Bln-Grünau – Abzw Bohnsdorf West – Bft Diepensee C – Bln-Schönefelde Flugha-
fen Süd -eingleisig- 


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Berlin- Grünau (özF Grünauer Kreuz West)   73023402 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2445 1 (1) c) 
Geschobene Züge bei besonderen Verhältnissen  
zugelassen zwischen Bln-Grünau und Awanst Kienberg 


Modul 408.2445 2 (3) 
Luftbremskopf bei geschobenen Zügen  
Bei geschobenen Zügen zwischen Bahnhof Bln-Grünau und Awanst Kienberg, bei denen sich der Triebfahrzeugführer 
nicht auf dem Fahrzeug an der Spitze befindet, ist der Luftbremskopf zu verwenden. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Grünauer Kreuz West) zuständig, GSM-R Ruf 73023402 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Grünauer Kreuz West), GSM-R Ruf 73023402 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Gleissperre Gs 117 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 105-111 (alt) 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 F Abzw Grünauer Kreuz Süd 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 R Bln-Schöneweide Strgl 391 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 S Bln-Schöneweide Strgl 392 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 V Abzw Grünauer Kreuz Nord Strgl 873 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 W Abzw Grünauer Kreuz Nord Strgl 874 


Asig 39N121, 39N122, Zsig 39ZS103 L Abzw Bohnsdorf West 


Asig 39N121, 39N122, Zsig 39ZS103 R Königs Wusterhausen Strgl 1 


Asig 39N105, 39N106, 39N122 S Königs Wusterhausen Strgl 2 
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Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Grünauer Kreuz West):  Langwahl 73023402 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Abzw Bohnsdorf West (özF Grünauer Kreuz West)   73023402 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 3851, 3861 R Königs Wusterhausen Strgl 1 


Bksig 3851, 3861 S Königs Wusterhausen Strgl 2 


 


Awanst Kienberg (özF Grünauer Kreuz West)   73023402 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2445 1 (1) c) 
Geschobene Züge bei besonderen Verhältnissen  
zugelassen zwischen Bln-Grünau und Awanst Kienberg 


Modul 408.2445 2 (3) 
Luftbremskopf bei geschobenen Zügen  
Bei geschobenen Zügen zwischen Bahnhof Bln-Grünau und Awanst Kienberg, bei denen sich der Triebfahrzuegführer 
nicht auf dem Fahrzeug an der Spitze befindet, ist der Luftbremskopf zu verwenden. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienungsfahrten in die Awanst erfolgen als Zugfahrt von Bln-Grünau (BGA – BBDW) bzw. Königs Wusterhausen 
(BKW – BBDS – BBDW) über das Streckengleis Abzw Bohnsdorf West  - Bln Schönefeld Flughafen Süd (Gegengleis) 
und enden am Standort der Haltetafel (Ne 5) mit dem Zusatzschild „Bedienung Awanst“ vor dem Schaltkontakt für die 
Schlüsselfreigabe. Der Tf/Rb bedient die Anforderungstaste zur Schlüsselfreigabe. Nach der Schlüsselfreigabe durch 
den özF Grünauer Kreuz West kann der Schlüssel entnommen werden. Unter Beachtung der Folgeabhängigkeiten 
werden die Rieglschlösser an den ortsgestellten Weichen A1R(echts) (RHH) und A2R(echts) (RH) aufgeschlossen und 
die Weichen A1 und A2 in die Linksstellung umgestellt. Die Weiterfahrt in die Awanst wird als Rangierfahrt durchgeführt. 
Anschließend sind durch den Tf/Rb die Weichen A1 und A2 wieder in die Rechtsstellung  umzustellen und die Rie-
gelschlösser an den Weichen A1 und A2 zu verschließen. Der frei werdende Schlüssel ist in die Schlüsselsperre einzu-
schließen. Der Tf bestätigt dem özF Grünauer Kreuz West die Räumung des Streckengleises fernmündlich und bedient 
anschließend die Fertigtaste. 
Nach der Fertigstellung des Zuges in der Awanst und Meldung an den özF Grünauer Kreuz West, dass der Zug vorberei-
tet ist, vereinbart der Tf/Rb mit dem özF Grünauer Kreuz West die Rückfahrt. Nach Bedienung der Anforderungstaste zur 
Schlüsselfreigabe durch den Tf/Rb stellt der özF Grünauer Kreuz West die Zugstraße bis zum Bksig 3851 ein. Nach der 
Schlüsselfreigabe durch den özF Grünauer Kreuz West kann der Schlüssel durch den Tf/Rb entnommen werden. Die 
Freigabe des Schlüssels aus der Schlüsselsperre 38BAKB in Verbindung mit dem Rangiererlaubnismelder ersetzt den 
Befehl 14.1 und gilt als Zustimmung zum Rangieren in das Streckengleis. Der Rangiererlaubnismelder wird durch ein 
Schauzeichen (abwechselnd schwarze und weiße Kreissegmente) angezeigt. Unter Beachtung der Folgeabhängigkeiten 
werden die Riegelschlösser an den ortsgestellten Weichen A1 und A2 aufgeschlossen und die Weichen A1 und A2 in die 
Linksstellung umgestellt. Die Fahrt aus der Awanst erfolgt als Rangierfahrt in das Streckengleis. Anschließend sind durch 
den Tf/Rb die Weichen A1 und A2 wieder in Rechtsstellung umzustellen und die an den Weichen A1 und A2 angebrach-
ten Riegelschlösser zu vereschließen. Der frei werdende Schlüssel ist in die Schlüsselsperre 38BAKB einzuschließen 
und die Fertigtaste zu bedienen. Der Tf holt sich vom özF Grünauer Kreuz West die Zustimmung zur Abfahrt von der 
Awanst in Richtung Bln-Grünau bzw. Königs Wusterhausen ein. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Grünauer Kreuz West):  Langwahl 73023402 – Zuständigkeit gesamter Bereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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Berlin-Schönefeld Flughafen Süd (özF Selchow)   73002702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,9 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich geäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Im Bf Berlin-Schönefeld Flughafen Süd ist der Nachstellbereich 91Nb1 eingerichtet. 
Zur Bedienung des Nahstellbereichs befindet sich eine Stellsäule Nb1/1 an der ortsgestellten Weiche 17, eine Stellsäule 
Nb 1/2 an der Weiche 91W24. Anforderung und Rückgabe des Nahstellbereichs können nur an der Stellsäule Nb 1/2 
vorgenommen werden. 
Die Weichen 91W25 und 91W26 sind nach Freigabe des Nahstellbereiches in Linksstellung verschlossen, die Ausfahr- 
und Lichtsperrsignale zeigen ständig Kennlicht. Die ferngestellten Weichen und Gleissperren können an den Stellsäulen 
ortsgestellt mit elektrischer Antriebskraft gestellt werden.  
Mit Freigabe des Nahstellbereichs 91Nb1 erfolgt gleichzeitig die Freigabe der Schlüsselsperre 91W17 (Stellsäule 
91Nb1/1). Durch die Feigabe der Schlüsselsperre 91W17 wird ein Schlüssel frei, der in ein Schlossdreieck, das sich 
direkt neben der Schlüsselsperre befindet, eingeschlossen wird. Dadurch werden drei Schlüssel für die ortsgestellten 
Weichen 17, BBB1 und BBB3 frei. Nach der Entnahme der Schlüssel aus dem Schlossdreieck können die an den 
ortsgestellten Weichen 17, BBB1 und BBB3 angebrachten doppelten Riegelschlösser sowie die an den Gleissperren 
Gs12, GsBBB2 und GsbBBB4 angebrachten Gleissperrenschlösser unter Beachtung der Folgeabhängigkeit aufge-
schlossen werden.Die Gleissperren können abgelegt werden und die ortsgestellten Weichen sind frei stellbar. 
Anschluss Tanklager: 
Im Regelfall werden die Rangierfahrten von und zum Anschluss Tanklager auf Rangierstraße durchgeführt. Wenn bei der 
vorgesehenen Rangierfahrt aus dem Tanklager Richtung Bahnhof Bln-Schönefeld Flughafen Süd das Sperrsignal 
91L13X Kennlicht zeigt, ist davon auszugehen, dass ein anderes EVU im Bahnhof Bln-Schönefeld Flughafen Süd 
rangiert. 
Vor dem Sperrsignal 91L13X ist bei Kennlicht in jedem Fall anzuhalten und mit dem özF Selchow die weitere 
Verfahrensweise abzusprechen. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zulässig, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Selchow):  Langwahl 73002702 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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751 Abzw Ostendgestell – Eichgestell  


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Ostendgestell (özF Rummelsburg)   73026502 


 


Bf Eichgestell (özF Grünauer Kreuz)   73022702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zulässig, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 89N1, 89N2, 89N3 B Biesdorfer Kreuz 


Asig 89N1, 89N2 K Bln-Köpenick 


Asig 89N1, 89N2, 89N3 O Bln Ostbahnhof 
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752 Abzw Eichgestell Nord – Abzw Stadtforst 


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Eichgestell Nord (özF Grünauer Kreuz)   73022702 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Eichgestell Nord Abzw Biesdorfer Kreuz West Biesdorfer Kreuz Südost 
kurze Kurve) 


Zugfunk 


 


Abzw Stadtforst   73020602 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig E E Eichgestell 


Bksig E W Abzw Eichgestell Nord 
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753 Eichgestell – Abzw Stadtforst 


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Eichgestell (özF Grünauer Kreuz)   73022702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zulässig, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 89N1, 89N2, 89N3 B Biesdorfer Kreuz 


Asig 89N1, 89N2 K Bln-Köpenick 


Asig 89N1, 89N2, 89N3 O Bln Ostbahnhof 


 


Abzw Stadtforst   73020602 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig E E Eichgestell 


Bksig E W Abzw Eichgestell Nord 
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760 Abzw Biesdorfer Kreuz Nord – Ahrensfelde – Tiefensee  - eingleisig-  [Nebenbahn 
zwischen Ahrensfelde und Tiefensee] 


Der Streckenabschnitt Werneuchen (a) – Tiefensee (e) ist von km 28,955 (Esig H Bf Werneuchen) bis km 36,100 an die 
Mittenwalder Eisenbahnimmobiliengesellschaft mbH & Co KG (MEIG) als neuer Infrastrukturbetreiber verkauft. 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
zwischen Ahrensfelde und Tiefensee 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
zwischen Ahrensfelde und Tiefensee 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Für den Fall einer Zugfunkstörung gilt Folgendes: 


• Der Tf hat vor Abfahrt in Ahrensfelde in Richtung Werneuchen seine Mobilfunknummer dem Fdl Ahrensfelde (per 
GSM-R bzw. unter 0151-27400984) zu melden. 


• Der Tf hat bei Arbeitsbeginn bzw. Personalwechsel im Bf Werneuchen vor Abfahrt in Richtung Ahrensfelde seine 
Mobilfunknummer an dem Fdl Werneuchen (per GSM-R bzw. unter 033398-90253) zu melden. 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Biesdorfer Kreuz Nord bis Ahrensfelde 1.000 m 
von Ahrensfelde bis Werneuchen     400 m 
von Werneuchen bis Tiefensee     700 m (nicht DB-Infrastruktur) 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Biesdorfer Kreuz Nord  73014102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 376, Asig 378, 382 E Eichgestell 


Bksig 376, Asig 378, 380, 382 W Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest 


Bksig 376, Asig 378, 380, 382 K Bln-Kaulsdorf 


Esig 371, 373, 375, 377, 379, 381 S Bln-Hohenschönhausen 


Esig 371, 373, 375, 377, 379, 381 M Ahrensfelde 


Bksig 376, Asig 380 L Bln-Lichtenberg 


 


Bf Ahrensfelde  73000602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Ahrensfelde): Kurzwahl 1350; Langwahl 73000602 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Blumberg (b Bln)    (ESTW Beeskow)  73001602 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 18,260 in Richtung Ahrensfelde 


 


Bf Werneuchen     (ESTW Beeskow)  73001602 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3)  
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich 
Für die Ortstellbereiche ist der Ww (özF Beeskow) zuständig, Ruf: GSM-R:73001602 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich 
BözM „Ww (özF Beeskow) zuständig, Ruf: GSM-R: 73001602 
Verständigung im RoR-Verfahren 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich 
Der OB umfasst die Gleis 2 und 4 im Bf Werneuchen er ist begrenzt von der Infrastruktur der DB Netz AG und dem 
Aschluss Berger Bau. 
Grenzen; zur DB Netz AG in Gleis 2 Signal 35L2Y im km 27,700, in Gleis 4 Signal Ra 11b im km 27,700; Orientierungs-
schild gemäß Ril 301.9001 Abschnitt 15 am Gleis 2 aufgestellt;  
zum Anschluss Bergerbau So 12 Weiche 15.  
Innerhalb des OB befindet sich der BÜ 28,3 und der BÜ 28,8(Bereits im Anschluss Berger Bau).  
Beide Bahnübergänge sind mit ÜS Signalen ausgestattet.  
Standorte für BÜ 28,3 ÜS 1 in km 28,332 (Spitze Weiche 14) und ÜS 2 in km 28,539 
Standorte für BÜ 28,8 ÜS 1 in km 28,640 und ÜS 2 in km 28,846 
Einschalten der Bahnübergänge: der jeweils erste BÜ wird mittels Infrarotsender eingeschaltet. Der jeweils zweite durch 
das Befahren der Einschaltkontakte.  
Die Infrarotsender sind vom Anschließer Berger Bau zu empfangen und müssen vor Einfahrt in Besitz des Tf oder 
Rangierbegleiters sein.  
In Ausnahmefällen können die jeweils erst zu befahrenen mittels HET eingeschaltet werden.  
Beachte: Ist der erste BÜ eingeschaltete muss die Rangierfahrt unbedingt beide Bahnübergänge be- und freifahren, 
damit die Bahnübergänge ordnungsgemäß öffnen und die Anlagen in Grundstellung kommen. Eine Bedienung vom 
Weichenwärter (Fdl Beeskow) ist nicht möglich.  


Fahrten von Blumberg in den OB erfolgen am Signal 35ZR1 in Werneuchen als Rangierfahrt.  


Ein umfahren (Gleis 2 und 4)  im Ortsstellbereich ist nicht möglich.   
Im Ortsstellbereich dürfen keine Fahrzeuge abgestellt werden.  


Vor Abfahrt aus dem Anschluss Berger Bau hat die Rangierfahrt vor dem BÜ 28,8 und vor dem Einschalten zu 
halten und sich beim BözM zu melden.  
Ein weiterfahrt in den OB ist nur mit Zustimmung des BözM zulässig. Es muss garantiert sein das die Fahrt in 
Richtung Ahrensfelde möglich ist, bei Fahrt nach Gleis 2 in den OB ist bei Zügen über 600m Gesamtlänge nicht 
garantiert das der BÜ 28,3 freigefahren ist.  


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Beeskow):  Langwahl 73001602 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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770 Abzw Biesdorfer Kreuz Südost – Strausberg – Küstrin-Kietz – Staatsgrenze km 
82,85 [– Kostrzyn (Tow)] 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2301 1 (2) a) 
Verbot, ohne Streckenkenntnis zu fahren  
Bahnhof Strausberg und Küstrin-Kietz – Staatsgrenze km 82,85  


Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
zwischen Strausberg und Staatsgrenze km 82,85 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
zwischen Strausberg und Staatsgrenze km 82,85 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Abzw Biesdorfer Kreuz Südost bis Bln-Kaulsdorf    700 m 
von Bln-Kaulsdorf bis Kostrzyn (Tow)  1.000 m 


Zusätzlich gelten für die Genzbetriebsstrecke Küstrin-Kietz – Kostrzyn die Regeln für die Betriebsführung über 
die Staatsgrenze (RfBS) Teil A Allgemeine Regeln (AGV) und Teil B Örtliche Grenzvereinbarung (ÖGV). 
 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Biesdorfer Kreuz Südost   73014102 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 351 E Eichgestell 


Bksig 351 K Bln-Kauslsdorf 


 


Abzw Biesdorfer Kreuz Ost   73014102 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 350 E Eichgestell 


Bksig 350 S Bln-Marzahn 


 


Bf Berlin-Kaulsdorf   73014302 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,0 ‰ 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Gl 16 ist verboten. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 11,525 in Richtung Hoppegarten (Mark) 


Modul 481.0302 2 (5) 
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Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Kdw):  Langwahl 73014302 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Hoppegarten (Mark)   73000702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleis 1-2 ab km 17,3               5,9 ‰ fällt in Ri Fredersdorf 


Gleis 2 West               5,6 ‰ steigt in Ri Bahnhof 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 17,825 in Richtung Fredersdorf (b Berlin) 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Hppegarten):  Langwahl 73000702 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Fredersdorf (b Berlin)   73001502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 
Gleis 2-3 ab Asig C2/C3: 4,0 ‰ steigt in Ri Strausberg bzw. Rüdersdorf 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig C3, C4, C5 R Rüdersdorf 


Asig C3, C4, C5 S Strausberg 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 22,037 in Richtung Hoppegarten; km 23,418 in Richtung Strausberg; km 0,648 in Richtung Rüdersdorf (b Berlin) 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Frd):  Langwahl 73001502 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww Fvo:     Langwahl 73002202 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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Bf Strausberg (özF Lichtenberg – (özF Bornholmer Straße))   73010502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleis 12 Asig 81N12 – Esig 81F 4,2 ‰ fällt in Ri Rehfelde 


Gleis 13 Asig 81N13 – BÜ 28,3 3,5 ‰ fällt in Ri Rehfelde 


Gleis 4   Asig 81N4 – BÜ 28,3 3,5 ‰ fällt in Ri Rehfelde 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.0331 2(b) und 408.2331 2 (1) g) 
Kennlicht als Zustimmung des Fahrdienstleiters zur Abfahrt 
 Asig 81N12 zeigt ggf. Kennlicht, Zsig 81ZR2 übernimmt die Funktion des Asig. 
Zeigt 81ZR2 Kennlicht, gilt dies als Zustimmung zur Abfahrt 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2/Zs 2v 


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 81A 
Asig 81ZR2, 81N12, 81N13, 81N4 


S S-Bahn-Gleise 


R Rehfelde 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Lichtenberg): Kurzwahl 1351; Langwahl 730105002 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Üst Herrensee (ESTW Küstrin-Kietz)   73005802 


 


Bf Rehfelde (ESTW Küstrin-Kietz)   73005802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,0 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
 


Bf Müncheberg (Mark) (ESTW Küstrin-Kietz)   73005802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,5 ‰. Gl 1, 2 ab Asig 92N1, 92N2 in Richtung Trebnitz 5,0 ‰ 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bdienungsanweisung für Anschluss Firma TSU beachten. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
Es besteht Abstellverbot für Wagen im westlichen Teil des Bahnhofs im Bereich der Ausfahrsignale wegen zu starkem 
Gefälle. 


 


Bf Seelow-Gusow (ESTW Küstrin-Kietz)   73005802 
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Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,0 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
 


Bf Werbig (ESTW Küstrin-Kietz)   73005802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,0 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Gorgast (ESTW Küstrin-Kietz)   73005802 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgstellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Bedienungsanweisung für die Nahbedienstelle beachten. Für die Bedienung der Gl 3 und 4 sowie des Anschlusses der 
Firma Mühe Ortskenntnisse erforderlich. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 76,771 in Richtung Werbig 


 


Bf Küstrin-Kietz (ESTW Küstrin-Kietz)   73005802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 1-3 ab Asig 97N1-97N3 in Richtung Kostrzyn 3,3 ‰ 


Modul 408.0581 1 
Maßnahmen bei Gefahr  
Bei Zugfahrten der Regionalbahn von Küstrin-Kietz nach Kostrzyn und von Kostrzyn nach Küstrin-Kietz dürfen im Gefah-
renfall von km 82,724 bis km 87,970 (Oderbrücke) jeweils nur die rechten Türen der Züge zur Evakuierung freigegeben 
werden. Bei Fahrten auf dem Gegengleis sind dementsprechend nur die linken Türen der Züge freizugeben. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 80,151 in Richtung Gorgast 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl ESTW Küstrin-Kietz):  Langwahl 73005802 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren; Netz P-GSM-D 


 







  771 


303 


771 Fredersdorf (b Berlin) – Rüdersdorf (b Berlin)  -eingleisig- [Nebenbahn] 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
400 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Fredersdorf (b Berlin)   73001502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt  4,0 ‰. 
Gleis 2-3 ab Asig C2/C3: 4,0 ‰ steigt in Ri Strausberg bzw. Rüdersdorf 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zulässig, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig C3, C4, C5 R Rüdersdorf 


Asig C3, C4, C5 S Strausberg 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 22,037 in Richtung Hoppegarten; km 23,418 in Richtung Strausberg; km 0,648 in Richtung Rüdersdorf (b Berlin) 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Frd):  Langwahl 73001502 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww Fvo:     Langwahl 73002202 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


NE-Bf Rüdersdorf (b Berlin)   


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienungsanweisung Rüdersdorfer Zement GmbH (Gleisanschluss) beachten 
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772 Strausberg – Strausberg Nord  -eingleisig- 


Strecke Bf Strausberg bis Strausberg Nord (Gemeinschaftsstrecke S-Bahn/F-Bahn) 
 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2301 1 (2) a) 
Verbot, ohne Streckenkenntnis zu fahren  
gesamte Strecke 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Strausberg – S-Bahn (özF Strausberg)   73003102 


 


Bf Strausberg – F-Bahn (özF Lichtenberg (özF Bornholmer Straße))   73010502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleis 531 Asig 1349 – BÜ 28,3 3,9 ‰ fällt in Ri Strausberg Nord 


Gleis 531 BÜ 28,3 – Esig 1350/1352 4,5 ‰ steigt in Richtung Strausberg Nord 


Gleis 12 Asig 81N12 – Esig 81F 4,2 ‰ fällt in Ri Rehfelde 


Gleis 13 Asig 81N13 – BÜ 28,3 3,5 ‰ fällt in Ri Rehfelde 


Gleis 4   Asig 81N4 – BÜ 28,3 3,5 ‰ fällt in Ri Rehfelde 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.0331 2(b) und 408.2331 2 (1) g) 
Kennlicht als Zustimmung des Fahrdienstleiters zur Abfahrt 
Asig 81N12 zeigt ggf. Kennlicht, Zsig 81ZR2 übernimmt die Funktion des Asig. 
Zeigt 81ZR2 Kennlicht, gilt dies als Zustimmung zur Abfahrt 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2/Zs 2v 


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 81A 
Asig 81N12, 81N13, 81N4 


S S-Bahn-Gleise 


R Rehfelde 


Esig 1350, 1352 S S-Bahn-Gleise 


F Fernbahngleise 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Lichtenberg): Kurzwahl 1351; Langwahl 73010502 – Zuständigkeit Bahnhof (F-Bahn) 
Ww (özF Strausberg): Kurzwahl 1351;  Langwahl 73003102 – Zuständigkeit Bahnhof (S-Bahn) 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 
Hst Hegermühle (özF BSTV)      Tel.033439 90-101                  BüFu 2001 636                               73003102 


 


Hp Strausberg Stadt (özF BSTV)   Tel.033439 90-101             BüFu 2001 636                                73003102 
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Bf Strausberg Nord                                                                                                   73012602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a)  
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleis 1 Esig A – Asig D1 7,0 ‰ steigt in Ri Gleisabschluss (Streckenende) 


Gleis 2 und 6 3,0 ‰ steigt in Ri Gleisabschluss (Streckenende) 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Die maßgebende Neigung beträgt 5,0 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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780 Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte – Abzw Biesdorfer Kreuz Ost  -eingleisig- 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 
2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Biesdorfer Kreuz Ost   73014102 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 350 E Eichgestell 


Bksig 350 S Biedsdorfer Kreuz Nord 
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785 Biesdorfer Kreuz Nord – Abzw Biesdorfer Kreuz Ost  -eingleisig- 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 
2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Biesdorfer Kreuz Nord  73014102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 376, Asig 378, 382 E Eichgestell 


Bksig 376, Asig 378, 380, 382 W Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest 


Bksig 376, Asig 378, 380, 382 K Bln-Kaulsdorf 


Esig 371, 373, 375, 377, 379, 381 S Bln-Hohenschönhausen 


Esig 371, 373, 375, 377, 379, 381 M Ahrensfelde 


Bksig 376, Asig 380 L Bln-Lichtenberg 


 


Abzw Biesdorfer Kreuz Ost   73014102 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 350 E Eichgestell 


Bksig 350 S Biesdorfer Kreuz Nord 
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790 Abzw Biesdorfer Kreuz Süd – Biesdorfer Kreuz Nord 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 
2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Biesdorfer Kreuz Süd   73014102 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 303, 311 K Bln-Kaulsdorf 


Bksig 303, 311 S Abzw Biesdorfer Kreuz West (lange Kurve) 


 


Bf Biesdorfer Kreuz Nord  73014102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Eichgestell Nord Abzw Biesdorfer Kreuz West Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 376, Asig 378, 382 E Eichgestell 


Bksig 376, Asig 378, 380, 382 W Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest 


Bksig 376, Asig 378, 380, 382 K Bln-Kaulsdorf 


Esig 371, 373, 375, 377, 379, 381 S Bln-Hohenschönhausen 


Esig 371, 373, 375, 377, 379, 381 M Ahrensfelde 


Bksig 376, Asig 380 L Bln-Lichtenberg 
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800 Abzw Selchow Süd – Abzw Glasower Damm Ost – Abzw Glasower Damm Süd – 
Wünsdorf – Bft Doberlug-Kirchhain ob Bf – RB Grenze km 110,00 [– Elsterwerda] 


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 
2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Selchow Süd (özF Selchow)   73002702 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln Flughafen BER Abzw Glasower Damm Ost Strgl 2 (Str. 990) Zugfunk 


 


Abzw Glasower Damm Ost   73090102 


Modul 408.2341 6 (1) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers  
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der Durchfahrt in Höhe der Blocksignale der 
Gegenrichtung, wenn der Zug an den Blocksignalen der Gegenrichtung mit seiner gesamten Länge vorbeigefahren ist, 
eine Zugvollständigkeitsmeldung an den Fdl BAGD zu geben. Diese Meldung darf während der Fahrt gegeben werden. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Glasower Damm Ost Schönefeld Strgl T, U Zs 2 


Abzw Glasower Damm Ost Bln Flughafen BER Strgl 1 (Str. 990) Zugfunk 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 116, 118, 120, 122 M Michendorf 


Bksig 116, 118, 120, 122 Z Zossen 


Bksig 6, 8, 113, 119, 121 F Bln Flughafen BER 


Bksig 6, 8, 113, 115, 119, 121  T Strgl 5/1 


Bksig 6, 8, 113, 115, 119, 121 U Strgl 2 


 


Abzw Glasower Damm Süd   73090102 


Modul 408.2341 6 (1) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers  
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der Durchfahrt in Höhe der Blocksignale der 
Gegenrichtung, wenn der Zug an den Blocksignalen der Gegenrichtung mit seiner gesamten Länge vorbeigefahren ist, 
eine Zugvollständigkeitsmeldung an den Fdl BAGD zu geben. Diese Meldung darf während der Fahrt gegeben werden. 
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Bf Rangsdorf   73090202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Maßgebende Neigung 4,8 


Gl 1-5 ab Asig C, Höhe Asig B, C, D, E in Richtung Glasower Damm 5,9 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Zossen   73008002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Maßgebende Neigung 2,6 


Gl 1-5 ab Asig Q, R, S, T, U in Richtung Wünsdorf 6,9 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 33,600 Gl Wünsdorf - Zossen;  km 33,690 Gl Zossen – Wünsdorf  


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Zo):  Langwahl 73008002 – Zuständigkeit mittlerer Bahnhofsbereich 
Ww Zsb:    Langwahl 73002121 – Zuständigkeit südlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Wünsdorf  Waldstadt   73007902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,0 ‰, ausgenommen Gl 7 ,8 und 9. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2331 3 (4) c) 
Zusätzliche Regeln für den Fall, dass in einem Gleis mehrere Züge zur Abfahrt bereit stehen  
Wenn Züge auf Gl 1 und 7 gleichzeitig zur Abfahrt bereit stehen, muss der Fdl die Zustimmung zur Abfahrt zusätzlich zur 
Signalfreigabe mündlich geben. Sie werden vom Fdl darüber informiert, dass zusätzlich zur Signalfahrtstellung bei den 
Signalen P2 und ZU7 eine gesonderte mündliche Zustimmung zur Abfahrt erforderlich ist. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Wünsdorf):  Langwahl 73007902 – Zuständigkeit mittlerer Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Baruth (Mark) (özF Selchow 2)   73002702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


aus Richtung Neuhof bis km 50,725 5,0 


auf dem Zuführungsgleis zum Anschluss Holz AG zwischen den Weichen 10 und A2 8,0 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Zuführungsgleis Anschluss: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem 
festgestellt ist, dass sie festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen u. Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Selchow2): Langwahl 73002702 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


Modul 301.0002 2 (3) 
Signale, die nicht unmittelbar rechts - am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung links - neben oder 
über dem Gleis angeordnet sind  
>Gl.2 Vsig 18Vzr2 (km 48,750) und  Zsig 18ZR2  (km 50,050) stehen links vom Gleis< 


 


Bf Golßen (Niederlausitz) (özF Selchow 2)   73002702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,3 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Uckro (özF Selchow 2)   73002702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 6,3 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Modul 132.0118 
Aufenthalt zwischen durchgehendem Hauptgleis und nichtdurchgehendem Hauptgleis 
Aufenthalt zwischen durchgehendem Hauptgleis Waldrehna – Golßen (Niederlausitz) und dem benachbarten nicht-
durchgenden Hauptgleis nur nach Zustimmung durch den Fahrdienstleiter zugelassen. 


 


Bf Waldrehna (özF Selchow 2)   73002702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,4 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Brenitz-Sonnenwalde (özF Selchow 2)   73002702 


Modul 132.0118 
Aufenthalt zwischen durchgehendem Hauptgleis und nichtdurchgehendem Hauptgleis 
Aufenthalt zwischen durchgehendem Hauptgleis Waldrehna – Doberlug-Kirchhain ob Bf und dem benachbarten nicht-
durchgenden Hauptgleis nur nach Zustimmung durch den Fahrdienstleiter zugelassen. 


 


Bft Doberlug-Kirchhain ob Bf (özF Selchow 2)   73002702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2331 2 (1) g) 
Kennlicht als Zustimmung des Fahrdienstleiters zur Abfahrt  
Asig 45N1 zeigt ggf. Kennlicht, die Zsig 45ZS1 oder 45ZS3 übernehmen die Funktion des Asig; 
Zsig 45ZS1 zeigt ggf. Kennlicht, das Asig 45N1 ist in Betrieb; 
Asig 45N2 zeigt ggf. Kennlicht, die Zsig 45ZS2 oder 45ZS5 übernehmen die Funktion des Asig; 
Zsig 45ZS2 zeigt ggf. Kennlicht, das Asig 45N2 ist in Betrieb 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Selchow2) zuständig, GSM-R Ruf 73002702 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Selchow2), GSM-R Ruf 73002702 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 45W18Y 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 8, 9 und 10. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Selchow2): Langwahl 73002702 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Rückersdorf (özF Selchow 2)   73002702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,7 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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810 Abzw Hennersdorf West – Bft Doberlug-Kirchhain Nord -eingleisig- 


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 
2 Regeln für Betriebsstellen 


 
Abzw Hennersdorf  West (özF Finsterwalde)   73016902 


 
Bft Doberlug-Kirchhain Nord (özF Selchow)   73002702 


 
 







  820 


315 


820 Bft Doberlug-Kirchhain unt Bf – Bft Doberlug-Kirchhain ob Bf  -eingleisig- 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 
2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bft Doberlug-Kirchhain unt Bf    73016202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleis 1 – 3 ab km 116,4 (EÜ Kleine Elster) 4,3‰ fällt in Ri Tröbitz 


Gleis 3a     ab km 116,4 (EÜ Kleine Elster) 5,8‰ fällt in Ri Tröbitz 


Gleis 1 – 2 ab BÜ km 117,3 8,1‰ steigt in Ri Hennersdorf West 


Gleis 17     ab BÜ km 0,0 10,8‰ steigt in Ri Bft Doberlug-Kirchhain ob Bf 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B2):  Langwahl 73016202 – Zuständigkeit Gl 17 BDKU - BDKO 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bft Doberlug-Kirchhain ob Bf (özF Selchow)   73002702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 4,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2331 2 (1) g) 
Kennlicht als Zustimmung des Fahrdienstleiters zur Abfahrt  
Asig 45N1 zeigt ggf. Kennlicht, die Zsig 45ZS1 oder 45ZS3 übernehmen die Funktion des Asig; 
Zsig 45ZS1 zeigt ggf. Kennlicht, das Asig 45N1 ist in Betrieb; 
Asig 45N2 zeigt ggf. Kennlicht, die Zsig 45ZS2 oder 45ZS5 übernehmen die Funktion des Asig; 
Zsig 45ZS2 zeigt ggf. Kennlicht, das Asig 45N2 ist in Betrieb 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Selchow) zuständig, GSM-R Ruf 73002702 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Selchow), GSM-R Ruf 73002702 
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Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 45W18Y 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 8, 9 und 10. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Selchow): Langwahl 73002702 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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830 Abzw Glsaower Damm West – Abzw Glasower Damm Süd  -eingleisig- 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 
2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Glasower Damm West   73090102 


Modul 408.2341 6 (1) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers  
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der Durchfahrt in Höhe der Blocksignale der 
Gegenrichtung, wenn der Zug an den Blocksignalen der Gegenrichtung mit seiner gesamten Länge vorbeigefahren ist, 
eine Zugvollständigkeitsmeldung an den Fdl BAGD zu geben. Diese Meldung darf während der Fahrt gegeben werden. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 107, 109 T Strgl 5/1 


Bksig 107, 109 U Strgl 2 


 


Abzw Glasower Damm Süd   73090102 


Modul 408.2341 6 (1) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers  
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der Durchfahrt in Höhe der Blocksignale der 
Gegenrichtung, wenn der Zug an den Blocksignalen der Gegenrichtung mit seiner gesamten Länge vorbeigefahren ist, 
eine Zugvollständigkeitsmeldung an den Fdl BAGD zu geben. Diese Meldung darf während der Fahrt gegeben werden. 
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850 [Falkenberg (Elster) - ] RB Grenze km 110,0 – Bft Doberlug-Kirchhain unt Bf – 
Calau (NL) – Cottbus Hbf 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 
2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Hp Schönborn ( Doberlug)   


Modul 408.2491 
Höhengleiche Übergänge durch Zugpersonal sichern  
Gilt nur für Streckenrichtung 850 b Regelgleis und Streckenrichtung 850 a Gegengleis: 
Zugangstür zum Bahnsteig 2 öffnen. Nach Ein- und Aussteigen der Reisenden prüfen, ob alle Personen den Bahnsteig 2 
und den Übergang verlassen haben, ggf. Personen zum Verlassen auffordern. Vor Weiterfahrt des Zuges Tür wieder 
verschließen. Tf meldet vor Abfahrt in Schönborn (b Doberlug) an den Fahrdienstleiter BDKU, dass Bahnsteig 2 und 
Überweg von Reisenden geräumt sind und Zugangstür zum Bahnsteig 2 verschlossen ist. 
Kann Räumung von Personen nicht erfolgen, Tür verschließen und Fdl melden, dass sich Persoenen im abgesperrten 
Bereich aufhalten. In diesem Fall Übergang mit max. 5 km/h befahren und vor Übergang Zp 1 geben. 


 


Bft Doberlug-Kirchhain unt Bf    73016202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400)  


Gleis 1 – 3 ab km 116,4 (EÜ Kleine Elster) 4,3‰ fällt in Ri Tröbitz 


Gleis 3a     ab km 116,4 (EÜ Kleine Elster) 5,8‰ fällt in Ri Tröbitz 


Gleis 1 – 2 ab BÜ km 117,3 8,1‰ steigt in Ri Hennersdorf West 


Gleis 17     ab BÜ km 0,0 10,8‰ steigt in Ri Bft Doberlug-Kirchhain ob Bf 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B2):  Langwahl 73016202 – Zuständigkeit Gl 17 BDKU - BDKO 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Abzw Hennersdorf  West (özF Finsterwalde)   73016902 
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Awanst Hennersdorf  (özF Finsterwalde)   73016902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
ab Anschlussweiche 16WA25: 5,8 ‰.steigt in Ri Anschluss 


Modul 408.2445 1 (1) c) 
Geschobene Züge bei besonderen Verhältnissen  
zugelassen zwischen Finsterwalde (Niederlausitz) und Awanst Hennersdorf 


Modul 408.2445 2 (3) 
Luftbremskopf bei geschobenen Zügen  
Bei geschobenen Zügen zwischen Bf Finsterwalde (Niederlausitz) und Awanst Hennersdorf, bei denen sich der Trieb-
fahrzeugführer nicht auf dem Fahrzeug an der Spitze befindet, Luftbremskopf verwenden. 


Modul 408.2488 2 (1) 
Zugfahrt, die eine Anschlussstelle befährt 
Hinfahrt von Finsterwalde: 
Bedienungsfahrten in die Awanst Hennersdorf erfolgen als Zugfahrten vom Bf Finsterwalde über das Streckengleis 
Finsterwalde – Abzw Hennersdorf West und Halten vor der Haltetafel Ne 5 mit Zusatz “Bedienung Awanst“ im km 
123,184. Der Tf/Rb bedient die Anforderungstaste für die Schlüsselfreigabe. Diese befindet sich im Schlüsselkasten 
„16BHDF“ an der Awanst. Nach der Schlüsselfreigabe durch den özF Finsterwalde kann der Schlüssel nach links ge-
dreht und entnommen werden. Unter Beachtung der Folgeabhängigkeit werden die Riegelschlösser an den ortsgestell-
ten Weichen aufgeschlossen und die Weichen umgestellt. Die Rangierfahrt beginnt mit dem Befahren der Anschlusswei-
che 16WA25. Bis zur vollständigen Ankunft in der Awanst hinter der Weiche 16WA24 darf die Rangierfahrt nicht verän-
dert werden und muss mindestens ein Zeichen des Schlusssignals führen. Für die Räumung des Steckengleises darf die 
Feststellung, dass der Zug mindestens ein Zeichen des Schlusssignals hat, bei der Rangierfahrt getroffen werden. Als 
Bestätigung der Räumung des Streckengleises, sind die Weichen 16WA24 und 16WA25 wieder in Grundstellung zu 
bringen und die Riegelschlösser zu verschließen. Der freiwerdende Schlüssel ist in der Schlüsselsperre nach rechts zu 
drehen und zu verschließen. Bedienen Sie die Fertigtaste. 
Rückfahrt nach Finsterwalde: 
Nach Fertigstellung des Zuges in der Awanst melden Sie die Rückfahrt beim özF Finsterwalde an. Bedienen Sie die 
Anforderungstaste zur Schlüsselfreigabe. Nach der Schlüsselfreigabe durch den özF Finsterwalde kann der Schlüssel 
nach links gedreht und entnommen werden. Unter Beachtung der Folgeabhängigkeit können die Riegelschlösser aufge-
schlossen und die ortsgestellten Weichen 16WA24 und 16WA25 umgestellt werden. Nachdem Sie die Awanst vollstän-
dig verlassen haben, stellen Sie die Weichen 16WA24 und 16WA25 wieder in Grundstellung und verschließen die 
Riegelschlösser. Der freiwerdende Schlüssel ist in der Schlüsselsperre nach rechts zu drehen und zu verschließen. 
Bedienen Sie die fertigtaste. Für die Rückfahrt von der Awanst holen Sie sich die Zustimmung vom özF Finsterwalde. 
Halten Sie in km 123,184 zum Bedienen der ET Taste für den BÜ 123,4 an! 


Modul 408.2671 2 (3) 
Bahnübergänge sichern  
Für die Rückfahrt aus der Awanst Hennersdorf ist der BÜ 123,4 durch Betätigen der ET Taste in km 123,184 zu sichern. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Finsterwalde):  Langwahl 73016902 – Zuständigkeit gesamter Bereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Finsterwalde (Niederlausitz) (özF Finsterwalde)   73016902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a)  
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 1 und 2 ab km 128,1 (Bahnsteiganfang) bis Weichen 1/2 10,5‰ steigt in Ri Hennersdorf 


                 ab Weichen 1/2  bis Esig A/AA                    6,3‰ fällt in Ri Hennersdorf 


Gl 7 und 18 5,0‰ steigt in Ri Hennersdorf 


Gl 17                    8,5‰ fällt in Ri Bahnhofsmitte 
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Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2445 1 (1) c) 
Geschobene Züge bei besonderen Verhältnissen  
zugelassen zwischen Finsterwalde (Niederlausitz) und Awanst Hennersdorf 


Modul 408.2445 2 (3) 
Luftbremskopf bei geschobenen Zügen  
Bei geschobenen Zügen (Sperrfahrt) zwischen Bf Finsterwalde (Niderlausitz) und Awanst Hennersdorf, bei denen sich 
der Triebfahrzeugführer nicht auf dem Fahrzeug an der Spitze befindet, Luftbremskopf verwenden. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist Ww (Fdl Finsterwalde) zuständig, GSM-R Ruf 73016902 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (Fdl Finsterwalde); GSM-R Ruf 73016902 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 15L18Y 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 8-10 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Keine Gleisfeldbeleuchtung von km 128,6 bis km 129,2 vorhanden. Arbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn die 
die Anwendung gleicher Maßnamen wie bei Arbeiten in Gleisanlagen ohne Gleisfeldbeleuchtung sichergestellt ist. 
Gl 24 und 20s sind öffentliche Gleisinfrastruktur des EIU Torsten Ratke Office Consult. Es gilt das Betriebsverfahren 
gemäß Modulen 408. Gleise 1s, 7a, 15 und Ratke sind Gleisanschluss des EIU Torsten Ratke Office Consult. Befahren 
dieser Gleisanlagen nur nach vorheriger Einweisung durch Firma Torsten Ratke Office Consult. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
Abstellen von Wagen in Gl 20s verboten. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Finsterwalde):  Langwahl 73016902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Abzw Lindthal (özF Finsterwalde)   73016902 


 


Bf Calau (Niederlausitz)    73015502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleis 1 – 5 ab Asig M, X, F, G, H                 7,0‰ fällt in Ri Bischdorf 


                   ab Asig M, X, F, G, H               12,0‰ fällt in Ri Eichow 


                   ab Asig C, D, E, L                 4,0‰ steigt in Ri Altdöbern 


                   ab Asig C, D, E, L                 7,0‰ steigt in Ri Lindthal 


Gleis 1 (Stumpfgleis)                 5,4‰ steigt in Ri Lindthal 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
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Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 99,103 Gl Calau – Bischdorf; km 100,985 Gl Calau – Altdöbern  


 


Bf Eichow   73016502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gleis 1 – 3 ab BÜ 160,6: 4,3‰ steigt in Ri Cottbus 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 160,940 Gl Cottbus Cfw – Eichow 


 


Bf Cottbus Hbf (özF Cottbus 1 & 2) özF Cottbus 1 73003202    özF Cottbus 2 73006202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Bft Cottbus Südwest 6,0 


Nebengl 26 8,0 


ab Bahnhofsbrücke Richtung Ost und Gl 52, 54,  
Gl 18 von Zsig 20ZT18 und Zsig 20ZW18 


12,0 


übrige Gl* 4,0 


* Die Gl 1-28 von den Zsig 20ZU1-20ZU24/28 bis zur Bahnhofsbrücke einschließlich der in diesem Bereich liegenden 
Nebengleise sowie die Gl 51S-55S, 24S-28S, 3S und 3bS, IRA Gl 41S-43S, Gl 40, 41, 33S und 201-39aS haben eine 
geringere Neigung als 2,5 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Fzw R18“: 
Die Bezirke Fahrzeugwerk (Fzw) und Tfz-Instandhaltung sind durchgängig mit einem Weichenwärter, Ww R18, besetzt. 
Er ist Ansprechpartner (BözM) für alle betrieblichen und technologischen Belange im Bereich. Erreichbarkeit intern: 
9959-2387, GSM-R Kurzwahl 1352, Langwahl 73001721. 
„OB Umformerwerk“, „OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB Umformerwerk“, „OB 1“ und „OB 2 „ ist der Ww (özF Cottbus 1) zuständig, GSM-R Ruf 
73003202 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB Fzw R18“ BözM Ww R18, GSM-R Ruf 73001721 
„OB Umformerwerk“, „OB 1“ und „OB 2“ BözM: Ww (özF Cottbus 1), GSM-R Ruf 73023202 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Fzw R18“: 
Grenze „OB Fzw R18“: Sperrsignale 20LW259X, 20LW260Y und 20LW328X und Rs 24SI 
Tf von Rangierfahrt aus Bereich ESTW mit dem Ziel Fahrzeugwerk oder Tfz-Instandhaltung geben bei der Verständigung 
mit dem özF den Zusatz R18 an (z.B. R18 Gl 65S). 
Die Fahrwegverantwortung liegt in beiden Stellwerksbezirken beim Tf. Zeigen die Lichtsignale der Wn-Signale keine Ord-
nungsstellung, dürfen die Weichen nicht befahren werden. Die Bedienung aller Hilfstasten ist ohne Zustimmung/Auftrag 
des Ww verboten. Die Fahrwegstelltafeln/Bedientafeln im Bezirk Fzw R18 sowie alle Rangierstraßen im Bezirk Tfz-
Instandhaltung werden in der Regel von Ww bedient. Er erteilt dann auch die Zustimmung gemäß Modul 408.4811.  
Im östlichen Bereich des Bezirkes Fzw R18 ist der Tf für die Bedienung der Weichen zuständig (Schlagtaster, Weichen-
stelltafel in Höhe W 345). Der Ww erteilt auch keine Zustimmung (nur Koordination). Wird wieder in den durch den Ww 
überwachten Bereich eingefahren, ist seine Zustimmung erforderlich (Gl 3bS Signal Ra 12, Gl 23S und Gl 51S bis 55S 
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mündlich am Sperrsignal 20LW260Y vor DKW 260, auch bei Kennlicht). Für den Bereich So DKW 260 ab/bis So 12 
EOW 271 besteht ein absolutes Abstellverbot. Sollten hier unvorhergesehen Fahrzeuge stehen bleiben, ist neben dem 
Ww R18 unverzüglich der özF Cottbus 1 zu verständigen. 
Zwischen P 84 und Brücke über die Dresdener Bahn beträgt die maßgebende Neigung 16,4 ‰. Das Auslegen von 
Hemmschuhen in Gl 28S und 29S vor W 301 bis W 75 ist verboten. 
Bei allen Rangierfahrten ist die Spitze unmittelbar zu besetzen. Die Befahrung der Gl Fahrzeughalle und Außenreini-
gungsanlage ist ohne ortskundiges Personal nicht gestattet. 
Bedienung der Innenreinigungsanlage (IRA) Gl 41-43 und Werkstatt Gl 44S: 
Bei der Bedienung der IRA wird eine optische und akustische Warnanlage aktiviert. Die Einschaltung efolgt bei der 
Einfahrt über Gleisschaltmittel hinter EOW 97. Nachdem Sie die Zustimmung zur Ausfahrt erhalten haben, müssen Sie 
die Warnanlage einschalten. Die Einschalttasten (ET) befinden sich in Höhe der Entsorgungssäulen 5 und 19. Die 
Einschaltung erfolgt mit DB 21. Die Fahrten zur und aus der IRA werden durch den Ww  R18 koordiniert. Fahrten aus der 
IRA und Gl 44S ohne Zustimmung bis Rs44S sind nicht zulässig. Bei Fahrten nach und aus Gl 44S ist vor den Übergän-
gen Signal Zp 1 zu geben.  
Sicherung der Mitarbeiter bei Ausfall oder Störung der akustischen-optischen Warnanlage: 
Ist die Warnanlage gestört oder ausgefallen, ist im Bereich der IRA mit Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Der Ww R18 
verständigt ddie Tf über diese Besonderheit gemäß Modul 408.4813 (1). Bemerkt der Tf eine Störung der Warnanlage, 
ohne vorher unterrichtet gewesen zu sein, verständigt er den Ww R18 gemäß Modul 418.4228 (1) und fährt mit Schritt-
geschwindigkeit ein (aus).  
Einfahrt in die IRA: Der Tf fährt ab Übergäge vor der IRA mit Schrittgeschwindigkeit und gibt Signal Zp 1. 
Ausfahrt aus der IRA: Vor Beginn der Rangierfahrt hat der Tf Signal Zp 1 zu geben. Fahrt mit Schrittgeschwindigkeit bis 
zu den Übergängen. 
Die Geschwindigkeit im Bereich Tfz-Instandhaltung beträgt 10 km/h (ab Brücke über die Dresdener Bahn). Das Signal 
Rs 66/67S steht zwischen Herzstück und Zungenspitze W 70 und ist gültig für Fahrten aus Gl 66S und 67S.  
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB Umformerwerk“: 
Grenze „OB Umformerwerk: Sperrsignal 20LW32X 
Zum „OB Umformerwerk“ gehören die Gl U3-U9. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignale 20LW151Y und 20LW440X. 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 29-35 sowie Gl 28N, 47N, 48N, 49N. 
Die Gl 29-33 sind mit Oberleitung überspannt, Gl 34 (mit El 6-Abschnitt) und Gl 49N sind teilweise überspannt. 
An den „OB 1“ schließt der Anschluss Fahrzeuginstandhaltung Cottbus an. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Sperrsignal 20LW318Y 
Zum „OB 2“ gehören die Gl 33S-38S, 39aS, 48S, 48aS, 48bS, 49S sowie die Gl 201-203. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
EVU DB Cargo: 
Vor Triebfahrzeugleerfahrt (Sperrfahrt) von Bf Cottbus nach Awanst Cottbus HKW entnimmt der Tf den Anschluss-
schlüssel aus der Schlüsselsperre 20WA1 (Ostende Bahnsteig 1). 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Abstellen von Fahrzeugen ab Bahnhofsbrücke Richtung Osten, außer Gl 71, 73 und 322, sowie auf Gl 18 (ausge-
nommen Bahnsteigbereich von Zsig 20ZU18 bis Asig 20N18) und 52 ist verboten. 
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Zsig 20ZR1, 20ZR18, 20ZR38 N Nord 


Zsig 20ZR1, 20ZR18, 20ZR38 S Süd 
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Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 K Klinge 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 N Neuhausen 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 P Peitz Ost 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 S Sandow 
 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Cottbus (BCS) 076273 ÖMRS BSE: GSM-R Ruf 8207641 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Cottbus 1):   Kurzwahl 1350; Langwahl 73003202 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww (özF Cottbus 2):  Kurzwahl 1351;  Langwahl 73006202 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww R18 DB Regio: Kurzwahl 1352; Langwahl 73011721 – Zuständigkeit Fahrzeugwerk 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30289 
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Bft Cottbus Cfw – Bft Cottbus W 9 (Südseite) -       eingleisig- 
Bft Cottbus Cfw – Bft Cottbus W 10 (Nordseite)     -eingleisig- 
Bft Cottbus Cbn – Bft Cottbus W 10 (Nordseite)     -eingleisig- 
Bft Cottbus Südwest – Bft Cottbus W 9 (Südseite) -eingleisig- 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Cottbus Hbf (özF Cottbus 1 & 2) özF Cottbus 1 73003202    özF Cottbus 2 73006202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Bft Cottbus Südwest 6,0 


Nebengl 26 8,0 


Ab Bahnhofsbrücke Richtung Ost und Gl 52, 54,  
Gl 18 von Zsig 20ZT18 und Zsig 20ZW18 


12,0 


übrige Gl* 4,0 


* Die Gl 1-28 von den Zsig 20ZU1-20ZU24/28 bis zur Bahnhofsbrücke einschließlich der in diesem Bereich liegenden 
Nebengleise sowie die Gl 51S-55S, 24S-28S, 3S und 3bS, IRA Gl 41S-43S, Gl 40, 41, 33S und 201-39aS haben eine 
geringere Neigung als 2,5 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Fzw R18“: 
Die Bezirke Fahrzeugwerk (Fzw) und Tfz-Instandhaltung sind durchgängig mit einem Weichenwärter, Ww R18, besetzt. 
Er ist Ansprechpartner (BözM) für alle betrieblichen und technologischen Belange im Bereich. Erreichbarkeit intern: 
9959-2387, GSM-R Kurzwahl 1352, Langwahl 73001721. 
„OB Umformerwerk“, „OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB Umformerwerk“, „OB 1“ und „OB 2 „ ist der Ww (özF Cottbus 1) zuständig, GSM-R Ruf 
73003202 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB Fzw R18“ BözM Ww R18, GSM-R Ruf 73001721 
„OB Umformerwerk“, „OB 1“ und „OB 2“ BözM: Ww (özF Cottbus 1), GSM-R Ruf 73023202 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Fzw R18“: 
Grenze „OB Fzw R18“: Sperrsignale 20LW259X, 20LW260Y und 20LW328X und Rs 24SI 
Tf von Rangierfahrt aus Bereich ESTW mit dem Ziel Fahrzeugwerk oder Tfz-Instandhaltung geben bei der Verständigung 
mit dem özF den Zusatz R18 an (z.B. R18 Gl 65S). 
Die Fahrwegverantwortung liegt in beiden Stellwerksbezirken beim Tf. Zeigen die Lichtsignale der Wn-Signale keine Ord-
nungsstellung, dürfen die Weichen nicht befahren werden. Die Bedienung aller Hilfstasten ist ohne Zustimmung/Auftrag 
des Ww verboten. Die Fahrwegstelltafeln/Bedientafeln im Bezirk Fzw R18 sowie alle Rangierstraßen im Bezirk Tfz-
Instandhaltung werden in der Regel von Ww bedient. Er erteilt dann auch die Zustimmung gemäß Modul 408.4811.  
Im östlichen Bereich des Bezirkes Fzw R18 ist der Tf für die Bedienung der Weichen zuständig (Schlagtaster, Weichen-
stelltafel in Höhe W 345). Der Ww erteilt auch keine Zustimmung (nur Koordination). Wird wieder in den durch den Ww 
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überwachten Bereich eingefahren, ist seine Zustimmung erforderlich (Gl 3bS Signal Ra 12, Gl 23S und Gl 51S bis 55S 
mündlich am Sperrsignal 20LW260Y vor DKW 260, auch bei Kennlicht). Für den Bereich So DKW 260 ab/bis So 12 
EOW 271 besteht ein absolutes Abstellverbot. Sollten hier unvorhergesehen Fahrzeuge stehen bleiben, ist neben dem 
Ww R18 unverzüglich der özF Cottbus 1 zu verständigen. 
Zwischen P 84 und Brücke über die Dresdener Bahn beträgt die maßgebende Neigung 16,4 ‰. Das Auslegen von 
Hemmschuhen in Gl 28S und 29S vor W 301 bis W 75 ist verboten. 
Bei allen Rangierfahrten ist die Spitze unmittelbar zu besetzen. Die Befahrung der Gl Fahrzeughalle und Außenreini-
gungsanlage ist ohne ortskundiges Personal nicht gestattet. 
Bedienung der Innenreinigungsanlage (IRA) Gl 41-43 und Werkstatt Gl 44S: 
Bei der Bedienung der IRA wird eine optische und akustische Warnanlage aktiviert. Die Einschaltung efolgt bei der 
Einfahrt über Gleisschaltmittel hinter EOW 97. Nachdem Sie die Zustimmung zur Ausfahrt erhalten haben, müssen Sie 
die Warnanlage einschalten. Die Einschalttasten (ET) befinden sich in Höhe der Entsorgungssäulen 5 und 19. Die 
Einschaltung erfolgt mit DB 21. Die Fahrten zur und aus der IRA werden durch den Ww  R18 koordiniert. Fahrten aus der 
IRA und Gl 44S ohne Zustimmung bis Rs44S sind nicht zulässig. Bei Fahrten nach und aus Gl 44S ist vor den Übergän-
gen Signal Zp 1 zu geben.  
Sicherung der Mitarbeiter bei Ausfall oder Störung der akustischen-optischen Warnanlage: 
Ist die Warnanlage gestört oder ausgefallen, ist im Bereich der IRA mit Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Der Ww R18 
verständigt ddie Tf über diese Besonderheit gemäß Modul 408.4813 (1). Bemerkt der Tf eine Störung der Warnanlage, 
ohne vorher unterrichtet gewesen zu sein, verständigt er den Ww R18 gemäß Modul 418.4228 (1) und fährt mit Schritt-
geschwindigkeit ein (aus).  
Einfahrt in die IRA: Der Tf fährt ab Übergäge vor der IRA mit Schrittgeschwindigkeit und gibt Signal Zp 1. 
Ausfahrt aus der IRA: Vor Beginn der Rangierfahrt hat der Tf Signal Zp 1 zu geben. Fahrt mit Schrittgeschwindigkeit bis 
zu den Übergängen. 
Die Geschwindigkeit im Bereich Tfz-Instandhaltung beträgt 10 km/h (ab Brücke über die Dresdener Bahn). Das Signal 
Rs 66/67S steht zwischen Herzstück und Zungenspitze W 70 und ist gültig für Fahrten aus Gl 66S und 67S.  
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB Umformerwerk“: 
Grenze „OB Umformerwerk: Sperrsignal 20LW32X 
Zum „OB Umformerwerk“ gehören die Gl U3-U9. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignale 20LW151Y und 20LW440X. 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 29-35 sowie Gl 28N, 47N, 48N, 49N. 
Die Gl 29-33 sind mit Oberleitung überspannt, Gl 34 (mit El 6-Abschnitt) und Gl 49N sind teilweise überspannt. 
An den „OB 1“ schließt der Anschluss Fahrzeuginstandhaltung Cottbus an. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Sperrsignal 20LW318Y 
Zum „OB 2“ gehören die Gl 33S-38S, 39aS, 48S, 48aS, 48bS, 49S sowie die Gl 201-203. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
EVU DB Cargo: 
Vor Triebfahrzeugleerfahrt (Sperrfahrt) von Bf Cottbus nach Awanst Cottbus HKW entnimmt der Tf den Anschluss-
schlüssel aus der Schlüsselsperre 20WA1 (Ostende Bahnsteig 1). 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Abstellen von Fahrzeugen ab Bahnhofsbrücke Richtung Osten, außer Gl 71, 73 und 322, sowie auf Gl 18 (ausge-
nommen Bahnsteigbereich von Zsig 20ZU18 bis Asig 20N18) und 52 ist verboten. 
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Zsig 20ZR1, 20ZR18, 20ZR38 N Nord 


Zsig 20ZR1, 20ZR18, 20ZR38 S Süd 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 K Klinge 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 N Neuhausen 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 P Peitz Ost 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 S Sandow 
 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Cottbus (BCS) 076273 ÖMRS BSE: GSM-R Ruf 8207641 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Cottbus 1):   Kurzwahl 1350; Langwahl 73003202 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww (özF Cottbus 2):  Kurzwahl 1351;  Langwahl 73006202 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww R18 DB Regio: Kurzwahl 1352; Langwahl 73011721 – Zuständigkeit Fahrzeugwerk 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30289 
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860 Abzw Lindthal – Abzw Altdöbern Süd  -eingleisig- 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 
2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Lindthal (özF Finsterwalde)   73016902 


 


Abzw Altdöbern Süd   73014902 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 52 A Altdöbern 


Bksig 52 F Finsterwalde 
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900 Bft/Abzw Bln Frankfurter Allee - Bln-Ostkreuz Ring F – Bln-Schöneweide – Königs 
Wusterhausen – Lübben Hbf - Lübbenau (Spreewald) – Cottbus Hbf – RB Grenze 
km 143,562 [– Weißwasser] 


zweigleisige Strecke mit zweimal eingleisiger Betriebsführung von Abzw Bln Adlershof bis Königs Wusterhausen 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2463 2 
Beim Fahren auf dem Gegengleis nicht gültige ortsfeste Signale  


Zwischen Links neben dem Gegengleis stehendes 


Zugmeldestelle und Zugmeldestelle Signal (Bezeichnung) in Höhe km ... 


  ist nicht gültig 


Bln Ostkreuz Bln-Schöneweide  1635 2,870 


1637 3,240 


1639 3,420 


1647 3,910 


1649 4,245 


1651 4,640 


1653 4,945 


1655 5,065 


1659 5,251 


1661 5,610 


1663 6,000 


1665 6,415 


1673 7,000 


V559 7,706 


559 8,110 


V567 9,223 


567 9,822 


571 10,338 


 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Bln Frankfurter Allee bis RB Grenze  1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bft Bln Frankfurter Allee - Bf Ostkreuz Ring-F (özF Bornholmer Straße)    73026802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung in den Gl 8 und 9 beträgt 7,5 ‰ 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Zsig/Asig 61ZU14 L Bln-Lichtenberg 


Zsig/Asig 61ZU14 S Bln Greifswalder Straße 
 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ 
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Für den „OB 1“ ist der Ww (özF Bornholmer Straße) zuständig, Ruf GSM-R 73026802 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
BözM Ww (özF Bornholmer Straße), GSM-R Ruf 73026802 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 44L09X 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 8 und 9 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren 


 


Abzw Bln-Baumschulenweg (özF Grünauer Kreuz West)    73023402 


Modul 301.0002 2 (3) 
Signale, die nicht unmittelbar rechts - am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung links - neben oder 
über dem Gleis angeordnet sind  
Bkvsig 52V5 km 3,335 und Bksig 525 km 4,295 Gegengleis von BOKN stehen rechts neben bzw. über dem Gleis. 


 


Bf Bln-Schöneweide    73001202 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB “ 
Für den „OB “ ist der Ww (Fdl BSWP) zuständig. GSM-R Ruf 73001202 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB “ BözM: Ww (BSWP) GSM-R Ruf 73001202 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB“ 
Grenze „OB“: Gs 115b, Der OB ist durch die Beschilderung „OB“ gekennzeichnet. 
Die Verständigung erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Im Bf Bln-Schöneweide besteht in Gl 2 über die Weiche 39 die Überleitungsmöglichkeit in die S-Bahn. Die Zustimmung 
zur Fahrt in die S-Bahn erteilt der Fdl Sw am Signal Rs 2I. 


 


Abzw Bln-Adlershof   73001302 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Bln-Adlershof Abzw Grünauer Kreuz West Strgl R und S Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


A, B R Grünauer Kreuz Strgl R 


A, B S BGrünauer Kreuz West Strgl S 
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A, B W Abzw Wendenheide Strgl 883 


Abzw Grünauer Kreuz West (özF Grünauer Kreuz West)    73023402 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 5711, 5721 F Schönefeld 


Bksig 5711 R Bln-Grünau Regelgleis 


Bksig 5721 S Bln-Grünau Gegengleis 


 


Bf Berlin-Grünau (özF Grünauer Kreuz West)    73023402 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln-Grünau Abzw Grünauer Kreuz West Strgl R und S Zs 2 


Bln-Grünau Abzw Bohnsdorf Süd Strgl R und S Zs 2 
 


Modul 408.2445 1 (1) c) 
Geschobene Züge bei besonderen Verhältnissen  
zugelassen zwischen Bln-Grünau und Awanst Kienberg 


Modul 408.2445 2 (3) 
Luftbremskopf bei geschobenen Zügen  
Bei geschobenen Zügen zwischen Bln-Grünau und Awanst Kienberg, bei denen sich der Triebfahrzeugführer nicht auf 
dem Fahrzeug an der Spitze des Zuges befindet, Luftbremskopf verwenden. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Grünauer Kreuz West) zuständig, GSM-R Ruf 73023402 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Grünauer Kreuz West), GSM-R Ruf 73023402 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Gleissperre Gs 117 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 105-111 (alt) 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 F Abzw Grünauer Kreuz Süd 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 R Bln-Schöneweide Strgl 391 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 S Bln-Schöneweide Strgl 392 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 V Abzw Grünauer Kreuz Nord Strgl 873 


Asig 39P101, 39P103, 39P104, 39P105, 39P106, Zsig 39ZU121 W Abzw Grünauer Kreuz Nord Strgl 874 
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Asig 39N121, 39N122, Zsig 39ZS103 L Abzw Bohnsdorf West 


Asig 39N121, 39N122, Zsig 39ZS103 R Königs Wusterhausen Strgl 1 


Asig 39N105, 39N106, 39N122 S Königs Wusterhausen Strgl 2 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Grünauer Kreuz West):  Langwahl 73023402 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Abzw Bohnsdorf Süd (özF Grünauer Kreuz West)    73023402 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Bohnsdorf Süd Königs Wusterhausen Strgl R und S Zs 2 


Abzw Bohnsdorf Süd Bln-Grünau Strgl R  Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 3901 R Königs Wusterhausen Strgl 1 


Bksig 3901 S Königs Wusterhausen Strgl 2 


Bksig 3920, 3922 L Abzw Bohnsdorf West 


Bksig 3920, 3922 R Bln-Grünau Strgl 1 


 


Bf Königs Wusterhausen (özF Königs Wusterhausen)    73023302 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Königs Wusterhausen Abzw Bohnsdorf Süd Strgl R und S Zs 2 
 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1“ und „OB 2“ ist der Ww (özF Königs Wusterhausen) zuständig, GSM-R Ruf 73023302 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: Ww (özF Königs Wusterhausen), GSM-R Ruf 73023302 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Gleissperren Gs 22 und Gs 32 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 8-10 und 111-114. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Gleisspeere Gs 36 
Der „OB 2“ umfasst die Gl 124 und 125. 
Die Verständigumng beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 
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Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 37P3-37P6 R Bln-Grünau Strgl 2 


Asig 37P3-37P6 S Bln-Grünau Strgl 1 


Asig 37P3-37P6 Z Zernsdorf 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 57,677 in Richtung Zernsdorf 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Königs Wusterhausen (BKW) 084806 Örtlicher Zugdisponent                 
BSE: GSM-R Ruf 8207641 


 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Königs Wusterhausen):  Kurzwahl: 1350; Langwahl 73023302 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Bestensee (ESTW Lübbenau)    73027502 


 


Bf Halbe (ESTW Lübbenau)    73027502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400)  
Gleis 1 Asig 31N1 bis BÜ 50,6: 2,6‰ steigt in Ri Brand 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Brand (Niederlausitz) (ESTW Lübbenau)    73027502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a)  
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleis 1 – 3  zwischen den Asig                 3,4‰ steigt in Ri Lübben 


                   ab Asig P1 – P3                 5,6‰ fällt in Ri Halbe 


Gleis 1 – 2 ab Asig N1 – N2                 3,5‰ fällt in Ri Lübben 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Lübben (Spreewald) (ESTW Lübbenau)    73027502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a)  
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gleis 1 – 2 ab BÜ 75,5:  3,5‰ steigt in Ri Lübbenau 
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Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2445 1 (1) c) 
Geschobene Züge bei besonderen Verhältnissen  
Züge von Bf Lübben (Spreewald) nach Awanst Ragow Umspannwerk als geschobene Züge zugelassen. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 75,406 in Richtung Lübbenau Rgl 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl ESTW Lübbenau):  Langwahl 73027502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Awanst Umformerwerk Ragow (ESTW Lübbenau)    73027502 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl ESTW Lübbenau):  Langwahl 73027502 – Zuständigkeit gesamter Bereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Lübbenau (Spreewald) (ESTW Lübbenau)    73027502 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (Fdl ESTW Lübbenau) zuständig, GSM-R Ruf 73027502 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“: Ww (Fdl ESTW Lübbenau), GSM-R Ruf 73027502 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 24L23Y 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 7-10, 21, 22 und 23. Gl 23 ist mit Oberleitung überspannt. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl ESTW Lübbenau):  Langwahl 73027502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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Bf Vetschau (ESTW Lübbenau)    73027502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a)  
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gleis 1 – 2 ab Bü km98,1: 3,4 ‰.steigt in Ri Cottbus 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl ESTW Lübbenau):  Langwahl 73027502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Cottbus Hbf (özF Cottbus 1 & 2) özF Cottbus 1 73003202    özF Cottbus 2 73006202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Bft Cottbus Südwest 6,0 


Nebengl 26 8,0 


Ab Bahnhofsbrücke Richtung Ost und Gl 52, 54,  
Gl 18 von Zsig 20ZT18 und Zsig 20ZW18 


12,0 


übrige Gl* 4,0 


* Die Gl 1-28 von den Zsig 20ZU1-20ZU24/28 bis zur Bahnhofsbrücke einschließlich der in diesem Bereich liegenden 
Nebengleise sowie die Gl 51S-55S, 24S-28S, 3S und 3bS, IRA Gl 41S-43S, Gl 40, 41, 33S und 201-39aS haben eine 
geringere Neigung als 2,5 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Fzw R18“: 
Die Bezirke Fahrzeugwerk (Fzw) und Tfz-Instandhaltung sind durchgängig mit einem Weichenwärter, Ww R18, besetzt. 
Er ist Ansprechpartner (BözM) für alle betrieblichen und technologischen Belange im Bereich. Erreichbarkeit intern: 
9959-2387, GSM-R Kurzwahl 1352, Langwahl 73001721. 
„OB Umformerwerk“, „OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB Umformerwerk“, „OB 1“ und „OB 2 „ ist der Ww (özF Cottbus 1) zuständig, GSM-R Ruf 
73003202 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB Fzw R18“ BözM Ww R18, GSM-R Ruf 73001721 
„OB Umformerwerk“, „OB 1“ und „OB 2“ BözM: Ww (özF Cottbus 1), GSM-R Ruf 73023202 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Fzw R18“: 
Grenze „OB Fzw R18“: Sperrsignale 20LW259X, 20LW260Y und 20LW328X und Rs 24SI 
Tf von Rangierfahrt aus Bereich ESTW mit dem Ziel Fahrzeugwerk oder Tfz-Instandhaltung geben bei der Verständigung 
mit dem özF den Zusatz R18 an (z.B. R18 Gl 65S). 
Die Fahrwegverantwortung liegt in beiden Stellwerksbezirken beim Tf. Zeigen die Lichtsignale der Wn-Signale keine Ord-
nungsstellung, dürfen die Weichen nicht befahren werden. Die Bedienung aller Hilfstasten ist ohne Zustimmung/Auftrag 
des Ww verboten. Die Fahrwegstelltafeln/Bedientafeln im Bezirk Fzw R18 sowie alle Rangierstraßen im Bezirk Tfz-
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Instandhaltung werden in der Regel von Ww bedient. Er erteilt dann auch die Zustimmung gemäß Modul 408.4811.  
Im östlichen Bereich des Bezirkes Fzw R18 ist der Tf für die Bedienung der Weichen zuständig (Schlagtaster, Weichen-
stelltafel in Höhe W 345). Der Ww erteilt auch keine Zustimmung (nur Koordination). Wird wieder in den durch den Ww 
überwachten Bereich eingefahren, ist seine Zustimmung erforderlich (Gl 3bS Signal Ra 12, Gl 23S und Gl 51S bis 55S 
mündlich am Sperrsignal 20LW260Y vor DKW 260, auch bei Kennlicht). Für den Bereich So DKW 260 ab/bis So 12 
EOW 271 besteht ein absolutes Abstellverbot. Sollten hier unvorhergesehen Fahrzeuge stehen bleiben, ist neben dem 
Ww R18 unverzüglich der özF Cottbus 1 zu verständigen. 
Zwischen P 84 und Brücke über die Dresdener Bahn beträgt die maßgebende Neigung 16,4 ‰. Das Auslegen von 
Hemmschuhen in Gl 28S und 29S vor W 301 bis W 75 ist verboten. 
Bei allen Rangierfahrten ist die Spitze unmittelbar zu besetzen. Die Befahrung der Gl Fahrzeughalle und Außenreini-
gungsanlage ist ohne ortskundiges Personal nicht gestattet. 
Bedienung der Innenreinigungsanlage (IRA) Gl 41-43 und Werkstatt Gl 44S: 
Bei der Bedienung der IRA wird eine optische und akustische Warnanlage aktiviert. Die Einschaltung efolgt bei der 
Einfahrt über Gleisschaltmittel hinter EOW 97. Nachdem Sie die Zustimmung zur Ausfahrt erhalten haben, müssen Sie 
die Warnanlage einschalten. Die Einschalttasten (ET) befinden sich in Höhe der Entsorgungssäulen 5 und 19. Die 
Einschaltung erfolgt mit DB 21. Die Fahrten zur und aus der IRA werden durch den Ww  R18 koordiniert. Fahrten aus der 
IRA und Gl 44S ohne Zustimmung bis Rs44S sind nicht zulässig. Bei Fahrten nach und aus Gl 44S ist vor den Übergän-
gen Signal Zp 1 zu geben.  
Sicherung der Mitarbeiter bei Ausfall oder Störung der akustischen-optischen Warnanlage: 
Ist die Warnanlage gestört oder ausgefallen, ist im Bereich der IRA mit Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Der Ww R18 
verständigt ddie Tf über diese Besonderheit gemäß Modul 408.4813 (1). Bemerkt der Tf eine Störung der Warnanlage, 
ohne vorher unterrichtet gewesen zu sein, verständigt er den Ww R18 gemäß Modul 418.4228 (1) und fährt mit Schritt-
geschwindigkeit ein (aus).  
Einfahrt in die IRA: Der Tf fährt ab Übergäge vor der IRA mit Schrittgeschwindigkeit und gibt Signal Zp 1. 
Ausfahrt aus der IRA: Vor Beginn der Rangierfahrt hat der Tf Signal Zp 1 zu geben. Fahrt mit Schrittgeschwindigkeit bis 
zu den Übergängen.  
Die Geschwindigkeit im Bereich Tfz-Instandhaltung beträgt 10 km/h (ab Brücke über die Dresdener Bahn). Das Signal 
Rs 66/67S steht zwischen Herzstück und Zungenspitze W 70 und ist gültig für Fahrten aus Gl 66S und 67S.  
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB Umformerwerk“: 
Grenze „OB Umformerwerk: Sperrsignal 20LW32X 
Zum „OB Umformerwerk“ gehören die Gl U3-U9. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignale 20LW151Y und 20LW440X. 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 29-35 sowie Gl 28N, 47N, 48N, 49N. 
Die Gl 29-33 sind mit Oberleitung überspannt, Gl 34 (mit El 6-Abschnitt) und Gl 49N sind teilweise überspannt. 
An den „OB 1“ schließt der Anschluss Fahrzeuginstandhaltung Cottbus an. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Sperrsignal 20LW318Y 
Zum „OB 2“ gehören die Gl 33S-38S, 39aS, 48S, 48aS, 48bS, 49S sowie die Gl 201-203. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
EVU DB Cargo: 
Vor Triebfahrzeugleerfahrt (Sperrfahrt) von Bf Cottbus nach Awanst Cottbus HKW entnimmt der Tf den Anschluss-
schlüssel aus der Schlüsselsperre 20WA1 (Ostende Bahnsteig 1). 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Abstellen von Fahrzeugen ab Bahnhofsbrücke Richtung Osten, außer Gl 71, 73 und 322, sowie auf Gl 18 (ausge-
nommen Bahnsteigbereich von Zsig 20ZU18 bis Asig 20N18) und 52 ist verboten. 
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Zsig 20ZR1, 20ZR18, 20ZR38 N Nord 


Zsig 20ZR1, 20ZR18, 20ZR38 S Süd 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 K Klinge 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 N Neuhausen 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 P Peitz Ost 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 S Sandow 
 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Cottbus (BCS) 076273 Örtlicher Zugdisponent                
BSE: GSM-R Ruf 8207641 


 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Cottbus 1):   Kurzwahl 1350; Langwahl 73003202 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww (özF Cottbus 2):  Kurzwahl 1351;  Langwahl 73006202 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww R18 DB Regio: Kurzwahl 1352; Langwahl 73011721 – Zuständigkeit Fahrzeugwerk 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30289 


 


Bf Neuhausen (b Cottbus)   73006602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400)  
Gleis 1 – 2:  5,0 ‰. steigt in Ri Bagenz 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Bagenz   


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a)  
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleis 1 – 2                3,3‰ steigt in Ri Spremberg 


Km 128,8 bis Esig H                5,0‰ steigt in Ri Spremberg 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 128,814 in Richtung Spremberg 
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Bf Spremberg (ESTW Spremberg)   


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleis 1 zwischen den Asig                  3,5‰ fällt in Ri Graustein 


            ab Asig 7N1                  7,4‰ steigt in Ri Graustein 


Gleis 2                  6,3‰ steigt in Ri Graustein 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 139,300 in Richtung Graustein 


Modul 481.0201 6 (5) 
Analoge Ortskanäle 
Kanal 19: Fdl, Tf/Rb  


 


Bf Graustein   


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a)  
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleis 1 - 2 zwischen den Asig                  2,8‰ fällt in Ri Schleife 


              ab Weiche 16                  3,4‰ steigt in Ri Schleife 


              ab Weiche 16                  3,2‰ fällt in Ri Spreewitz 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2341 6 (1) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers  
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, darf bei der Ausfahrt in Höhe der Einfahrsignale, wenn 
der Zug an den Einfahrsignalen mit seiner gesamten Länge vorbeigefahren ist, eine Zugvollständigkeitsmeldung an  den 
Fdl Graustein während der Fahrt gegeben werden. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnug der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor Beginn der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Glesistromkreisen“. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt  
sind. Festlegemittel erst entferen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 142,090 in Richtung Spremberg , km 143,483 in Richtung Schleife/Abzw Spreewitz Süd 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig F K Knappenrode 


Asig F W Weißwasser 
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EVU DB Cargo 


Der Personenverkehrsweg in Gleisgasse 1-2 verläuft im Fahrbereich der Eisenbahnfahrzeuge! Vor Benutzen des 
Verkehrsweges in der Gleisgasse 1-2 für die Technische Wagenbehandlung/Bremsproben ist als Schutzmaßnahme die 
Gleissperrung des benachbarten Hauptgleises gemäß Ril 408.4851 (auf Antrag Personen vor Gefahren aus dem Eisen-
bahnbetrieb schützen) beim Fdl B1 zu beantragen. 
 


 


Bf Schleife   


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a)  
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Modul 408.2321 2 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0201 6 (5) 
Analoge Ortskanäle 
Kanal 31 
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902 Abzw Adlershof – Abzw Wendenheide -eingleisig- 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 
2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Bln-Adlershof    73001302 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


A, B R Grünauer Kreuz Strgl R 


A, B S Grünauer Kreuz West Strgl S 


A, B W Abzw Wendenheide Strgl 883 


 


Abzw Wendenheide (özF Grünauer Kreuz)   73022702 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 8816 F Schönefeld 


Bksig 8816 S Bln-Schöneweide 
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920 Königs Wusterhausen – Beeskow – Grunow (NL) – Frankfurt (Oder) Pbf  
-eingleisig- [Nebenbahn zwischen Königs Wusterhausen und Grunow]  


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
gesamte Strecke 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
gesamte Strecke 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Königs Wusterhausen bis Grunow (NL)  400 m 
von Grunow (NL) bis Frankfurt (Oder) Pbf  700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Königs Wusterhausen (özF Königs Wusterhausen)    73023302 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1“ und „OB 2“ ist der Ww (özF Königs Wusterhausen) zuständig, GSM-R Ruf 73023302 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: Ww (özF Königs Wusterhausen), GSM-R Ruf 73023302 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Gleissperren Gs 22 und Gs 23 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 8-10 und 111-114. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren.  
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Glesispeere Gs 36 
Der „OB 2“ umfasst die Gl 124 und 125. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 37P3-37P6 R Bln-Grünau Strgl 2 


Asig 37P3-37P6 S Bln-Grünau Strgl 1 


Asig 37P3-37P6 Z Zernsdorf 
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Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 57,677 in Richtung Zernsdorf 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Königs Wusterhausen (BKW) 084806 ÖMRS BSE: GSM-R Ruf 8207641 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Königs Wusterhausen):  Kurzwahl: 1350; Langwahl 73023302 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Zernsdorf (ESTW, ferngesteuert von Fdl Beeskow)    


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Gl 1 und 2 ab Asig 17P1 bzw.Höhe Asig 17P1 in Richtung Friedersdorf 3,9 ‰ 


 


Awanst Kablow (ESTW, ferngesteuert von Fdl Beeskow)    


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  


Hinfahrt 
Bedienungsfahrten in die Awanst Kablow erfolgen als Zugfahrt von Zernsdorf über das Streckengleis Zernsdorf – Frie-
dersdorf (b KW) und enden unmittelbar vor der Weiche A1. Nach Halt vor der Weiche A1 und dem Befahren der Zugein-
wirkungsstelle, blinkt der Überwachungsmelder der Schlüsselsperre an der Awanst. Der Tf/Rb des EVU bedient die 
Freigabetaste hält diese gedrückt, dabei wechselt der Melder in Ruhelicht und der Schlüssel für das Riegelschloss der 
Weiche A1 kann entnommen werden.  
Unter Beachtung der Folgeabhängigkeit werden Riegelschlösser an den ortsgestellten Weichen A1 und A3 aufgeschlos-
sen und die Weichen A1 und A3 in die Linksstellung umgestellt. Die Weiterfahrt in die Awanst wird als Rangierfahrt 
durchgeführt. Wenn die Rangierfahrt die Weiche A3 gefahren hat, ist anzuhalten. Durch den Tf/Rb sind die Weichen A1 
und A3 in umgekehrter Reihenfolge wieder umzustellen und die Riegelschlösser zu verschließen. Der Schlüssel für das 
Riegelschloss an der Weiche A1 wird anschließend wieder in die Schlüsselsperre eingeschlossen. Der Tf bestätigt Ihnen 
die Räumung des Streckengleises fernmündlich und bedient anschließend die Fertigtaste. 
Rückfahrt 
Die Fahrt aus der Awanst Kablow erfolgt als Zugfahrt. Die Rangierfahrt muss vor dem Befahren der Awanst halten. Die 
Zustimmung zur Zugfahrt mündlich. 
Nach der Fertigstellung des Zuges in der Awanst meldet Ihnen der Tf/Rb des EVU, dass der Zug vorbereitet ist. Sie 
stellen die Fahrstraße von der Awanst nach Zernsdorf ein. Der Überwachungs-melder der Schlüsselsperre an der 
Awanst blinkt. Der Tf/Rb des EVU bedient die Freigabetaste hält diese gedrückt, dabei wechselt der Melder in Ruhelicht 
und der Schlüssel für das Riegelschloss der Weiche A1 kann entnommen werden. Unter Beachtung der Folgeabhängig-
keit werden die Riegelschlösser an den ortsgestellten Weichen A1 und A3 aufgeschlossen und die Weichen A1 und A3 
in die Linksstellung umgestellt. Mit der Freigabe des Schlüssels durch den Fdl gilt die Zustimmung zur Fahrt aus dem 
Anschluss als erteilt. Die Zugfahrt beginnt, wenn die Spitze der Rangierfahrt die Anschlussstelle befährt sie darf mit 
höchstens 25km/h in das Streckengleis fahren bis sie die Awanst vollständig verlassen hat. Anschließend sind durch den 
Tf/Rb die Weichen A1 und A3 wieder in die Rechtsstellung umzustellen und die Riegelschlösser zu verschließen. Der 
Schlüssel für das Riegelschloss an der Weiche A1 wird anschließend wieder in die Schlüsselsperre eingeschlossen und 
die Fertigtaste bedient. Der Tf holt sich von Ihnen die mündliche Zustimmung zur Weiterfahrt nach Zernsdorf ein. 


 


Bf Friedersdorf (b Königs Wusterhausen  (ESTW, ferngesteuert von Fdl Beeskow)    


 


Bf Storkow (ESTW, ferngesteuert von Fdl Beeskow)   
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Wendisch-Rietz Hp   


 
Bf Beeskow 


  


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 7,5 ‰. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Bedienungsanweisung in den Anschluss Beeskow Holzwerke GmbH (Spanplatte) bachten, Ortskenntnis erforderlich! 
Bedienungsanweisung in den Anschluss Raiffeisen Handels- und Dienstleistungsgenossenschaft Oder/Spree beachten. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0201 6 (5) 
Analoge Ortskanäle  
Kanal 35: Fdl B2; Ww W1; Tf (Zugnr.); Rb 


 


Bf Grunow (NL)(ESTW, ferngesteuert von Fdl Beeskow)    


 


Bf Müllrose (ESTW, ferngesteuert von Fdl Beeskow)    


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 1 und 2 ab Asig 11P2 bzw. Höhe Asig 11P2 in Richtung Grunow 5,0 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Fauler See (ESTW, ferngesteuert von Fdl Beeskow)    


 


Bf Frankfurt (Oder) Pbf  73016702 Fdl Ost  73016802 Fdl West 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 220 6,0 


Gl 403-415 ab Asig A403-A411, A452, A456 Richtung Oderbrücke und Richtung Üst 
Güldendorf 


6,0 


Gl 402-411 ab Asig B402-B411 in Richtung Pillgram und Schönfließ Dorf 6,0 
 


Modul 408.2102 2 (2) b) 
Gewöhnlicher Halteplatz  
Züge mit BR 218 und 232-234: Halteplatz Tfz Gl Gl 405, 406 und 409-412 abweichend vom Zusatzschild am Ne 5 
außerhalb der Bahnsteighalle (Abgasbelastung im Hallenbereich) 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. Dies gilt nicht für Züge der PKP. 


Modul 408.2331 3 (1) b) 
Mitteilung des Fahrdienstleiters, dass das Hauptsignal auf Fahrt gestellt ist 
Bei am gewöhnlichen Halteplatz abfahrbereiten Reisezügen aus den Gl 406 (wenn Gl 407 mit Fahrzeugen besetzt und 
somit die Sicht auf das Asig B406 verdeckt ist) sowie aus Gl 412 Richtung Schönfließ Dorf und Fürstenwalde (Spree) 
besteht keine Sicht zum Asig. Diesen Zügen ist durch den Fdl B1 Frankfurt (Oder) Pbf mitzuteilen, dass das Hauptsignal 
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auf Fahrt steht. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle / Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1“ und „OB 2“ ist der Ww (Fdl Frankfurt (Oder) West) zuständig, Ruf: GSM-R: 73016802. 
Für den Ortsstellbereich „OB 3“ ist der Ww (Fdl Frankfurt (Oder) Ost) zuständig, Ruf GSM-R: 73016702. 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
BözM „OB 1“ und „OB 2“: Ww (Fdl Frankfurt (Oder) West), Ruf GSM-R: 73016802 
BözM „OB 3“: Ww (Fdl Frankfurt (Oder) Ost), Ruf GSM-R: 73016702 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ 
Grenze „OB 1“: Rs 194/198 und Rs 199/201 
Der „OB 1“ umfasst die Gleise 194-201 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 2“ 
Grenze „OB 2“: Rs L220 und Rs R220 
Der „OB 2“ umfasst die Gl 2a-17a und 220. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 3“ 
Grenze „OB 3“: Rs 450 
Der „OB 3“ umfasst die Gl 39-46 und 48-50. Die Gl 45, 46 und 50 sind mit Oberleitung überspannt. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Infrastrukturgrenze zwischen DB Netze Fahrweg und KV-Terminal im Gl 113: in Höhe km 129,604 der Strecke Frankfurt 
(Oder) – Wriezen – Eberswalde (durch Schild gekennzeichnet). 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 220: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie 
festgelegt sind. Festlegmittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


B402-B412, B414-B417 M Magistrale (Berlin) 


B402-B412, B414-B417 P Booßen (Pzgl 112) 


A403-A412, A414-A415, A452, A456 E Eisenhüttenstadt 


A403-A412, A414-A415, A452, A456 M Müllrose 


A403-A412, A414-A415, A452, A456 O Oderbrücke 
 


Modul 301.0703 1 (3)  
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
Frankfurt (Oder) Pbf – Oderbrücke in km 0,752; Oderbrücke – Frankfurt (Oder) Pbf in km 0,671 
Frankfurt (Oder) Pbf – Pillgram und Pillgram – Fankfurt (Oder) Pbf in km 80,405 
Einfahrgleis aus Richtung Wiesenau in km 81,933; Ausfahrgleis in Richtung Wiesenau in km 82,025 
Richtung Fauler See in km 151,960; Gl 112 Richtung Schönfließ Dorf in km 130,274 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung 
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellen-Nr.  Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Frankfurt (Oder) Pbf (BFP) 077214 ÖMRS BSE GSM-R Ruf 82077641 
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Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl BFP Ost): Kurzwahl 1350, Langwahl 73016702 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl BFP West):  Kurzwahl 1351, Langwahl 73016802 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren 
Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30379 
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930 Lübbenau (Spreewald) – Calau (NL) – Abzw Altdöbern Süd – RB Grenze km 113,75 
[-Senftenberg] -eingleisig Lübbenau bis Altdöbern-  


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Lübbenau (Spreewald) (ESTW Lübbenau)    73027502 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (Fdl ESTW Lübbenau) zuständig, GSM-R Ruf 73027502 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“: Ww (Fdl ESTW Lübbenau), GSM-R Ruf 73027502 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 24L23Y 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 7-10, 21,  22 und 23. Gl 23 ist mit Oberleitung überspannt. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl ESTW Lübbenau):  Langwahl 73027502 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Bischdorf   73015302 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a)  
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung im gesamten Bahnhof beträgt 4,2 ‰ ,steigt in Ri Calau 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.4816 1 (1) 
Sichern von Bahnübergängen mit Blinklicht- oder Lichtzeichenanlagen  
BÜ 93,0 zur Sicherung Rangierschalter benutzen (am Gl.2 zw. Asig B und BÜ). Der Schlüssel befindet sich beim Fahr-
dienstleiter. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 93,901 in Richtung Calau 
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Bf Calau (Niederlausitz)   73015502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400)  


Gleis 1 – 5 ab Asig M, X, F, G, H                 7,0‰ fällt in Ri Bischdorf 


                   ab Asig M, X, F, G, H               12,0‰ fällt in Ri Eichow 


                   ab Asig C, D, E, L                 4,0‰ steigt in Ri Altdöbern 


                   ab Asig C, D, E, L                 7,0‰ steigt in Ri Lindthal 


Gleis 1 (Stumpfgleis)                 5,4‰ steigt in Ri Lindthal 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für die Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 99,103  in Richtung Bischdorf; km 100,985 in Richtung Altdöbern 


 


Bf Altdöbern   73014902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a)  
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Km 109,8 – km 110,0                3,5‰ steigt in Ri Altdöbern Süd 


Ab BÜ 110,8                6,3‰ steigt in Ri Altdöbern Süd 
 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Abzw Altdöbern Süd   73014902 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 52 A Altdöbern 


Bksig 52 F Finsterwalde 
 


 







  940 


347 


940 [Senftenberg - ] RB Grenze km 56,204 – Drebkau – Cottbus Hbf 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Drebkau   73001702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400)  


Gleis 1 – 2 ab Asig C                5,0‰ steigt in Ri Senftenberg 


Gleis 1 – 2 km 66,0 -  Weichen 29/31                2,8‰ steigt in Ri Cottbus 


                 ab Weichen 29/31 – km 66,4 (EÜ Hauptstraße)                7,0‰ steigt in Ri Cottbus 


                 Km 66,4 (EÜ Hauptstraße) – Weichen32/33                2,9‰ fällt in Ri Cottbus 


Gleis 3 - 6                3,3‰ steigt in Ri Cottbus 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 66,805 in Richtung Cottbus Südwest beide Gl 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B2):  Langwahl 73001702 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww W1:    Langwahl 73001421 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren; Netz P-GSM-D 


 


Bf Cottbus Hbf (özF Cottbus 1 & 2) özF Cottbus 1 73003202    özF Cottbus 2 73006202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Bft Cottbus Südwest 6,0 


Nebengl 26 8,0 


Ab Bahnhofsbrücke Richtung Ost und Gl 52, 54,  
Gl 18 von Zsig 20ZT18 und Zsig 20ZW18 


12,0 


übrige Gl* 4,0 


* Die Gl 1-28 von den Zsig 20ZU1-20ZU24/28 bis zur Bahnhofsbrücke einschließlich der in diesem Bereich liegenden 
Nebengleise sowie die Gl 51S-55S, 24S-28S, 3S und 3bS, IRA Gl 41S-43S, Gl 40, 41, 33S und 201-39aS haben eine 
geringere Neigung als 2,5 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Fzw R18“: 
Die Bezirke Fahrzeugwerk (Fzw) und Tfz-Instandhaltung sind durchgängig mit einem Weichenwärter, Ww R18, besetzt. 
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Er ist Ansprechpartner (BözM) für alle betrieblichen und technologischen Belange im Bereich. Erreichbarkeit intern: 
9959-2387, GSM-R Kurzwahl 1352, Langwahl 73001721. 
„OB Umformerwerk“, „OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB Umformerwerk“, „OB 1“ und „OB 2 „ ist der Ww (özF Cottbus 1) zuständig, GSM-R Ruf 
73003202 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB Fzw R18“ BözM Ww R18, GSM-R Ruf 73001721 
„OB Umformerwerk“, „OB 1“ und „OB 2“ BözM: Ww (özF Cottbus 1), GSM-R Ruf 73023202 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Fzw R18“: 
Grenze „OB Fzw R18“: Sperrsignale 20LW259X, 20LW260Y und 20LW328X und Rs 24SI 
Tf von Rangierfahrt aus Bereich ESTW mit dem Ziel Fahrzeugwerk oder Tfz-Instandhaltung geben bei der Verständigung 
mit dem özF den Zusatz R18 an (z.B. R18 Gl 65S). 
Die Fahrwegverantwortung liegt in beiden Stellwerksbezirken beim Tf. Zeigen die Lichtsignale der Wn-Signale keine Ord-
nungsstellung, dürfen die Weichen nicht befahren werden. Die Bedienung aller Hilfstasten ist ohne Zustimmung/Auftrag 
des Ww verboten. Die Fahrwegstelltafeln/Bedientafeln im Bezirk Fzw R18 sowie alle Rangierstraßen im Bezirk Tfz-
Instandhaltung werden in der Regel von Ww bedient. Er erteilt dann auch die Zustimmung gemäß Modul 408.4811.  
Im östlichen Bereich des Bezirkes Fzw R18 ist der Tf für die Bedienung der Weichen zuständig (Schlagtaster, Weichen-
stelltafel in Höhe W 345). Der Ww erteilt auch keine Zustimmung (nur Koordination). Wird wieder in den durch den Ww 
überwachten Bereich eingefahren, ist seine Zustimmung erforderlich (Gl 3bS Signal Ra 12, Gl 23S und Gl 51S bis 55S 
mündlich am Sperrsignal 20LW260Y vor DKW 260, auch bei Kennlicht). Für den Bereich So DKW 260 ab/bis So 12 
EOW 271 besteht ein absolutes Abstellverbot. Sollten hier unvorhergesehen Fahrzeuge stehen bleiben, ist neben dem 
Ww R18 unverzüglich der özF Cottbus 1 zu verständigen. 
Zwischen P 84 und Brücke über die Dresdener Bahn beträgt die maßgebende Neigung 16,4 ‰. Das Auslegen von 
Hemmschuhen in Gl 28S und 29S vor W 301 bis W 75 ist verboten. 
Bei allen Rangierfahrten ist die Spitze unmittelbar zu besetzen. Die Befahrung der Gl Fahrzeughalle und Außenreini-
gungsanlage ist ohne ortskundiges Personal nicht gestattet. 
Bedienung der Innenreinigungsanlage (IRA) Gl 41-43 und Werkstatt Gl 44S: 
Bei der Bedienung der IRA wird eine optische und akustische Warnanlage aktiviert. Die Einschaltung efolgt bei der 
Einfahrt über Gleisschaltmittel hinter EOW 97. Nachdem Sie die Zustimmung zur Ausfahrt erhalten haben, müssen Sie 
die Warnanlage einschalten. Die Einschalttasten (ET) befinden sich in Höhe der Entsorgungssäulen 5 und 19. Die 
Einschaltung erfolgt mit DB 21. Die Fahrten zur und aus der IRA werden durch den Ww  R18 koordiniert. Fahrten aus der 
IRA und Gl 44S ohne Zustimmung bis Rs44S sind nicht zulässig. Bei Fahrten nach und aus Gl 44S ist vor den Übergän-
gen Signal Zp 1 zu geben.  
Sicherung der Mitarbeiter bei Ausfall oder Störung der akustischen-optischen Warnanlage: 
Ist die Warnanlage gestört oder ausgefallen, ist im Bereich der IRA mit Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Der Ww R18 
verständigt ddie Tf über diese Besonderheit gemäß Modul 408.4813 (1). Bemerkt der Tf eine Störung der Warnanlage, 
ohne vorher unterrichtet gewesen zu sein, verständigt er den Ww R18 gemäß Modul 418.4228 (1) und fährt mit Schritt-
geschwindigkeit ein (aus).  
Einfahrt in die IRA: Der Tf fährt ab Übergäge vor der IRA mit Schrittgeschwindigkeit und gibt Signal Zp 1. 
Ausfahrt aus der IRA: Vor Beginn der Rangierfahrt hat der Tf Signal Zp 1 zu geben. Fahrt mit Schrittgeschwindigkeit bis 
zu den Übergängen. 
Die Geschwindigkeit im Bereich Tfz-Instandhaltung beträgt 10 km/h (ab Brücke über die Dresdener Bahn). Das Signal 
Rs 66/67S steht zwischen Herzstück und Zungenspitze W 70 und ist gültig für Fahrten aus Gl 66S und 67S.  
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB Umformerwerk“: 
Grenze „OB Umformerwerk: Sperrsignal 20LW32X 
Zum „OB Umformerwerk“ gehören die Gl U3-U9. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignale 20LW151Y und 20LW440X. 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 29-35 sowie Gl 28N, 47N, 48N, 49N. 
Die Gl 29-33 sind mit Oberleitung überspannt, Gl 34 (mit El 6-Abschnitt) und Gl 49N sind teilweise überspannt. 
An den „OB 1“ schließt der Anschluss Fahrzeuginstandhaltung Cottbus an. 
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Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Sperrsignal 20LW318Y 
Zum „OB 2“ gehören die Gl 33S-38S, 39aS, 48S, 48aS, 48bS, 49S sowie die Gl 201-203. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
EVU DB Cargo: 
Vor Triebfahrzeugleerfahrt (Sperrfahrt) von Bf Cottbus nach Awanst Cottbus HKW entnimmt der Tf den Anschluss-
schlüssel aus der Schlüsselsperre 20WA1 (Ostende Bahnsteig 1). 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Abstellen von Fahrzeugen ab Bahnhofsbrücke Richtung Osten, außer Gl 71, 73 und 322, sowie auf Gl 18 (ausge-
nommen Bahnsteigbereich von Zsig 20ZU18 bis Asig 20N18) und 52 ist verboten. 
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Zsig 20ZR1, 20ZR18, 20ZR38 N Nord 


Zsig 20ZR1, 20ZR18, 20ZR38 S Süd 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 K Klinge 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 N Neuhausen 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 P Peitz Ost 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 S Sandow 
 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Cottbus (BCS) 076273 ÖMRS BSE: GSM-R Ruf 8207641 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Cottbus 1):   Kurzwahl 1350; Langwahl 73003202 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww (özF Cottbus 2):  Kurzwahl 1351;  Langwahl 73006202 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww R18 DB Regio: Kurzwahl 1352; Langwahl 73011721 – Zuständigkeit Fahrzeugwerk 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30289 
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950 Cottbus Hbf – Guben – Frankfurt (Oder) Pbf – Wriezen – Bad Freienwalde (Oder) – 
Eberswalde Hbf  [Nebenbahn zwischen Frankfurt (Oder) und Eberswalde] 


Auf dem Streckenabschnitt Wriezen(a)-Neutrebbin-Letschin-Werbig(a) erfolgt die Betriebsführung im Zugleitbetrieb. Die 
Zugleitstrecke erstreckt sich von km 76,700 (Esig Q Bf Wriezen) bis km 100,960 (Bksig 95B Abzw Werbig). 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2301 1 (2) a) 
Verbot, ohne Streckenkenntnis zu fahren  
Von Wriezen(a)-Neutrebbin-Letschin-Werbig(a) 


Modul 408.2691 6 (1) a) 
Zug bei erloschenem Spitzensignal sofort anhalten 
gesamte Strecke 


Modul 408.2691 6 (2) a) 
Zug bei unvollständigem Spitzensignal auf dem nächsten Bahnhof anhalten 
gesamte Strecke 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Cottbus bis Guben   1.000 m 
von Guben bis Eberswalde    700 m 


Modul 436.0001 1 (2) 
Strecken mit Zugleitbetrieb  
Von Wriezen(a) bis Werbig(a) 


Modul 436.0001 2 (3) 
Andere Betriebsstellen zu Zuglaufstellen erklären  
Zuglaufstellen sind die Bahnhöfe Neutrebbin und Letschin. Die Zuglaufstellen sind unbesetzt. 


Modul 436.0001 2 (11) 
Bahnhöfe mit Rückfallweichen und Richtungsbetrieb  
Auf dem Bahnhof Neutrebbin sind die Rückfallweichen 1 und 18 vorhanden. Für folgende Fahrwege ist auf dem Bahnhof 
Neutrebbin Richtungsbetrieb eingerichtet: 
Fahrtrichtung Werbig-Wriezen über Gleis 1 
Fahrtrichtung Wriezen-Werbig über Gleis 2 


Zusatz 436.0001Z01 1 (3) 
Standorte der Bedieneinrichtungen und der Signalhaltmelder 
Bediensäulen: Bahnhof Werbig Bstg Werbig km 101,757 (95ZUGL) und Gleis 2 am Asig 95P2 km67,915(95ZUP2L) 
Signalhaltmelder. Aus Ri Zugleitstrecke in Ri Seelow(Mark) km 101,916 (95HM1B) und in Ri Gleis 2 Bahnhof Werbig im  
          km 68,570 (95HM2B) links 
Auf den Bahnhöfen Neutrebbin und Letschin sind Einschalttasten (ET) für die Einschaltung von Bahnübergängen. 
Bahnhof Neutrebbin: BÜ 84,1 ET mit IRE Gleis 1 km 84,260 Einschaltung Ri Wriezen 
Bahnhof Letschin:     BÜ 92,8 ET mit IRE Gleis 2 km 93,115 Einschaltung Ri Neutrebbin 
                                                          ET mit IRE Gleis 1 km 93,055 Einschaltung Ri Neutrebbin 
                                  BÜ 93,8           ET mit IRE Gleis 2 km 93,220 Einschaltung Ri Werbig 
                                                          ET mit IRE Gleis 1 km 93,680 Einschaltung Ri Werbig 


Zusatz 436.0001Z01 2 (2) 
Vorgaben über den zu verwendenden Zugführerschlüssel 
Für die Bedieneinrichtungen der Schnittstelle ESTW-ZLB im Bereich des ESTW Werbig wird ein Schlüssel DB 21 
verwendet. 


Zusatz 436.0001Z01 4 (2) 
Bedienzeitpunkt für die Schlüsseltaste „Fahrstraßenanforderung“ 
Die Bedienung der Schlüsseltaste darf erst nach Vorliegen der Fahrerlaubnis vom Zugleiter Bahnhof Wriezen erfolgen. 


Zusatz 436.0001Z01 4 (4) 
Angaben über die Erreichbarkeit des Zugleiters 
Der Zugleiter Bahnhof Wriezen ist über Zugfunk (VZF 95) oder über Telefon (0152-37518805) oder (033456-70830) zu 
erreichen. 
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Modul 436.0002 1 (3) a) 
Zuglaufmeldungen - Abweichungen 
Die Zuglaufmeldungen sind über Zugfunk (VZF 95) oder bei Störungen über die Streckenfernsprecher bzw. über das 
öffentliche Netz zu geben. 


Modul 436.0002 2 (2) b) 
Andere Übermittlung der Fahrerlaubnis  
Ist die Verständigung im Bereich der Schnittstelle ESTW-ZLB gestört, darf die Fahrerlaubnis auch vom özF Küstrin-Kietz 
übermittelt werden. 
Die Fahrtstellung der Asig K und Asig L des Bf Wriezen gelten als Fahrerlaubnis bis zu der im Fahrplan bezeichneten 
Stelle. 


Modul 436.0003 1 (5) 
Zugschlussstellen 


a) Richtung Letschin km 93,79 – km 93,69 Zugschlussstelle (Ak,Vm) ist Höhe Üs Wdh BÜ km 93,69 zu geben   
Richtung Neutrebbin km 84,94 – km 84,84 Zugschlussstelle (Ak,Vm) ist Üs BÜ km 84,84 


b) Richtung Neutrebbin km 84,12 – km 84,22 Zugschlussstelle (Ak,Vm) ist Höhe Üs Wdh BÜ im km 84,22 
Richtung Letschin km 92,90 – km 93,00 Zugschlussstelle (Ak,Vm) ist Üs im km 93,361 
Richtung Bft Werbig oben km 101,42 – km 101,52 gilt nur für Gz Vollständigkeitsmeldung im Bf Seelow an 
özF Küstrin-Kietz 
Richtung Bft Werbig oben km 101,42 – km 101,52 gilt nur für Rz Zugsclussstelle (Ak,Vm) ist Höhe Bksig 
95G im km 1,520 
Werbig Bstg Hp Ne 5 km 101,92 


                   (Strecke 980 a – Werbig unten km 1,02 – km 1,12 Zugschlusstelle (Ak,Vm) ist Höhe Asig 95P2 im km 1,122) 
   


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Cottbus Hbf (özF Cottbus 1 & 2) özF Cottbus 1 73003202    özF Cottbus 2 73006202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Bft Cottbus Südwest 6,0 


Nebengl 26 8,0 


Ab Bahnhofsbrücke Richtung Ost und Gl 52, 54,  
Gl 18 von Zsig 20ZT18 und Zsig 20ZW18 


12,0 


übrige Gl* 4,0 


* Die Gl 1-28 von den Zsig 20ZU1-20ZU24/28 bis zur Bahnhofsbrücke einschließlich der in diesem Bereich liegenden 
Nebengleise sowie die Gl 51S-55S, 24S-28S, 3S und 3bS, IRA Gl 41S-43S, Gl 40, 41, 33S und 201-39aS haben eine 
geringere Neigung als 2,5 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Fzw R18“: 
Die Bezirke Fahrzeugwerk (Fzw) und Tfz-Instandhaltung sind durchgängig mit einem Weichenwärter, Ww R18, besetzt. 
Er ist Ansprechpartner (BözM) für alle betrieblichen und technologischen Belange im Bereich. Erreichbarkeit intern: 
9959-2387, GSM-R Kurzwahl 1352, Langwahl 73001721. 
„OB Umformerwerk“, „OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB Umformerwerk“, „OB 1“ und „OB 2 „ ist der Ww (özF Cottbus 1) zuständig, GSM-R Ruf 
73003202 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB Fzw R18“ BözM Ww R18, GSM-R Ruf 73001721 
„OB Umformerwerk“, „OB 1“ und „OB 2“ BözM: Ww (özF Cottbus 1), GSM-R Ruf 73023202 
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Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Fzw R18“: 
Grenze „OB Fzw R18“: Sperrsignale 20LW259X, 20LW260Y und 20LW328X und Rs 24SI 
Tf von Rangierfahrt aus Bereich ESTW mit dem Ziel Fahrzeugwerk oder Tfz-Instandhaltung geben bei der Verständigung 
mit dem özF den Zusatz R18 an (z.B. R18 Gl 65S). 
Die Fahrwegverantwortung liegt in beiden Stellwerksbezirken beim Tf. Zeigen die Lichtsignale der Wn-Signale keine Ord-
nungsstellung, dürfen die Weichen nicht befahren werden. Die Bedienung aller Hilfstasten ist ohne Zustimmung/Auftrag 
des Ww verboten. Die Fahrwegstelltafeln/Bedientafeln im Bezirk Fzw R18 sowie alle Rangierstraßen im Bezirk Tfz-
Instandhaltung werden in der Regel von Ww bedient. Er erteilt dann auch die Zustimmung gemäß Modul 408.4811.  
Im östlichen Bereich des Bezirkes Fzw R18 ist der Tf für die Bedienung der Weichen zuständig (Schlagtaster, Weichen-
stelltafel in Höhe W 345). Der Ww erteilt auch keine Zustimmung (nur Koordination). Wird wieder in den durch den Ww 
überwachten Bereich eingefahren, ist seine Zustimmung erforderlich (Gl 3bS Signal Ra 12, Gl 23S und Gl 51S bis 55S 
mündlich am Sperrsignal 20LW260Y vor DKW 260, auch bei Kennlicht). Für den Bereich So DKW 260 ab/bis So 12 
EOW 271 besteht ein absolutes Abstellverbot. Sollten hier unvorhergesehen Fahrzeuge stehen bleiben, ist neben dem 
Ww R18 unverzüglich der özF Cottbus 1 zu verständigen. 
Zwischen P 84 und Brücke über die Dresdener Bahn beträgt die maßgebende Neigung 16,4 ‰. Das Auslegen von 
Hemmschuhen in Gl 28S und 29S vor W 301 bis W 75 ist verboten. 
Bei allen Rangierfahrten ist die Spitze unmittelbar zu besetzen. Die Befahrung der Gl Fahrzeughalle und Außenreini-
gungsanlage ist ohne ortskundiges Personal nicht gestattet. 
Bedienung der Innenreinigungsanlage (IRA) Gl 41-43 und Werkstatt Gl 44S: 
Bei der Bedienung der IRA wird eine optische und akustische Warnanlage aktiviert. Die Einschaltung efolgt bei der 
Einfahrt über Gleisschaltmittel hinter EOW 97. Nachdem Sie die Zustimmung zur Ausfahrt erhalten haben, müssen Sie 
die Warnanlage einschalten. Die Einschalttasten (ET) befinden sich in Höhe der Entsorgungssäulen 5 und 19. Die 
Einschaltung erfolgt mit DB 21. Die Fahrten zur und aus der IRA werden durch den Ww  R18 koordiniert. Fahrten aus der 
IRA und Gl 44S ohne Zustimmung bis Rs44S sind nicht zulässig. Bei Fahrten nach und aus Gl 44S ist vor den Übergän-
gen Signal Zp 1 zu geben.  
Sicherung der Mitarbeiter bei Ausfall oder Störung der akustischen-optischen Warnanlage: 
Ist die Warnanlage gestört oder ausgefallen, ist im Bereich der IRA mit Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Der Ww R18 
verständigt ddie Tf über diese Besonderheit gemäß Modul 408.4813 (1). Bemerkt der Tf eine Störung der Warnanlage, 
ohne vorher unterrichtet gewesen zu sein, verständigt er den Ww R18 gemäß Modul 418.4228 (1) und fährt mit Schritt-
geschwindigkeit ein (aus).  
Einfahrt in die IRA: Der Tf fährt ab Übergäge vor der IRA mit Schrittgeschwindigkeit und gibt Signal Zp 1. 
Ausfahrt aus der IRA: Vor Beginn der Rangierfahrt hat der Tf Signal Zp 1 zu geben. Fahrt mit Schrittgeschwindigkeit bis 
zu den Übergängen. 
Die Geschwindigkeit im Bereich Tfz-Instandhaltung beträgt 10 km/h (ab Brücke über die Dresdener Bahn). Das Signal 
Rs 66/67S steht zwischen Herzstück und Zungenspitze W 70 und ist gültig für Fahrten aus Gl 66S und 67S.  
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB Umformerwerk“: 
Grenze „OB Umformerwerk: Sperrsignal 20LW32X 
Zum „OB Umformerwerk“ gehören die Gl U3-U9. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignale 20LW151Y und 20LW440X. 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 29-35 sowie Gl 28N, 47N, 48N, 49N. 
Die Gl 29-33 sind mit Oberleitung überspannt, Gl 34 (mit El 6-Abschnitt) und Gl 49N sind teilweise überspannt. 
An den „OB 1“ schließt der Anschluss Fahrzeuginstandhaltung Cottbus an. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Sperrsignal 20LW318Y 
Zum „OB 2“ gehören die Gl 33S-38S, 39aS, 48S, 48aS, 48bS, 49S sowie die Gl 201-203. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
EVU DB Cargo: 
Vor Triebfahrzeugleerfahrt (Sperrfahrt) von Bf Cottbus nach Awanst Cottbus HKW entnimmt der Tf den Anschluss-
schlüssel aus der Schlüsselsperre 20WA1 (Ostende Bahnsteig 1). 
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Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Abstellen von Fahrzeugen ab Bahnhofsbrücke Richtung Osten, außer Gl 71, 73 und 322, sowie auf Gl 18 (ausge-
nommen Bahnsteigbereich von Zsig 20ZU18 bis Asig 20N18) und 52 ist verboten. 
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Zsig 20ZR1, 20ZR18, 20ZR38 N Nord 


Zsig 20ZR1, 20ZR18, 20ZR38 S Süd 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 K Klinge 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 N Neuhausen 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 P Peitz Ost 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 S Sandow 
 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Cottbus (BCS) 076273 ÖMRS BSE: GSM-R Ruf 8207641 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Cottbus 1):   Kurzwahl 1350; Langwahl 73003202 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww (özF Cottbus 2):  Kurzwahl 1351;  Langwahl 73006202 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww R18 DB Regio: Kurzwahl 1352; Langwahl 73011721 – Zuständigkeit Fahrzeugwerk 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30289 


 


NE-Bf Sandow (özF Cottbus 2)     özF Cottbus 2 73006202 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Nahstellbereich NB 6: Zustimmung özF Cottbus 2 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Cottbus 2):  Kurzwahl 1351;  Langwahl 73006202 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, 


 


Bf Peitz Ost      73018602 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2341 6 (1) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers  
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der Ankunft bzw. bei der Ausfahrt in Höhe der 
Einfahrsignale, wenn der Zug an den Einfahrsignalen mit seiner gesamten Länge vorbeigefahren ist, eine Zugvollstän-
digkeitsmeldung an den Fdl Peitz Ost zu geben. Diese Meldung darf während der Fahrt gegeben werden. 


Modul 408.2491 
Höhengleiche Übergänge durch Zugpersonal sichern  
Nach Halt des Reisezuges am jeweiligen Bahnsteig öffnet das Zugpersonal das Tor und fordert die Reisenden zum 
Betreten und Verlassen der Bahnsteige auf. Nachdem gewährleistet ist, dass alle Reisenden in den Zug eingestiegen 
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sind bzw. den Bahnsteig verlassen haben, verschließt das Zugpersonal wieder das Tor. 
Eine Bestätigung über den Verschluss des Tores erfolgt sofort an den Fdl Peitz Ost B1 (Zugfunk). 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienungsanweisung Vattenfall Europe Mining AG (Gleisanschlus) beachten. 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor Beginn der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Glesistromkreisen“. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 186,758 in Richtung Cottbus;       km 188,625 in Richtung Kerkwitz;      km 0,510 in Gl 10 Richtung Abzw Kraftwerk 


Modul 481.0201 6 (5) 
Analoge Ortskanäle 
Kanal 17: Stw B1; Tf 


 


Bf Kerkwitz      73017502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleis 1 – 3 zwischen den Asig                  3,0‰ fällt in Ri Guben Süd 


Gleis 1 – 2 ab Asig C/D                  5,3‰ fällt in Ri Peitz Ost 


                  ab Weiche 12                  6,2‰ fällt in Ri Guben Süd 
 


Modul 408.2102 2 (2) b) 
Gewöhnlicher Halteplatz  
Halt für Reisezüge aus Richtung Cottbus in Richtung Guben in Höhe Empfangsgebäude am Bahnsteig. Alle Züge in 
Richtung Cottbus mit Betriebshalt halten im Gl 2 vor RÜ km 202,610 und in den Gl 1 und 3 vor BÜ km 202,575. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Die zulässige Rangiergeschwindigkeit im Bereich der Weiche 4 beträgt wegen nicht ausreichender Vorstoßisolierung 10 
km/h. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 203,515 Gl Guben Süd - Kerkwitz 


 


Bf Guben Süd      73017302 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a)  
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleis 2 – 4 zwischen den Asig                   3,3‰ steigt in Ri Guben  


                  ab Asig N, I, K                   7,7‰ steigt in Ri Guben 


                  ab km 207,6                   5,7‰ steigt in Ri Kerkwitz 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Vor Rangierfahrten von Gl 4 nach Gleisanschluss Wirtschaftsförderungsgesellschaft Guben mbH Nahbedienungsfreiga-
be an Fdl B2 zurückgeben – Betätigen des Schlüsseltasters RT 11/6 neben Asig D. 
Vor Rangierfahrten vom Gleisanschluss Wirtschaftsförderungsgesellschaft Guben mbH nach Gl 4 Nahbedienungsfreiga-
be an den Fdl B2 zurückgeben – Betätigen des Schlüsseltasters neben Signal 11. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B2): Langwahl 730017302 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren, Netz P-GSM-D 


 


Bf Guben       73017102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a)  
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Weichenbereich W2 ab den Asig                   7,8‰ steigt in Ri Guben Süd  


Weichenbereich B1 ab den Asig                   3,7‰ fällt in Ri Wellmitz 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
Dies gilt nicht für Züge polnischer EVU. 


Modul 408.2341 6 (1) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers  
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der Ankunft bzw. bei der Ausfahrt in Höhe der 
Einfahrsignale, wenn der Zug an den Einfahrsignalen mit seiner gesamten Länge vorbeigefahren ist, eine Zugvollstän-
digkeitsmeldung an den Fdl Guben zu geben. Diese Meldung darf während der Fahrt gegeben werden. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor Beginn der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Glesistromkreisen“. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Abstellen von Fahrzeugen verboten (Bezirk W2): 
Ostseite: in der Ein- und Ausfahrverbindung der Gl 8-14 vom BÜ Grünstraße bis Höhe der Asig L8-L14 
Westseite: in der Ein- und Ausfahrverbindung der Gl 1-35 vom BÜ Grünstraße bis Höhe der Asig N3-N7 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 1,121 in Richtung Gubin 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Guben (BGU) 078014 Örtlicher Zugdisponent                 
BSE: GSM-R Ruf 8207641 


 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B1):  Langwahl 73017102 – Zuständigkeit nördlicher Bahnhofsbereich 
Ww W2:    Langwahl 73004421 – Zuständigkeit südlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Wellmitz      73019602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400)  
ab Bü 115,8: 4,1‰ fällt in Ri Eisenhüttenstadt 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Bf Eisenhüttenstadt (özF Oderbrücke)  73018302 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleis 11 – 20                   3,9‰ fällt in Ri Wellmitz 


Gleis 21                   4,3‰ fällt in Ri Wellmitz 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7.  


Modul408.2341 6(1) 
Bei Zugfahrten, die an den Signalen 80ZR1 und 80ZR2 enden, ist das Halten mit Standort dem Fdl zu melden. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Oderbrücke): Langwahl 73018302 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Ziltendorf      73019702 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2491 
Höhengleiche Übergänge durch Zugpersonal sichern  
Sachverhalt: Personen halten sich auf dem Mittelbahnsteig auf, es steht in Kürze die Ausfahrt des Reisezugs auf Gl 2 
Richtung Wiesenau bevor. Dann gilt: Der Zug darf mit dem ersten Fahrzeug mit max. 5 km/h auf den Reisendenüber-
gang fahren und muss vor dem Reisendenübergang Signal Zp 1 geben. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Die zulässige Rangiergeschwindigkeit beträgt 20 km/h. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig E1, E2, E4 R Gl 42 Ziltendorf Werkbahnhof 


Asig E1, E2, E4 S Gl 41 Ziltendorf Werkbahnhof 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 97,625 Gl Wiesenau - Ziltendorf 


 


Abzw Wiesenau      73015002 


 


Bf Frankfurt (Oder) Pbf  73016702 Fdl Ost  73016802 Fdl West 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Gl 220 6,0 


Gl 403-415 ab Asig A403-A411, A452, A456 Richtung Oderbrücke und Richtung Üst 6,0 
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Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Güldendorf 


Gl 402-411 ab Asig B402-B411 in Richtung Pillgram und Schönfließ Dorf 6,0 
 


Modul 408.2102 2 (2) b) 
Gewöhnlicher Halteplatz  
Züge mit BR 218 und 232-234: Halteplatz Tfz Gl Gl 405, 406 und 409-412 abweichend vom Zusatzschild am Ne 5 
außerhalb der Bahnsteighalle (Abgasbelastung im Hallenbereich) 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. Dies gilt nicht für Züge der PKP. 


Modul 408.2331 3 (1) b) 
Mitteilung des Fahrdienstleiters, dass das Hauptsignal auf Fahrt gestellt ist 
Bei am gewöhnlichen Halteplatz abfahrbereiten Reisezügen aus den Gl 406 (wenn Gl 407 mit Fahrzeugen besetzt und 
somit die Sicht auf das Asig B406 verdeckt ist) sowie aus Gl 412 Richtung Schönfließ Dorf und Fürstenwalde (Spree) 
besteht keine Sicht zum Asig. Diesen Zügen ist durch den Fdl B1 Frankfurt (Oder) Pbf mitzuteilen, dass das Hauptsignal 
auf Fahrt steht. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle / Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1“ und „OB 2“ ist der Ww (Fdl Frankfurt (Oder) West) zuständig, Ruf: GSM-R: 73016802. 
Für den Ortsstellbereich „OB 3“ ist der Ww (Fdl Frankfurt (Oder) Ost) zuständig, Ruf GSM-R: 73016702. 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
BözM „OB 1“ und „OB 2“: Ww (Fdl Frankfurt (Oder) West), Ruf GSM-R: 73016802 
BözM „OB 3“: Ww (Fdl Frankfurt (Oder) Ost), Ruf GSM-R: 73016702 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ 
Grenze „OB 1“: Rs 194/198 und Rs 199/201 
Der „OB 1“ umfasst die Gleise 194-201 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 2“ 
Grenze „OB 2“: Rs L220 und Rs R220 
Der „OB 2“ umfasst die Gl 2a-17a und 220. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 3“ 
Grenze „OB 3“: Rs 450 
Der „OB 3“ umfasst die Gl 39-46 und 48-50. Die Gl 45, 46 und 50 sind mit Oberleitung überspannt. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Infrastrukturgrenze zwischen DB Netze Fahrweg und KV-Terminal im Gl 113: in Höhe km 129,604 der Strecke Frankfurt 
(Oder) – Wriezen – Eberswalde (durch Schild gekennzeichnet). 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 220: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie 
festgelegt sind. Festlegmittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


B402-B412, B414-B417 M Magistrale (Berlin) 


B402-B412, B414-B417 P Booßen (Pzgl 112) 


A403-A412, A414-A415, A452, A456 E Eisenhüttenstadt 







950 


358 


A403-A412, A414-A415, A452, A456 M Müllrose 


A403-A412, A414-A415, A452, A456 O Oderbrücke 
 


Modul 301.0703 1 (3)  
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
Frankfurt (Oder) Pbf – Oderbrücke in km 0,752; Oderbrücke – Frankfurt (Oder) Pbf in km 0,671 
Frankfurt (Oder) Pbf – Pillgram und Pillgram – Fankfurt (Oder) Pbf in km 80,405 
Einfahrgleis aus Richtung Wiesenau in km 81,933; Ausfahrgleis in Richtung Wiesenau in km 82,025 
Richtung Fauler See in km 151,960; Gl 112 Richtung Schönfließ Dorf in km 130,274 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung 
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellen-Nr.  Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Frankfurt (Oder) Pbf (BFP) 077214 ÖMRS BSE GSM-R Ruf 82077641 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl BFP Ost): Kurzwahl 1350, Langwahl 73016702 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww (Fdl BFP West):  Kurzwahl 1351, Langwahl 73016802 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren 
Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30379 


 


Bf Schönfließ Dorf (ESTW Küstrin-Kietz)      73005802 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 118,207 in Richtung Frankfurt (Oder) Pbf 


 


Bf Seelow (Mark) (ESTW Küstrin-Kietz)      73005802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 7,0 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Letschin      


Modul 436.0004 4 
Für den Bahnhof Letschin gilt eine besondere Bedienungsanweisung zum Rangieren. Es ist eine gesonderte Einweisung 
durch den zuständigen Bezirksleiter Betrieb notwendig 
 


Bf Neutrebbin      


 


Bf Wriezen      


 


Bf Bad Freienwalde (Oder)      


Modul 408.4816 1 (3) 
Sichern von Bahnübergängen, die nicht technisch gesichert sind  
BÜ km 66,045 (Ostseite des Bf) nicht technisch gesichert, Sicherung durch Übersicht 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 64,312 in Richtung Niederfinow;  km 66,876 in Richtung Wriezen 
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Bf Niederfinow      


 


Bf Eberswalde (özF Angermünde)  73027402 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


alle Gl außer Gl 110-126 5,0 


Gl 110-126 7,5 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB 1“ und „OB 2“ ist der Ww (özF Angermünde 2) zuständig, GSM-R Ruf 73027402 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ und „OB 2“ BözM: Ww (özF Angermünde 2), GSM-R Ruf 73027402 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignale 95L210Y und 95L100X 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 110-117, 124-138, 210, 226, 209 und 209a, sowie die EOW 117, 118, 119, 121, 121, 122, 123 
und 127. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Sperrsignal 95L224Y 
Der „OB 2“ umfasst die Gl 224, 234, 235 und 236. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienung Anschluss Nordbahn GmbH und der Gl 234, 235 und 236: 
Sie (Tf/Rb) müssen sich rechtzeitig am Startpunkt der Rangierfahrt innerhalb des Anschlusses Nordbahn GmbH bzw. 
von den Gl 234, 235 und 236 beim özF Angermünde melden. Der özF Angermünde teilt Ihnen mit, ob Sie bis zum 
Sperrsiganl 95L224Y vorfahren dürfen oder eine Fahrt in entgegengesetzter Richtung stattfindet. 
Bedienung des Anschlusses ODEG: 
Bedienungsanweisung der ODEG beachten 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
Das Festlegen nur mit Druckluftbremse ist in allen Gleisen verboten. 


Modul 408.4831 2 (3) 
Festlegen von Fahrzeugen mit Hemmschuhen nur nach der Talseite hin; 
Verzicht auf Festlegen  
Festlegen von Fahrzeugen mit Hemmschuhen nur nach der Talseite auf allen Bahnhofsgleisen zugelassen. Talseite ist 
in Richtung Britz. 


  







950 


360 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 95N1-95N6, 95N8, Zsig 95ZR1, 
95ZR2 


B Britz 


N Niederfinow 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 46,030 Richtung Britz Ggl.; km 4,200 Richtung Biesenthal Ggl. 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Eberswalde Hbf (WE) 209510 Dispo Nb Nord: GSM-R Ruf 8205513 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Angermünde 2):  Kurzwahl 1350; Langwahl 73027402 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30011 
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952 Guben –Staatsgrenze  km 1,67  [– Gubin] 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2301 1 (2) a) 
Verbot, ohne Streckenkenntnis zu fahren  
Guben bis Staatsgrenze km 1,67 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


Zusätzlich gelten für die Grenzbetriebsstrecke Guben – Gubin die Regeln für die Betriebsführung über die 
Staatsgrenze (RfBS) Teil A und Teil B Örtliche Grenzvereinbarung (ÖGV) 
 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Guben       73017102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Weichenbereich W2 ab den Asig                   7,8‰ steigt in Ri Guben Süd  


Weichenbereich B1 ab den Asig                   3,7‰ fällt in Ri Wellmitz 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
Dies gilt nicht für Züge polnischer EVU. 


Modul 408.2341 6 (1) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers  
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der Ankunft bzw. bei der Ausfahrt in Höhe der 
Einfahrsignale, wenn der Zug an den Einfahrsignalen mit seiner gesamten Länge vorbeigefahren ist, eine Zugvollstän-
digkeitsmeldung an den Fdl Guben zu geben. Diese Meldung darf während der Fahrt gegeben werden. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit „Fz-G“ 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor Beginn der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Glesistromkreisen“. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Abstellen von Fahrzeugen verboten (Bezirk W2): 
Ostseite: in der Ein- und Ausfahrverbindung der Gl 8-14 vom BÜ Grünstraße bis Höhe der Asig L8-L14 
Westseite: in der Ein- und Ausfahrverbindung der Gl 1-35 vom BÜ Grünstraße bis Höhe der Asig N3-N7 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 1,121 in Richtung Gubin 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Guben (BGU) 078014 Örtlicher Zugdisponent                  
BSE: GSM-R Ruf 8207641 


 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B1):  Langwahl 73017102 – Zuständigkeit nördlicher Bahnhofsbereich 
Ww W2:    Langwahl 73004421 – Zuständigkeit südlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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953 Guben –Staatsgrenze  km 131,923  [– Lubsko] 
Zurzeit gesperrt 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2301 1 (2) a) 
Verbot, ohne Streckenkenntnis zu fahren  
Guben bis Staatsgrenze km 131,923 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 
 


Bf Guben       73017102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Weichenbereich W2 ab den Asig                   7,8‰ steigt in Ri Guben Süd  


Weichenbereich B1 ab den Asig                   3,7‰ fällt in Ri Wellmitz 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
Dies gilt nicht für Züge polnischer EVU. 


Modul 408.2341 6 (1) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers  
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der Ankunft bzw. bei der Ausfahrt in Höhe der 
Einfahrsignale, wenn der Zug an den Einfahrsignalen mit seiner gesamten Länge vorbeigefahren ist, eine Zugvollstän-
digkeitsmeldung an den Fdl Guben zu geben. Diese Meldung darf während der Fahrt gegeben werden. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Rangieren mit Fahrzeugen der Besonderheit „Fz-G“ 
Wenn sich in der Rangierfahrt Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Gleisstromkreisen befinden, melden 
Sie dem Wärter vor Beginn der Rangierfahrt: „Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42-Hz-Glesistromkreisen“. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Abstellen von Fahrzeugen verboten (Bezirk W2): 
Ostseite: in der Ein- und Ausfahrverbindung der Gl 8-14 vom BÜ Grünstraße bis Höhe der Asig L8-L14 
Westseite: in der Ein- und Ausfahrverbindung der Gl 1-35 vom BÜ Grünstraße bis Höhe der Asig N3-N7 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 1,121 in Richtung Gubin 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Guben (BGU) 078014 Örtlicher Zugdisponent                
BSE: GSM-R Ruf 8207641 


 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl B1):  Langwahl 73017102 – Zuständigkeit nördlicher Bahnhofsbereich 
Ww W2:    Langwahl 73004421 – Zuständigkeit südlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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954 Abzw Wiesenau – Ziltendorf Werkbahnhof – Ziltendorf  
Zwei eingleisige Strecken der gleichen Richtung von Ziltendorf Werkbahnhof bis Ziltendorf 
Der Streckenabschnitt befindet sich im Eigentum der ArcelorMittal Transport GmbH. Die Betriebsführung erfolgt nach 
FV-NE. 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Wiesenau      73015002 


 


NE-Bf Ziltendorf Werkbahnhof (EKO)      73000714 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Im NE-Bf Ziltendorf Werkbahnhof (EKO) (Bedienungsbereich: Einfahrgruppe Gl 11-18, Ausfahrgruppe Gl 22-29) gelten 


• Fahrdienstvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen (FV-NE) 


• Örtliche Bestimmungen für den Werkbahnhof Ziltendorf der Arcelor Mital Eisenhüttenstadt Transport GmbH 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Bf Ziltendorf EKO):  Langwahl 73000714 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Ziltendorf      73019702 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2491 
Höhengleiche Übergänge durch Zugpersonal sichern  
Sachverhalt: Personen halten sich auf dem Mittelbahnsteig auf, es steht in Kürze die Ausfahrt des Reisezugs auf Gl 2 
Richtung Wiesenau bevor. Dann gilt: Der Zug darf mit dem ersten Fahrzeug mit max. 5 km/h auf den Reisendenüber-
gang fahren und muss vor dem Reisendenübergang Signal Zp 1 geben. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Die zulässige Rangiergeschwindigkeit beträgt 20 km/h. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig E1, E2, E4 R Gl 42 Ziltendorf Werkbahnhof 


Asig E1, E2, E4 S Gl 41 Ziltendorf Werkbahnhof 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis  
km 97,625 Gl Wiesenau - Ziltendorf 
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960 Cottbus Hbf – Forst (Lausitz) –Staatsgrenze  km 23,72  [– Tuplice] -eingleisig- 


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2301 1 (2) a) 
Verbot, ohne Streckenkenntnis zu fahren  
Forst (Lausitz) bis Staatsgrenze km 23,72 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
700 m 


Zusätzlich gelten für die Grenzbetriebsstrecke Forst (Lausitz) – Tuplice die Regeln für die Betriebsführung über 
die Staatsgrenze (RfBS) Teil A und Teil B Örtliche Grenzvereinbarung (ÖGV) 
 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Cottbus Hbf (özF Cottbus 1 & 2) özF Cottbus 1 73003202    özF Cottbus 2 73006202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


Bft Cottbus Südwest 6,0 


Nebengl 26 8,0 


Ab Bahnhofsbrücke Richtung Ost und Gl 52, 54,  
Gl 18 von Zsig 20ZT18 und Zsig 20ZW18 


12,0 


übrige Gl* 4,0 


* Die Gl 1-28 von den Zsig 20ZU1-20ZU24/28 bis zur Bahnhofsbrücke einschließlich der in diesem Bereich liegenden 
Nebengleise sowie die Gl 51S-55S, 24S-28S, 3S und 3bS, IRA Gl 41S-43S, Gl 40, 41, 33S und 201-39aS haben eine 
geringere Neigung als 2,5 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Fzw R18“: 
Die Bezirke Fahrzeugwerk (Fzw) und Tfz-Instandhaltung sind durchgängig mit einem Weichenwärter, Ww R18, besetzt. 
Er ist Ansprechpartner (BözM) für alle betrieblichen und technologischen Belange im Bereich. Erreichbarkeit intern: 
9959-2387, GSM-R Kurzwahl 1352, Langwahl 73001721. 
„OB Umformerwerk“, „OB 1“ und „OB 2“: 
Für die Ortsstellbereiche „OB Umformerwerk“, „OB 1“ und „OB 2 „ ist der Ww (özF Cottbus 1) zuständig, GSM-R Ruf 
73003202 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB Fzw R18“ BözM Ww R18, GSM-R Ruf 73001721 
„OB Umformerwerk“, „OB 1“ und „OB 2“ BözM: Ww (özF Cottbus 1), GSM-R Ruf 73023202 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Fzw R18“: 
Grenze „OB Fzw R18“: Sperrsignale 20LW259X, 20LW260Y und 20LW328X und Rs 24SI 
Tf von Rangierfahrt aus Bereich ESTW mit dem Ziel Fahrzeugwerk oder Tfz-Instandhaltung geben bei der Verständigung 
mit dem özF den Zusatz R18 an (z.B. R18 Gl 65S). 
Die Fahrwegverantwortung liegt in beiden Stellwerksbezirken beim Tf. Zeigen die Lichtsignale der Wn-Signale keine Ord-
nungsstellung, dürfen die Weichen nicht befahren werden. Die Bedienung aller Hilfstasten ist ohne Zustimmung/Auftrag 
des Ww verboten. Die Fahrwegstelltafeln/Bedientafeln im Bezirk Fzw R18 sowie alle Rangierstraßen im Bezirk Tfz-
Instandhaltung werden in der Regel von Ww bedient. Er erteilt dann auch die Zustimmung gemäß Modul 408.4811.  
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Im östlichen Bereich des Bezirkes Fzw R18 ist der Tf für die Bedienung der Weichen zuständig (Schlagtaster, Weichen-
stelltafel in Höhe W 345). Der Ww erteilt auch keine Zustimmung (nur Koordination). Wird wieder in den durch den Ww 
überwachten Bereich eingefahren, ist seine Zustimmung erforderlich (Gl 3bS Signal Ra 12, Gl 23S und Gl 51S bis 55S 
mündlich am Sperrsignal 20LW260Y vor DKW 260, auch bei Kennlicht). Für den Bereich So DKW 260 ab/bis So 12 
EOW 271 besteht ein absolutes Abstellverbot. Sollten hier unvorhergesehen Fahrzeuge stehen bleiben, ist neben dem 
Ww R18 unverzüglich der özF Cottbus 1 zu verständigen. 
Zwischen P 84 und Brücke über die Dresdener Bahn beträgt die maßgebende Neigung 16,4 ‰. Das Auslegen von 
Hemmschuhen in Gl 28S und 29S vor W 301 bis W 75 ist verboten. 
Bei allen Rangierfahrten ist die Spitze unmittelbar zu besetzen. Die Befahrung der Gl Fahrzeughalle und Außenreini-
gungsanlage ist ohne ortskundiges Personal nicht gestattet. 
Bedienung der Innenreinigungsanlage (IRA) Gl 41-43 und Werkstatt Gl 44S: 
Bei der Bedienung der IRA wird eine optische und akustische Warnanlage aktiviert. Die Einschaltung efolgt bei der 
Einfahrt über Gleisschaltmittel hinter EOW 97. Nachdem Sie die Zustimmung zur Ausfahrt erhalten haben, müssen Sie 
die Warnanlage einschalten. Die Einschalttasten (ET) befinden sich in Höhe der Entsorgungssäulen 5 und 19. Die 
Einschaltung erfolgt mit DB 21. Die Fahrten zur und aus der IRA werden durch den Ww  R18 koordiniert. Fahrten aus der 
IRA und Gl 44S ohne Zustimmung bis Rs44S sind nicht zulässig. Bei Fahrten nach und aus Gl 44S ist vor den Übergän-
gen Signal Zp 1 zu geben.  
Sicherung der Mitarbeiter bei Ausfall oder Störung der akustischen-optischen Warnanlage: 
Ist die Warnanlage gestört oder ausgefallen, ist im Bereich der IRA mit Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Der Ww R18 
verständigt ddie Tf über diese Besonderheit gemäß Modul 408.4813 (1). Bemerkt der Tf eine Störung der Warnanlage, 
ohne vorher unterrichtet gewesen zu sein, verständigt er den Ww R18 gemäß Modul 418.4228 (1) und fährt mit Schritt-
geschwindigkeit ein (aus).  
Einfahrt in die IRA: Der Tf fährt ab Übergäge vor der IRA mit Schrittgeschwindigkeit und gibt Signal Zp 1. 
Ausfahrt aus der IRA: Vor Beginn der Rangierfahrt hat der Tf Signal Zp 1 zu geben. Fahrt mit Schrittgeschwindigkeit bis 
zu den Übergängen. 
Die Geschwindigkeit im Bereich Tfz-Instandhaltung beträgt 10 km/h (ab Brücke über die Dresdener Bahn). Das Signal 
Rs 66/67S steht zwischen Herzstück und Zungenspitze W 70 und ist gültig für Fahrten aus Gl 66S und 67S.  
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB Umformerwerk“: 
Grenze „OB Umformerwerk: Sperrsignal 20LW32X 
Zum „OB Umformerwerk“ gehören die Gl U3-U9. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignale 20LW151Y und 20LW440X. 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 29-35 sowie Gl 28N, 47N, 48N, 49N. 
Die Gl 29-33 sind mit Oberleitung überspannt, Gl 34 (mit El 6-Abschnitt) und Gl 49N sind teilweise überspannt. 
An den „OB 1“ schließt der Anschluss Fahrzeuginstandhaltung Cottbus an. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 
„OB 2“: 
Grenze „OB 2“: Sperrsignal 20LW318Y 
Zum „OB 2“ gehören die Gl 33S-38S, 39aS, 48S, 48aS, 48bS, 49S sowie die Gl 201-203. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RiR-Verfahren. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
EVU DB Cargo: 
Vor Triebfahrzeugleerfahrt (Sperrfahrt) von Bf Cottbus nach Awanst Cottbus HKW entnimmt der Tf den Anschluss-
schlüssel aus der Schlüsselsperre 20WA1 (Ostende Bahnsteig 1). 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Abstellen von Fahrzeugen ab Bahnhofsbrücke Richtung Osten, außer Gl 71, 73 und 322, sowie auf Gl 18 (ausge-
nommen Bahnsteigbereich von Zsig 20ZU18 bis Asig 20N18) und 52 ist verboten. 
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Zsig 20ZR1, 20ZR18, 20ZR38 N Nord 


Zsig 20ZR1, 20ZR18, 20ZR38 S Süd 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 K Klinge 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 N Neuhausen 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 P Peitz Ost 


Asig 20N1-20N9, 20N11, 20N12, 20N17-20N19, 20N21 S Sandow 
 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Cottbus (BCS) 076273 ÖMRS BSE: GSM-R Ruf 8207641 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Cottbus 1):   Kurzwahl 1350; Langwahl 73003202 – Zuständigkeit westlicher Bahnhofsbereich 
Ww (özF Cottbus 2):  Kurzwahl 1351;  Langwahl 73006202 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Ww R18 DB Regio: Kurzwahl 1352; Langwahl 73011721 – Zuständigkeit Fahrzeugwerk 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30289 


 


Awanst Cottbus Heizkraftwerk (özF Cottbus 2)     özF Cottbus 2 73006202 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2481 2 (3) 
Sperrfahrten im Bereich von Abzweigstellen oder beim Bedienen von Anschlussstellen  
Hinfahrt: 
Bedienungsfahrten in die Awanst erfolgen als Sperrfahrt über das Streckengleis Cottbus – Klinge bis zum Standort der 
Halteteafel Ne 5 mit dem Zusatzschild „Bedienung Awanst“. Die Schlüsselsperre Ssp 20WA1 für den Freigabeschlüssel 
Heizkraftwerk ist am Ostende Bahnsteig 1 angeordnet. Der Tf/Rb des EVU kann nach Schlüsselfreigabe durch den özF 
Cottbus den Schlüssel entnehmen. Die Sperrfahrt fährt bis zur Anschlussweiche A1 der Awanst Heizkraftwerk. Unter 
Beachtung der Folgeabhängigkeit werden die Riegelschlösser an den ortsgestellten Weichen A1R (RHH) und A2R (RH) 
aufgeschlossen und die Weichen A1 und A2 in die Linksstellung umgestellt. Die Weiterfahrt in die Awanst wird als 
Rangierfahrt durchgeführt. Anschließend sind durch den Tf/Rb die Weichen A1 und A2 in die Rechtsstellung umzustellen 
und die an den Weichen A1 und A2 angebrachten Riegelschlösser zu verschließen. De frei werdende Schlüssel ist in 
das Blockschloss einzuschließen und die Blocktaste zu bedienen. Der Tf/Rb bestätigt dem özF die Räumung des 
Streckengleises. 
Rückfahrt: 
Nach der Fertigstellung des Zuges in der Awanst vereinbart der Tf/Rb des EVU mit dem özF die Rückfahrt. Durch den 
özF Cottbus wird die Schlüsselsperre Heizkrsftwerk freigegeben. Der Tf/Rb des EVU kann nach Schlüsselfreigabe den 
Schlüssel aus dem Blockschloss entnehmen. Unter Beachtung der Folgeabhängigkeit werden die Riegelschlösser an 
den ortsgestellten Weichen A1R (RHH) und A2R (RH) aufgeschlossen und die Weichen A1 und A2 in die Linksstellung 
umgestellt. Die Fahrt aus der Awanst in das Streckengleis wird als Rangierfahrt durchgeführt. Anschließend sind durch 
den Tf/Rb die weichen A1 und A2 wiedr in Rechtsstellung umzustellen und die an den Weichen angebrachten Rie-
gelschlösser zu verschließen. Den frei werdenden Schlüssel nimmt der Tf/Rb an sich und holt sich beim özF Cottbus die 
Zustimmung zur Abfahrt der Sperrfahrt von der Awanst nach Cottbus ein. Der Tf/Rb meldet dem özF cottbus die Beendi-
gung der Sperrfahrt und die vollständige Räumung des Streckengleises. Den mitgebrachten Schlüssel schließt der Tf/Rb 
in die Schlüsselsperre am Bahnsteigende Bahnsteig 1 ein. 
EVU DB Cargo: 
Vor Triebfahrzeugleerfahrt (Sperrfahrt) vom Bf Cottbus nach Awanst Cottbus Heizkraftwerk entnimmt Tf den Anschluss-
schlüssel aus de Schlüsselsperre Ssp 20WA1 (Ostende Bahnsteig); Übergabe des Anschlussschlüssels nach Ankunft 
der Sperrfahrt an Awanst HKW an bereitstehenden örtlichen Mitarbeiter. 
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Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienungsanweisung Heizkraftwerk Cottbus (Gleisanschluss Stadtwerke Cottbus GmbH) beachten. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Cottbus 2):  Langwahl 73006202 – Zuständigkeit gesamter Bereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Klinge      73017602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400)  
Gesamter Bahnhof: 3,5‰ steigt in Ri Forst(Lausitz) 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


 


Bf Forst (Lausitz) (ESTW Forst)     73016602 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 5,3 ‰, steigt inRi Grenze (PKP) 
Gl 1-5 zwischen den Ausfahrsignalen < 2,5 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
Dies gilt nicht für Züge polnischer EVU. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (Fdl ESTW Forst) zuständig, GSM-R Ruf 73016602 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (Fdl ESTW Forst) , GSM-R Ruf 73016602 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignal 18L12Y 
Der „OB 1“ umfasst die Gl 12-20 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Abstellen von Fahrzeugen in Gl 44 (Bahnhofsnebengleis) in Richtung Gleisanschluss Overseas verboten. 
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl ESTW Forst):  Kurzwahl: 1350; Langwahl 730016602 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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980 Abzw Werbig – Werbig  -eingleisig- [Nebenbahn] 


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
400 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Werbig     73005802 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 
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990 Abzw Bohnsdorf Süd – Bln Flughafen BER – Abzw Glasower Damm Ost  
-eingleisig Abzw Bohnsdorf Süd bis Abzw Bohnsdorf West- 


Der Flughafentunnel darf nur von elektrisch betriebenen Zügen befahren werden. Mit Reisenden besetzte Züge müssen 
mit einer Notbremsüberbrückung (NBÜ) ausgerüstet sein. Güterverkehr ist nicht zugelassen. Das Befahren mit Diesello-
komotiven darf nur in Ausnahme- und Notfällen erfolgen. 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Bohnsdorf Süd (özF Grünauer Kreuz West)    73023402 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 3901 R Königs Wusterhausen Strgl 1 


Bksig 3901 S Königs Wusterhausen Strgl 2 


Bksig 3920, 3922 L Abzw Bohnsdorf West 


Bksig 3920, 3922 R Bln-Grünau Strgl 1 


 


Abzw Bohnsdorf West (özF Grünauer Kreuz West)    73023402 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Bohnsdorf West Königs Wusterhausen Strgl R und S Zs 2 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 3851, 3861 R Königs Wusterhausen Strgl 1 


Bksig 3851, 3861 S Königs Wusterhausen Strgl 2 


 


Awanst Kienberg (özF Grünauer Kreuz West)    73023402 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2445 1 (1) c) 
Geschobene Züge bei besonderen Verhältnissen  
Zugelassen zwischen Bln-Grünau und Awanst Kienberg 


Modul 408.2445 2 (3) 
Luftbremskopf bei geschobenen Zügen  
Bei geschobenen Zügen zwischen Bahnhof Bln-Grünau und Awanst Kienberg, bei denen sich der Triebfahrzeugführer 
nicht auf dem Fahrzeug an der Spitze des Zuges befindet, Luftbremskopf verwenden. 


  







990 


370 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Hinfahrt: 
Bedienungsfahrten in die Awanst erfolgen als Zugfahrten von Bln-Grünau (BGA – BBDW) bzw. Königs Wusterhausen 
(BKW - BBDS – BBDW) über das Streckengleis Abzw Bohnsdorf West – Bln-Schönefeld Flughafen Süd (Gegengleis) 
und enden am Standort der Haltetafel Ne 5 mit dem Zusatzschild „Bedienung Awanst“ vor dem Schaltkontakt für die 
Schlüsselfreigabe. Der Tf/Rb bedient die Anforderungstaste zur Schlüssselfreigabe. Nach der Schlüsselfreigabe durch 
den özF Grünauer Kreuz West kann der Schlüssel entnommen werden. Unter Beachtung der Folgeabhängigkeit werden 
die Riegelschlösser an den ortsgestellten Weichen A1R(echts) (RHH) und A2R(echts) (RH) aufgeschlossen und die 
Weichen A1 und A2 in die Linksstellung umgestellt. Die Weiterfahrt in die Awanst wird als Rangierfahrt durchgeführt. 
Anschließend sind durch den Tf/Rb die Weichen A1 und A2 wieder in die Rechtsstellung umzustellen und die Rie-
gelschlösser an denn Weichen A1 und A2 zu verschließen. Der frei werdende Schlüssel ist in die Schlüsselsperre 
einzuschließen. Der Tf bestätigt dem özF Grünauer Kreuz West die Räumung des Streckengleises fernmündlich und 
bedient anschließend die Fertigtaste. 
Rückfahrt: 
Nach der Fertigstellung des Zuges in der Awanst und der Meldung an den özF Grünauer Kreuz West, dass der Zug 
vorbereitet ist, vereinbart der Tf/Rb des EVU mit dem özF Grünauer Kreuz West die Rückfahrt. Nach Bedienung der 
Anforderungstaste zur Schlüsselfreigabe durch den Tf/Rb stellt der özF Grünauer Kreuz West die Zugstraße bis zum 
Blocksignal 3851 ein. Nach der Schlüsselfeigabe durch den özF Grünauer Kreuz West kann der Schlüssel durch den 
Tf/Rb entnommen werden. Die Freigabe des Schlüssels aus der Schlüsselsperre 38BAKB in Verbindung mit dem 
Rangiererlaubnismelder ersezt den schriftlichen Befehl und gilt als Zustimmung zum Rangieren in das Streckengleis. Der 
Rangiererlaubnismelder wird durch ein Schauzeichen (abwechselnd schwarze und weiße Kreissegmente) angezeigt. 
Unter Beachtung der Folgeabhängigkeit werden die Riegelschlösser an den ortsgestellten Weichen A1 und A2 aufge-
schlossen und die Weichen A1 und A2 in die Linksstellung umgestellt. Die Fahrt aus der Awanst erfolgt als Rangierfahrt 
in das Streckengleis. Anschließend sind durch den Tf/Rb die Weichen A1 und A2 wieder in die Rechtsstellung umzustel-
len und die an den Weichen A1 und A2 angebrachten Riegelschlösser zu verschließen. Der frei werdende Schlüssel ist 
in die Schlüsselsperre 38BAKB einzuschließen und die Fertigtaste zu bedienen. Der Tf holt sich vom özF Grünauer 
Kreuz West die Zustimmung zur Abfahrt von der Awanst in Richtung Bln-Grünau ein bzw. Königs Wusterhausen ein. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Grünauer Kreuz West):  Langwahl 73023402 – Zuständigkeit gesamter Bereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Berlin Flughafen BER (özF Selchow)    73002702 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Hinter den Asig von km 34,9 bis km 35,4 in Richtung Abzw Bohnsdorf West 20,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln Flughafen BER Abzw Glasower Damm Ost Strgl 5/1 (Str 800) Zugfunk 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Selchow):  Langwahl 73002702 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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Abzw Selchow Süd  (özF Selchow)          73002702 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Glasower Damm Ost Bln Flughafen BER Strgl 5/1 (Str 800) Zugfunk 
 


 


Abzw Glasower Damm Ost   73090102 


Modul 408.2341 6 (1) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers  
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der Durchfahrt in Höhe der Blocksignale der 
Gegenrichtung, wenn der Zug an den Blocksignalen der Gegenrichtung mit seiner gesamten Länge vorbeigefahren ist, 
eine Zugvollständigkeitsmeldung an den Fdl BAGD zu geben. Diese Meldung darf während der Fahrt gegeben werden. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Glasower Damm Ost Bln Flughafen BER Strgl 5/1 (Str 800) Zugfunk 


 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 116, 118, 120, 122 M Michendorf 


Bksig 116, 118, 120, 122 Z Zossen 


Bksig 6, 8, 113, 119, 121 F Bln Flughafen BER 


Bksig 6, 8, 113, 115, 119, 121  T Strgl 5/1 


Bksig 6, 8, 113, 115, 119, 121 U Strgl 2 
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991 Bln-Tempelhof – Bft Bln-Halensee Nord 


 
1 Regeln für die Strecke 
Modul 408.2463 2 
Beim Fahren auf dem Gegengleis nicht gültige ortsfeste Signale  


zwischen links nebem dem Gegengleis stehendes 


Zugmeldestelle und Zugmeldestelle Signal (Bezeichnung) in Höhe km ... 


 ist nicht gültig 


Bln-Tempelhof Abzw Halensee Asig 824 25,707 


Asig 832 26,705 


Asig 838 27,100 


Asig 846 27,870 


Asig 850 29,385 


Bsig 858 29,020 


Bsig 850 28,315 


 


Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Bln-Tempelhof bis Bln-Wilmersdorf     400 m 
von Bln-Wilmersdorf bis Bln-Halensee  1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Bln-Tempelhof  (özf Grünauer Kreuz West)   73023402 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400)  
Die maßgebende Neigung beträgt 2,6 ‰. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der özF Grünauer Kreuz West zuständig, GSM-R Ruf 73023402 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: özF Grünauer Kreuz West zuständig, GSM-R Ruf 73023402 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Lsp 65L17Y 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 7, 9 und 10. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Der Tf meldet bis spätestens 10 Minuten vor Abfahrt an den zuständigen Fdl, dass der Zug vorbereitet ist. Benutzen Sie 
für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


  







  991 


373 


Modul 301.0002 2 (3) 
Signale, die nicht unmittelbar rechts - am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung links - neben oder 
über dem Gleis angeordnet sind  
>Esig 65FF im km 23,020 steht rechts vom Gleis< 


 


Bf Berlin-Halensee   73000902 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Sig B, N A rechtes Streckengleis Bln-Halensee – Bln-Charlottenburg 


Sig B, N,  B linkes Streckengleis Bln-Halensee – Bln-Charlottenburg 


Sig A B Streckengleis Bln-Halensee – Bln-Charlottenburg 


Sig A, F, G W Bln-Grunewald (Sig K9/K11) 


Sig F, G M Messe Gl 6 (Sig P6) 


Sig F, G T Bln-Hallensee – BHLR (Sig P1/P2) 


Sig A R Uberleitverbindung zur S-Bahn Gleis 711, 712 
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992 Abzw Bln-Baumschulenweg – Bln-Tempelhof – Mahlow  – Abzw Glasower Damm 
Süd -eingleisig Bln-Lichtenrade bis Abzw Glasower Damm Süd- 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Abzw Bln-Baumschulenweg bis Bln-Neukölln    700 m 
von Bln-Neukölln bis Bln-Tempelhof       400 m 
von Bln-Tempelhof bis Abzw Bln-Mariendorf  1.000 m 
von Abzw Bln-Mariendorf bis Mahlow     400 m    (Gemeinschaftsstrecke S-Bahn/F-Bahn) 
von Mahlow bis Abzw Glasower Damm Süd  1.000 m 


Strecke Bf Attilastraße bis Mahlow (Gemeinschaftsstrecke S-Bahn/F-Bahn) 
Modul 408.2455 1(1) 
Halten, Weiterfahren nach Halt, Halt vor der beabsichtigten Stelle 
(1) Abweichend von Modul 408.2455 Abschnitt 1 (1) muss bei Halt zeigenden Hauptsignalen mit weiß-schwarz-weiß-
schwarz-weißem Mastschild nicht die Ursache für die Haltstellung beim Fahrdienstleiter erfragt werden. Dem Fahrdienst-
leiter ist außerhalb der ESTW-Bereiche die Haltstellung mitzuteilen, wenn der Grund der Haltstellung nich erkennbar ist 
(z.B. besetzter Blockabschnitt). 
(2) Das Vorbeifahren an einem Halt zeigenden/ gestörten Hauptsignal mit weiß-schwarz-weiß-schwarz-weißem Mast-
schild ist nicht zulässig, wenn erkennbar ist, dass der vorgelegene Blockabschnitt besetzt ist, es sei denn, ein Auftrag 
zum Schieben oder Ziehen wurde erteilt._________________________________________________________ 
Modul 408.2531, 301.0002 Abschnitt 8 (1) c) und d)  
Unzulässiges Vorbeifahren an Haltsignalen 
Ist das unzulässige Vorbeifahren an einem Hauptsignal mit weiß-schwarz-weiß-schwarz-weißem oder rotem Mastschild 
eingetreten, ist zusätzlich im Befehl 12, das Fahren auf Sicht bis zum nächsten Hauptsignal vorzuschreiben. 
 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Bln-Baumschulenweg (özF Grünauer Kreuz West)    73023402 


Modul 301.0002 2 (3) 
Signale, die nicht unmittelbar rechts - am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung links - neben oder 
über dem Gleis angeordnet sind  
Bkvsig 52V5 km 3,335 und Bksig 525 km 4,295 (Gegengleis BOKN - BBW) rechts neben bzw. über dem Gleis. 


 


Bf Bln-Neukölln   73001002 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die Neigung im Gl 16 von Höhe Signal G bis Weiche 22 beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB Treptow Gbf“: 
Für den Ortsstellbereich „OB Treptow Gbf“ ist der Ww (Fdl Neukölln) zuständig, GSM-R Ruf 73001002 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB Treptow Gbf“ BözM: Ww (Fdl Neukölln), GSM-R Ruf 73001002 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB Treptow Gbf“: 
Grenze „OB Treptow Gbf“: Rs 7III 
Zum „OB Treptow Gbf“ gehören die Gl 4, 5, 8 und 9. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 
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Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Neukölln):  Langwahl 73001002 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Bln-Tempelhof (özF Grünauer Kreuz West)   73023402 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 2,6 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Der Tf meldet bis spätestens 10 Minuten vor Abfahrt an den zuständigen Fdl, dass der Zug vorbereitet ist. Benutzen Sie 
für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der özF Grünauer Kreuz West zuständig, GSM-R Ruf 73023402 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: özF Grünauer Kreuz West zuständig, GSM-R Ruf 73023402 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Lsp 65L17Y 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 7, 9 und 10. 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0002 2 (3) 
Signale, die nicht unmittelbar rechts - am Gleis entgegen der gewöhnli-
chen Fahrtrichtung links - neben oder >Esig 65FF im km 23,020 steht 
rechts vom Gleis< 


 
Bf Berlin-Südkreuz - Bft Berlin-Südende            73010002 
 


Bf Attilastraße                  (özF BPRS 2)   73002502 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 2016/2018 N Fernbahn (Bln-Neukölln) 


Esig 2016/2018 P S-Bahn (Priesterweg) 


 


über dem Gleis angeordnet sind  
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Bf Bln-Marienfelde                       (özF BPRS 2)  73002502  


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 


Gleisangabe Maßgebende Neigung in ‰ 


von km 9,2 (etwa ab Weiche 15) in Richtung Gleisanschluss Oiltanking 16,7 


von km 9,9 (etwa ab Höhe Asig 85-89) in Richtung Süden (BÜ Säntisstraße) 8,7 
 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0002 2 (3) 
Signale, die nicht unmittelbar rechts - am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung links - neben oder 
über dem Gleis angeordnet sind  


Das Signal  Asig 2040 (km 9,271) ist abweichend links vom Gleis aufgestellt 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 2041/2043 F Fernbahn (Güterbahnhof) 


Êsig 2041/2043 L S-Bahn (Lichtenrade) 


Asig P13, P14 A Anschluss Gaswerk 


Asig P13, P14 T Bln-Tempelhof 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF BPRS 2):  Kurzwahl: 1350; Langwahl 73002502 Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


Hp Buckower Chaussee (özF BPRS 2)                                                                         73002502 


 


Hp Schichauweg (özF BPRS 2)                                                                                     73002502                                    


 


Bf Lichtenrade (özF BPRS 2)                                                                                         73002502 


Modul 408.4841 4 (2) 
Rangieren auf dem Ein- oder Ausfahrgleis  
Wird auf dem Ein- oder Ausfahrgleis über das Signal Ra 10 bzw. die Einfahrweiche hinaus rangiert und dabei die Ran-
gierfahrt auf der Hinfahrt gezogen, entfällt bei der Rückfahrt die Bestätigung der vollständigen Rückkehr durch den 
Rangierbegleiter.  


Modul 301.0002 2 (3) 
Signale, die nicht unmittelbar rechts - am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung links - neben oder 
über dem Gleis angeordnet sind  


Die Signale  Asig 2080 (km 13,540) und  Zsig 2085 (km 13,325) sind abweichend links vom Gleis aufgestellt. 


Modul 481.0302 2 (5)  
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 


Stelle Kurzwahl Langwahl Zuständigkeitsbereich 


Ww (özF BPRS 2) 1365 73002502 S-Bahnbereich Lichtenrade 


Verständigung im RoR-Verfahren 
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Bf Mahlow                                                           73000402 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 7,5 ‰. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3.  


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst entfernen, wenn gekuppelt ist. 


 


Abzw Glasower Damm Süd   73090102 


Modul 408.2341 6 (1) 
Meldungen des Triebfahrzeugführers  
Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der Durchfahrt in Höhe der Blocksignale der 
Gegenrichtung, wenn der Zug an den Blocksignalen der Gegenrichtung mit seiner gesamten Länge vorbeigefahren ist, 
eine Zugvollständigkeitsmeldung an den Fdl BAGD zu geben. Diese Meldung darf während der Fahrt gegeben werden. 
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994 Bln-Lichterfelde West – Bln-Wannsee  -eingleisig - 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Bln-Lichterfelde West (özF Wannsee)    73026202 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 4 (3) 
Zuständige Stelle/Unterlagen für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Für den Ortsstellbereich „OB 1“ ist der Ww (özF Wannsee) zuständig, GSM-R Ruf 73026202 
Sie als Tf müssen sich bei der zuständigen Stelle melden. 


Modul 408.4811 4 (4) 
Melden von Unregelmäßigkeiten im Ortsstellbereich  
„OB 1“ BözM: Ww (özF Wannsee), GSM-R Ruf 73026202 


Modul 408.4811 4 (5) 
Zusätzliche Regeln für den Ortsstellbereich  
„OB 1“: 
Grenze „OB 1“: Sperrsignale 25L11X, 25L12X und 25L13X 
Zum „OB 1“ gehören die Gl 3-7 
Die Verständigung beim Rangieren erfolgt im RoR-Verfahren 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Wannsee):  Kurzwahl: 1350; Langwahl 73026202 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Berlin-Wannnsee  (özF Wannsee)   73026202 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung beträgt 3,0 ‰. 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, wenn festgestellt ist, dass sie festgelegt 
sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremesen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 408.4821 3 b) 
Verwenden des Luftbremskopfes 
Besetzte Reisezugwagen sowie beladene oder leere Fahrzeugtransportwagen (kurz DDm) dürfen geschoben nur mit 
Luftbremskopf rangiert werden. Fahrzeugtransportwagen dürfen im Bahnhof Bln-Wannsee im Einmannbetrieb auch mit 
funkferngesteuerten Triebfahrzeugen rangiert werden. 
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EVU DB Cargo 
 Als Schutzmaßnahme für die Fahrzeugbehandlung ist durch den Mitarbeiter, der Rangierarbeiten oder die 


technische Wagenbehandlung aufGl 336-338 durchführt, auch die Sperrung des jeweils benachtbarten 
Hauptgleises gemäßRil 408.4851 (auf Antrag Personen vor Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb schützen) 
beim özF Wannsee zu beantragen. Ausgenommen: Gleisgasse 336-337 östlich auf 275 m (Gleisverschwen-
kung) . 


 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig  P 335-338 S Bln-Charlottenburg Strgl 302 


Asig  P 335-338 R Bln-Charlottenburg Strgl 301 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 13,765 und km 17,595  


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Wannsee): Langwahl 73026202 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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995 Bln-Grunewald Bft Gdr – Bft Halensee Süd  -eingleisig - 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Berlin-Grunewald   73028302 Fdl Gdn,  73028202 Fdl Gdr, 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Der Triebfahrzeugführer meldet bis spätestens 10 Minuten vor Abfahrt an den Fahrdienstleiter Gdn (für Züge in Richtung 
Bf Bln-Charlottenburg, Bln Zoologischer Garten), Fahrdienstleiter Gdr (für Züge in Richtung Bf Bln-Wannsee, Bln-
Ruhleben und Abzw Bln-Charlottenburg), dass der Zug vorbereitet ist. Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren 
nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4801 2 (2) a) 
Aufbewahren der Hemmschuhe oder Radvorleger  
An den Elektranten der elektrischen Zugvorheizanlage an den Gl 65-68, 106-115, 315 und 316 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
1. Für alle Beteiligten auf dem Bahnhof Berlin-Grunewald ist der Fahrdienstleiter Gdn der zuständige Ansprechpart-


ner. Der Betriebsablauf wird durch den Fahrdienstleiter Gdn und den schichtführenden Wagenmeister geregelt. 
(Ruf Wgm: 030-297 47467 oder 47469). 


2. Alle Meldungen im Zusammenhang mit den Zug- und Rangierfahrten sind mit dem zuständigen Fahrdienstleiter 
abzustimmen. 


          Zuständigkeitsbereiche: 
          Fdl Gdn: von der Mitte (Höhe des ehemaligen Gebäudes der Lokleitung) der Behandlungsanlage (Gl 64-68) über     
          Ein- und Ausfahrgruppe Gdn in Richtung Bln-Charlottenburg, Bln Zoologischer Garten bis zum Lichtsperrsignal   
          Lsp 350II 


          Fdl Gdr: von der Mitte der Behandlungsanlage (Gl 64-68) bis Signal C1 bzw. D1 Richtung Bln-Wannsee 
3. Der Fahrdienstleiter Gdn disponiert die Abstellung der Zuglokomotiven. Somit sind die Abstellplätze der Tfz über 


den Fahrdienstleiter zu erfragen. Dabei ist zu beachten, dass dem Fahrdienstleiter nicht die Tfz-Nr. sondern nur 
die letzte Zugleistung bekannt ist. 


4. Stellwerksbezirk Gdr:                     
Im Stellwerksbezirk Gdr sind im km 3,328 (Höhe Signal A) an den Gl 10 und 111 Merkpfähle als Orientierungszei-
chen gemäß Modul 301.9001 aufgestellt. Beim Rangieren und dem Umsetzen von Regionalzügen aus der  Be-
handlungsanlage (Gl 64-68) in Richtung Bln-Wannsee sowie aus den Gl 9 und 11 in Richtung Bln-Wannsee mar-
kieren die Merkpfähle einen Bezugspunkt zum Halteplatz für denTriebfahrzeugführer. Notwendige Absprachen mit 
Bezug auf den Halteplatz von Rangierfahrten werden durch den zuständigen Fahrdienstleiter Gdr getroffen und im 
Rahmen der Verständigung bekanntgegeben.  


EVU DB Fernverkehr: 
Nach dem Abstellen von Triebfahrzeugen schichtführenden Wagenmeister unter Tel: 030-29747467 kontaktieren und 
folgende Angaben mitteilen: Tfz-Nr., ankommende Leistung und Abstellplatz. Bei Übernahme können Informationen 
unter gleicher Tel-Nr. eingeholt werden. 
MET-Park bei funktionstüchtigem Zugbus in Betriebsart „Aufgerüstet Abstellen“ verlassen und Fahrzeugfernüberwa-
chung am GSM-R-Gerät des Zuges aktivieren. 
EVU DB Fernverkehr und DB Regio: 
Triebfahrzeugführer, in deren Arbeitsplänen zeitweise Ortsdienst in Grunewald eingeplant ist, müssen sich beim Fahr-
dienstleiter Gdn melden und ihre Rufnummer hinterlassen, damit diese bei anstehenden Arbeiten errreicht werden 
können. 
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Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Auf den Gl 65-68 der Behandlungsanlage besteht folgende Einschränkung der Rangiergeschwindigkeit: Bei besetzten 
Gleisen gilt für die Nachbargleise ab dem Grenzzeichen der zuletzt befahrenen Weiche 5 km/h als Höchstgeschwindig-
keit. Das Gl 64 gilt nicht als Nachbargleis im vorstehenden Sinne. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 65-68: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie 
festgelegt sind. Festlegmittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig C 1, Bksig A 1, Bksig B 1 R Bln-Wannsee Strgl 301 


Asig C 1, Bksig A 1, Bksig B 1 S Bln-Wannsee Strgl 302 


Bksig F 1, Bksig G 1 R Bln-Charlottenburg Strgl 361 


Bksig F 1, Bksig G 1 S Bln-Charlottenburg Strgl 362 


Bksig F 1, Bksig G 1 W Bln-Grunewald (West) 


Bksig A 1, Bksig B 1 H Hundekehle 


Asig O 9, Asig O 11 R Halensee Süd 


Asig O 9, Asig O 11 L Halensee Nord 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Gdn): Langwahl 73028302 – Zuständigkeit nördlicher Bahnhofsbereich (von/nach Bln-Charlottenburg) 
Ww (Fdl Gdr):  Langwahl 73028202 – Zuständigkeit südlicher / östlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Berlin-Halensee   73000902 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Sig B, N A rechtes Streckengleis Bln-Halensee – Bln-Charlottenburg 


Sig B, N, B linkes Streckengleis Bln-Halensee – Bln-Charlottenburg 


Sig A B Streckengleis Bln-Halensee – Bln-Charlottenburg 


Sig A, F, G W Bln-Grunewald (Sig K9/K11) 


Sig F, G M Messe Gl 6 (Sig P6) 


Sig F, G T Bln-Hallensee – BHLR (Sig P1/P2) 
 


 


* 
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996 Bln-Grunewald Bft Gds – Bft Halensee Nord – Bln-Moabit – Abzw Bln-Wedding 
Zweigleisige Strecke mit zweimal eingleisiger Betriebsführung von Bln-Moabit bis Abzw Bln-Wedding 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Berlin-Grunewald   73028302 Fdl Gdn,  73028202 Fdl Gdr, 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Der Triebfahrzeugführer meldet bis spätestens 10 Minuten vor Abfahrt an den Fahrdienstleiter Gdn (für Züge in Richtung 
Bf Bln-Charlottenburg, Bln Zoologischer Garten), Fahrdienstleiter Gdr (für Züge in Richtung Bf Bln-Wannsee, Bln-
Ruhleben und Abzw Bln-Charlottenburg), dass der Zug vorbereitet ist. Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren 
nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4801 2 (2) a) 
Aufbewahren der Hemmschuhe oder Radvorleger  
An den Elektranten der elektrischen Zugvorheizanlage an den Gl 65-68, 106-115, 315 und 316 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
1. Für alle Beteiligten auf dem Bahnhof Berlin-Grunewald ist der Fahrdienstleiter Gdn der zuständige Ansprechpart-


ner. Der Betriebsablauf wird durch den Fahrdienstleiter Gdn und den schichtführenden Wagenmeister geregelt. 
(Ruf Wgm: 030-297 47467 oder 47469). 


2. Alle Meldungen im Zusammenhang mit den Zug- und Rangierfahrten sind mit dem zuständigen Fahrdienstleiter 
abzustimmen. 


          Zuständigkeitsbereiche: 
          Fdl Gdn: von der Mitte (Höhe des ehemaligen Gebäudes der Lokleitung) der Behandlungsanlage (Gl 64-68) über     
          Ein- und Ausfahrgruppe Gdn in Richtung Bln-Charlottenburg, Bln Zoologischer Garten bis zum Lichtsperrsignal   
          Lsp 350II 


          Fdl Gdr: von der Mitte der Behandlungsanlage (Gl 64-68) bis Signal C1 bzw. D1 Richtung Bln-Wannsee 
3. Der Fahrdienstleiter Gdn disponiert die Abstellung der Zuglokomotiven. Somit sind die Abstellplätze der Tfz über 


den Fahrdienstleiter zu erfragen. Dabei ist zu beachten, dass dem Fahrdienstleiter nicht die Tfz-Nr. sondern nur 
die letzte Zugleistung bekannt ist. 


4. Stellwerksbezirk Gdr:                     
Im Stellwerksbezirk Gdr sind im km 3,328 (Höhe Signal A) an den Gl 10 und 111 Merkpfähle als Orientierungszei-
chen gemäß Modul 301.9001 aufgestellt. Beim Rangieren und dem Umsetzen von Regionalzügen aus der  Be-
handlungsanlage (Gl 64-68) in Richtung Bln-Wannsee sowie aus den Gl 9 und 11 in Richtung Bln-Wannsee mar-
kieren die Merkpfähle einen Bezugspunkt zum Halteplatz für denTriebfahrzeugführer. Notwendige Absprachen mit 
Bezug auf den Halteplatz von Rangierfahrten werden durch den zuständigen Fahrdienstleiter Gdr getroffen und im 
Rahmen der Verständigung bekanntgegeben.  


EVU DB Fernverkehr: 
Nach dem Abstellen von Triebfahrzeugen schichtführenden Wagenmeister unter Tel: 030-29747467 kontaktieren und 
folgende Angaben mitteilen: Tfz-Nr., ankommende Leistung und Abstellplatz. Bei Übernahme können Informationen 
unter gleicher Tel-Nr. eingeholt werden. 
MET-Park bei funktionstüchtigem Zugbus in Betriebsart „Aufgerüstet Abstellen“ verlassen und Fahrzeugfernüberwa-
chung am GSM-R-Gerät des Zuges aktivieren. 
EVU DB Fernverkehr und DB Regio: 
Triebfahrzeugführer, in deren Arbeitsplänen zeitweise Ortsdienst in Grunewald eingeplant ist, müssen sich beim Fahr-
dienstleiter Gdn melden und ihre Rufnummer hinterlassen, damit diese bei anstehenden Arbeiten errreicht werden 
können. 
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Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Auf den Gl 65-68 der Behandlungsanlage besteht folgende Einschränkung der Rangiergeschwindigkeit: Bei besetzten 
Gleisen gilt für die Nachbargleise ab dem Grenzzeichen der zuletzt befahrenen Weiche 5 km/h als Höchstgeschwindig-
keit. Das Gl 64 gilt nicht als Nachbargleis im vorstehenden Sinne. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 65-68: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie 
festgelegt sind. Festlegmittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig C 1, Bksig A 1, Bksig B 1 R Bln-Wannsee Strgl 301 


Asig C 1, Bksig A 1, Bksig B 1 S Bln-Wannsee Strgl 302 


Bksig F 1, Bksig G 1 R Bln-Charlottenburg Strgl 361 


Bksig F 1, Bksig G 1 S Bln-Charlottenburg Strgl 362 


Bksig F 1, Bksig G 1 W Bln-Grunewald (West) 


Bksig A 1, Bksig B 1 H Hundekehle 


Asig O 9, Asig O 11 R Halensee Süd 


Asig O 9, Asig O 11 L Halensee Nord 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Gdn): Langwahl 73028302 – Zuständigkeit nördlicher Bahnhofsbereich (von/nach Bln-Charlottenburg) 
Ww (Fdl Gdr):  Langwahl 73028202 – Zuständigkeit südlicher / östlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Berlin-Halensee   73000902 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Sig B, N A rechtes Streckengleis Bln-Halensee – Bln-Charlottenburg 


Sig A, B, N, B linkes Streckengleis Bln-Halensee – Bln-Charlottenburg 


Sig A, F, G W Bln-Grunewald (Sig K9/K11) 


Sig F, G M Messe Gl 6 (Sig P6) 


Sig F, G T Bln-Hallensee – BHLR (Sig P1/P2) 


 


Bf Berlin-Halensee Nord (Fdl Halensee)   73000902 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Bedienung Anst Berlin Messebahnhof: 
Die Fahrten aus Richtung Abzw Bln-Charlottenburg bis zum Signal P6 erfolgen als Zugfahrten durch das jeweilige EVU. 
Die Fahrten in den und aus dem Anschluss „Messe“ in das Gleis 6 sind Rangierfahrten. Die Ausfahrt des Zuges aus dem 
Bf Bln-Halensee Nord erfolgt ab Signal N6 als Zugfahrt. 
Für die Bedienung der Anschlussstelle Berlin Messebahnhof ist die Bedienungsanleitung der Messe Berlin GmbH zu 
beachten. 
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Abzw Bln-Charlottenburg (özF Moabit)   73026902 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Bln-Charlottenburg Bln-Halensee Strgl A und B Zs 2 


Abzw Bln-Charlottenburg Bln-Moabit Strgl A und B Zs 2 und anderer Fahrtbegriff 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 8413 B Bln-Moabit Strgl 134 


Bksig 8413 T Abzw Wiesendamm Strgl 503 


Bksig 8414 A Bln-Halensee Strgl 103 


Bksig 8414 B Bln-Halensee Strgl 104 


 


Bf Bln-Moabit (özF Moabit)   73026902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 485: 7,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln-Moabit Abzw Bln-Charlottenburg Strgl A und B Zs 2 


Bln-Moabit Abzw Bln-Wedding Strgl A und B Zs 2 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Festlegungen für Nahbedienbezirke beachten. 
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 485: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie 
festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Moabit): Langwahl 73026902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 83F, 83G, 83H, 83I, 83K, Asig 83P331, 83P333, 83P334, 
83P335, 83P336, 82P442, 82P443, 82P444, 82P446 


A Abzw Bln-Charlottenburg Strgl 133 


Esig 83F, 83G, 83H, 83I, 83K, Asig 83P331, 83P333, 83P334, 
83P335, 83P336, 82P442, 82P443, 82P444, 82P446 


B Abzw Bln-Charlottenburg Strgl 134 


Esig 83F, 83G, 83H, 83I, 83K, Asig 83P331, 83P333, 83P334, 
83P335, 83P336, 82P442, 82P443, 82P444, 82P446 C Abzw Wiesendamm Strgl 502 


Esig 83F, 83G, 83H, 83I, 83K, Asig 83P331, 83P333, 83P334, 
83P335, 83P336, 82P442, 82P443, 82P444, 82P446 D Abzw Wiesendamm Strgl 501 
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Asig 82N442, 82N443, 82N444, 82N446 A Abzw Bln-Wedding Strgl 393 


Asig 82N442, 82N443, 82N444, 82N446, 83N331 B Abzw Bln-Wedding Strgl 394 


Asig 83N331 R Bln Hauptbahnhof (tief) Strgl 395 


Asig 82N442, 82N443, 82N444, 82N446 H Hamb und Lehrter Bf Strgl 494 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 35,590 Richtung Abzw Bln-Charlottenburg beide Gleise;  km 4,442 Richtung Abzw Wiesendamm beide Gleise 
km 2,480 Richtung Abzw Bln-Wedding beide Gleise;  km 2,528 Richtung Bln Hamburg und Lehrter Bf 
km 2,618 Richtung Bln Hauptbahnhof (tief) 


 


Abzw Bln-Wedding (özF Moabit)   73026902 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Bln-Wedding Bln-Gesundbrunnen Strgl S und T Zs 2 


Abzw Bln-Wedding Bln-Moabit Strgl A und B Zs 2  
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 4146 B Innenring, rechtes Gleis Richtung Westen 


Bksig 4146 S Bln Hauptbahnhof tief, rechtes Gleis 


Bksig 4154 A Innenring, linkes Gleis Richtung Westen 


Bksig 4154 T Bln Hauptbahnhof tief, linkes Gleis  
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997 Abzw Bln-Charlottenburg – Bft Bln-Ruhleben – Bft bln-Spandau Gbf – Abzw 
Nennhauser Damm – Wustermark Rbf – Wustermark  


zweigleisige Strecke mit zweimal eingleisiger Betriebsführung von Abzw Bln-Charlottenburg bis Bft Bln-Ruhleben 
zwei eingleisige Strecken der gleichen Richtung von Abzw Nennhauser Damm bis Wustermark Rbf 
↓ Strecke 111a             ↑ Strecke 997 


 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
von Abzw Bln-Charlottenburg bis Abzw Nennhauser Damm     700 m 
von Abzw Nennhauser Damm bis Wustermark   1.000 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Abzw Bln-Charlottenburg (özF Moabit)   73026902 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 8413 B Bln-Moabit Strgl 134 


Bksig 8413 T Abzw Wiesendamm Strgl 503 


Bksig 8414 A Bln-Halensee Strgl 103 


Bksig 8414 B Bln-Halensee Strgl 104 


 


Abzw Wiesendamm (özF Ruhleben 2)   73026402 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Wiesendamm Bln-Spandau Ost Strgl 521 Zs 2 


Abzw Wiesendamm Bln-Spandau Ost Strgl 522 Zs 2 


Abzw Wiesendamm Bln-Spandau Ost Strgl T anderer Fahrtbegriff 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 8537 R Bln-Spandau Strgl Gl 521 


Bksig 8537 S Bln-Spandau Strgl Gl 522 


Bksig 8538 R Bln-Moabit Strgl 501 


Bksig 8538 S Bln-Moabit Strgl 502 


 


Bft Bln-Ruhleben (özF Ruhleben 2)   73026402 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 
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Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Züge aus den Gl 627 und 628 werden zur Ausfahrt in Richtung Bln-Spandau nach Abgabe der Zugvorbereitungsmel-
dung und Zustimmung des özF nach Gl 546 vorgezogen. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 10,126 Richtung Abzw Wiesendamm 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellennummer Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Bft Bln-Ruhleben (BRUH) 086793 Örtlicher Zugdisponent                
BSE: GSM-R Ruf 8207641 


 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ruhleben 2): Kurzwahl: 1351, Langwahl 73026402 – Zuständikeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RiR- und RoR-Verfahren, Gruppenrufbereich (Rangiergebiet) 30389 


EVU DB Cargo 
 Als Schutzmaßnahme für die Fahrzeugbehandlung ist durch den Mitarbeiter, der die Vorbereitungs- und Ab-


schlussarbeiten an Triebfahrzeugen auf Gl 624 durchführt (Triebfahrzeugführer), auch die Sperrung des 
Nachbargleises 625      (in Gleisgasse 623 – 624 ausreichender Personenverkehrsweg vorhanden) gemäß 
Ril 408. 4851 (auf Antrag Personen vor Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb schützen) beim özF Ruhleben 
zu beantragen. 


 


Bf Berlin-Spandau (özF Ruhleben 2)  73026402 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln-Spandau Gl 716 Abzw Nennhauser Damm Stgl U und T Zs 2  
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 85P43, 85P44, 85P45, Zsig 85S56 T Bln-Charlottenburg Strgl 351 


Asig 85P44 U Bln-Charlottenburg Strgl 352 


Asig 85P43, 85P44 R Abzw Wiesendamm Strgl 521 


Asig 85P44, Zsig 85S46 S Abzw Wiesendamm Strgl 522 


Asig 87N13-87N16 N  Falkensee (Nauen) 


Asig 87N13-87N16 T HGV Strgl 301 


Asig 87N13-87N16 U HGV Strgl 101 


Asig 87N16 R Bft Bln-Spandau Gbf 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 – Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 13,809 beide Gleise 
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Bft Bln-Spandau Gbf (özF Ruhleben 2)   73026402 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 14,917 Richtung Abzw Nennhauser Damm 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ruhleben 2): Langwahl 73026402 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
 


Abzw Nennhauser Damm (özF Ruhleben 1)  73026302 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Abzw Nennhauser Damm Bln-Spandau Strgl S (Strecke 111) und R Zs 2 


Abzw Nennhauser Damm Bln-Staaken Strgl U (BSPG) anderer Fahrtbegriff 
 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Bksig 8913 S Stammstrecke Strgl 501 


Bksig 8913 T HGV Strgl 301 


Bksig 8932 T Bln-Spandau Strgl 761 


Bksig 8932 U Bln-Spandau Strgl 762 


 


Bf Berlin-Staaken (özF Ruhleben 1)  73026302 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Bln-Staaken Wustermark Rbf Strgl R (Str. 997) anderer Fahrtbegriff 


Bln-Staaken Wustermark Rbf Strgl S (Str. 111) anderer Fahrtbegriff 


Bln-Staaken Abzw Nennhauser Damm Strgl S (Strecke 111) und R Zs 3 (6) 


 


Wustermark Rbf  73003502 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 3, 47 und 58 ab Asig F3, F47 und F58 in Richtung Wustermark Güterzuggleis 10,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Wustermark Rbf Bln-Staaken Strgl S (Str. 111) und R Zs 2 


Wustermark Rbf (BWURO) Wustermark Güterzuggleis Zugfunk 
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Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Die Gleisanlagen (außer Hauptgleise 3, 47 und 58) sind Gleisanlagen der Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & 
Co. KG (RLC). Dienstordnung und Zugangs- und Nutzungsbedingungen für Infrastruktur und Serviceeinrichtungen der 
RLC Wustermark sind zu beachten. Während der Besetzungszeiten Stellwerk Wot sind alle Rangierfahrten beim Dipo-
nenten Stellwerk Wot anzumelden.  
RLC Wustermark örtlicher Betriebsleiter Ruf: 03324-22430, Disosition (Wot) Ruf: 033234-72208. 
Schnittstellen: Stw Wot (Zugfahrten), Stw Wmt und Wur (Rangierfahrten). 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig H, Asig F64-69 P Potsdam 


Asig H, Asig F64-69 W Wustermark 


Asig H, Asig F64-69 H Hennigsdorf 


Asig H, Asig F64-69 S  Stendal 


Asig P5 R Bln-Staaken Strgl 705 


Asig P5 S Bln-Staaken Strgl 505 
 


Modul 481.0205 8 (2) 
Fahrzeugfernüberwachung  
EVU DB Cargo: 


Abstellbahnhof Betriebsstellen Nr.  Rufziel Fahrzeugüberwachung 


Wustermark Rbf 088104 ÖMRS BSE: GSM-RRuf 8207641 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Wur): Langwahl 73003502 – Zuständigkeit  westlicher Bahnhofsbereich 
Ww Wmt:      Langwahl 73000321 – Zuständigkeit östlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 


 


Bf Wustermark (özF Ruhleben 1)  73026302 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.2431 2 (2) 
Umleiten unter erleichterten Bedingungen 


Umleiten unter erleichterten Bedingungen zugelassen Verständigung 


von  bis  über 


Wustermark  Wustermark Rbf (BWURO) Güterzuggleis Zs 3 (6) 
 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennezichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3.  


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig 4N4, 4N5 S Stendal Strgl 513 


Asig 4N3, 4N4, 4N5 T HGV Strgl 321 


Asig 4N3, 4N4, 4N5 U HGV Strgl 121 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Ruhleben 1): Langwahl 73026302 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren
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998 Bln-Moabit – Bln Hamburg und Lehrter Bf -eingleisig- 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
400 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Bln-Moabit (özF Moabit)   73026902 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Gl 485: 7,0 ‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Festlegungen für Nahbedienbezirke beachten. 
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 485: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie 
festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Moabit): Langwahl 73026902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Esig 83F, 83G, 83H, 83I, 83K, Asig 83P331, 83P333, 83P334, 
83P335, 83P336, 82P442, 82P443, 82P444, 82P446 


A Abzw Bln-Charlottenburg Strgl 133 


Esig 83F, 83G, 83H, 83I, 83K, Asig 83P331, 83P333, 83P334, 
83P335, 83P336, 82P442, 82P443, 82P444, 82P446 B Abzw Bln-Charlottenburg Strgl 134 


Esig 83F, 83G, 83H, 83I, 83K, Asig 83P331, 83P333, 83P334, 
83P335, 83P336, 82P442, 82P443, 82P444, 82P446 C Abzw Wiesendamm Strgl 502 


Esig 83F, 83G, 83H, 83I, 83K, Asig 83P331, 83P333, 83P334, 
83P335, 83P336, 82P442, 82P443, 82P444, 82P446 


D Abzw Wiesendamm Strgl 501 


Asig 82N442, 82N443, 82N444, 82N446 A Abzw Bln-Wedding Strgl 393 


Asig 82N442, 82N443, 82N444, 82N446, 83N331 B Abzw Bln-Wedding Strgl 394 


Asig 83N331 R Bln Hauptbahnhof (tief) Strgl 395 


Asig 82N442, 82N443, 82N444, 82N446 H Hamb und Lehrter Bf Strgl 494 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 35,590 Richtung Abzw Bln-Charlottenburg beide Gleise;  km 4,442 Richtung Abzw Wiesendamm beide Gleise 
km 2,480 Richtung Abzw Bln-Wedding beide Gleise;  km 2,528 Richtung Bln Hamburg und Lehrter Bf 
km 2,618 Richtung Bln Hauptbahnhof (tief) 
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Bf Bln Hamburg und Lehrter Bf (özF Moabit)   73026902 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
Weiche 482 ständig in Linksstellung (Richtung Gl 452) verschlossen. Die betriebliche Grenze zwischen dem Bahnhof 
BHUL und der BEHALA ist das Signal Rs A bzw. Sperrsignal W490. Nach Einfahrt des Zuges in den Bf BHUL ist durch 
den Tf des EVU der Nahbedienbezirk beim özF anzufordern. Festlegungen für den Nahbedienbezirk beachten. Nach 
Ankunft in BHUL vereinbart der Tf den Fortgang der Rangierarbeiten zwischen den Bf BHUL und der Anschlussbahn 
BEHALA Westhafen mit dem koordinierenden Lrf der BEHALA. 
Bedienungsanweisung Berlin Westhafen (BEHALA) beachten. Diensthabender Lrf BEHALA Ruf: 0163-5756608. 
Fahrten zum/vom Gleisanschluss verkehren nach Zustimmung des diensthabenden Lrf BEHALA. 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (özF Moabit): Langwahl 73026902 – Zuständigkeit gesamter Bahnhof 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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999 Bln-Charlottenburg – Bln-Grunewald Bft Gdr -eingleisig- 
 


1 Regeln für die Strecke 
Modul 301.0201 1 (6) 
Bremsweg der Strecke 
400 m 


 


2 Regeln für Betriebsstellen 


 


Bf Berlin-Charlottenburg (özF Westkreuz)   73026102 


Module 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) 
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400) 
Die maßgebende Neigung für die Gl 340 und 350 beträgt 10,0‰ 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren nach Modul 481.0205 7. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig L 331-334 R Bln-Wannsee Strgl 361 


Asig L 333, 334, N 341 S Bln-Wannsee Strgl 362 


Asig L 331-334 T Bln-Spandau Strgl 351 


Asig L 331-334 U Bln-Spandau Strgl 352 


Asig P 331, 332 S Bln Zoologischer Garten Strgl 301 


Asig P 333, 334 R Bln Zoologischer Garten Strgl 302 
 


Modul 301.0703 1 (3) 
Signal Ra 10 - Rangierhalttafel, Standort rechts vom Gleis 
km 10,776 Richtung Bln Zoologischer Garten beide Gleise, km 12,289 Richtung Bln-Spandau Gl 352 


 


Bf Berlin-Grunewald   73028302 Fdl Gdn,  73028202 Fdl Gdr, 


Modul 408.2321 2 
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist  
Der Triebfahrzeugführer meldet bis spätestens 10 Minuten vor Abfahrt an den Fahrdienstleiter Gdn (für Züge in Richtung 
Bf Bln-Charlottenburg, Bln Zoologischer Garten), Fahrdienstleiter Gdr (für Züge in Richtung Bf Bln-Wannsee, Bln-
Ruhleben und Abzw Bln-Charlottenburg), dass der Zug vorbereitet ist. Benutzen Sie für diese Meldung das Verfahren 
nach Modul 481.0205 7. 


Modul 408.4802 2 (2) a) 
Aufbewahren der Hemmschuhe oder Radvorleger  
An den Elektranten der elektrischen Zugvorheizanlage an den Gl 65-68, 106-115, 315 und 316 


Modul 408.4811 7 
Örtliche Besonderheiten beim Rangieren  
Kennzeichnung der Hebelgewichte ortsgestellter Weichen mit Farbanstrich gemäß Modul 301.9001, Tabelle Spalte 3. 
1. Für alle Beteiligten auf dem Bahnhof Berlin-Grunewald ist der Fahrdienstleiter Gdn der zuständige Ansprechpart-


ner. Der Betriebsablauf wird durch den Fahrdienstleiter Gdn und den schichtführenden Wagenmeister geregelt. 
(Ruf Wgm: 030-297 47467 oder 47469). 


2. Alle Meldungen im Zusammenhang mit den Zug- und Rangierfahrten sind mit dem zuständigen Fahrdienstleiter 
abzustimmen. 


          Zuständigkeitsbereiche: 
          Fdl Gdn: von der Mitte (Höhe des ehemaligen Gebäudes der Lokleitung) der Behandlungsanlage (Gl 64-68) über     
          Ein- und Ausfahrgruppe Gdn in Richtung Bln-Charlottenburg, Bln Zoologischer Garten bis zum Lichtsperrsignal   
          Lsp 350II 
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          Fdl Gdr: von der Mitte der Behandlungsnalge (Gl 64-68) bis Signal C1 bzw. D1 Richtung Bln-Wannsee  
3. Der Fahrdienstleiter Gdn disponiert die Abstellung der Zuglokomotiven. Somit sind die Abstellplätze der Tfz über 


den Fahrdienstleiter zu erfragen. Dabei ist zu beachten, dass dem Fahrdienstleiter nicht die Tfz-Nr. sondern nur 
die letzte Zugleistung bekannt ist. 


4. Stellwerksbezirk Gdr:                     
Im Stellwerksbezirk Gdr sind im km 3,328 (Höhe Signal A) an den Gl 10 und 111 Merkpfähle als Orientierungszei-
chen gemäß Modul 301.9001 aufgestellt. Beim Rangieren und dem Umsetzen von Regionalzügen aus der  Be-
handlungsanlage (Gl 64-68) in Richtung Bln-Wannsee sowie aus den Gl 9 und 11 in Richtung Bln-Wannsee mar-
kieren die Merkpfähle einen Bezugspunkt zum Halteplatz für denTriebfahrzeugführer. Notwendige Absprachen mit 
Bezug auf den Halteplatz von Rangierfahrten werden durch den zuständigen Fahrdienstleiter Gdr getroffen und im 
Rahmen der Verständigung bekanntgegeben.  


EVU DB Fernverkehr: 
Nach dem Abstellen von Triebfahrzeugen schichtführenden Wagenmeister unter Tel: 030-29747467 kontaktieren und 
folgende Angaben mitteilen: Tfz-Nr., ankommende Leistung und Abstellplatz. Bei Übernahme können Informationen 
unter gleicher Tel-Nr. eingeholt werden. 
MET-Park bei funktionstüchtigem Zugbus in Betriebsart „Aufgerüstet Abstellen“ verlassen und Fahrzeugfernüberwa-
chung am GSM-R-Gerät des Zuges aktivieren. 
EVU DB Fernverkehr und DB Regio: 
Triebfahrzeugführer, in deren Arbeitsplänen zeitweise Ortsdienst in Grunewald eingeplant ist, müssen sich beim Fahr-
dienstleiter Gdn melden und ihrer Rufnummer hinterlassen, damit diese bei anstehenden Arbeiten errreicht werden 
können. 


Modul 408.4814 3 (1) b) 
Niedrigere Geschwindigkeit  
Auf den Gl 65-68 der Behandlungsanlage besteht folgende Einschränkung der Rangiergeschwindigkeit: Bei besetzten 
Gleisen gilt für die Nachbargleise ab dem Grenzzeichen der zuletzt befahrenen Weiche 5 km/h als Höchstgeschwindig-
keit. Das Gl 64 gilt nicht als Nachbargleis im vorstehenden Sinne. 


Modul 408.4814 7 
Maßnahmen wegen Gefälle  
Gl 65-68: Das Heranfahren an Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen ist erst zugelassen, nachdem festgestellt ist, dass sie 
festgelegt sind. Festlegemittel erst entfernen und Feststellbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist. 


Modul 301.0301 3 (4) 
Verwendung der Buchstaben am Signal Zs 2  


Standort Bedeutung 
 Buchstabe für Richtung 


Asig C 1, Bksig A 1, Bksig B 1 R Bln-Wannsee Strgl 301 


Asig C 1, Bksig A 1, Bksig B 1 S Bln-Wannsee Strgl 302 


Bksig F 1, Bksig G 1 R Bln-Charlottenburg Strgl 361 


Bksig F 1, Bksig G 1 S Bln-Charlottenburg Strgl 362 


Bksig F 1, Bksig G 1 W Bln-Grunewald (West) 


Bksig A 1, Bksig B 1 H Hundekehle 


Asig O 9, Asig O 11 R Halensee Süd 


Asig O 9, Asig O 11 L Halensee Nord 
 


Modul 481.0302 2 (5) 
Auszug aus Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis 
Ww (Fdl Gdn): Langwahl 73028302 – Zuständigkeit nördlicher Bahnhofsbereich (von/nach Bln-Charlottenburg) 
Ww (Fdl Gdr):  Langwahl 73028202 – Zuständigkeit südlicher / östlicher Bahnhofsbereich 
Verständigung im RoR-Verfahren 
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Ahrensfelde (BAHR)  Strecke 760 
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Angermünde (WA) Strecke 400, 406, 550 
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Anklam (WAK) Strecke 400 
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Beelitz Heilstätten (BBEL) Strecke 112, 600 
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Beeskow (BBES) Strecke 920 
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Bentwisch (WBE) Strecke 370, 390 
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Berlin Greifswalder Straße (BGFB) Strecke 170 
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Berlin Hamburg und Lehrter Bf (BHUL) und NE-Bft Berlin Westhafen (BWF) Strecke 998 
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Berlin Nordost (BNO) Strecke 301 
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Berlin Grunewald (BGD) Strecke 100, 995, 996, 999 
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405 


Berlin-Grünau Strecke (BGA) 742, 743, 744, 900 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


406 


Berlin Kaulsdorf (BKD) Strecke 770 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


407 


Berlin Köpenick (BKP) Strecke 100 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


408 


Berlin Lichterfelde West (BLIW) Strecke 994 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


409 


Berlin-Marienfelde (BMF) Strecke 992 







Anhang I - Lageplanskizzen 


410 


Berlin-Moabit (BMOA) Strecke 200, 996, 998 


 







  Anhang I - Lageplanskizzen 


411 


Berlin-Neukölln (BNKN) Strecke 992 







Anhang I - Lageplanskizzen 


412 


Berlin-Ruhleben (BRUH) Strecke 997 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


413 


Berlin-Schönefeld Flughafen Süd (BFSS) Strecke 744 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


414 


Berlin-Tempelhof (BTF) Strecke 991, 992 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


415 


Berlin-Wannsee (BWS) Strecke 100, 994 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


416 


Birkengrund (BBGN) Strecke 400 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


417 


Brieselang (BBRI) Strecke 200, 722, 723 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


418 


Brieselang Anschluss WWZ HVL Strecke 200, 722, 723 


 







  Anhang I - Lageplanskizzen 


419 


Brück (Mark) (BBRK) Strecke 600 







Anhang I - Lageplanskizzen 


420 


Bützow (WB) Strecke 250, 360 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


421 


Cottbus (BCS) Strecke 850, 851-854, 900, 040, 950, 960 







Anhang I - Lageplanskizzen 


422 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


423 


Awanst Cottbus HKW (BCKW) Strecke 960 


 







Anhang I - Lageplanskizzen 


424 


Bf Demmin (WDM) (Strecke 300) 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


425 


Drebkau (BDR) Strecke 940 


 







Anhang I - Lageplanskizzen 


426 


Drögeheide (WDH) Strecke 362 







  Anhang I - Lageplanskizzen 


427 


Eberswalde Hbf (WE) Strecke 400, 950 







Anhang I - Lageplanskizzen 


428 


Eisenhüttenstadt (BEHS) Strecke 950 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


429 


Erkner (BERK) Strecke 100 







Anhang I - Lageplanskizzen 


430 


Ferch-Lienewitz (BFLZ) Strecke 112 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


431 


Finsterwalde (NL) (BFW) Strecke 850 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


432 


Forst (NL) (Lausitz) Strecke 960 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


433 


Frankfurt (Oder) Pbf (BFP) Strecke 100, 920, 950 







Anhang I - Lageplanskizzen 


434 


Fredersdorf (b Berlin) (BFRD) Strecke 770, 771 


 







  Anhang I - Lageplanskizzen 


435 


Fürstenwalde (Spree) (BFUW) Strecke 100, 105 


                        
 







Anhang I - Lageplanskizzen 


436 


Awanst Fürstenwalde (Spree) Getreidewirtschaft (BFUA) Strecke 105 







  Anhang I - Lageplanskizzen 


437 


Glöwen (WGF) Strecke 200 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


438 


Graustein (BGRA) Strecke 900 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


439 


Greifswald (WGW) Strecke 400 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


440 


Grimmen (WGI) Strecke 300 







  Anhang I - Lageplanskizzen 


441 


Großbeeren (BGSB) Strecke 400, 420, 422, 430 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


442 


Guben  (BGU) Strecke 950, 952, 953 







  Anhang I - Lageplanskizzen 


443 


Guben Süd (BGUS) Strecke 950 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


444 


Awanst Hennersdorf (BHDF) Strecke 850 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


445 


Hennigsdorf (b Berlin) (BHND) Strecke 710, 711, 712 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


446 


Hoppegarten (Mark) (BHPN) Strecke 770 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


447 


Awanst Kablow (BKAB) Strecke 920 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


448 


Kargow (WKGW) und Bft Möllenhagen (WMO) Strecke 350 


 







  Anhang I - Lageplanskizzen 


449 


 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


450 


Karstädt (WKT) Strecke 200 







  Anhang I - Lageplanskizzen 


451 


Bad Kleinen (WK) Strecke 210, 250, 252 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


452 


Königs Wusterhausen (BKW) Strecke 900, 920 


 







  Anhang I - Lageplanskizzen 


453 


Laage (WLA) Strecke 330 


 







Anhang I - Lageplanskizzen 


454 


Lalendorf (WLD) Strecke 350, 360 







  Anhang I - Lageplanskizzen 


455 


Ludwigsfelde (BLF) Strecke 400, 420 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


456 


Ludwigslust (WL) Strecke 200, 210, 212 


 







  Anhang I - Lageplanskizzen 


457 


Lübben (Spreewald) (BLB) Strecke 900 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


458 


Michendorf  (BMIP) Strecke 600, 610, 732 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


459 


Milmersdorf (WMF) Strecke 405 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


460 


Miltzow (WMI) Strecke 400 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


461 


Nauen (BNAU) Strecke 200 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


462 


Neubrandenburg (WN) Strecke 300, 360 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


463 


Neustadt (Dosse) (WNS) Strecke 200 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


464 


Neustrelitz Hbf (WNT) Strecke 230, 300, 350 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


465 


Oderbrücke (BODK) Strecke 100 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


466 


Oerzenhof (WOE) Strecke 360 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


467 


Oranienburg (BOR) Strecke 300 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


468 


Pasewalk (WP) Strecke 360, 400 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


469 


Pasewalk Ost (WP) Strecke 360, 362 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


470 


Passow (Uckermark) (WPS) Strecke 500, 551 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


471 


Anschlussbahn NE-Bf Stendell (PCK) (WSD) 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


472 


Peitz Ost (BPO) Strecke 950 


 







  Anhang I - Lageplanskizzen 


473 


Potsdam Rehbrücke (BRC) Strecke 600 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


474 


Prenzlau (WPL) Strecke 400 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


475 


Bft Prenzlau West 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


476 


Priort (BPOT) Strecke 700, 724, 725 







  Anhang I - Lageplanskizzen 


477 


Ast Ragow Umspannwerk (BRA) Strecke 900 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


478 


Rostock Hbf (WR) Strecke 250, 253, 260, 330, 370 







  Anhang I - Lageplanskizzen 


479 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


480 


Rostock Seehafen (WRS) Strecke 270, 380, 390 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


481 


Rostock Seehafen (WRS) Strecke 270, 380, 390 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


482 


Rüdersdorf (b Berlin) (BRUE) Strecke 771 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


483 


Rövershagen (WRV) Strecke 370, 372 


 
 
 







Anhang I - Lageplanskizzen 


484 


Sandow (BSDO) Strecke 950  


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


485 


Sassnitz-Mukran (WM) Strecke 500, 513, 514 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


486 


Satzkorn (BSAT) Strecke 700 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


487 


Schwedt (Oder) (WSC) Strecke 406 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


488 


Seddin Rbf (BSE) Strecke 600, 610, 620, 640, 732 


 







  Anhang I - Lageplanskizzen 


489 


 
 







Anhang I - Lageplanskizzen 


490 


Sponholz (WSP) Strecke 360 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


491 


Spremberg (BSP) Strecke 900 


 







Anhang I - Lageplanskizzen 


492 


Stralsund Rügendamm (WSRR) Strecke 303, 500 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


493 


Awanst Subzin-Liessow (WSBA) Strecke 330 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


494 


Trebbin (BTN) Strecke 400 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


495 


Velten (Mark) (BVLT) Strecke 710 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


496 


Vetschau (BV) Strecke 900 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


497 


Waren (Müritz) WWR) Strecke 212, 300 


  







Anhang I - Lageplanskizzen 


498 


Werneuchen (BWER) Strecke 760 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


499 


Wittenberge (WW) Strecke 200, 280, 710  


 
  







Anhang I - Lageplanskizzen 


500 


NE –Bf Ziltendorf EKO (BZW) 


  







  Anhang I - Lageplanskizzen 


501 


Zossen (BZO) Strecke 800 


 







Anhang I - Lageplanskizzen 


502 


 





